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Alke Gerichte im Gau Derst.
Von Senator I) r . Engelle , Linden (bei Hannover ) ,

I . Das Gvgerirht Damme.

^las Gogericht Damme umfaßte um die Mitte des 14 . Jahr-
Ai Hunderts die Kirchspiele Damme , Steinfeld , Neuenkirchen mit
Börden und Kl . Drehle , und die Bauerschaften Gr . Drehle und
Hastrup des Kirchspiels Gehrde , st Das Gogericht Lohne erstreckte
sich über die Kirchspiele Lohne und Dinklage . Damme war wahr¬
scheinlich die Mutterkirche für Neuenkirchen und Lohne (beide be¬
stehen 1221 ), Steinfeld wurde 1187 von Damme , Vörden 1391
von Neuenkirchen und Dinklage zwischen 1221 und 1350 von
Lohne abgezweigt . ' ) So liegt die Vermutung nahe , daß das Go¬
gericht Damme in seinem ursprünglichen Umfange das ganze alte
Kirchspiel Damme umfaßte , und daß erst die Bildung eines selb¬
ständigen Kirchspiels Lohne zu seiner Abtrennung vom Gogerichts-
bezirk Damme geführt hat . Diese Vermutung wird weiter gestützt

' ) Ein Kirchspiel Gehrde gibt cs 1221 noch nicht . Osnabr . Urkunden
Buckl II , 132 . Im Jahre 1251 wird die Kirchengist zu Gehrde (dos Gerethe)
Osnabr . U .B . III , 31 , im Jahre 1277 urkundlich zuerst das Kirchspiel Gehrde
erwähnt - Osnabr . U .B . Ill , 605 . Das Kirchspiel Gehrde ist wohl aus Bauer-
schasten der Kirchspiele Neuenkirchen und Bersenbrück gebildet . Gr - und Kl . Drehle
nebst Hastrup gehörten wohl früher zu Neuenkirchen . Noch in einem Protokoll
des Dämmer Kirchenbuchs vom 16 . Jebr . 1706 über die Jurisdiktion in der
Tesberger Mark heisst es , die Archidiakonaljurisdiklion über die zum Gehrder
Kirchspiel gehörenden Bauerschaften Gr . und Al . Drehle stehe dem Osnabrücker
Donrküster , nicht aber , wie der übrige Teil des Kirchenspiels Gehrde , dem Os
nabrücter Domkautor zu. l)r. Jranz Bäcker: Geschichte von Damme und de?
Gaues Dersaburg. Köln 1d87, S - 104.

' ) Bau - und Kunstdenkmülcr Oldenburgs Heft 2 , S . 20.
Jahr », f. Mkenb. G-lch. XVIII . 1
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durch die Tatsache, daß die Grenzen des Gesamtbezirks der Go
Gerichte Damme und Lohne sich decke» mit den Grenzen des südlich
und östlich an den Lerigan angrenzenden Dersigans.

Der Dersigan, in den Annales Pctaviani zum Jahre 795»
„Dcrsi" genannt, wird später nach der im Kirchspiel Damme liegenden
wohl bald nach 785 erbauten Fränkische» Burg, der „Ollen Burg"
hei Handorf,i) nur noch als Gan „Tcrsibnrg" bezeichnet. Die
Grenzen des Gans bildeten im Norden die Aue (Pechtaer Mvor-
bach), im Osten das große Moor zwischen Vechta und Barnstorf,
das Diepholzer Moor, die alte Hunte(auch Wetter oder Wetcring
genannt) und der Dümmer, im Süden das große Moor zwischen
Huntebnrg, Barenaue und Vörden und das südwestlich von Vörden
sich weithin ausdehncnde Witte Feld, im Westen die Vörden Gehrder
Landwehr und die .Hase bis an Osnabrück heran. -)

Als Graf des Dcrsi- und angrenzenden Lcrigans erscheint
in einer Urkunde von 980 Gras Bernhard.")

Wurde durch die Zusammenfassung beider Gaue oder doch
Teile beider zu einer Grafschaft die Einheit des Gans schon früh
beeinträchtigt, so wurden die Grenzen des Dersigans noch besonders
dadurch verwischt, daß die Grafen von Ravensberg an der die
Nordgrenze des Dersigans gegen den Lcriga» bildenden Aue(Moor¬
bach) um 1150 die Burg Vechta erbauten und daß bei der Gründung
des Archidiakonats des Dvmküsters zu Osnabrück im Jahre 1221
außer den dem Dersigan angehörenden Kirchspielen Damme, Stein¬
feld, Neuenkirchen mit Vörden Gr. Drehle, Kl. Drehle und Hastrup,
Lohne mit Dinklage, auch das in Anschluß an die Burg Vechta
gebildete und — soweit nördlich der Aue belegen— dem Lerigau
angehörende Kirchspiel Vechta dem ausdrücklich als „brmnus oe-
crlswarum in Ilsrsboreb" bezeichnten Archidiakonat zugelegt wurde.*)

0 Bernhard llhl im Oldenburger Jahrbuch Bd. Ui, Z . :>49.
*) Vgl. Philipp ! im Osnabr . lt .B . t , S - 961/62 und die dem Band I

beigejiigte Gankarlc.
Osnabr . tl .B . l , Z . 119.

0 Osnabr . tl .B . II , 2 . 192. Beckera. a. O. S . 104. Bau und cimnl-
denkmitler Oldenburgs Hefl 2, S . 19, 29.
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Die wirtschaftliche Einheit des Gaus hat sich bis in das
16 . Jahrhundert hinein in der Derseburger MarkZ ) spater Desberger
Mark genannt , erhalten . In einem Osnabrückcr Lehnsbuche von
1464 wird die Desberger Mark nach dem Zeugnisse des Jägers

Hermann (lebte um 1420 ) wie folgt beschrieben : „Item ein Here
van Qsenbruggc hevet den wiltforst np Desborger marke . Item
dat de marke des stichtes van Oscnbrugghe sult angaen van der
Bunner lautwcr dor dat molenschntte tho der Vechte , de Weteringe

up vor dem Depholter mersche, dor den Dümcr in de Hunte , na
der Hunteborch , na den Bernauer Hagen , na dem merkestene an
dem Witten Beide , dar Sanders van Horne ernce steil ." )̂ Hiermit
überein stimmt die Grenzbeschreibung der Desberger Mark , wie sie
nach einem Gerichtsschein vom Jahre 1549 von sämtlichen Ding¬

pflichtigen übereinstimmend gefunden ist. Hier werden als Grenz-
punkte u. a . angegeben : Die Bekebrürke zur Vechte , der Turm zur
Pechte , die Huntemühle bei Barnstorf , die Wetter (alte Hunte ) vor
Diepholz , die Hunte , der Dümmer , die Aue , Strithorstmühle zur
Hunteburg , die Sulvere Kuhle , "s die Fluchtelgen , Z Belm , Bernewede,
die Hofe zu Hastrup , die Gehrdcr Landwehr und die Ruwden Telgen
vor Quakenbrück . °)

Wahrscheinlich bildete » also die Gogerichte Damme — Lohne

ursprünglich einen einheitlichen Gerichtsbezirk und zwar den Bezirk
des Alt -Sächsischen Bolksgerichts des Dersigaus , gleich wie wir
ju dem Gogericht auf dem Desum den letzten Rest des alten Lerigau-
Bolksgerichts zu erblicken haben . °)

' ) 1259 „ murliu llerssburg " genannt . Hsllabr . II .B . III , 2 . 78.
)̂ Becker a . a . 2 ., 2 . II7.

Die silbeme Kuhle , eine Sanddüne mit Sandgrube , lieg! 1,9 km süd
,vesllick> Schlvcge und 3, :! lem ivestjüdwestlich Huntcburg au der Else, einem in
die Hunte mündende » Bach . Alter Ha adrig der beiden Kirchspiele Damme und
Muenkirchcn o. I . (Mitte des 18. Jahrhunderts ) in Königliche Staatsarchiv
Hannover I . Nr . N.

0 Fluchtelgen , ein Busch, liegt :l Irm südsüdöstlich Börden an der Aue.

Haildris ! >vic zu 2.
-'') Anlage 7.
°) Vgl . meine Abhandlung über das Gvgerichl a . d. Desum im üldbg.

Jahrbuch XI V. 2 . I -87.
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Die Gografen wurden ursprünglich von Fall zu Fall , bald
auf Zeit oder gar auf Lebenszeit gewählt . Da vielfach die Go-
grafschaft unter stillschweigender Zustimmung der Gerichtsgemeinde
bei dem Tode eines angesehenen und begüterten Gografen auf ein
anderes derselben gogräflichen Familie angehörendes Familienglied
überging , so konnte es nicht ausbleiben , daß solche Gografen -Familien
im Laufe der Zeit , als die Gografschafteu an Wert gewonnen hatten,
den Anspruch auf den erblichen  Besitz der Gografschaft mit Erfolg
erhoben und über die Gografschafteu alsdann auch durch Veräußerung
frei verfügten . ' )

Mochte aber die Gografschaft zu einem vererblichen lind ver¬
äußerlichen Familienbesitz geworden sein oder mochte sie noch bei
der ganzen Gerichtsgemeinde beruhen , das Bestätigungsrecht der
Gografen nahm der König und seit der Bildung des Herzogtums
Sachsen in dessen Grenzen der sächsische Herzog in Anspruch . Im
Bistum Osnabrück , zu dessen Sprengel das Gebiet des Dersigans
gehörte , war nach dem Sturze Heinrichs des Löwen im Jahre 1180
die Herzogsgewalt von Rechts wegen übergegangen auf den Grafen
Bernhard von Anhalt und sein Geschlecht . Tatsächlich aber reichte
des neuen Herzogs Macht wohl nicht aus , um mit Erfolg überall
seine mit der Herzogsgewalt verbundenen Rechte durchzuführcn und
zu behaupten ? ) Wenigstens tritt ein Recht des Herzogs auf die
in seinem Herzogtum belegene Gografschaft Damme nirgend in die
Erscheinung . In : Gegenteil , anscheinend ohne Widerspruch des
Herzogs , verleiht im Jahre 1225 der König Heinrich das
herzogliche Recht der Gografen Bestätigung in dem wohl schon
damals auf die Kirchspiele Damme , Steinfcld und Neuenkirchen
(mit Vörden , Drehle und Hastrup ) beschränkten Gogericht Damme

' ) über Gogerichte vgl . Stüve : Untersuchungen über die Gogerichte Jena1870:
Heck: Der Sachsenspiegel und die Stünde der Freie » 1909 , S - 207 , 229 n . s.
Philipp ! : Sachsenspiegel nnd Sachsenrecht im 29 . Band der Mitteilungen des
Instituts für österreichische Geschichtsforschung und Herold : Gogerichte und Frei-
gerichle iir „Deutschrechtliche Beiträge " Band II , Heft 5 . Heidelberg 1909 . Auch
Philipp ! : Westsciliscbc 9andrechte I . Münster 1907.

Bgl . kierzu : Granert : Die Herzogsgewalt in Westfalen , Paderborn
1877 , S . 79/82.
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und sechs andere » Osnabrück benachbarten Gvgcrichten an den
Bischof Engelbert von Osnabrück , i ) Die Verleihung geschieht auf
Bitten des Bischofs , damit er , wie cs in der Urkunde heißt , besser
in der Lage sei, die Vergehen (sxc ^ sus ) und Übergriffe (insolontms)

seiner in den Gvgerichtsbezirken wohnenden Untertanen zu bestrafen.
Osnabrück hatte ein großes Interesse an dem Erwerb des Gogerichts
Damme , da es im Besitz der wichtigen Obcrholzgrafschaft in
der Desberger Mark war lind in den Kirchspielen Damme und
Neuenkirchen eine große Anzahl von .Höfen und Leuten zu eigen

besaß.

Ausgeübt hat der Bischof von Osnabrück das ihm vom König
verliehene Recht im Gogericht Damme Wohl kaum . Wenigstens
enthalten die Urkunden und sonstigen Überlieferungen jener Zeit
nichts , was auf ein Recht des Bischofs am Gogericht Damme
schließen ließe . Ja , 100 Jahre später , am 9 . Dezember 1332 ver¬
kauft der Knappe Helembert von der Horst , ohne eines Rechtes der
Osnabrücker Kirche zu erwähnen , das Gericht „fuckicrium in Damme
dt aliorum parookialium criroumjnovnoiuw , guoä vul ^ aritsr Zo-

Aravesoop ctleitur " mit all seinem Zubehör für 34 Mark Osna-
brucker Denare an den Edlen Rudolf von Diepholz . ^)

Dieser kaufte das Gogericht wahrscheinlich nur zu dem Zweck,
um es sofort dem münsterischen Drost auf der Burg Vechta , Johann
von Sutholte , zum Weiterverkauf an den Bischof von Münster zu
überlassen und dadurch unter Beilegung seiner Fehde mit dem
Drosten sich den Besitz des die Kirchspiele Drebber , Barnstvrf und
Goldenstedt umfassenden Gogerichts Sutholte endgiltig zu sichern.
Urkunden über den Verkauf des Gogerichts Damme an Johann
von Sutholte und weiter an Münster sind uns nicht erhalten.
Wohl aber erzählt der Osnabrücker Ehronist Ertwin Ertmann

(1430 — 1505 ), der Osnabrücker Bischof Conrad von Diepholz
(1455 — 1482 Bischof ) habe ihm mitgeteilt , daß das Gogericht

') Anlage 1.
Anlage 2.

2) Vgl . meine Abhandlung über das Gogericht Sutholte im Oldenburger

Jahrbuch X V, S . 116 —267.
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Damme von den Edlen von Diepholz an einen von Sutholte und
von diesem weiter an das Stift Münster gekommen sei.^

Mit der Erwerbung des Gogerichts Damme durch Münster
erfuhren die Streitigkeiten zwischen Münster und Osnabrück wegen
Damme und Neuenkirchen, die wohl schon eingesetzt hatten, als im
Jahre 1252 Münster die Ravcnsbergische Herrschaft Vechta und
damit auch umfangreiche Besitzungen in den beiden Kirchspielen
Damme und Neuenkirchen erwarb, eine ganz bedeutende Verschärfung.
Münster nahm als Besitzer des Gogerichts Damme jetzt über alle
Einwohner der beiden Kirchspiele, münsterische wie osnabrücksche,
die volle weltliche Gerichtsbarkeit in Anspruch»nd gestand Osna
brück nur die Holzgerichtsbarkeit und die geistliche Jurisdiktion zu.
Osnabrück dagegen stützte sich auf die königliche Verleihung go-
grüflicher Rechte über Damme— Neuenkirchen von 1225 und
sprach auf Grund dieser Urkunde Münster den rechtmäßigen Besitz
des Gogerichts ab, versuchte auch das Holzgericht mit gogcrichl-
licher Kompetenz anszustatten. Diese Streitigkeiten dauerten Jahr¬
hunderte hindurch fort und fanden erst im Anfang des 19. Jahr¬
hunderts nach der Säkularisation des Bistums Münster ihr Ende.

War infolge der Erwerbung des Gogerichts Damme durch
Münster der münsterische Einfluß in den beiden Kirchspielen Damme
und Nenenkirchen bedeutend gestiegen, so gewann andererseits das
Stift Osnabrück in diesem streitigen Gebiet dadurch an Macht, daß
es die wohl ursprünglich tecklenburgische im Kirchspiel Neuenkirchen
belegene Burg und Siedelung Vörden an sich brachte und erreichte,
daß durch Vertrag vom 28. Juli 1897 der Bischof Otto von Münster
zugunsten des Bischofs Dietrich von Osnabrück endgültig auf feine

' ) Lrtwini Trtmsnni Lronios sivs outo>0AU8 spii-ooporuin 08nit1>urgon-
sium. töerausgegeben von Or. H. Forst in den Lsnabrücker Geschichtsquelle»
Bd. I , Osnabrück 1891, S . 144: „Huoiuollo ooiuin jullioim» Aô rsvistns in
Osminv , quoll öoels8>s no8tr« 08n»burßsn8i ud Ilonrioo 8vptimo, Komuooruin
rsxo , llutuw sst , oll HonsstsrienZss pervouit , vuris vuiiu loqnuntur ; uullivi
tsmon » rsvsronlliLsiino llowioo donrsllo llo voipkolto . opiooopo 08n »burxou8j
pio llokunoto, quoll 8ui proASnitors8 dov dsbusinnt in toullum ub uool«8i»
08nsburßou8i vt pro oxili 8ummu ouilluni llo Lutkolt « iinpixnoruWvnt, ,,ui
ulteriuv ill illsw opi8oopo Aoou8terisn8i ^potoeL88bt: llo quibuo vuiiu nobi«
lliotim kiunt llsmpns ."
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Ansprüche a » Börden verzichtete . Damit wurde zugleich Burg und
Weichbild Börden dem Gogericht Damme entzogen und einem

bischöflich vsnabrückschcn Richter , der einen Teil des Kirchspiels
Bramschc gerichtlich mit verwaltete , übertragen . *)

Bald nach Abschluß dieses Vördener Vertrages fällte der

.verzog Erich von Sachsen in den Streitigkeiten zwischen Münster
und Osnabrück ein Urteil dahin , beide Parteien sollten solange bei

ihrem hergebrachten Besitz in den Kirchspielen Damme und Neuen-
kirchcn bleiben , bis daß einer den anderen dessen mit Recht ent¬

setzen würde . Der Herzog teilte dieses Urteil durch Schreiben vom
14 . September 1397 dem Bischof Otto von Münster mit und fügte

hinzu , daß er auf Bitte des Bischofs Dietrich von Osnabrück die
Entscheidung der Streitsache übernommen habe und nach Beratung
nstt seinen Mannen zu dem obenbezeichneten Urteil gelangt sei . ?)

Dieser recht vorsichtig abgesaßte Richterspruch brachte natürlich

keine Besserung der münsterisch -osnabrückischen Differenzen . Beide

Parteien fuhren fort , in den streitigen Kirchspielen Damme und
Neucnkircheu Hoheitsrechte auszuübcn , soweit es ihnen dem Gegner

gegenüber gelang . Insbesondere suchte Osnabrück jetzt — unter
dein heftigen Widerspruch Münsters — durch seinen Richter zu

Vörden in dein ganzen Gogerichtsbezirk Damme die Gerichtsbarkeit

auszuüben , errichtete an der Ahe vor Börden einen Galgen und

stellte in Damme und Ncuenkirchen eigene Gerichtsvögte an.
Im Jahre 1425 nach dem Dämmer Kirmeß entstanden zwischen

einigen müusterischen und osnabrückschen Einwohnern der Kirchspiele

Damme und Ncuenkirchen Streitigkeiten , die zu wüsten Schlägereien

' ) Sliive a . a . O . , L - 136/139.

Anlage 3 . Eine wichtige Urkunde sin die ttcrichlsgewali de .? Herzoge»

zu Lachsen iin Bereich de -? Bistums Osnabrück . Bgl . (Banerl ei. a . O . Im
Archiv des WcnernlvikariatS zu Osnabrück beruht eine Urkunde vom 27 . Februar

1361 , in der Herzog Erich zu Lachsen , Enger » und Westfalen „ des Romeschen

rjkcs overstc marschnlk " ein vom Bischof Johann von Osnabrück gesprochenes

und von ihm an den Herzog gezogenes Urteil über gefangene Landzwinger dahin

bestätigt , daß der Osnabriicker Amtmann recht gehandelt habe , wenn er die

L' andsriedensbrecher trotz seiner nahen Verwandtschaft mit ihnen gefangen gesetzt

habe - lAmtspslichle » gehen den durch die Verwandtschaft begründeten Pflichten
vor ) „ Dit is en besereven Sassich recht unde en recht recht . "
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führten . Als die zur Wahrung ihrer Rechte auf dem Kirmeß an¬
wesende » Osnabcücker Beamten das erfuhren , boten sic ihre Leute
gegen die Münsterischen auf , so daß deren viele verwundet , einige
gar erschlagen wurden . Ter Bischof Heinrich von Münster fiel
darauf mit bewaffneter Macht in das Bistum Osnabrück ein , ver¬
brannte Wellingholzhausen und plünderte Ankums ) Diese Händel
wurden durch Vermittlung des Erzbischofs Nicolaus von Bremen
und des Junkers Wilhelm von dem Berge noch im selben Jahre
dahin geschlichtet , daß Münster und Osnabrück erklärten , alle Fehde,
aller Raub und Brand solle aufhören und jede der streitenden
Parteien solle „bliven besitten in erer were so lange dat erer ein
den andern wäre mit rechte uthsetten und degedincgen . "* *) Die
weiteren Verhandlungen sollten dann auf dem Havekesberg und
zur Vensterlage geführt werden . Ob es wirklich zu weiteren Ver¬
handlungen gekommen ist, ist nicht festzustellen , jedenfalls dauerten
die Händel zwischen den beiden Stiften ungemindert fort . So ließ
im Jahre 1428 Osnabrück mit Hilfe seines Richters zu Vörden
durch Leute die Grenze des Stifts Osnabrück gegen die Herrschaft
Vechta dahin feststellen , daß „ dat gestichtc van Osenbrugge gengc
so vere alse dat kerspel van Danime kerede unde wende an de
Mülervörde unde an de Krumme Bete . " ) Osnabrück rechnete also
die Kirchspiele Damme und Neuenkirchen uneingeschränkt zum Stift
Osnabrück , ein Anspruch , den Münster niemals anerkennen konnte.

An dieser Grenze hielt Osnabrück auch ferner fest . Eine
genauere Beschreibung der Grenze findet sich in einem Gerichtsschein
über ein im Hölting zu Damme im Jahre 1542 von den osna-
brückschen Leuten gefundene Weisung . Es heißt da „dat stift Osen¬
brugge und ambt Vörden streckende na der herschup Vechte und
anderst an nabescrevene maelstette , als nämblichen:

von der Krummen Beche in der Bühner Landtwehr,
uth der Bühner Landtwehr in den Mollenkamp,
uth dem Mollenkamp in den Bortgedieck,

') C. Stüve : Geschichte des Hochstisls Osnabrück. Osnabrück 185'!.
I. Bd., S . 321.

*1 Anlage 4.

Anlage 5.
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uth dem Bortgedieck in des Ruwen Hofs,

uth des Ruwen Hoff in den Mohlenfort,

uth dem Mohlenfort de Steine entlangh achter Berchmans

Hcilsbusche her up den Breidenstei » ,
von dem Breidensteine in de Stuntenbeche,

uth der Stuntenbeche up des Müntemeisters Weide,

von des Müntemeisters Weide up diesseit der Rabbermühlen

de Weternige up wente in de Olden Hunte,

uth der Olden Hunte wente in de Ouwe,

de Ouwe up in Molenrietzes Hufe int Hal uppen Herdc,

uth Mollerinck in de Else,

de Else up wente in de Sylver Unterh,

dar kerde unde wende grundt unde bodumb , Hoheit und Hei¬

ligkeit des stifts Osenbrugge ambts Vörden und herschup Vechte,
da also bi eren overoldern , oldern und bi eren eiden allerwege

wehre geholden . . . " ff
In einem Gerichtsschein über eine im Hölting zu Damme im

Jahre 1549 von den Osnabrückern unter Protest der münsterischen

Holtingspflichtigen gefundene Weisung wird die Grenze wie folgt
beschrieben . de snaet twischen der Herschaft Vechte und dem

huse ton Vörden ginge her uth den Wongersberge und uth den
Kamphuse in de Bunner Landtwehr beß an Schulten Boem ton

Langkwede und durch de halve Barhorst in des Ruwen Have to

Schemmede und vortan in den Müler Vorth , uth den Müler Vorth

j „ de Stundtbecke , uth der Stundtbecke in Borchmans Busch , vortan

uth Borchmans Busch in de Rabber Molen , uth der Rabbermölen
dorch des Müntemeisters Widekamp , uth dcnselvigen Kamp beß in

hie Wetter vor Deipholt . " ff
Münster dagegen hatte im Goding zu Damme im Jahre 1515

feststellen lassen , das Dämmer Gericht reiche „ beß ton Vörden vor
den Slachbvem und beß up de Stickdiickesbruggen und beß up de

Haese und vort went in de Gerdcr Landtwehr went an Snuckelshues . " ff

») Auszugsweise Abschrift des Gerichtsscheins iin Staatsarchiv Osnabrück

Rep . 100 , Abschn. 9, 2» vol . I.
Anlage 7.

2) Anlage t>.
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Im übrigen war nn Anfang des 16 . Jahrhunderts der Zustand

in den beiden Kirchspielen Damme und Neucnkirchen folgender:

Osnabrück beansprucht mit dem Holzgericht nicht nur die Gerichts¬

barkeit über die Mark , Zuschläge , Wasserläufe , Plaggemnath usw .,
sondern alle hohe und niedere Obrigkeit , als .Halsstrafe , Diebeshabe,

verloren Gut . Gebot , Verbot , Wroge , Pfändung , Glockeuschlag , Folge,

Landsteucr , Gericht , peinlich und bürgerlich , Grund und Boden,

„machen aus dem Holzgericht ein Halsgericht . " Nur gestatten sie

dem Gografen zu Damme , in Blutronnsachen über Osnabrücksche

und Münsterische und in bürgerlichen Sachen über Münsterischc

Gericht zu halten . Uber einen Dieb sollte zu Gericht sitzen , „ we
enen deiff ersten avcrguemc . " Z Münster nimmt in Damme — Neue»
kirchen die Gerichtsbarkeit auf Grund der Gografschaft über Münste-

rijche und Osnabrücksche untcrschiedlos in Anspruch , gesteht Osnabrück

nur das Holzgericht und die geistliche Jurisdiktion zu . Insbesondere

führt Münster aus , sei es alter Gebrauch , daß der münsterische Vogt
habe besätet und der münsterische Gograf zu Damme habe entsatct

„so wyth als des gnedigen fürsten und Herrn von Munster goekorn
wende , so veer wende ock siner f. gn . besathe und ock wedderumb ent¬

fetten, " der Bischof von Münster habe , wie es an einer anderen
Stelle heißt „ de besäte und broke so wiit und so veer als siner

fürstlichen gnade geeichte gheit . " ch

Jede der Parteien suchte natürlich ihre Ansprüche nach Möglich¬

keit durchzusetzen . Im Jahre 1520 wurde wegen der Differenzen

am Havekesberge zwischen Münster und Osnabrück eine Konferenz
abgehalten , jedoch ohne jeden Erfolg . 1526 kam durch Vermittlung
des Grafen Everwein v . Bentheim und Junker Johann v . Buren

vorbehaltlich der Ratifikation beider Landesfürsten zu Marienfeld
folgender Vergleich zustande . Der Bischof von Münster soll das

Gogericht gebrauchen und den Blutronn bestrafen über osnabrückische
und münsterischc Leute . Die Strafe peinlicher Sachen und anderer

krimineller Vergehen steht ihm jedoch nur über seine und seiner

Untersassen Leute zu . Der Bischof von Osnabrück hat die Straf

0 Anlage 7.
0 Anlage 6. Allen des Oldenburger Hans - u. Jenlralnrchivs : X » Lldbg.

Münster!. "Abt. 1 0 . Nr . 7.
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gewalt übcr die osnabrückschen Leute abgesehen von Blutronnen,
deren Aburteilung lediglich Biünstcr zukommt. Das Holzgericht
verbleibt Osnabrück über beider Stifte Leute. Jede Partei soll über
die Ihrigen diese Wroge ansübcn. Über Fremde soll derjenige
urteile», welcher sich zuerst des Falls angenommen hat. Dieser
Bcrgleich sollte 24 Jahre dauern. Osnabrück war mit dem Vergleich
einverstanden, Münster jedoch wollte dem Vergleich nur eine Dauer
von 12 Jahren beimessen und nahm schließlich den Vergleich über¬
haupt nicht an, mit der Begründung, ihm als Besitzer des Gogcrichts
stände auch über die Osnabrücker die volle Strafgewalt zu. 1539
machte der Bischof Franz von Minden einen Vergleichsvorschlag,
der aber von beiden Seite» abgelehnt wurde. 1557 wurde zu
Bramschc verabschiede daß Osnabrück in Damme und Neuenkirchen
die geistliche Jurisdiktion und das Holzgericht und im Kirchspiel
Neucnkirchen die volle Landeshoheit haben solle, dagegen sollte in
Damme der Bischof von Münster Landesherr sein und das Holz
gericht und die geistliche Gerichtsbarkeit im Kirchspiel sollte bei
Osnabrück bleiben. Auch dieser Vergleich fand nicht die Billigung
der Landesfürsten. Daher wurde weiter verhandelt von den beider¬
seitigen Kommissarien zu Warcndorf und später 1562 zu Essen bei
OUiakenbrück mit dem Endresultat, eine jede Partei solle bei dem
gelassen werden, was sie von alters her gehabt.

Im Jahre 1568 kam aus Betreiben des Bischofs Johann zu
Münster, der zugleich Administrator des StiftS Osnabrück war, zu
Oluakenbrück ein Abkommen zu stände, daS den bestehenden Zustand
sanktionieren und den Ständen zur Genehmigung vorgelcgt werden
sollte. In diesem Abkommen wurde Münster auf Grund des be¬
stehenden Besitzstandes zugesprvchen:

1. das Gogericht in beiden Kirchspielen,
2. die Aburteilung der Totschläge und Blutronnen nebst der

Besäte über Blutronnen, ohne Rücksicht darauf, ob die Täter Os¬
nabrücker oder Münsterische waren.

' ) Akten des Lldenbg. Haus- u. Zentralarchivs: Oldenbg. M. Abt. 16,
q,'r . 7 und KindltngerS Handschriften im Kgl. Staatsarchiv Münster Band XV.
A. 133 n. und Akte» des Kgl. Staatsarchivs Hannover: Calenberger Br. Arch.
xcs- 1. !1- Tiepholz Nr. 3.
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Osnabrück sollte allein besitzen:

1 . Das Holzgericht nebst Strafen und Pfändung nach Holzrecht,

2 . die Wroge , die gegen Münsterische von Osnabrück festgesetzte
Strafe sollte aber Münster für sich einziehen,

3 . die geistliche Gerichtsbarkeit.
Im Übrigen wurde bestimmt:

1 . Bei leibstraflichen Übeltaten und Malefizsachen (abgesehen
von Blutronnen und Totschlägen ) komme demjenigen die gerichtliche

Abhandlung zu , der den Täter zuerst angegriffen habe . Die Recht¬

fertigung der Verbrecher habe an den gewöhnlichen Richtstätten —

entweder vor Börden an der Aue oder zu Vechta — zu geschehen,
je nachdem , ob Osnabrück oder Münster nach Vorstehendem die
Rechtfertigung zustehe.

2 . Handele es sich um Gewalt und Beleidigungen , so nicht

leibstraflich seien , sollte jedes der beiden Stifter die ihm schntzver-

wandten Übeltäter bußfertigen.
3 . Vechta habe diejenigen zu geleiten , welche aus dem Stift

Münster nach Vörden , Vörden diejenigen zu geleiten , welche aus
dem Stift Osnabrück nacht Vechta ziehen wollen.

4 . Übeltäter aber , welche entwichen , sollten von denjenigen
Amtleuten vergeleitet werden , welchen sie schutzverwandt , die Tot¬

schläger zu geleiten , stehe aber ausnahmslos Münster zu , das Geleit
dürfe jedoch den Totschlägern nur dann zugestanden werden , wenn

der Totschläger sich mit den nächsten Blutverwandten des Erschlagenen

ausgesöhnt habe . Das von einer Seite also zugestandcne Geleit

habe der Andere unverbrüchlich zu halten.

5 . In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sei der Beklagte vor

seinem Richter zu verklagen , einerlei , ob der Kläger Münster oder

Osnabrück gehöre , ob er im Gerichtsbezirk angesessen oder fremd

sei . Sei der Beklagte ein Fremder , so habe der Kläger die Wahl,
ob er die Sache vor den Richter zu Vörden oder vor den Richter

zu Damme bringen wolle.

6 . Beide Gerichte hätten sich bei Ladung von Zeugen ein¬

ander Rechtshilfe zu leisten.

7 . Jedes Stift solle den Glockenschlag über seine Leute haben
und ungehindert gebrauchen.
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8. Jedes Stift solle in den beiden Kirchspielen die ihm Schutz
verwandten ungehindert mit einer Schatzung belegen, auch die Un¬
gehorsamen strafen und pfänden, sofern die Schatzung das ganze
Amt Vörden bezw. Vechta umfasse.

9. Beide Regierungen dürften in de» beiden Kirchspielen inner¬
halb ihres Bereichs ungestört Mandate publizieren.

10. Neue Zuschläge sollten fortan in der Desberger Mark nur
mit Erlaubnis des Holzrichters und der gesamten Erbexen angelegt
werden.

11. Neue Kotten sollten in der Mark überhaupt nicht errichtet
und durch Auswechselung danach gestrebt werden, daß münsterische
Kotten nur von münsterischen, osnabrückische Kotten nur von os
nabrückischcn Schutzverwandten bewohnt würden.

12. Der Amtmann zu Vechta solle ungehindert das Dämmer
Moor besagen dürfen, die Vurgmänncr zu Vechta aber nur mit
eigenen Hunden und Winden.

13. Dem Kirchenrat zu Damme sollten münsterische und os-
nabrückschc Schutzverwandtc angehören.

14. Alle Privatrechte, Pächte, Dienste nsw. der beiden Stifte
i„ Damme und Ncuenkirchen sollten unverändert bestehen bleiben. ')

Auch dieser Vergleich wurde nicht ratifiziert. Zunächst wurde
Pie Ratifikation bis auf heilige Drei Könige verschoben. Osnabrück
erhielt von Münster keine Erklärung auf den Vergleich und wollte
nun seinerseits auch keine Erklärung abgeben. Münster behauptete
dagegen, seine Erklärung an den Bischof abgegeben zu haben. Über
diese Mißverständnisse kam die Sache ins Stocken und blieb schließlich
ganz beruhen.--)

Die Dingstätte des Dämmer Gogcrichts war der Kirchhof zu
Damme. Hier wurden die alljährlich dreimal, am Sonntag nach
Heilige Drei Könige, am Sonntag Misericordias Domini und am
1. Sonntag nach Michaelis stattfindenden Godinge sowie auch die
nach Bedarf angesetzten Partgerichte abgehalten. Die Godingsbank
stand auf dem Kirchhof unter einer alten Linde, später an der Süd

'1  Anlage 10.
*1 Slü »'?! Dochstisl II, L . 208/09.
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feite des Kirchhofs an der Straße , dis um die Mitte des 17 . Jahr¬

hunderts das Gericht endgiltig in ein Privathaus zu Damme verlegt
wurde . Die Godingsdank wurde von Munster und Osnabrück

gemeinsam unterhalten , da an ihr alljährlich am Sonntag Juvocavit

von den Beamten zu Borden einer der drei ständigen Holtingstage
über die Desberger Mark abgehaltcn wurde . U Dingpflichtig waren

die Hausleute der Kirchspiele Damme , Steinfeld , Neuenkircheu mit

Kl . Drehle und die Bauerschaftcn Gr . Drehle und Hastrup des Kirch

spiels Gehrde , freie und eigene Leute , ohne Unterschied , ob sie münste

rische oder osnabrücksche Schntzverwandte waren . Eine besondere

Ladung zu diesen drei ständigen Godingen erging nicht , es hatte

sich aber die Gewohnheit herausgebildct , daß die Godinge 14 Tage
vorher von den Kanzeln zu Damme , Steinfeld und Neuenkircheu

durch den Pastor abgekündigt wurden . Den Vorsitz des Gerichts

führte der Gograf , an seiner Seite saßen mehrere ältere und er¬

fahrene Gerichtsgenossen als Kürnoten . In der Nähe des Gografen
standen die Vögte . Wohnte der Trost nebst Rentmeister von Vechta

dem Goding bei , so hatten sie ihren Platz neben dem Gografen.

Die Dingpflichtigen erschienen unter Führung ihrer Baucrrichter.

Die Bauerrichter hatten zu erklären , daß alle Tingpflichtigeu der

Banerschaft anwesend seien bezw . die Namen der Fehlenden und
etwaige Entschuldigungsgründe anzugeben . Die Ausgebliebenen

wurden nach altem Gebrauch auf die Frage des Gografen durch

den Urteilsspruch der Gesamtheit der das Gericht umstehenden Ding

pflichtigen also gestraft : Wer den 1 . Tag ausblieb , zahlte 1 Pfg .,

wer den 2 . Tag nicht kam , 2 Pfg ., die Strafe desjenigen aber,

welcher auch de » 3 . Tag nicht erschien , stand in der Amtleute von

Vechta Gnade . Nach Festsetzung dieser Strafen wurde — wenigstens

einmal im Jahr — auf die Frage des Gografen oder Drosten

durch die Gerichtsgemeinde die Grenzen des Gogerichts gefunden

und durch Urteil festgestellt . Alsdann wurden zumeist auf die Frage
eines beliebigen Mitgliedes der Gogerichtsgcmeinde durch Beant-

' ) Der 2 . Höltingstag wurde alljährlich am Sonntag in Pfingsten zu
Ncuenkirchcn und der 3 . am Sonntag nach Michaelis aus dem Havekesbcrg ab
gebalten . Akte» des Oldbg . Hans - ». jlentralarchws : V» Oldbg . M . Akt. 1 6,
Nr . 32.
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Wortung seitens des ganzen Umstandes alte hergebrachte Rechts

gebränchc und Gewohnheiten in rrbMrsoto festgesiellt . Darauf wurden
bürgerliche Rechtsstreitigkeitcn verhandelt . ' )

Ui » die Mitte des 16 . Jahrhunderts war es schon üblich,

einen großen Teil der bürgerlichen Ncchtsstreitigkeiten nicht mehr

in den 3 ständigen Godingsterininen , sondern — ebenso wie die

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit — im Partgericht

zu verhandeln . Ties Verfahren wurde zur Regel , seitdem mit der
Einführung der Münsterischen Landgcrichtsordnung vom 31 . Lkt . 1571

vorgeschrieben wurde , daß nicht mehr die ganze Gcrichtsgemeinde,

sondern eine beschränkte Zahl von der Gerichtsgemeinde entnommenen
Schöffen das Urteil fällen sollte.

Gegen die Entscheidungen des Gvgcrichts Damme — Goding

wie Partgericht — wurde um die Mitte des 16 . Jahrhunderts und

später an das Gogericht auf dem Desum apelliert . Hierhin
wurden auch diejenigen Sachen aus dem Gogericht Damme ver¬

wiesen , deren Entscheidung dem Gogericht zu schwer dünkte . -)
Die weiter zur Zuständigkeit des Gvgcrichts gehörenden

Beleidigungen , Schlägereien und sonstige geringe mit Geld sühn-

bare Vergehen waren im Gogerichtsbezirk Damme schon im

'I Alle» des Oldbg . Haus - und ^ eniralarchivs : .4 » Oldbg . M . Abt . I 0,
Nr . ' >2 u . 66 und Ricbcrding : Geschichte des ehemal. Riederstists Münster Band III.
Vcckita INI , S . 256 ff.

Aus einem Bericht der Beamte » zu Vechta au die Regierung zu Münster
von >571 l „Die ander goe — aber laudtrccht ist gcbruichlich im dorpe Damme
gehenden ta werde» , so oft es de» anigtliiide, , gelegt,?» i„ behouf meiies guedigen
fürsten und Heren geholden, und gehören in deselbige dat kerspel Damme , Nie»
ferchen und Steinvelde , und sini fric und eigen luidc undercinandcr . Es werden
auch aldacr to Damme auch bnrghcrliche gerichic !» behouf meines gncdigen fürsten
und Hern geholden to werden . . ." Original im Manuskript 147 des West¬
fälischen Aliertnmsvereins z» Münster , lgedruekt bei Philippi : Westfälische Land¬
rechte I , Münster 1007.

-) Anlage I t und Prvtokvllbuch des Desumgerichts im Archiv zu Oldenburg.
Ebenda S . 67 : „1591 . Montag nach PH. et Iac . Als Achter und schesfcn zu
Damme daraus nicht weisen können, haben sie solch urteil an das Gogericht aus
bei» Desum verwiesen." S . 116 ebenda : „1595 . Achter und schossen am go-
gericht zum Damme haben die sachc an dieff gcricht als zu hanbt und über-
qericht remillieA."
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15. Jahrhundert zur Entlastung der Gödinge besonderen Brüchten-
gerichten zur Untersuchung und Entscheidung überwiesen. Auf die
Anzeige der Vögte hin untersuchte der Gograf zu Damme die
Brüchtensachen, vernahm Zeugen, kurz, klärte den Sachverhalt möglichst
auf. Je nach Bedarf, ein- auch zwei- oder dreimal im Jahr hielt
dann der Gograf im Beisein der Gerichtsvögte zur Aburteilung der
Sachen Gericht ab. Das Urteil sprach unter Festsetzung der einzelnen
Strafe der dingpflichtige Umstand. Später ließ man dem Gografen
und der Gcrichtsgemeinde aber nur noch die Entscheidung darüber,
ob der zur Anzeige Gebrachte schuldig war oder nicht. Die Fest¬
setzung der Strafen erfolgte— als eine lediglich fiskalische An¬
gelegenheit— von dem Amte zu Vechta. Schließlich wohnten
diesen nach wie vor im Dorfe Damme stattfindenden Brüchten-
gerichten auch die Vechtaer Amtsleute Drost oder Rentmeister, bei,
bis zuletzt unter Hinzuziehung eines Fiskals(Staatsanwalts) der
Trost den Vorsitz im Brüchtengericht führte und der Gograf nur
noch als Gehilfe des Drosten bei der Aufklärung des Sachverhalts
usw. fungierte. Die Entscheidung, ob der Angezeigte der ihm zur
Last gelegten Tat schuldig war oder nicht, fanden jetzt unter Mit¬
wirkung des Drosten3 der Gerichtsgemeinde angehörige Schöffen.
Die Verhandlung und Entscheidung wurde kurz zusammen gefaßt
protokolliert. Die Festsetzung der im Einzelfall verwirkten Geldstrafe
ihrer Höhe nach wurde dann zusammen mit den Brüchtensachen
aus den anderen Gerichten des Amts alljährlich einmal in Vechta
vorgenommen und die erkannte Strafe im Protokoll neben dem be¬
treffenden Fall kurz vermerktz. B. „2 Rtlr.", „4 Rtlr." usw. und
später aus dem Protokollbuch in das Amtsbrüchtenregister über¬
tragen. Auf dem Amtsbrüchtengcricht wurden auch ans dem ganzen
Amt Vechta die in peinlichen Sachen(z. B. schwerer Diebstahl, Not-
zucht usw.) anstatt der an sich gesetzlich verfallenen Leibesstrafe aus
besonderer Gnade zugelassenen Geldstrafen festgesetzt.*) Das Vechtaer
Amts-Brüchtenregister ans dem Jahre 1632 führt aus dem Kirch¬
spiel Damme 13, ans dem Kirchspiel Stcinfeld 10 und aus dem
Kirchspiel Neuenkirchcn(Konkurrenz des Gerichts Vörden) 5 Brüchten-

'j Protokollbuch des Gerichts Damme 1M7/82 im Oldbg.. Haus und
gentraiarchw; ebendaselbst Nieberdings Nachlaß Nr. 12 und Anlage 14.
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fachen auf, die zu einer Bestrafung geführt haben. Es handelte
sich zumeist um Schlägereien, die Normalstrafe war hier2 Taler,
sie wurde je nach den Umständen des einzelnen Falls erhöht, aber
nur selten ermäßigt. ')

Die Urteile in Brüchtensachen waren unanfechtbar; erschien
die Entscheidung im Einzelfall dem Brüchteugericht zu schwierig, so
wurde die Sache an das Gogcricht auf dem Desum verwiesen.

Zur Zuständigkeit des Gogcrichts gehörte auch die Aburteilung
der Mörder und Totschläger. War ein Mord oder Totschlag ge¬
schehen und der Täter entwichen, so rief der Gograf auf die An¬
klage der nächsten 12 Blutsverwandten die Dingpflichtigen zu einem
Schreigericht über den Toten zusammen. Anwesend waren außer
dem auf einer Bank sitzenden Gografen mehrere als Gerichtszeugen
fungierende Kuernoten, die 12 Ankläger und von den Dingpflichtigen
so viel, als man deren in der kurzen Zeit hatte zusammenrufen
können. Vor dem Gografen lag auf einem Tisch ein gezogenes
Schwert. Auch der Körper des Toten war zur Stelle. Nachdem
die 12 Blutsverwandten im offenen Gericht die Anklage gegen den
Totschläger unter Darstellung des Tatbestandes erhoben, übergab
der Gograf das bloße Schwert den Blutsverwandten des Erschlagenen.
Diese legten ihre Hand auf das Schwert und beschrien das tote
Blut mit einem Wapengeschrei, indem sie dreimal gleichlautend
nacheinander riefen: „Wapen Joduth über diesen Mörder, der unser
Fleisch und Blut vom Leben zum Tode gebracht" Darauf wurde
der Totschläger durch den Gografen zum 1., 2. und 3. Mal, zum
4 ,, 5 . und 6. Mal , zum 7., 8,, 9 . und 10 . Mal hintereinander ge¬
laden, vor Gericht sich zu verantworten. Erschien der Totschläger
nicht, so wurde er friedlos gelegt und den Blutsverwandten das
Recht zuerkannt, den Totschläger bis in den3. Gerichtsbezirk hinein
zu verfolgen. Bekämen die Blutsverwandten den Totschläger im
Gerichtsbezirk Damme oder in einem der beiden nächsten Gerichte
in ihre Gewalt, so sollten sie ihn mit der linken Hand bei dem
vorderen Ohr fassen, ihm das Gesicht gen Osten kehren und ihm

K. Willoh, Brüchtengerichtsurteile und Verwandtes inr Lldbg. Jahrbuch
Band XVI, S . 354/377.

') Anlage 11.
Jahrb. f. Oldrnb. Arsch. XVIII. 2
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mit der vorderen Hand das Haupt abschlagcn , das Haupt sollten

sie alsdann in einen Sack stecken und es mit gezogenem Schwerte

und Wapengeschrei in das Gogericht Damme zurückbringen . Würde

der Täter in eines Mannes Haus flüchten , so sollte man das Haus

zu Gelde schätzen , es anzünden und den Täter also verbrennen.

Würde jemand den Täter mit Gewalt schützen , so sollte man ihn

gleich dem Täter behandeln . Uber das Schreigericht wurde ein

Gerichtsschein ausgestellt und den Blutsverwandten gegen eine

Gebühr übergeben . Tie Blutsverwandten waren nnt dem Empfang

des Gerichtsscheins berechtigt , unter den in dem Schein aufgestellten

Voraussetzungen und Formen das Urteil über den Täter selbst zu

vollstrecken , sie waren aber nicht dazu verpflichtet , sondern konnten

sich mich mit dem Täter anssvhnen und sich das Blut ihres

erschlagenen Verwandten mit einer Summe Geldes sühnen lassen.

Kam eine solche Sühne zustande , so teilten die Verwandten dies

dein Gografen mit und erst jetzt war der Drost zu Vechta berechtigt,

dem in das Land znrückkehrenden Täter freies Geleit zuzusagen.

Der Täter zahlte dann noch eine seinen Verhältnissen angemessene

im Amtsbrüchtengericht zu Vechta festgesetzte Brächte an das Amt

und der Fall war damit endgiltig erledigt . ' )

' ) Anlage 9 ». Aus einem münsterischen Schriftsatz von 1595 . „Item

für dieser Zeit ist für 20 , NO, tO , 50 und mher jaren gepreuchlich , whanner

nach alten geprauch über einen entleibten im kerspel Damme nnd Neuenkirchen

ein gejchworn und fredeloS gerichte geholden werden soll , dag darzu der lichter

zu Damme und seine chur ----- oder schefsen darzu gesurderet und darzu das

gerichte bekleidet , lichter das bloße schwerdi auszichcn und den 12 geschworen

in die handt gethaen , diewelch das thote bloet mit einen wopen geschrei beschreiet

und der thater in das gerichte eischen und fredelos leggen lassen , welchs in

beiden kerspcln niemals durch den Achter zum Borden beschehen . . . " Akten

des Lldbg . Archivs Oldbg . M . Abt . 16 , Nr . 32.

Am 6 . April 1568 schreiben die Beamten zu Bechta an den Bischof zu

Münster , vor 2 Jahren sei in Neuenkirchcn ein Totschlag geschehen „ so dath

de sleger , de vvrth buten landes vorwelte , nu eine tidt langk heim gewest,
dennoch dejulvige toni testen weder thv lande gekomen und ene sone van den

frundcn und magen begert . " , der Amtmann zu Vörden habe aber den

Verwandten des Erschlagenen die Sühne verboten , obwohl der Niederschlag im

Gogerichtsbezirk Damine geschehen sei.
Darauf berichtete unter dem 17 . April 1568 der Rentmeister von Vörden

an den Bischof : , ,Ob wol dem Hanse Rechte in den , blothrunn zu Damme,
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In diesen altdeutschen Prozeßforinen wurde noch am Ende
des 16 . Jahrhunderts allgemein -- und vereinzelt noch am Ende
des 17 - Jahrhunderts — im Gogcricht Damme das Gericht über
einen flüchtigen Totschläger oder Mörder gehalten . Das mag ins¬
besondere noch solgender Fall beweisen . Im Jahre 1569 hatten
im Kirchspiel Damme zwei Männer aus Stemshorn einen Eigen

behängen Herbarth von Elmendorfs , namens Johann Luttmerding,
erschlagen . Auf Anstichen der 12 nächsten Blutsverwandten des
Erschlagenen war alsbald vom Gograsen zu Damme das Schrei
gericht abgehalten und die beiden Täter friedlos gelegt . ' ) Auf
Grund des Richtscheins hatten die Blutsverwandten nach langen
Bemühungen erreicht , daß der eine der Täter , namens Kopmann,

ihnen ihr „ fleisch unde bloith " mit einer Summe Geldes gesühnt
und an das Amt Vechta Brächte gezahlt hatte . Der zweite Täter
Monninck verweigerte aber jede Sühne . Er vertraute darauf , das;
^ in einem anderen Gerichtsbezirke wohnte , dessen Besitz gerade

derzeit einen Gegenstand des heftigsten Streites zwischen dem Grafen
von Diepholz und dem bischöflich mindenschen Amte Rhadeu bildete . ?)
Die Geschworenen hatten sich an die Gräfin von Diepholz gewandt
mit der Bitte , ihnen den Monninck zu Rechte zu stellen . Die
Gräfin von Diepholz hatte das Ersuchen mit der Begründung ab

gelehnt , sie möchten sich ihr Recht gegen Monninck vor dem gräflich

alsoferne sich de erstrecket , de mederslagh gefolgt , so ist gleichwol nach althem
herkhommenden gebrauch gemeinlich also gehalten . Wan jemandz einen nieder-
slagh begangen , dass die versvenunge an der stede, da der mederslagh geschehen,
zu der frcuntschafl freien willen , ist vorgenhomen und geholden worden . Wan
nhrm durch den lichter zu Damme fegen und wider aljolch altherkvmmcnden
gebrauch und gewonheidt aus der stede, da der » iederslach begangen , und fegen
der freuntschaft guthcn willen die vcrsonungc iulh dvrps zu Damme , alse zu
anwerkungc einer neuwminge , vorfurdern und dahcn dringe » wollen : also Hab
ich mittels des erenveiten mcins drosten Frontz Luningk zeidtlicher vorbewachtunge

zu abkehrungh alsolcher belustigde » neuwerungh und inbruchs die folge inth dorps
zu Damme und nicht mehr von pillicheidt wegen verbilden und sunst keins
andern , was van olders recht und gebräuchlich , ungcrne hindern sollen ."
Akten des Lldbg . Archivs Lldbg , M . Abt . 16 , Nr . 23.

' ) Anlage !v>
Vgl . meine Abhandlung über das Gogcricht aus dem Ztemwede in

der Keilschrift des historischen Vereins für Niederiachsen 19/ >8 . 58/91.
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diepholzischen Gerichte zu Lemförde holen . Das wiederum halte
das Amt Vechta den Geschworenen verboten . Inzwischen hatten
die Beamten des Amts Rhaden bei dem Amt Vechta dagegen Ver¬
wahrung eingelegt , daß die Blutsverwandten des Lnttmerdinck sich
wegen des Monninck an die Gräfin von Diepholz und nicht an
das Amt Rhaden gewandt hätten . Schließlich nach 9 Jahren im
Jahre 1568 holten die Blutsverwandten „vermöge des richteschins"
den Monninck mit Gewalt aus seiner Behausung zu Stemshorn
tind führten ihn dem Gografen zu Damme zu , der den Monninck
gefangen setzte. Jetzt wandten sic sich unter dem 29 . Januar 1568
an die Beamten zu Vechta und baten um Verhaltungsmaßregeln . Z
Ter Drost berichtete über diese Angelegenheit sofort nach Münster . ?)
Münster verlangte unter dem 5 . Februar zunächst Ergänzung des
Berichts dahin , ob es auch Brauch sei, daß die Diepholzer einen
im Gerichtsbezirk Damme ansässigen Totschläger sich mit Gewalt
aus dem Bezirk Damme holen dürften . Inzwischen war der
osnabrückische Amtmann zu Vörden mit einem großen Haufen Volk
in der Nacht in das Richterhaus zu Damme gefallen , hatte den
Monninck mit nach Börden genommen und ihn dort laufen lassen.
Der Drost zu Vechta berichtete auch hierüber unter dem 12 . Febr.
an Münster und verlangte Erlaß eines Befehls an den Amtmann
zu Vörden , den Monninck wieder nach Damme ziirückbringen zu
lassen <) und führte , um dieser Forderung den nötigen Nachdruck zu
verleihen , osnabrücksche Schntzverwandte aus dem Kirchspiel Damme
nach Vechta ins Gefängnis . Am 20 . Februar befahl der Bischof
Johann von Münster , der zugleich erwählter Bischof von Osnabrück
war , den Amtleuten zu Vörden , die gefangenen osnabrückschen
Untertanen alsbald zu Bürgen Händen aus der Haft zu entlassen.
Zugleich gab er dem Amtmann zu Vörden den Befehl , dafür zu
sorgen , daß der Monninck den Blutsverwandten des erschlagenen
Luttmerdingk wieder ausgeliefert und zurück nach Damme ins
Gefängnis gebracht werdet ) Am 27 . August war der Amtmann

>) Anlage 9d.
Anlage 9 c-
Anlage 9 -i.
Anlage 9 c.

' ) Akten des Oldbg . Archivs z » Oldbg . M . Abt . 16 , Nr . 23.
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von Vörden diesem Befehl noch nicht uachgekommcn , so daß der
Vechtacr Drost um erneuten Befehl au Vörden bat . Auch Anfang
Dezember 1568 ivar Monninck noch nicht nach Damme zurück
geliefert , denn derzeit wandte sich Hcrbarth von Elmendorf an den
Bischof Johann von Münster und Osnabrück mit der Bitte , den
Monninck , der seinen Eigenbehörigen Luttmerdinck erschlagen habe,

doch den Blutsverwandten des Erschlagenen zur Vollziehung des
Urteils wieder auszuantworten , der Rentmeister zu Vörden habe
den Monninck laufen lassen „ den ahngezeigten zwölf geswornen
und mines erslaigenen eigenbehörigen knechts seiner frundtschaft und
uij r) zu einem merklichen nachdeil und verhvininge . " Über den
weiteren Verlaus dieser Sache enthalten die Akten nichts.

Auch das Recht zur Aburteilung der eigentlich peinlichen Straf

sachen führte Münster mit Recht aus den Besitz der Gogerichts
barkeit zurück.

Das münstcrische Halsgericht über den Gerichtsbezirk Damme

wurde zu Vechta , das osnabrücksche Halsgericht vor Vörden an der
Aue abgehalten . Dem Halsgerichtc vor Vörden waren nur die
osnabrückschen , dem Halsgcricht zur Vcchte nur die münsterischen

Schutzverwandtcn des Gerichtsbczirks zu folgen schuldigt ) Das

Halsgericht wurde gewöhnlich von der Kanzel abgckündigt , war der
Sonntag vorüber und sollte noch im Laufe der Woche das Hals¬

gericht stattfinden , so kündigten die Vögte den Bauerrichtern das
Gericht au mit dem Austrage , „ daß ein jeder bauerrichter in seiner
bauerschaft die lebe sollte umbgehen lassen , das ist , daß der eine
nachbar den andern es sollte ansageu . " Zu dem Halsgericht hatte

jeder Hauswirt bei einer Strafe von 5 Mark mit seinem Gewehr

^ ' » Akten des Oldbg . Archivs Oldbg . M . Abi . 10 , Nr 23.
2) Aus einem münsterischen Bericht vom Jahre 1595 „dabei gepreuchlich,

wan einem gutheren oder junkeren sein eigenbehörigen entleibt , so muh der thäter
denselbigen auch abtragh machen, wclchs man mangeldt nennet ." Akte» des
Oldbg . Archivs .4» Oldbg . M . Abt . 10 , Nr . 32.

°) Anlage 9 b
«l Aus einem Berichte von 1561 : „her droste, den Vcchtischen ieuteu

gebürt alhie zum Vohrden nach alten gebrauch mit uns nicht zu komme», dan
,oir mit inen nach der Vechte ahn das gerächt nicht Pflegen zu ziehen." Akten
des Oldbg . Archivs : .4 » Oldbg . M . Abt . 1 0 , Nr . 28.
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zu erscheinen . Zunächst wurde nach altem Brauch das Gericht
eingehcgt und alsdann gefragt , „ob die baurmenner , die diesem pein¬
lichen nothhalsgerichte dingpflichtig , da auch alle wehren ." Nach
Beantwortung dieser Frage durch die Bauerrichter wurde weiter
eingebracht , ob die unentschuldigt Ausgebliebenen nicht in 5 Mark
Strafe verfallen wären . Antwort : ja . Alsdann begann die eigentliche
Verhandlung . Wurde auf Tod durch Verbrennen erkannt , so mußten
immer je 2 dingpflichtige Hausleute aus den Kirchspielen ein Fuder
Brennholz zum Verbrennen des Übeltäters liefern . ' )

An Gerichtsgefällen ruhte derzeit auf jedem dingpflichtigen
Vollerbe der Kirchspiele Damme , Steinfeld , Neucnkirchen mit Kl.
Drehle und der Bauerschaften Gr . Drehle und Hastrup des Kirch
spiels Gehrde 1 Scheffel Goroggen , auf jeder Köterci 1 Heller
Gcrichtsgeld . Im ganzen betrug der Goroggen im Kirchspiel
Damme 11 Malter , 4 Scheffel Dämmer Maß , und zwar entfiel
auf 134 Stellen je 1 Scheffel , auf 3 je ' Z (also Halberben ) und
auf 2 je ' Z Scheffel (als Viertelerbcn ). Das ergibt 136 alte
dingpflichtige Vollerbcn im Kirchspiel Damme.

Im Kirchspiel Stcinfeld wurden 4 Malter 1 ' Z Scheffel Roggen
Vcchtaer Maß erhoben . Von 46 Höfen war jährlich je 1 Scheffel
und von 7 Höfen jährlich je Scheffel an Gerichtsabgaben zu
entrichten . Das ergibt 50 Vollerben (davon ' Z Erbe wüst ).

Aus dem Kirchspiel Neucnkirchen mit Kl . Drehle und den
Bauerschaften Gr . Drehle und Hastrup des Kirchspiels Gehrde kam
an Goroggen jährlich 6 Malter 1 ' Z Scheffel Dämmer Maß auf,
und zwar von 62 Höfen je 1, von 3 Höfen je 2 , (also Doppelerben)
von 10 Höfen je 'Z und von 1 Hof ' / < Scheffel , das sind 74 alte
Pollerben (davon ^ Erbe wiist ). °)

>) Akten des Oldbg. Archivs : .4 » Oldbg. M . Abt. 16 , Nr . 28.
Akten des Oldbg. Archivs: L.» Oldbg. M . Abt. 16 . Nr . 33 ; Nieber-

dings Nachlaß Nr . t2 im Oldbg. Archiv; Vcchtaer Amtsrechnungen von
1613/14 , 1647/48 im Besitz des historischen Vereins zu Osnabrück. Katalog ö V,
248 . I. II . Bericht der Vcchtaer Beamten von 1571 : Mscr. 147 des Westsäl.
Altertumsvereins zu Münster . Vgl . auch Nieberding : Nicdcrstift Münster III,
S . 259/60 . — I Malter Dämmer Roggenmaß — 10 Zcheffcl Müust . —
l Malter Vcchtaer Roggenmaß - - 1l Scheffel . 11 Becher Mimst.
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Der Bezirk des Gogcrichts Damme umfaßte also 260 alte
Stellen.

Die Berechtigung , dieses Gokorn zu erheben , stand allein Münster
als Besitzer der Gografschaft Damme zu.

Ter Gograf erhob für sich aus dem Gcrichtsbezirk ebenfalls
Gerichtsabgaben , und zwar aus den beiden Kirchspielen Damme und
Neuenkirchen mit Kl . Drehle und den Bauerschastcu Gr . Drehle und

Hastrup des Kirchspiels Gehrde Roggengarbeu . Die Eingesessenen
des Kirchspiels Steinfeld gaben dem Richter keine Garben , sobald
aber jemand von ihnen des Gerichts zu tun hatte , mußte er dem
Goqrafen 1 Schrcckenberger geben . Bon der bischöflichen Regierung

zu Münster waren dem Gografen mehrere Hand und Wagendienstc
zugewiesen , auch erhielt er von hier alljährlich 5 ^ Ellen gemeinen
Tuchs zur Kleidung.

Das Gokom und die Gerichtsabgaben wurden jährlich von
den Fußknechten zu Vechta und dem Gografen zu Damme den
Münsterischen sowohl wie den Osnabrückschen abgefordert und auch
widerspruchslos von ihnen geliefert . *)

Der seit Einführung der münsterischen Landgerichts -Ordnung
vorn 31 . Oktober 1571 bei dem Gogericht Damme fungierende
Gerichtsschreiber erhielt als Besoldung vom Amte Vechta alljähr
lich cin fettes Schwein und von den Gerichtseingesessenen seine
Sporteln . ?)

Im Jahre 1593 waren die Streitigkeiten zwischen Münster
und Osnabrück wieder von neuem entbrannt . Osnabrück ließ den
münsterischen Vogt zu Damme gefangen nehmen und nach Vörden
bringe », weil er dem Stift Osnabrück gehörige Leute gepfändet hatte.
Munster führte darauf Osnabrücker Untertanen nach der Vechte und

setzte sie dort gefangen . Beide Parteien riefen die Entscheidung des
Reichskammcrgerichts an , wo 1599 Münster vor den Kommissarien
Bcweisartikel zum ewigen Gedächtnis überreichte , Osnabrück dagegen

0 Akten des Lldbq . Archivs : L -e Oldbq . M . Abt . 10 Nr . 33 ; Nicberdings
Nachlas! Nr . 12 : Vechtaer Nmlsbcricht von 1371 : Nicberding , Riederstift III,

259 60 .
Bechtacr Amtsberichl von 1571.
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Gegenbeweise anbot. Der Prozeß schwebte noch im Jahre 1611
und blieb spater ganz liegen.*)

Im Jahre 1600 ertrank der Meier und Osnabrücker Unter¬
holzgraf der Tesbcrger Mark auf seinem Hofe zu Bökern im Kirch¬
spiel Neuenkirchen in einem Brunnen und wurde nach Besichtigung
des toten Körpers durch die Osnabrücker Beamten zu Börden auf
dem Kirchhof zu Damme christlich begraben. Die Beamten zu
Bechta, die die Besichtigung Verunglückter als ein ausschließliches
zur Gografschaft gehöriges Recht im Gerichtsbezirk Damme dem
Amte Börden nicht zugestanden, bekannten acht Wochen später mit
600 Mann Gefolge den Dämmer Kirchhof, gruben den Körper aus,
besichtigten ihrerseits den Toten, brachten ihn nach der Vechte und
verbrannten ihn dort, um zu verhindern, daß Vörden den Toten
ihnen wieder entriß. Darüber wurden die Beamten zu Vörden sehr
erbittert und neue Händel mit Münster waren die Folge. So
ließen im Jahre 1612 die Osnabrücker Beamten zu Vörden den
Gogerichtsstuhl zu Damme, an dem sie alljährlich einmal Höltings-
gericht abhielten, zerstören und einen neuen mit eingebranntem
Osnabrücker Wappen errichten. Die münsterischen Beamten zu
Vechta aber rissen darauf den von Osnabrück errichteten Stuhl
völlig ab und erbauten ihrerseits an dessen Stelle einen neuen.")

Im Jahre 1651 und 1656 fanden zur Schlichtung der Streitig¬
keiten erneute Konferenzen statt. Osnabrück schlug territoriale Teilung
dahin vor, daß das Kirchspiel Damme an Münster, das Kirchspiel
Neuenkirchen aber völlig unter Osnabrücksche Hoheit komme. Münster
widersprach diesem Vorschlag. Auch die 1667 und 1681 zwischen
den beiden Stiften zu Damme und Osnabrück abgehaltenen Be¬
sprechungen wegen Damme und Neuenkirchen hatten keinen Erfolg.
Die Streitigkeiten dauerten fort. Als Osnabrück dem von ihm
eingesetzten Pastor zu Damme verbot, von der Kanzel münsterische
Edikte zu publizieren, untersagte Münster im Jahre 1685 seinm

' ) Akten des Staatsarchivs Hannover: Cal. Br . Arch. Des. 1 g Diepholz
Nr. 3 und Akten des Archivs Oldenburg: Oldbg. M . Abt. 16 Nr . 23, 28,
32 — 36 : vgl. auch die Anlagen Nr . 12 und 13.

' ) Vechtacr Amtsrechnung 1613 a. a. O. Nicberding: Mederstist 111,
s . 257 und Stüve : Hochstift II , s . 436/37.
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Leuten, dem Pastor die althergebrachten Pröven und Meßgclder zu
entrichten, ein Verbot, das Osnabrück wiederum damit beantwortete,
daß es seinen Leuten im Kirchspiel Damme verbot, dem Gografen
die schuldigen Roggenhocken zu liefern. Damit nun der Gograf
für seinen Ausfall an den Gerichtsabgaben entschädigt würde, über¬
wies ihm Münster für die Folge die Dammerschen Pröven und
Meßgelder.st

Der tatsächliche Zustand in den beiden Kirchspielen hatte sich
seit dem Rezeß von 1568 zugunsten Osnabrücks nicht unwesentlich
verändert. Osnabrück ließ jetzt durch die Beamten in Vörden die
Entleibten besichtigen, zog Sachen vor das Holzgericht, die vor das
Gogericht gehörten, verhing höhere Strafen als bei Holzgerichten
hergebracht war, übte das Geleit, soweit seine Schutzverwandten
in Frage kamen, uneingeschränkt aus, auch bei Totschlägen, strafte
hei Gewalt und Beleidigungen über osnabrückjche wie münsterische
Schutzverwandte. Hatte Münster einen Dieb gefangen gesetzt und
gestraft, nahm Osnabrück ihn von neuem in Hast und belegte die
bestohlenen münsterischcn Untertanen, weil sie den Diebstahl nicht
den Beamten zu Vörden angezeigt hatten, mit hoher Strafe. Os¬
nabrück übte nicht nur das Wrvgegericht in Damme und Neuenkirchen
n, vollem Umfange aus, sondern zog auch die angesetzten Strafen
in Wrogesachen ausschließlich für sich ein. Als Oberholzgraf in
per Desberger Mark willigte Osnabrück ohne die 1568 stipulierte
Zustimmung der Erbexen in neue Zuschläge, richtete auch unbedenklich
neue Feuerstätten ein und besetzte sie mit osnabrückschen Leuten

Die Stellung Münsters wurde noch weiter dadurch geschwächt,
paß nach dem Tode des Gografen Brüning im Jahre 1690 das
Gericht Damme mit dem Gericht Vechta dauernd in der Weise ver¬
bunden wurde, daß der fürstlich münsterische Stadtrichter zu Vechta
das Gericht Damme von Vechta aus mit verwaltete. Jetzt stand
das Dämmer Richterhaus leer, die Einwohner mußten ihr Recht
jn Vechta holen, nur das Brüchtengcricht tagte noch alle 2 oder
I Jahre in Damme. Bei der Aburteilung der Brächten lag der

Akten des Staatsarchivs Hannover: Cal. Br. Arch. Des. 1 x Diepholz
Ar . g und Akten des Oldbg. Archivs^ » Lldbg. M. Abt. I .4 5«

's Anlage 16.
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Exzeß aber meistens weit zurück , der dichter mußte sich völlig aus

die Angaben des BogtS und der Parteien verlassen . Osnabrück

hielt dagegen in Börden nach wie vor das Gericht ab und nahm

rücksichtslos in den beiden Kirchspielen seine vermeintlichen Hoheits

rechte wahr . Da ist es kein Wnnder , wenn Münster in Damme-

Ncuenkirchen immer mehr aus seiner Stellung znrnckgedrängt wurde ? )

Um das Jahr 1700 gehörten zum Gografendienst zu Damme

folgende Einkünfte und Nutzungen:

1 . aus der bischöflichen Kasse (anstatt der Kleidung ) ein Klei-

duiigsgeld von 3 Talern 10 Schillingen 6 Pfg . münsterisch,

2 . aus dem Kirchspiel Ncuenkirchen mit Kl . Drehle und den
Bauerschaften Gr . Drehle und Hastrup des Kirchspiels Gehrde
132 Noggenhocken,

3 . ans dem Kirchspiel Damme von 174 Roggenhocken etwa i/,,

die übrigen zog seit 1685 Osnabrück ein,

4 aus dem Kirchspiel Steinfeld auf Dämmer Kirchmeß:

25 Kirchmeßhühner,

5 . aus den Bauerschaften Ihorst und Holdorf Kirchspiels Damme

zusammen 7 Fuder Heu , die der Richter aber auf seine Kosten holen
mußte,

6 . vom Goroggen des Kirchspiels Damme : 3 Scheffel,

7 . von 4 Höfen in Schemde zusammen 4 Fuder Kirchmeßholz,

8 . aus der Bauerschaft Holthaus zusammen 4 Hühner,

9 . von 1 Hof zu Wetern und zu Handorf je 1 Fuder Holz,
10 . an Dienstgeld 14 Reichstaler und 1 Huhn;

Der Richter erhob noch Anspruch auf weiteres Dienstgeld,

und zwar von 2 Personen je 1 Dukaten , von 4 Personen j 1 Gold¬

gulden , von 5 Personen je 2 Goldgulden , von 2 Personen je

i/j Rcichstaler und von 3 Personen zusammen 2 ^ Reichstaler.

Diese Dienstgelder wurden ihm aber zum großen Teil verweigert.

11 . 5i/i Reichstaler - Pachtgelder für den sogen . Richtgarten,

12 . 35 Schefselsaat Land und 1 Wiese,
13 . wenn Mast : 2 Schweinemastungen im Herrenholz,

14 . alle 2 Jahr 2 Wagendienste,

' ) Akicn des üjdbg . Archivs: '7ldbs>. M . Abi. I 4 5«>
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15 . an Zchrungskostcn auf dem Dämmer Kirchmeß : 8 Taler

7 Schillinge , von diesem Betrage mußte der Richter den Vögten
und Untervögtcn des ganzen Kirchspiels , auch Führern und Fuß
knechten , die mit ihm zur „Observierüng der Jurisdiktion " der

Dämmer Kirchmeß beiwohnten , Essen und Trinken geben.

Außerdem bezog der Richter an Sporteln:

16 . aus dem Kirchspiel Steinfeld von jedem Scheffel zu wrogen:
7 Schilling ^ 1 Ohrt,

17 . für jede Besichtigung eines Entleibten : 1 Dukaten,

18 . für die Wahrnehmung eines Termins in Zivilsachen und

sonstigen geringfügigen Sachen : 6  Schilling 2  Pfg.

19 . für jeden auswärtigen Termin : 7 Schilling,

20 . für geringfügige Sachen , wo keine Gegenpartei vorhanden,

ein Pauschale von 6  Schillingen 2  Pfg.

21 . für jedes Urteil : 7 Schilling.

22 . für die Einschreibung einer Person ins Frei und Hvdc

buch : V4 Reichstaler , desgleichen Reichstaler für die Löschung
pes Namens im Freibuch bei dem Tode einer freien Person,

23 . von einem Heergewete und Gerade im Kirchspiel Damme

wenn es im Hause blieb : Reichstaler , daneben 1 Stuhl und

1 Kissen , oder statt dessen 3 Schilling , ging es über die Sohlen:
Reichstaler , und ging es außerhalb des Kirchspiels : 1 ' /z Reichs

taler und
24 . von einem Heergewete und Gerade im Kirchspiel Stein-

fcld , wenn es im Hause blieb : 7 Schilling , sonst wie in Damme

r/ , bezw . 1 */z Rcichstaler.

Der Gerichtsschreiber erhielt derzeit folgende Sporteln:

1. für einen Termin in Zivil - und anderen geringfügigen
Sachen : 3 Schilling 1 Pfg.

2. für jeden Auswärtigen Termin : 7 Schilling,
3 . für unbedeutende Sachen , in denen eine Gegenpartei nicht

vorhanden war , ein Pauschale von 3 Schilling 1 Pfg.
4 . für jedes Urteil rund 5 Schilling . *)

" Anlage IN
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Die Gerichtsgefälle an Roggen , Hühnern und Geld wurden

nach wie vor von den Gcrichtseingesessencn an das Amt Vechta

geliefert.

Die Händel wegen Damme und Neuenkirchen danertcn auch

im 18 . Jahrhundert ungemindert fort , trotzdem die Parteien wieder¬

holt Konferenzen zur Beilegung der Streitigkeiten abhieltcn . Endlich

unter deni 20 . September 1724 , schlossen Münster und Osnabrück

vorbehaltlich der binnen Jahresfrist einzuholenden Genehmigung

der beiderseitigen Landesregierungen zu Damme und Ihorst einen

Vertrag . In diesem Abkommen wurde insbesondere eine reale

Teilung der beiden streitigen Kirchspiele vereinbart , derart , daß jeder
Teil in dem ihm zugewiesenen Bezirk die uneingeschränkte Hoheit
ausüben sollte . Die Grenzvermessung wurde einer späteren Zeit

Vorbehalten , jedoch sollten die beiden Kirchdörfer Damme und Neuen-

kirchcn zu Osnabrück gehören . Die Grenze sollte bei dem Bunner

Schlagbaum anfangen , von da derart zwischen den Bauernschaften

Holdorf , Lohausen und Handorf herführen , daß Holdorf an Münster,
Lohausen und Handorf an Osnabrück fiele . 'h

' ) In Gr . Drehle waren 1723 vorhanden 10 Höfe und 15 Kötereien.
Von den 10 Höfen gaben 6 je l Scheffel Roggen an das Amt Vechta und je
12 Roggengarben an den Richter zu Damme , 2 je Scheffel Roggen und je
12 Garben , I gab 2 Scheffel Roggen und 12 Garben . Schnuck , eigen an die
Kirche zu Gehrde , gab nichts ; hatte wahrscheinlich gegen Erlag der Abgaben den
Roggen und die Hocken einzusammeln und nach der Vechta zu fahren Jede der
15 Kötereien gab „ an GodingSgeld nach Damme " : 3 Psg . - Ter Köter Heinrich
Eilermannn aus Gr . Drehle gibt 1723 bei der Angabe seiner Lasten zu amt¬
lichen Protokoll „ 3 Pfg . um das Goding an die Münsterischen in Damme,
wenn wir nicht erscheinen ." — In Kl . Drehle waren 1723 vorhanden 3 Vollhöfe
und 3 Kötereien . Von den 3 Höfen gab 1 ein Scheffel Roggen und 12 Roggen¬
garben und 2 je 12 Roggengarben als Gerichts - und Richterabgaben nach der
Vechtc . Tie 3 Kötereien gaben nichts : verschwiegen also zu amtlichen Protokoll
das Gerichtsgeld ebenso wie 2 der Vollhöfe die Abgabe von je I Scheffel Roggen
verheimlichten . — Die 3 Höfe zu Hastrup geben 1723 nach der Vechta Gerichts-
und Richterabgaben , und zwar 2 Höfe je 1 Scheffel Roggen und je 3 Roggen-
Hocken und 1 Hof 1 Scheffel Hafer und 3 Roggenhocken » 4 Garben . — G . R.
Twelbeck : Lagerbuch für das Kirchspiel Gehrde . Osnabrück 1867 , S . 34 35,
41 , 76/77 und S . 102.

Anlage 17.
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Auch dieser Vertrag hatte das gleiche Schicksal wie die früheren,

er wurde von keiner Seite ratifiziert , und die Händel wegen Damme
und Neuenkirchen dauerten weiter fort . *) Um 175 » trat eine Ab-

schwächulig der Spannung zwischen den beiden Stiften ein . Der

Pastor zu Damme verkündete wieder die von der münstcrischcn
Regierung erlassenen Edikte , die münsterischen Untertanen gaben

ihm die Prowcn und Mcßgelder wie in alter Zeit und der Dämmer
Gograf bezog wieder auch von den osnabrückschcn Leuten seine

Roggenhocken . Um 1765 verschärften sich aber die Differenzen

schon wieder , und jede Partei suchte wie vordem an Gerichtsbarkeit
in Damme und Neuenkirchen so viel zu exerzieren , als ihm dem

Gegner gegenüber gelang.

Dieser Zustand dauerte bis zur Säkularisation der beiden

Stifte im Jahre 1803 . Nunmehr trat als Rechtsnachfolger in den

Ansprüchen des Stifts Osnabrück wegen Damme -Neuenkirchcn die

Kgl . Hannoversche Regierung und in denen des Stifts Münster
die Herzog !. Oldcnburgische Negierung hervor , beide aber von dem
ernsten Bestreben beseelt , die langen Grenzstreitigkeiten möglichst rasch
und endgültig auf Grund einer territorialen Teilung zu beseitigen.

Die sofortige Regelung wurde durch die politische Lage verhindert

und erst auf dem Wiener Kongreß im Jahre 1815 wurden die

.fwhcits - und Jurisdiktionsstrcitigkeiten wegen der beiden Kirchspiele
nach 600jähriger Dauer zum Abschluß gebracht . Durch den in

Ausführung des Artikels 33 der Wiener Kongreßakte unter dem

4 . Februar 1817 zwischen Hannover und Oldenburg abgeschlossenen
Staatsvcrtrag wurde festgesetzt , daß das Kirchspiel Damme mit
Ausnahme der Ortschaften Hinnenkamp und Ahe , vom Kirchspiel

Neuenkirchen das Kirchdorf und die Baucrschaft Neuenkirchen mit

Ausschluß des an der westlichen Seite der Vörden -Gehrdcr -Straße

liegenden Anteils und der Abteilung Leuchtenberg ; sodann die
Bauerschaften Nellinghof und Grapperhausen , von der Bauerschaft

Hörsten die Abteilungen Wahlde und Harringhausen und endlich
ein Teil der Bauerschaft Bieste unter alleinige oldcnburgische Ober

Mm des Staatsarchivs Hannover : Hannover Br . Arch. Des. 22 f.
Osnabrück . Ovvsralia Nr . 8.
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Herrlichkeit kam, während unter alleinige hannoversche Hoheit gebracht
wurden die Ortschaften Hinnenkamp und Ahe vom Kirchspiel Damme,
vom Kirchspiel Neuenkircheu der an der westlichen Seite der Vörden-
Gehrder-Straße liegende Anteil der Baucrschaft Nencukirchen und
die Abteilung Leuchtcnberg, die Bauerschaft Hörsten mit Ausschluß
der Abteilungen Wahlde und Harringhausen, ein Teil der Bauer
schaft Bieste und endlich die Bauerschaft Kl. Drehle. Durch Patent
vom 5. Mai 1817 ergriffen die beiden Regierungen von den neuen
Landesteilen Besitz.

Der oldenburgische Teil von Damme-Neucnkirchen bildete
zusammen mit den Gemeinden Steinfeld und Dinklage das Amt
Damme, bis am 1. Oktober 1879 das Amt Damme aufgehoben
und die Verwaltung dieses Bezirks dem Amte Vechta mitübertragen
wurde. Das Gericht blieb als oldenburgisches Amtsgericht in Damme.
Zu ihm gehören noch jetzt die Gemeinden Damme, Neuenkirchen,
Holdorf (1827 von Damme getrennt) und Steinfeld. Das zuständige
Obergericht für Damme ist das Landgericht Oldenburg.

Der hannoversche Teil der Kirchspiele Damme und Neuenkircheu
wurde dem Amte Vörden zugelegt. Das zuständige Gericht ist das
preußische Amtsgericht Vörden, Landgerichtsbezirk Osnabrück.

Anlagen.
Nr. 1. - Worms, 1225 September 3.

König Heinrich(VII.) gibt dem erwählten Bischof Engelbert
von Osnabrück das Recht, die Gogerichte zu Osnabrück, Iburg,
Melle, Dissen, Ankum, Bramsche, Damme und Wiedenbrück mit von
ihm ernannten Gografen zu besetzen.

Original Domarchiv Osnabrück . Druck: Möser dir . 197. Böhmer-
dicker 3979 . Osnabriicker U.B . II , 200.

L(sinriou8) Dsi gratis Romanoruw rsx st ssmpsr auxu8tu8.
totiu8 i n̂oravtis iwiupnlum iS86oanckum notum kaoimrm

' ) C. L. Niemaun : Das oldenburgische Münslerland . Oldenburg und
Leipzig 1889 . 1891 Bd . II , S . 72ff . ; K. Willoh : Geschichte der katholischen
Psarrcien im Herzogtum Oldenburg . Köln l898 , Bd . II , L . 196ss . : Bäcker
a . a . O-, S - 192 — 195.
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ullivkWiL impsiii kiclslibuv, <jU0<l <liisotu8 prinosp8 6t 00U8an^ uinsn8
oostsr L(nA6>b6rtti8 ) 08nabnrgsn8i8 slsotn8 a no.8tra p08 tulavit
sxosllsntia , ut in guibu8clam viI1i8 8ui spi8oopatu8 viüsüost
toivitats ) (>8naburMn ., Ibnrob , .Vlsüs , 1) v88sns , Vnoiis ^ m, kramsr,
Damms , ^ iäsnbrulio snckioinm, guocl vul ^o Aogsriotrts »ppsliatur,
ip86 Lniljuo 8U06S880I6S psr A0Zravio8 propriv3 ab 618 M8l.imt.08
libsrs sxsguantnr , gnoä libsriorsm lrabsant srrornm subckitornm
6X6S88U8 st iii8»Isntia8 oorri ^sncli kaoultatsm . Xo8 i^itlir , Olim
gx 8U806 pti oura isZiminm promotionibu8 soois8iarum intsnclsrs
tsnsamnr st sa8 ln 8u1 juri8 60ll8srvat1oll6 olsmsntsr oonkovsro,
msmorati prinoipi8 no8tri D(nAtzlbsrti) pstitioni pio oonc;nrisntS8
2886N8N in prsnominatia VÜÜ8 icksm snüioinm , (jltoci ^OAtzriobts
xjjoitur , 8ibi st 8M8 8ueos88oribu8 6s oon8ilio prinoipum st
liäsüum no8trorum sxsciusnüi oonos88imu8 auotoritatsm . In
onju3 rsi tsbtimomum prsssntsm paMnam sxiucts oon8oriptam
gj^jlli nostri munimins cliZnum cknximna oorroborari . Dutum
^Vormatis ; ID . Xona .8 Üsptsmbri8 ; inckiotions XIII ; anno Domini
^ji >. cknosnt. XXV.

Bruchstück des Siegels erhalten.

Nr . 2. - 1332 Dezember 9.
Ter Knappe Helcmbert v. d. Horst verkauft das Gogcricht

Damme für 40 Mark Osnabrücker Denare an den Edelherrn Rudolf
von Diepholz.

Original im Staatsarchiv Hannover . Diepholzer Ilrkundenrepertorium
Nr . 31 . Druck : Diepholzer It .B . Nr . 31.

Nach dem Original.
DZo Dsllsnbsrtrm , ckiotuu 6s Domt , Iamulu8, univsr8i8

^rsssnoia vi8nri8 vsl anclitnris onpio kors notnm , gnoä nnanimi
OONS6N8U st libsra voluntats omnium msorum oobsrsüum vsuckiäi
dimisi st libsralitsr ro8>gnavi snäioium in Damms st aliorum
paroobialium oiroumjassnoinm , guoä vulparitor Aoxravs8oop
«jioikur, onm omni juris intsxritats , nobili ckomino Rockolpdo,
rlomiao in Dspbnlt . suisgns vsri8 bsrsüibus pro tri^intis guatnor
orarois cisnsrlornm OsnabrugsnÄum ls ^alinm st bonorum ju8to
vtzirckisionm titnlo ao fürs ksrsäitario psrpstui8 tsmporibu8
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p 08 si6slläum , promitto ooiarn ckoinino 8upraäi6to st suis tisrociikus
varanckiam , udiounguo nsoosss kabuorint , juäioü momorati . In
ouius rsi tostiinoniuin sipülum rnoum pressntibus sst apponsum.
Datum auno ckomini millssimo 606XXX soouncko, ksria guarta
post ksstum Xioolai spisoopi.

Siegel abgefallen.

Nr . 3. - 1397 September 9.

Herzog Erich von Sachsen , vom Bischof Dietrich von Osnabrück
als Richter angerufen in dessen Streit mit dem Bischof von Münster
wegen der Kirchspiele Damme und Neuenkirchen, gibt das von ihm
und seinen Mannen gefundene Urteil dem Bischof Johann von Münster
bekannt.

Abschrift aus dem Ende des lö . Jahrhunderts in Archiv Olden¬

burg : /I » Otdbg . Münster !. I 0 Nr . 1 . Bisher ungedruckt.

Original unbekannt.

Unsen dcenst unde wes wi guedes vormogen thovoren . Lewe
Herr unde lewe Heren, wi hebben wol Vornamen an jnwen recht-
breven, dath gi hebben in juwen hebbende weren herlicheit awer
twe kcrspel, de juwe Vorfarn voer unde gi nae unbeschulden rowe-
licken beseten hebben tho jaren , alse gi der tho rechte behufen. In
dem geliken so thueth sich de bischup van Osenbrugge tho derselven
herlicheit in sinen rechtbreve unde vorrometh sichsi oeck hebbende
wcer ?) unde rouwelicken besittinge aver deselven kerspel, de sine vor-
faddern voer unde he nae tho jaren in weren hebben gehatt , als
he der tho rechte bederft unde begert van uns , daer recht up
tho wisen . Des do wi juw witlick, datt wi mith unsen mannen
daer ummc spraken hebben unde duncket recht : naedem dath
gi up beiden tsiden up weer theen, welck»wer de besten bewisinge
unde de oldeste kunthschapp Heft, schall des tho rechte weethen. si
Tho witlicheit hebbe wi unse ingesegell upp dessen bref gedrucken

9 sich rühmen.

e) Besitz¬

et up weer theen gleich sich au » den Besitz berufen.
9 Nachweisen.
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lathm, de geven is tho Louwenborch na Gades gebort dusent jar
drehundert jar in dem 97. jar an des hilligen cruces dach.

Lrious ckowini gratis äux 8»xouis ^u âris st >Vs8tvbaIis.

Nr. 4. - 1425 Dezember 1.
Vertrag zwischen dem Bischof Heinrich von Münster und dem

Bischof Johann von Osnabrück zwecks Beilegung der gegenseitigen
insbesondere wegen der Hoheit in den beiden Kirchspielen Damme
und Neuenkirchen verübten Gewalttaten.

Abschrift von der Hand Niebcrdings im Archiv Oldenburg : Nieber-
dings Nachlaß Nr . 19 . Bisher ungcdruckt.

Original unbekannt.

Is to weten, dat dallincg up dussen dach dath dusser scrift
gededincget is vormiddens den erwerdigen in Gode vader und Heren,
Hern Nicolao, artzebiscope tho Bremen und den hochgeboru juncheren
Wilhcme van den Berge, greven to Ravensberg, mit biwesene beider
stichte vrunde van Munster und van Osenbrücge und alsolike veide,
schelincgĉ) und twigdracht, als upgestan was tuischcn den erwerdigen
Heren Hinrike van Morse, confirmerten to Munster, up eine und
de,, erwerdigen Heren Johanne van Deipholt, confirmerten to Osen-
brücge, up ander sid, eren beiden landen, luden und undersaten,
helperen und helpershelpcrn iu besser nagescreven wise. In den
ersten, dat sulke veide vor beide Hern, eren landen, luden und undcr-
saten, helpern und helpershelpern gensliken gesoond sal sin, roef
uni) brand quid sal sin up beiden siden, geistliü, wertlich, uthgesccht
uiat Gerde Sparnberge und Bordewische genomen is ; alle vanc-
gencn quid, uthgescheiden sulke vancgcnen borchmannen und borgcrn
uan Quakenbrücgen und de en afgevancgen sind, der unse Here van
osenbrücge ere hovetherê) nicht en is, de solen in geworden")
bliven, und were sake, dat jenige vancgene orvedê) gedan hadden,
de solen quid geschulden sin van der orvede van beiden siden.

' ) Streit.
Beschützer.
Gelübde , Verpflichtung.

*) Urfehde.
Jahrb . s. Oldenb. Gcich. XVIII.
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Vort umb alsolike cloester gude, alse de van der Lage, Male-
garden und Bersenbrücgen liegende hebben in den kerspclen Damme
und Nienkerken, dar sal men de olden kuntseap van beider Heren
manscap nmb vorhorn binnen einer mogeliken tid, de dar to fall
genompt werden, nnd wo biscop Otto van Munster und biscop
Dideric van Oscnbrücge selige gedechtnisse sich an de gndc ge-
holdcn hebt bi erer tid na scegen der knntscap vorgerort, also
solen sich dusse beide Hern mit den gnden richten und sich dar
an holden.

Vort io gedegedincget* *) nmb snlke vrige», alse de van Home
ansprcket und secget, dar id Korveies len si. kunnen se dat bi brencgen,
alse recht is, binnen einer mogeliken tid, de noch genompt sall
werden, de solen de van Hornc de vrigen beholden, und gcschegc
des nicht, so sall »nsc Here van Munster an den vrigen bliven
besitten, so lange dat se eine mit rechte afgan.

Ock oft fettige breve gegeven weren van beiden Heren vorvaren
und eren eapitteln, de sick drepen an de hersseap van der Cloppen
borch alse van overvancge,-) de van der Cloppenborch solen geschen
sin, dar sall men binnen einer mogeliken tid bischicken, also dat
itlich dar . dar he mogelike to komcn sall, des gelikes van
den nndersaten der manscap, oste sec icht to den Heren to scegen
hadden, dat sich an de ervetale ch drope, dar sall men ock bi schicken
binnen einer mogeliken tid, de noch genompt sall werden nnd itliken
staden*) to sinen rechte.

Bort ein gewelich Here van Munster und van Oscnbrücge
solen bliven besitten in erer were so lancge, dat erer ein den andern
wäre mit rechte uthsetten und degedincgen. Vort oft beider Heren
manne ander ein ander wes to dvndc hadden, dat sich an ervctal
drope, dar solen de Heren gelegelike dage to bestellen nnd erc vrund
dar bi senden und einen itliken to tostaden,̂) dar sin recht to
hebben, nnd in allen dussen degedincgen solen gheine breve ghe-

' ) vereinbart.
') Genialität.

unbewegliches Gut.
*) setzen, verhelfen.
*) zugcslehen.
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krenket wesen , de in Vortiden van beiden Heren vorvani , capittelen

und sieden gegeven sind sunder argelist.

Port is men »verkennen van den dagen to holden tnsschen

beiden Hern und eren gestichte , als van den saken , so vorsercvcn is,

dat men sall holden einen dach up den Havekcsberge up den neestcn
ta komen snndach na twelftc » van den saken , de sick drcpen van

der herscap van der Cloppenborch nnd ander sake, de »p de ecge ' )
des landes to sclichten nnd to donde sind , nnd des neesten snndages

dar na solcn dan de Heren einen dach holden tor Vensterlage umb

sodane sake, alse see malk ander to donde hebt up der ecge des landes.
Und went wi Nicolaus , van Godes gnaden ertzebiscop to

Bremen , nnd wi Wilhem van den Berge , greve to Ravensberge,

djt unib gunsten und willen beider Heren und Partien mit biwesene

der beider Heren und erer stichtc vrundcn vorscrcven gedegedincget

hebben , so hebbn wi des to orknnde und inercr bekantnisse unsc

segele an dussen sulven bref don hancgen . Datum auuo ckomiui
^jllasimo guackrin -ronts ^imo viossimo guinto oraatina «auoti

^uckroo apostoli.

5 . - 1428 April 18.

Bor deni Richter des Weichbildes Borden , Marquart van Jlen

dorp , bezeugt eine Anzahl oSnabrnckscher Leute ans den Kirchspielen
Damme , Nenenkirchen , Gehrde , Bersenbrück und Badbergen , das;

dem 2tist Osnabrück die Landeshoheit über die beiden Kirchspiele

Damme nnd Nenenkirchen zustehe.
Original i Staatsarchiv Osiial ' riick, Dociim . Jiirilentnm Lsnabrück-

Bisher unqedruckt.

Wi Marquart van Jlcndorpe , en gcpvorn richter des wick-

boldes ton Borden , enkcnnct unde betugct openbar vor allen lnden

in dessen opcncn breve , dat vor uns is gecomen an unse jegcn

wordichcit unde in en heget gerichtc , dat to besser nagcscreven sake

sunderlinges gcheget wart , Johan van de » Busche , knape , van lvcgen
unses gnedigcn Heren , Hern Johans van Dcpholte , administratoris
her kcrkcn to Oscnbruggc . Tesclvc Johan vorgcnomed bad , eschede

n .Nnnte, Ecke, Winkel.
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und manede uns van geeichtes wegen in antworde der Heren en
del ute den capitele, ute der mauscop des gestichtes tv Osenbrugge
unde in antworde des borgerniesters undc en del ute den radc des
stades to Osenbrugge, de hir na bescrevcn staet, dat wi vor uns
eschen nnde manen solden al de olden kunscop, de wonachtich were
binnen dem Vörden, uppe der Dämmer borde,>) in den kerspele to
Nicnkerken uppe der Deßborch, in deine kerspele to Gerde, to Berßen
brugge unde in dem kerspele to Batbergen, de neist der Dämmer
borde bcseten unde wonachtich weren, dat sc alle unde en jelick
bisundern solden seggen bi eren eidcn, wes er witlick nnde kundich
were van den gestichte van Osenbrugge unde der herseop van der
Vechte, war sick desse vorgescrevcn lant schededen. Des eschede wi
vor uns in dit selve behegede gcrichte bi namen Arende ten Wichus,
Lampcke deu Scroder, Hermanne Spikerc, Kebben to Astorpe,
Hinrike van Wolde, Meier Gerde to Hinninckham, den olden Meier
van Holte, den olden Meier Hammkc to Bockhorne, Meier Lutmere
to Bockhorne, Henken Depenwege, Hermanne den Grever, Wichmanne
to Wizentorpe, Hammken Reincrinck, Kaber to Groperhusen, Gercken
den Raschen, Eilardc Wcimarrinck, Wacken ter Hude, Hammken
Depenwege unde Corde den Becker, so de dar jegenwordich weren
unde besacten-) unde bekummerdcn desse ergcnomden in dessen selven
geeichte undc drungen sc darto mid geeichte in antworde besser
guden man, de hir na besereven staet, dat se sweren mosten niit
eren upgerichtedcn luffliken vingern unde staveden alle den eid,
dat se sworen oder den Hilgen, dat se solden unde wolden seggen,
wes er witlick unde kundich were. To segeden desse vorbenomden
alle und en jelick bisunderen bi den eidc, den se uns in dessen ge
richte gedan hadden, dat gestichte van Osenbrugge genge so vere
alse dat kerspel van Damme kerede unde wende an de Mülervörde
unde an de Krumme Beke, desse dre vorgescreven schededen desse
twe lant, alse dat gestichte to Osenbrugge unde de herseop van
der Vechte. Ock so segeden desse vorbenomden alle bi denselven
eiden, dat se van eren olderen anders ne nicht gehört en hadden.
dan so se geseget unde gctuegt hadden, so vorgescreven steid. Dat

' ) Börde , Landschaft, Bezirk.
Mit Beschlag belegen, anhalten.
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Hesse bedinge aldns vor uns in gerichte geschen sind, so hebbe wi
Marquart, en swvrn richtcr vorgcnomd, unse ingescgel unde ingesegel
der guden man, de hir na bescreven staet, de dit gerichte mede bc-
seten unde bestan hebbct, kentlikc an dessen bref gehangen, vortmer
wi her Johan van Barendorpe, provest to Sunte Johanne to Ösen
brugge, her Clawes Vos, her Johan van Meppen, domhercn to
Osenbrugge, Boldewin van Knehcm, Hinrick Korsf, Swcder van den
Busche, Hugo de Bare, knape, stichtesman des gestichtes to Ösen
brugge, Herinan van Melle, borgermester des stades to Osenbrugge.
Dirick van den Brinke, Herinan van Dumstorpe, raetlude darselves,
unde Wilhelm Rinckhoff, wandages amptman unde droste tor
Vorstenouve unde ten Borden, enkennen, dat wi hir an unde over
gewesen hebben unde ander velc guder lüde genoch. de dit gescn
unde gehört hebben, dat desse vorbescreven sake aldus vor gerichte
dorgegan is, so hir vorgescreven steid, unde hebben des alle vor-
genomden unse ingesegel unde ingesegel des richters vorgenomd an
dessen bref gehangen. Datum anno ckomini 1400 viosaiwo ootavo
ckowiwoa clio wiaorivorciias äoinini.

Es siegelt als erster der Richter, dann der Reihenfolge nach
die 11 Zeugen. Von den Siegeln sind Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 und
9 gut erhalten, Nr. 6, 7, 10, 11 und 12 zum Teil ausgebrochen.

Nr. 6. - 1515 Januar 7.
Vor dem münsterischen Gografen zu Damme, Aleff van Elling

Husen, gibt der im Dämmer Goding versammelte Umstand ein
Urteil über die Grenzen des Gogerichts Damme ab.

Original : Archiv Oldenburg , Doc . Oldbg . Münsterland , Landessachen.
Bisher ungedruckt.

Wy, Aleff van Elinckhusen, des hochwerdigen, dorluchtigen,
hochgeborenn fürsten und Heren, Heren Erickes, Bisschops to Munster,
Hertogen to Sassen, Engeren und Westfalen, unsses gnedigen, lcven
Heren swornne richter tor Vechte und Damme, dom kund, enkennen
und bctugen openbaer vor alsweme, dat vor uns up datum desses
brefs to Damme an ein gehcget gerichte upp den rechten stevelikenH

' ) ständig.
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gemenen godinckcn dach , dar wy stede und stoil des gerichtz mit
kornoten und umstcnderc beseten , als wy van rechten soldcn , is ge-

komen de geduchtige und erbarc Bernd Balte , droste tor Bechte,

und leth uns vragen ovcrmitz Sander Mcerswiin . sinen togelaten

vvrsprakeu , to behof nnseS gnedigen fürsten und Heren vvrscreven

lind siner furstliken gnaden hogen herlichcit umb ein ordel , dat

recht weer : wo veer dat dat goe van Damme bestünde ' ) » nsses

gncdigcn fürsten und Heren van Munster vvrscreven dat geeichte
to Damme und woe veer sinen furstliken gnaden dat tv queme.

Welker vrdel wy bestadcden an Hinrike Egelinan , de daer mit be-

rade dcS gansen gemenen goes inde derden achtes inbrachte und
wisede vor recht : Dat goe bestonde unscs gnedigcn fürsten und Heren

van Munster vvrscreven dat gerechte beß ton Boerdcn vor den slachboem

und bcs up de Stickdnckesgbruggen und bcs up de Haese und vort went

in de Geerder Landtwer went an Snuckels Hues . Welk ordel also

ungescholdcn doer genck. Bort meer leth de upgemelte Bernd Volke,

droste , vragen umb ein ordel , wo veer dat dat goe to Damme mynen

gnedigen , leve » fürsten und Heren vau Munster vorsereven bestonde
de besathc und brocke Tat ordel wort averst gestalt an Hinrik

Egelman , de dar up mit berade des gemenen goes to Damme went

an de derden achte inbrachte und uth jede vor recht , unsc gncdige
surfte und her van Munster vorsereven hebbe de besäte und broke
so wiit und so veer . als siner furstliken gnade gerichte gheit , und

dar sine furstlike gnade in de erve richteroggen und in de kotten
einen hellinck iarli boert Dat averst also umbescholden doer genck.

Mörder leth Bernd Volke , droste , vorsereven vragen vcrmitz sinen

vorspraken vorsereven : Nademe dyt wo vorsereven nnibeschulden mit

ordel und rechte weer doer gegaeu , oft wy richter vorsereven en

des icht waren schuldich , to behof der hogen herlicheit unses gnedigen
surften und Heren van Munster vorsereven eyn schin under unsen

segel to geven . Dat ordel wort gestalt an Hinrich Egelman , de
dar up wisede vor recht , wy weren des schuldich , van gerichtz wegene

eyn schin to gevene . Deine wy Aleff richter vorsereven in orkundc

und vestnisse aller punete vorsereven so gedaen hebn und des in

' ) gestehe zu, weise zu.
' ) Beratung.
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waraftiger erkenntnissc unse segel van gerichts wegenc lind als uns

mit ordel und rechte togefnndcn is nnden a » dessen bref gehangen.

Hir weren medc bl) an und over vor koernothen und umbstcnderc
desses gerichtS hir to tage geeschet und beden de erberen und ge

dnchtigen Herbert van Dincklagc fsrcderik seliger son , Johan
van Dincklagc Hngen seliger son , Johan van Doringlo . Koerdt
Kobrinck , Cord Mule , Johan Lhninck , Johan Becker und meer

vroiner lüde genoch . Datum anno clomini millosimo guinAsntssimo

ckeeimo guinto , ckominioa äis post Lpipllanis ckomini.

Siegel anhangend.

d ^r . 7 . - 1549 Juni 14.

Auf dem Holzgericht zu Neuenkirchen finden die osnabrückschen

Dingpflichtigen unter Protest der münsterischen Leute ein Urteil
über die Zuständigkeit und die Grenzen des osnabrückschen Gerichts

Vörden . Darauf gibt der gesamte Gcrichtsumstand , Osnabrücker

und münsterischc Leute , ein übereinstimmendes Urteil über den Umfang

der Desberger Mark ab.
Unbegl . Abschrift aus dem Anfang de» 17 . Jahrhunderts im Archiv

Oldenburg , Oldbg . Münsterland 1 0 , Nr . 2 . Bisher ungedruckt.

Original unbekannt.

To weten , dat am sundage Trinitatis na Pinxten anno 1549

siut de ehrentvesten , erbarn und ehrentfrommen Johan van Dinck
lagen , drostc , Christoffer van Waldegk , rentemestere , und semptlige
borchmans tor Vechte to Nienkerchen up dat gemeine holtgerichtc
to handthavung und beschermung older herkumpft , Privilegien und

gerechtighciden wegen stifts Munster erschenen uud angekomen , so
dat aldar der erbar Frantz Luninck , droste toir Vörden und Hnnte-

borch , de dat geeichte dar bestcmmet , durch Dirich Kromcr , burger-

mester ton Vörden , aldar im holtgericht Heft vordragen und fragen
laten , we nafolgents vertekent is.

Alse nemblich alle marcke , toschlcge , Verrichtungen , beckestowe, ' )

davegehave . verloren geit , alle Hoheit und herligheit , alle gewalt
und allent , Wat dem halse todrcgen mochte , ofte datselvigc dem husc

>> Bachstauung.
' ) Tiebeshabc.
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ton Vörden nicht solle tokomen. Darup hebben sick etlige der
Oßnabruggischen dingkplichtigen bedacht und bespraken, (und
de Munsterischen, de dar ock glickmetich en dingkplichtig darto nicht
verstaden willen) und durch Wilcken Meiger inbringen laten, dat
queme alle dem huse tom Vörden to, uthgesacht, we enen deif ersten
averqueme, de solle denselvigen ersten hebben. Deß hebben sick de
ehrgedachten droste, rentmester und semptlichen borchmans tor Vechte
wegen stifts Munster hochbeschwert gefoelet und keines dels stendich
willen sein, und sick desselvigen als billich an hochberombden unsern
gnedigen landtfursten und Hern und ehrwerdich domcapittel sampt
gemeiner landtschap und ritterschap stifts Munster beropen, darvan
protestert und dem Holtrichter des ene orkunde to werpen laten.

Darnegst Heft Dirich Kromer wider gefraget, woe de snadt
tuischen der Herschaft Vechte und dem huse ton Vörden solle hergaen
Darup hebben sick noch eindeil der Oßnabruggischen mit thodat
des Oßnabruggischen Vogts alleine bedacht und durch den vorge-
nompten Willen Meiger wedder inbringen und seggen laten, dat
de snaet herginge uth den Wongersberge und uth den Kamphuse
in de Bunner Landtwehr beß an Schulten Boem ton Langkwede
und durch de halve Barhorst in des Ruwen have to Schemmede
und vortan in den Müler Vorth, uth den Müler Vorth in de
Stundtbecke, uth der Stundtbecke in Borchmans Busch, vortan uth
Borchmans Busch in de Rabber Mölen, uth de Rabbermölen dorch
des muntmeisters widekamp, uth denselvigen kamp beß in die Wetter
vor Deipholt. Darup sich noch drost und rentmeister und borch¬
mans tor Vechte wegen stifts Munster hoch beschwert gefolet, al-
sulchs sneedts to wisen, de der herschap Vechte vel to nahe were
und ock geines Weges stendich willen sin, so dat de upgemelte
Johan van Dincklagen, droste tor Vechte, apentlich im gericht aldar
uthgesagt, dat dasselvige wegen stifts Munster nicht to. liden were,
und Wolde datselfte wider stellen und sick avermals darhen beropen
hebben, wo bavengeschreven is, und so de Nordischen wider und
darup ichtsweß angripen worden, so meste men der entjegen trachten,
so he des anders gein bevel en krege, wente men konde des nicht liden.

Noch fragede wider Dirich Kromer, wo weit und wo ferne
de Lesender marcke solde gaen. Daruv Groten Gerdt sick mit den
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semptlichcn goe und dingkplichtigen, beide Munsterischcn und Oß-
nabruggischeu. bedacht und ingebracht, dat deselve Deseber marcke
an goe van den Hollenberge in den Folckcnbringk. in den Arndts
berg, tom Belhemft int Hael, uth dem Hael in Bernewede?) Reser
Hagen, uth den Reser Hagen in de have to Horstorpe, uth den
Horstorper hauen in de Geerder Landtwehr und in de Ruwen
Telgen vor Quakenbrugge, uth den Ruwen Teigen in den Wangers-
bcrg, uth dem Wangersberg in de Bvekebüggen tor Rechte, uth
der Boekebrüggen in dem torn tor Rechte, uth dem torn in die
Huntemolen, uth der Huntemolen in die Wetter vor Deipholt, uth
der Wetter in die Hunte, uth der Hunte den Dummer durch up
de Ouwe, de Ouwe uth in Strithorstmolen tor Hunteborch, uth
der molen to Malleringk in dat Hael und uth dem Haie to Wester
karnp int Hoel, daruth in de Sulver Aulen, uth der Sulveren
Aulen in die Fluchtelgen, uth der Fluchtelgen in Luerkomesberg,
uth den Lurekomesberg wedder in den Hollenberg.

8 . - 1549 November 18.
Ror Johan Speckbuk, dem Münsterischen Richter zu Damme,

verkauft Pastor und Kirchenrat zu Steinfeld ein Grundstück an den
Drost Heinrich Schade zu Wildeshausen.

Original : Archiv Oldenburg , Nieberdings Nachlass Nr . 2 . Bisher
ungedruckt.

Ick, Johan Speckbuck, uth bevel unseres gnedigen surften und
Hern, hem Frantzen, bischop tho Munster und Osenbrugge, admini-
strator to Minden, ein gesworne richter to Damme, bekenne und
betuge apenbar in dussen van mi versegeldcn richteschine. dat vor
mi in ein apenbar sunderlinx to dusser sake eingeheget geeichte ge-
kamen und erschenen sint de vornhemen und bescheidenen her Asverus
Bockholt, Pastor, und Johan Meier to Mülen, Arnt Salvelt und
Bene tom Haskampe, kerckraidt to Stenvelde, und bekanten aldar,
dat se mit gudcn freien willen und wolberadenen mode vor sick
^ ' ) Belm.

' ) . propristateiu mau8i iu Lsrusvicks siti in paroriis. Xigsn-
ksrks st in marka vsrsnbnrg st mavsi in Lilsbsm (Belm) siti in msrka
Risst . 1283. (Osnabr . U.B . III , ivr. 78).
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»nd alle cre nakvmelinge einen eren eigenen dick, sv de tor wedemc>)
gehört hebbe, gelegen twisken dem dorpe tv Stcnvelde und Harpen
dorpe, mit aller gerechtigeit und tvbehoir na lnde eines breves,
so darup holdende, wo widt und groth sick de strekende is, Vvrkoft
hebben to einen sieden, vasten, ewigen, unweddcrapliken ervekopc
dcmc crbaren und erentvesten Hinrick Schaden, itz drosten to Wildes¬
husen, und sinen rechten erven vor eine summa geldcs, de uns deger
und al betalt si und vort in des kerckheren nutt, Profit und beste
wedder gekert hebben: und genannter Pastor und kerckraidt willen
den erentvesten drosten und sinen erven dusses ewigen ervekopes
vor sick und cre nakomelinge, geistlick oft wertlick, rechte warschup
don und warende wesen, vor wanne, wo dicke und vaken enen des
not und behoif is, anc jenige argelist, niefunde oft weddersprake,
wo und in wat maten de kamen kenden, und leten ock up in weren,
beide, mit Händen und munden, den vorgescreven dick vilgenompten
drosten und sinen erven to hebbende, gebrukende und cwelikcn to
holvende in kraft und macht dusses willebreves oft vorlatebreves.
Dar sick ock hir namals worde to dregen, dat der ehrbar Hinrick
Schade, drosten, oft sine erwen niit geistlick rechte hirumb'worde
bespraken, so ist doch de rechte herkamende olde hovetbref vor dem
wertlicken gerichte und rechte buten allen geistlick recht versegelt und
awergelaten und schölle dussen kope und vorlate allen unschetlick
sin, hebben ock also dusse pnncte und articulen(wie bowengescrewen)
steitlick und vast bi erer ere und truwe to holdende gelawet und
mi richter gebeden, dussen dem erbare drost vilgemelt und sinen
rechten erven ein bewis to geven. Des to merer geloven und be-
kcnntnisse der warheit heb ick bavengenompter richter min gewont-
licke richtesegel mit bewilligunge beider Parten hir under gehengt.
Hir sint mede an und aver gewesen vor tugeslade und kornoten
des gerächtes Hennen Rameker und Arndt Jahorst und mer fromme
lüde genvich. Gegeven und schreven nah Christi unsers Hern gebort
dnsent vifshundert und negen und vertich jar, am avende Elisabet vidue.

Siegel zum Teil erhalten.

') Psarrwittum.
' ) haß.
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Ni . 9 " - 1559 Mai 26.

Johann von Haselünne , Münsterischcr Richter und Gograf

zu Damme , hält über einen im Kirchspiel Damme von Johann
Kopmann und Johann Monnink aus Stemshorn an Johann

Luthmerdink verübten Totschlag auf Ansuchen der nächsten Freund¬

schaft des Erschlagenen das Schreigericht ab.
Notariell bcgl . Abschrift aus dem Jahre 1568 : Oldenburger Archiv,

Oldbg . Münster !. 1 0 , Nr . 23 . Bisher ungedruckt.
Original unbekannt.

Wi , Johan van Haselünne , der erwerdigen , erntvesten unde

erbaren Hern domdeken unde eapittel tho Munster ein gesworen

richter unde gogreve tho Damme , doen kundt unde betugcn apen-

baer in unde vormiddest duffen jegenwordigen unde vorsegelden

richteschine . datt vor » ns np dach unde gifte duffes breves sindt

hjr to sunderlingen geheget , dar wi stede unde stoel des gerichts
,uit unsen kornoten unde uinbstendern beseiten unde beklebet haddcn,

alsc wi van rechte doen solden , crschenen unde gekamcn twolf ge

swaren , als mit nhamen Johan Meyger ton Lohns , Hencke Woltinck,

Hinrich bi der Eider , Lubbeke Heckcman , Hcrman Klatte , Johan
Lutmerdinck , Eylardt de Borger , Gerdt to Rotmcrinckhusen , Werneke

Achulte tom Langwede , Johan Kalverlagc , Werneke Trentekamp
unde Werneke Kalverlage mit den bescheden Johan Schröder , orhen

qebeden unde van uns geheden verorloveden vorspraken , de fick tho

swcrdcs egge unde orde an de banck ingedinget , unde vortalt unde
ingebracht , wo dath twe maus van Dilingen , de eine Johan Kopman

gciiandl unde den andern wüste men sinen nhamen nicht snnder
lingen , hebben als Johan Luthmerdink jamerlich van den levede
ttzom dode gebracht , wo jedermanne wol bewust , unde den gemeltcn

doethslegern dorch den vagede eine Witte tho gestalt , dat se Huden

queinen to genetzte tidt dages ein stevelich richtedach vorkundet unde
angclacht to richte to erschcnen , dath de beiden nu qnemen unde
andtworden den twolf gesivaren orhe anclachte unde up orhen doden

man unde orhen blickenschine , ?) als seligen Johan Luthmerdink , den

de crgenante doethsleger van levende tom dode gebracht hadden,

's Schneide.
Augenschein.
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den wi erkanden ja unde so geschein si, do lcten uns de twolf ge-

swaren vorgcnompt durch Johann Schröder , orhen vvrsprakcn,

fragen eins gerechten ordels , oft de twolf geswaren oick mögen orhen

doden man in dat geeichte unde wederuth bringen , so vaken ein

dat van noden wer , oft was dar recht umb wer . Darup Lampe

Brinckhof gcwiset vor recht , sc mögen orhen doden man in dat ge

richte unde wederuth voren , so vaken emhe des noith unde behos

ist . Do leth uns Johan Schröder vorgcnompt fragen umb eines

gerechten ordels , wo sc, de twolf geswaren , orhen doden man in

dat gerichte bringen . Darup Lampe Brinckhof gewiset vor recht,
se scholden mit orhen doden man kamen in dat gerichte mit einen

getagen *) swerde unde mit einen wapcn geschrei ; dar se also deden.
Do leth uns Johan Schröder fragen to behos der twolf geswaren,

oft dat swerdt scholde gaen vor den schine , oft dat schin vor den

swerde . Dat vrdel wi oick bestadedenan  Lampen Brinckhof . de

darup wisede vor recht : dat schin solde gaen vor den swerde ; den

se oick also deden . Do repen uns de twolf geswaren an avermitz

Johan Schröder , orhen vorspraken , dat wi wolden eschen den vor-
benomptcn Johan Kopman unde sinen medehelper , de doithsleger,

de en unde orhen frunden orhe fleisch unde bloith . b) unde konden

em des nicht afmanen, *) se behoveden ^) mines gnedigen fürsten
unde Hern gerichte dartho , dar wi also deden unde escheden de vor-

benompten doithsleger Johan Kopman mit sinen medehulper ein werf,
twe werf , derde werf averwerf , dath se quemen unde andtwordcn

den twolf geswaren tho orer anclage unde tho orhen doden man,

unde niemands orer quam , de ene vornoithsinnede , wo recht is.

Noch eschede wi richter vorgcnompt den vorbenompten doithsleger

Johan Kopman mit sinen medehelper noch verde mal , vifte mal,

feste mal averwerf , dath se quemen unde andtworden den twolf

' ) gezogen.

h austhun , bcjlntten.

Hier zu ergänzen „ van leivendc tom dode gebracht . "

*) abmahnen , einfordern.

*) bedürfen.

'I Werf — Gericht,

entschuldigen.
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swaren vorgenompt tho orher klage undc ansprake unde up orhen
doden man, unde noch nimands en quam, de ene voruoithsinnede,
wo recht ist; noch ejchede wi richter vorgenompt de vorbenomptcn
doithsleger sewcnde mal, achte mal, ncgcndc mal, tein mal averwerf,
dat se quemen unde audtworden den twolf stvaren unde den stunden
unde magen') tho orher anklage unde tho orhen doden man tho
swerdes egge unde orde unde tho den doden halse, unde noch
nimands eirqnam, de se vornoithsinnede, wo recht is, Do leth uns
Johan Schröder Nragen umb ein ordel, dat recht wer: na deine
dath Johan Kopman mit sinen mcdehelpcr, de doithsleger, geeschet
sin unde nicht gekamen unde ncmands gckomen, de sc vornoith-
sinnede, oft oich alstan alle ordele undc rechte, up se gefunden, mit
rechte up de gemelten doithsleger erkant werden, oste se oick so
bundich sin, oft se persönlich tor stede sin, oft wes dar recht umb
si. Dat ordel wi bestadeden an Johan Tritzel, recht intobringen,
de sich darnp bedachte unde brachte in vor recht: dath ordele unde
rechte, de vor de gemelte doithsleger mit rechte gefunden unde erkant
werden, als se geeschet unde nicht gekamen sin unde nemands sc
vornoithsinnede, so bundich soldcn sin, oft se sulvest persönlich tor
stede sin. Wider fragede Johan Schröder, na deine dath se. de
twolf swaren, mit den getagen swerde unde wapen geschrei geschen,
oft se eine oich dan recht getaen hadden. Darup wisede Johan
Tritzel vor recht: se hadden ein recht gedaen. Wider leth Johan
Schröder to behoif der twolf swaren fragen umb em ordel, dat
recht si, nachdem de vorbenvmpten doithsleger geeschet unde dat
richte vorsmadet hadden unde in de negende acht geeschet unde tein
mal averwerf, wo eme de twolf swaren scholdcn vorfolgen, dath emhe
recht schege unde den doithsleger nin unrecht. Darup wisede Johan
Sellike vor recht: de twolf swaren solden malck twe singer up holden
unde winnen de doithsleger beide fredeloß up orhen hals; dat se
also deden. Wider fragede Johan Schröder tho behof de twolf
swaren eines gerechten ordels, oft se, de twolf swaren, orhen frede-
losen man war anquemen an ein ander gerichte, wo se den geeichte
doen schalden, dat se erhen frcdelosen man daruth kregcn, oft was

Magc», Lerwaiiblc.
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dar recht umb were. Dat ordel wi bestadedcn an Johan Selliken,
de darup wisede vor recht: want se mit ochen fredelosen man quemen
up de ersten Wegschede, scholden se ein crutzcpenninck steken up einen
mitten stock unde ropcn dre mall„wapen",^ so hedden se den rechte
wol gedan. Bordt leth Johan Schröder to behof der twolf sware»
fragen eines gerechten ordels: oft se dar quemen mit orhcn frede¬
losen man an ein ander gerichte, wo se den gcrichte doin solden,
dat se den recht deden unde den doithsleger kin unrecht. Darup
wisede Johan Sellike vor recht: so solden den andern gerichte doen,
wo den ersten, so hcddcn se den rechte wol gedain. Noch leth
Johan Schröder fragen ein ordel. dat recht wer: so den de twolf
swaren quemen mit oren fredelosen man in dat drudde gerichte,
wo se dem gerichte doin solden, dat em recht schcge unde den doith
sleger nin unrecht. Dat ordel stadedcn wi an Johan Westcrhus,
recht in tho bringen, de sick darup bedachte unde brachte en Vor¬
recht: se scholden orhen fredelosen man darinne richten. Wider
fragede Johan Schröder ein ordel, dat recht wer: wo dat gerichte
solde to gain. Darup wisede Johan Weüerhus vor recht: de.twolf
swaren solden en mit der lucker»-) handt«einen bi den vorder»
orhe unde keren eine dat angesichte int oßten unde houven eine mit
der vordem handt dat hovet as unde stekent in einen sack unde
bringent mit orhen getagen swerde int gerichte und mit einen wapen
geschri, so hadden se eme recht gedaen. Noch leth Johan Schröder
fragen eines gerechten ordels: oft orhe fredelose man war entflun
up eines mans weher, wo men der weher doen scholde, dat en
recht schege unde der weher kin unrecht. Darup wisede Johan
Westcrhus vor recht: men solde de weher schatten to gelde unde
barnen̂) orhen fredelosen man daraf, so hedden se eme recht gedaen.
Wider fragete Johan Schröder eines gerechten ordels: war se dan
dat für «einen solden. Darup wisede Johan Westcrhus vor recht:
de twolf swaren mochten dat für medebringen. Noich leth Johan
Schröder fragen umb ein ordel, dat recht wer: oft we orhen frede¬
losen man upholde mit gemalt, oft se de lüde nicht so fredclos

1) Waffen, Wafsenrus.
2) linke.
' ) brennen.
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schulden holden als erhen fredelosen manne . Dat ordel >vi vor
stadeden an Herman Spoden , recht in tho bringen , de sich darup
bedachte unde brachte in vor recht: se mochten de lüde so fredelos
holden gelick oren fredelosen man . Vorth leth Johan Schröder
fragen cines gerechten ordels : wo vere nnde widt den twolf swaren
dat gerichtc si schuldich, to folgen, wes dar recht umb si. Darup
wisede Herma » Spodc vor recht : ban der sunnen upgange beß
thom neddergange sunder vrhen schaden. Wider fragede Johan
Schröder ein ordel, dat recht wer : nhadcme dat alle so vorge-
screven ordele unde rechte mit rechte nnbescholden dargcgacn , oft se
dar oich mit rechte fredelos weren. Darup wisede Herman Spode
vor recht : na deine dat ordele unde rechte ungescholden wer dor-

gegain , weren se mit rechte fredelos . Wider fragede Johan Schröder
to behof der twolf swaren ein ordel , dat recht were, oft wi rechter
vorgenompt dusser angebrachten ordele unde rechte den twolf swaren
umb unse temelichc wingelt nicht sin schuldich, ein schin to geven,
oft wes dar recht umb si. Dat ordel wi stadeden an Cordh
Schröder , de darup wisede vor recht : wi weren des se schuldich, to
doendc : den wi so deden. Darmit bi an unde aver sindt gewesen
unde to tuge hir sunderlinge» to geeschct nnde gebeden de ersamen
Lampe Brinckhvf. Johann Sellile , Wernccke Smisinü , Ewcrdt
^ roh in er unde mer framcr lüde genvich. Tho merer vorsekeringe
unde geloven der warheit hebben wi upgemelter richter unses gerichts

gewontliche ingcsegel kentlich upt spatium disses breves gedruckt.
In dem jar na Christi gebort vifteinhundert viftich nnde negen am
frigdage na llrbaui martiris.

Lre8SN8 eopia aonaorclat oum vsro 8uo origiuali , guoc! 6KO
^vsrbarclt Ltaclormau 8aora apo8tolioa antboritats notariug publiou8
utt68tor manu propria.

Nr . - 1568 Januar 29.
Die Blutsverwandten des von Kopmann und Monnink er

schlagenen Luthmerdink berichten an die Beamten zu Vechta , daß
sie den einen der beiden Totschläger , Johann Monnink , der eine
Blutsühne abgelehnt habe, vermöge ihres Richtescheins mit Gewalt
aus seinem Hause zu Stemshorn geholt und nach Damme in das
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Gefängnis geführt haben und bitten um weitere Verhaltungs-

maßregeln.

Original : Oldenburger Archiv , Oldbg . Münster !. I 0 , Nr . 2ll . Bisher
ungedruckt.

Erntveste , erbare unde wolachtpare , guithgunstige , gebedcnde

amptlude Jro erbenanten Liebden ist ungetwievelt wol bewust , wath

malen in ethlichen vorrücken jaren einer , genantt Johann Monninck

to Stemshorn , sampt Johann Kopman unse fleßk unde bloidt Johan

Luthmerdinck jaemerlich van levende tom doeth gebracht , deß wi

dan domals de vorgenompten beiden slegers , we alhie des ordes

gebruicklich , eiteren , mith rechte vorfolget unde fredeloiß leggcn laten,
deß wi oick verwegen ein richterschin gewunnen , datt wi de upgerorten

beiden slegers uth den ersten in dath andere unde drudde geeicht

vorfolgen mögen unde wi dan velfoldich an I . erb . L . uns deß

beclagct , dath de eine sulf weldigcsi sleger , als Johan Monninck,

uns tho trotz unde groten spite ' ) sich in der herschup Deipholte
erholden unde begert , I . erb . L . an de edelen , wolgebornen gra-

fiunen to Diepholte etc uns eine Vorschrift mededelen wollen , ehr

Gnaden uns den gerorten sleger to rechte stellen wolden in den

kerspel tho Damme , dar de nederslach geschein , als datsulve ge¬

bruicklich , dat he der hogen overicheit unde uns vor unse entlivede

fleihsch unde bloithe glick unde recht dede , welchs I . erb . L . gedain,

des wi I . erb . L . hoichlich bedanckcn unde hebben dennoch niewerle
eine gruntliche andtwordt bekamen , sunder datt wi den sleger vor-

genompt in orher Gnaden geeichte thom Lemförde belangen solden,
welchs uns ungelegen unde oick nicht gebruicklich , also dath wi nu

tom latesten na aller bloithes vorwantniße noithwendich vororsachet,

unde gerorten sleger vormoge unses richteschins vorfolget , uth siner

behusinge , dar inne he uns lange tho spite sich erholden , gehalet

unde itz bi uns tho Damme in vorwaringe hebben . Demnha to

I . erb . L unse gantz frentliche bitt , I . erb . L . uns nu hirinne oren

guden raedt mededeilen , wo wi uns in dessen allen vorholden

' ) eigenmächtig , gewaltsam.

Verdrus ;, Hohn.
' ) In Lemförde hatten die Grafen von Diepholz eine Burg zur Sicherung

ihrer Besitzungen in der Stemwede.
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sollen , darmith dath nemantz in sinen rechte vorkortet wurde ; wente

sin medehelper , Johan Kopman , Heft jungest vergangen mit uns
vordragen unde sinethalven tho der helfte to einer soenest gemachet,

oich apentlich bekant , dath desse sleger cven so wol als he dartho

schuldig si , unde oich wer , datt de dode mher up dessen als den
andern gelinget , dath desse emhe den grotesten schaden gedain , so

vrame lüde genoich im kerspel tho Damme gehört . Desses allen

I . erb . L . wolmenonge bi jegenwerdigen denstlich begcrende , Gade
bevalen . Datum am donredage nha Oonv6r8ioni8 ksuli , anno 1568.

I . erb . L . willige
Semptliche swaren unde

bloitverwanten seligen Johan Luthmerdinck.

Adresse : Den erntvesten , erbarcn und wolachtparen Johan
van Dincklagcn , drosten , und Arendt van Naeßfelt , rentemester tor

Vechte , unsen guithgunstigen , gebededen amptluden denstlich gescreven.

Nr . 9 ° - 1568 Januar 30.

Die Beamten zu Bechta berichten an den Bischof zu Münster,

daß die Blutsverwandten des erschlagenen Luthmerdink auf Grund

ihres Richtscheins den einen der Täter , Johann Monnink , gewalt¬

sam aus seiner Behausung zu Steinshorn nach Damme ins Ge¬

fängnis geführt und sie um weitere Verhaltungsmaßregeln gebeten

haben . Die Beamten zu Vechta legen den Fall dem Bischof zur
Entscheidung vor.

Original : Oldenburger Archiv , Oldbg . Münsterl . 16 , Nr . 23 . Bisher

ungedruckt.

Hochwerdiger in Gott hochvormogender furst , gnediger her,

Ire fürstlichen gnaden sint unse gehorsamen , underdenige , willige
denste steits voran bereit . Gnediger fürste und her , Ire fürstlichen

qnaden können wi underdenichlich nicht vorentholden , alse dat hie-
bevor vor etligen Vorgängen jaren in Ire fürstlichen gnaden hoge-

gerichte und hoiheit to Damme einer , genant Johan Luthmerdinck,
van levcnde ton doith gebracht van twen slegeren , de eine , geheten

Johan Kopman , und de ander . Johan Monnick to Stemeßhorn.

' ) Sühne.

Jahrb . s Oldenb. Gesch. XVIII. «
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dewclche de twolf gesworen des doden »ha arth und gebrnichc
desses gcrichts verfolgt , fredelos leggen luten lind mit rechte ge¬
winne», dat se, de gesworen, de gcrorten slegers in dat erste, ander
und drudde gerichte Vvrsolgen magen , wo I . f. g. nth ingelachter
eopien des gewunnen richteschines' ) gnedichlich tho vorlescn laten
und hebben demnach de vorgenvmpten slegers so lange verfolget,
dat de eine, alse Johan Kopman , eine afsoene gemachet und I . f. g.
vorderen und de bloithverwanten vor sine persone derwegen be-
srediget, overst de ander vorgcnompte jleger den tlvolf geswaren
nichts to willen gewest, des wi dan to eiligen malen nth begeren
der twolf geswvrn an de eddelen und wolgebvrnen grafen to Deih-
holte suppliciret , er gnaden den gemclten sleger Iohan Mounick,
de in erer gnaden lande geseten, in I . f. g. hoichhcit to Damme,
dar de daeth geschein, Ivo sich gehört , to rechte stellen woldc, in
statt erer f. g. uns und den bloithverwaiiten recht to doende, waruth
den nichts erfolget , und alle tidt de schriftlige und muntlige anth-
wordt bekamen, dat men den sleger in erer gnaden gerichte to Lem¬
förde belangen solde, welchs den twolf geswor» nicht to donde,
oick nicht gebruicklich, derwegen se den nu vormogc ercS richteschines
vorthgefaren , den sleger nth sincr behusingc gehalct und in I . f. g.
geeichte to Damme in vorwaringe hebben, uns derhalvcn angefallen,
enen hirinnen verncrs to radcn , wo I . f. g. datsnlve allenthalven
ock uth biverwarten crn schristcn gnedichlich thv vorncmen , des wi
dan ane vorwetent I . f. g. nicht doin dowen . Dcmnha to I . f. g.
unse underdenich bitt, I . f. g. uns ein gnedich bevcl wollen geven
laten , wo wi uns to bchoif I . f. g. und der twolf geswaren in
dessen allen hinfnrder Helden sollen. Socdaens und aller gnaden
doen to I . f. g. wi unse ge,Mich vortrosten und erkennen uns in
deine und allen I . f. g. thv gehorsamen schuldich. Und doin I . f. g.
Gott almechtich in sincn göttlichen schütz und christlich regeringe
lanckweilich gefüllt bcvclen. Datum frigdagcs nha eonvor ^innis
? »uli anno 1568.

I . f. g. gehorsamen und willige
Johann van Dincklagenn , droste, und

Arent van Raegfeldt , rentmeister tor Bechte.

') Gerichlsschci», llrteilslnisferligmig.
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Adresse : De » hochwerdigen , in Gott hochvormogenden fürsten
und bcrn : Hern Johann , erwelter nnd bestedigtcr Bischopp to Vtnnster,
administrator des stifts Ossenbrugge , » nscn gnedigen fnrsten nn Hern
undcrdenichtichcn.

Nr . 9 '' - - Coesfeld , 1568 Februar 5.

Antwort des Bischofs auf den Bericht von Drost und Rent¬

meister zu Vechta in Sachen des von den Blutsverwandten des

erschlagenen Lnthmerdink nach Damme gewaltsam abgcführten Monnink.
Originnlkouzept : Oldenburger Archiv, Oldbg . Münster !. 16 , Nr . 2t!.

Bisher ungedruckt.

Johan ete.

Ehrenvestc nnd ersam liebe getreuwen . Wir haben empfangen,
was Ihr des todschlegers Johan Monnick zu Stempshorn halben,

so in kraft eines beigelegten richtefcheins aus der Herschaft Diep-
holte znm Damme gefengklich angebracht sein soll , an uns gelangt.
Detvil wir nun daraus nit vernemen khonen , ob auch dergleichen

gebrauch und gewonheit bei den Diepholtischen in gleichem falle
de, , jren in unserm Euch befolhencn ampt Vcchte nachzutrachten
und z" verfolgen üblich herkvmen , so hättet Ir uns dessen freund

liehst eigentlichen bericht zuzuschicken . Darauf ferneren beschcids

zu erwarten (Geben etc nt inkrrr ) .
Da aber davon kein bericht oder nachweisungh furhanden,

habt Ir den gefangenen in bürgen hendc , inen entweder tvdt oder
lebendich uff erst crfurdcrn widerumb einzustelle » , zu erlassen . Jedoch
st,jt dem bescheidc . detveil die sach an sich selber peinlich , daß sie
durch solche lediglassungh und verburgungh hcrncgest für bürgerlich

nicht geachtet werden solle . Darnach Ir euch allenthalben zu ver¬

halten.
Geben in unserer statt Cvßfelt am 5 . Februarii anno 1568.

Adresse : An die amptleute zur Vechte.

Ar . 9 ° - 1568 Februar 12.
Tic Beamten z» Vechta berichten an den Bischof Johann

zu Münster und Osnabrück , der osnabrnckschc Rentmeister znm4 '
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Borden habe auf Befehl seines Drosten unter Mitwirkung eines
großen Haufen Bewaffneter den Totschläger Monnink in der Nacht
aus dem Gefängnis zu Damme geholt und in Freiheit gesetzt.
Die Vechtaer Beamten bitten um Anweisung an den Rentmeister
zu Vörden, daß er den Monnink wieder als Gefangenen in das
Gericht Damme zurnckbringe.

Original: Oldenburger Archiv, Oldbg. Miinsterl. 16 Nr. 23. Bisher
ungedruckt.

Hochwerdiger, gnediger furst und Herr. Ir fürstliche gnaden
ist frischer gedechtnuß gnediglich bewust, Wat maten vor wenich
dagen an I . f. g. wi den gcschwornen halben to Damme, de wei¬
chere den sleger, als Johan Monick, bekregen und aldar to Damme
in I . f. g. gogerichte gebracht, nndertheniglichen geschrieben. Wiewol
den ock die amptlude to Raden an uns darumb geschienen, dat
alsulch angrepê) der geschworen im ampte Raden sol geschehen
sein, daß dennoch die edle und wolgeborne grafinne to Deipholt
up unse und der geschworn erforderet an uns wederumb doen
laten fchriven, dat erc gnaden den beclageden alle tidt aldar in
erer gnaden gogerichte, als to Lemförde, to rechte Wille verstaden,
welch also besher bestanden verbleuen.

So heff I . f. g. rentmeistcr to Vörden fick laten gelüsten und
der geschworner verstrickeden?) man den vergangen dinxdach up den
gudenstag in der nacht selfweldich mit einein groten tale volckes
mit gewapender wehr int dorp Damme als in hochberombtsI . f. g.
gogerichte des stifts Mlinster an des richters hues gefallen und
den gefangen, den se uth dem einen gogerichte in dat dritte, mel-
dinge eres gewunnen richteschins, verfolgt, daruth genomen, allet
ohn unsers vorwetten und sins ansokens oft jeniger gegen orsache,
hebben wi nicht underlaten und alsvort an den rentemester aldar
to Vörden geschreven und begert, to weten, oft he solchs uth fick
selvest oder uth anderen heten gedan hadde. DarumbI . f. g. richter
to Damme wi ock aldar bi ein geschicket und nicht anders van dem
rentmester erfharen können, dan et solle em de droste Frantz Luninck

' ) Angriff.
') gefangenen.
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bevolen und gehrten hebben , wo dem alle , so Heft de rentemester

den gefangen unverhindert loß gelaten nnd to hnes (so wi berichtet)
laten spatzeren.

Nn ist je nnd alle Wege de ncderschlag demc gvgerichte to

Damme aen geringen inangel , weichere in dat hnes tor Vechte lind

desselvigen hoich - lind herligheit gewest nnd noch , wo ock I . f. g.

furstligen rheden , de dar ock amptlude sin gewesen , wvl bewust und
nicht anders seggen können de ock bi nn drosten hiebevorich in

solchem falle afdracht )̂ genomen , nnd ock is dem drosten Frantz
Luninck unvergeten , dat he solcher wate » einen man , de selvest sin

kindt unnerwarß mit einer plochtrampen an dat hovet gesmetcn,

darover datselve verstorben , anfengklich annemen laten , den he dennoch

des hnses Vechte halven , darhen he siner annemen laten , tor stede
moten wedder stellen.

Darumb gnediger furst und her twiveln wi nicht , I . s. g.

werden ercr f. g . rentemester tom Borden gnediglichen doen laten

beveln , dat he der geschworen fangen man dar wedder tor stede,

dar he en so moitwilliglich hennemen laten , bringe , who solcher

inaten vorhen gescheen , weichere I . f. g . wi also in allen under-

thenigem slite der gelegcnheit nha nicht hebben mögen bergen.
Datum am saterdage na Lorotbso virginis anno 1568.

Euer fürstlichen gnaden gehorsame,
nnderthanene , dienstwillige

Johan von Dincklagen , drostc,

Arndt von Rastfeldt , rentmeister tor Vechte.

Adresse : An unfern gnedigcn fürsten und Hern , Hern Johan

hischosen zu Munster und administratorcn des stifts Oßnabrugk.

Nr . 9 ' ' - 1568 December 3.

Herbarth von Elmendorf bittet als Gutsherr seines eigen

behängen , von Johann Kopmann und Johann Monnink erschlagenen
Luthmerdink den Bischof Johann zu Münster nnd Osnabrück , dem

i) Genugtuung.



Rentmeister zu Vörden Befehl zu erteilen, den Mvnnink schleunigst
wieder in das Gericht Damme zurückzubringen.

Original: Oldmbnrgcr Archiv, Oldbg. Miinstrrl. l 6 , Nr. 2!!. Bisher
miged ruckt.

Hoichwertigcr, hoichvermogcnder fürste, gencidigcr Heer, Ire
fürstlichen gnaden sind minc ider zeidt willige und plichtige lintcr-
dainige denste hvigestes vormogentz bercidthwillich zuvorn. Gencidigcr
surste und Herr, I . f. g. mach ich unterdainigcsth nicht Vorhalten,
wattermaißen sich voeruchtcr wihelen zu gedragen, datt einer van
minen gvdteigenhorigen, Johann Luttmerding, durch Unwillen und
zankerie, so die beiden der zeidt mit einander gelevet, van Johann
Moncke to Stemßhoren erslagen isth worden; daraver dar ein noith
Halsgerichte, so dusseS orts landes ein olt hcrkomcn und gebruich,
van I . f. g. lichteren zu Damme, nachdem sodain nedderslach in
Munsterscher hoich- und heerlicheith gescheit!, ehrgangcn, also, datt
de sleger mit ordelen und mit rechte fredeloiß erkandt und auch den
twolf geswornen thoc strafe ahngcwijcn. Welches sich denn eine
gerumehe zeidt verwihelet, datt de gemeltcn sworen oder sunst
jcmantz van den sleger erfocht oste angesproken worden, snnder idt
hebben solche gesworcn ercn fredelosen man up gelegenen plassen
bekvmen, auch ehme, woe densnlvigen mith rechte erkandt, gefcncklich
angegrepen undI . f. g. richtershus to Damme gefcncklich ingethagcn,
»erhoffendes, se ahn dcme fredeloiscn nach rechtlicher crkantnissc
rechtens bekomm sollen. Wennehr nu deselbigen geswvren dusses
in behoif mines egenhorigen erslagenen knechtes in guder zuvorsicht
gestanden, isthI . f. g. renthemister zum Vörden «Io kaoto mit etz-
lichen Velen Personen zu Damme in I . f. g. hoich- und heerlichkeith
des stifts Munster ingefallen, den gefangen ahn sich uth der vor-
gerorten Munsterschen hoicheit genomen und ghein Voerden mith
sich gefoerdt, darnach seins gefallens sulchen doithsleger verreisen
und spatieren lathen, allenthI . f. g. und dero stift Nkunster, den
ahngereigten zwölf geswornen und mines erslaigenen eigenhorigen
knechts siner frunthschaft und mi zu einem merckliche» nachdeil und
verhoininge. Zum anderen.

Darmehdc ich aber mine eigenhorigen baven billichkeith nicht
mochten bedrängt oder beswerdth werden, so ist zu I . f. g. min nndcr-



Alte (Perichte im wa » Dersi . 55

dainigs mid gefligigcs biddcn , I . f. g . dero renthemcster zum Bvcrden
vor ersth darhen geneidichlich wisen und berichten lathen , datt ehr
den wechgeprachten gewaltsamen gefangen wedderumbe in I . f. g.

hoichcith und richtcrshus zu Damme den twolf geswonren wedder-
umbe instellc , auch den gcsworncn mit dcuselbigeu nach geinciucn
erkauthen rechten twrthofaren nicht vvrhindcrc , auch.

I . f. g , werden sich hirinnc geueidigen , fursthlichcn gcmvits

erfinden und erzeigen , will ich mi zu I . f. g. in aller underdanich
keith genslich vorthroisteu und bin nach all minen vormogen gegen
I . f . g - zu vordeinen ider zeidt williger als willich , jedoch I . f. g.

qeneidigc mcinonge und antworth zu unterdainigesten biddendc , I . f. g.
Godt dem allmechtigen in hoiger fürstlicher regerunge zu langen
tiden gesandt und frolich entpfelende . Datum ahm frigdage na
^nciroas apostoli anno 1568.

I . f . g . guethwilliger und unterdainiger
Herbarth van Elmendorpc.

Adresse : Ten hoichwcrtigen , in Godt hochvermogcndcn fürsten

und Heren , Heren Johann , van Gots genaden bischosen zu Munster,
admimstratoren des stifts Osenbrugk und postulerten der kercken zu

Paderborne , minem geueidigen fürsten und Heren unterdainigest.

Nr - 10 . - Quakenbrück , 1568 September 25.

Zwischen fürstlich münstrischen und fürstlich osnabrückscheu

Roten vorbehaltlich der Zustimmung der beiderseitigen Regierungen
wegen der Landeshoheit und der Gerichtsbarkeit in den beiden
Kirchspielen Damme und Neuenkirchen zu Quakenbrück abgeschlossener
Bergleich , der sogen . Qnakenbrücker Reeeß.

Original unbekannt.

Gleichzeitige Kopie : Staatsarcl >iv Aiiinster , Jürstcntum Münster
Nr . 3714 : Kopie aus dem Anfang des l 7 . Jahrhunderts : Oldenburger

Archiv , Oldbg . 4) >. 16 , Ar , 24 . Bisher » « gedruckt.
Nach der müusterischeu Kopie.

Als sich lange zeit hero bei den beiden stiften Munster und

Osnabrugk van wegen der kerspel Damme und Neuwenkirchen , dern

hocheit , oberkeiten , gcrichten und anderer gercchtigkeiten , so jeder theil
darin z» haben angezogen , erhalten und darüber allerhande und
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vielfaltigh beschwerungh nit allein den ingesessencn dan auch beiden

stiften erfolget und zugestandeu , derhalben dan der hochwurdiger

und vermugender furst und her , her Johan bischof zu Munster,

administrator des stifts Osnabrugk und postulirter der kirchen zu

Paderborn , als beider erstgemelter stifter regerender her gnedichlich
bewogen , allen fridtlichen wesen zu guten und den beschwerlichen

unradt , so de lengde zwischen beiden stiften Munster und Osnabrugk
underthanen entstehen muchten , hinzulegen und des zu mehr freundt-

schaft , nachpaurlichen guiten willen und vortrauwen zu stiften und

zu pflantzen und dieselbige irrungh und spenft ferner in solcher

zweitracht und confusion nit stecken zu lassen , und zu dessen gnediger
befurderungh und verhandelungh mit vermissen und bewilligungh
beider stifts stenden auf montagh den 20 . Septembris gehn Quaken-

brugk in der Person der sachen zu guten mit ihren stätlichen

Munsterschen , Osnabruggeschen und Paderbornischen rheten sich

begeben und als Ihre fürstliche gnaden von beider stifts stenden

dahin vorordneten berorte irrungh der kerspele Damme und Neuwen-
kirchen , ire klagte , gegen -, wider - und Nachreden gnadichlich an-

gehort , darauf auch jeder theil zu bewehrungh ihres beschencu

vurtrags allerhandh documenten und schriftliche urkunde und register

vurbracht , haben Ihre f. g. nach vielfaltigh gepflogener unter-

handelungh und angewanten gnädigen fleiß (doch auf ratification
beider stiften thumbcapittelen , dessen sie sich in negstfolgenden zwven

monaten gegen Ihre f. g. zu ercleren ) solche lanchwirrige irrungh

nach laut folgender articulen guetlich hengelacht und vertragen.
Nemblich:

1 . Daß die amptleute zur Vechta van wegen des stifts
Munster das gogerichte daselbest sonder besperunghsollen behalten

und gebrauchen.

2 . Ferner , daß die Munsterischen oder Vechtische amptleute

alle todtschlage und blotronne über alle beider kerspeln ingesessene

zu strafen , desgleichen die besäte über die bloitronne zu thuen

sonder unternemungh oder vorhinderungh der Oßnabruggeschen oder

' ) Streit.

' ) Hindernis.
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Poirdische » amptleuthen macht haben und svlichs auch also ge-

prauchen und behalten sollen.
3 . Und den beiden amptleuten zur Vechta und Vörden auch

ihren bevelichaberen der klvckenschlagh )̂ alda solte gestattet werden,

jedoch daß die Munsterischen nit dcir Oßnabruggeschen und die
Oßncibruggeschen nit den Diunsterischen klockenschlagh oder boveh-

lichabern zu folgen schnldich sein sollen , sondern ein jeder seinen

amptmann.
4 . Die Voerdische amptleute von tvegen des stifts Osnabrugk

sollen das Hochgerichte in denselbigen beiden kerspelen sonder vor-

hinderungh der Munsterischen allein behalten und gebrauchen , wie
auch die bvsate und strafe nach holtunges rechte über Munsterische
und Osnabruggesche haben.

5 . Item die Munsterische amptleute »wegen die Munsterische
leute sso in diesen beiden kerspeln gesessen ), wannehr im ampt

Vechta schatzungh gegeben , mit schatzungh ohne vorhinderungh der
Osnabruggeschcn belegen und dieselbe van ihnen aufnhemen , die

ungehorsamen auch darumb strafen , pfenden und zu gehorsamb

bringen . Desgleichen »wegen die Osnabruggeschen amptleuthe die
Osnabrnggeschen leuthe (so in gerurten kerspelen gesessen ), wahn im

ampt Voerden schatzungh gegeben , ohne besperungh der Munsterischen

belegen und dieselb van ihnen aufnemen , die ungehorsamen darumb

strafen , pfenden und zu gehorsamb bringen.
6 . Wo sich einigh malesitzen und andere leibftrafliche ubel-

thaten (außerhalb den bloitronnen und dodtschlege ) zutruegen , sollen
durch den bovelichaberen , so den theter erstlich anfenget , )̂ gestrafet
werden . Es sollen aber solche gefangen nit über drei dage in den
beiden kerspeln von beiderseits amptleuthen gefenglich Vorhalten

werden ; so viel dan die rechtfertigungh der leibstrafe belangt , soll

die sowol van den Vechtischen als Voerdischen auf gewonlichen

stetten geschehen.
7 . Betreffend ! gewalt und vurspruch, ^) so nicht leibstraflich

sein , sollen die Vechtischen amptleute ihre verwanten in beiden

>> Glockeiischlag gl. das Recht zun, Slurinlkiiitcii , zu», Aufgebot der Leute.
>) Angreist , verhaftet.
^ Schmähung , Beleidigung.
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kerspelen und dic amptlcuthe zum Vverdcn desgleichen ihre ver-

waiitcn der orter bußfertigen.

9 . Das gleidt i ) anlangende , solle » die amptleute zum Voerde»

dejcnigen , so ans dem stift Oßuabrngk nach der Vechta und dic

Vcchtischen amptlcnth diejenigen , so aus dem stift Munster nach

dem Voerdcn ziehen willen , in beiden kerspelen macht haben zu

vcrgleiten.
9 . Ta aber einer von den unterthauen daselbst jcnniger Ursachen

halber entweiche , derselbigh soll von den amptlcnthen , den ehr ver¬

weint , vergeleidet muegcn iverdcn , jedoch da einer solichcr einen

thodtschlagh begangen , soll bei den Munstcrischen amptleuthcn alleine
stehen , dieselbigen zn vergeleiten , alles mit der boscheidenheit , das
keiner , so jcnigcn anderen entleibet , vergeleidet , ehr habe sich erst

mit des entleibten «ehesten blutsverwanten versöhnet , und was einer

also , wie gcrmt , vergeleiten wurde , das soll der andere unverbrüchlich

halten . So soll auch keiner von beiden seiten einigen frcmbden

außerhalb , wie gcmclt , zu vergeleiten macht haben.
10 . Item alle und jederc inandaten in beiden kerspelen über

und jegcn eins jederen verwandten zu publicicrcn , soll beiden theilen

zngelassen sein.
11 . Da einer den anderen , sie weren unterthauen oder freinbden,

daselbst in den kerspelen umb jennige bürgerliche fachen besprechen

woltc , soll der beclagter vur seinen amptman oder dessen darzu
vorordneten richter besprochen werden , aber da ein inlcndischer den

auslendischen besprechen wolte , soll denselbigen frigh stehen , vur
welicheren richter ehr das recht wole neme » . Und so ein Munste-

rischcr einen Osnabrnggischeu oder ein Osnabruggischer einen Munste-

rischen zur kuntschaft citiren lassen wolle , daß desselben richter , so

dieses nottruftig sein mnchte , Vormittels seiner wette -) durch des

anderen richteren , so citirt werden soll , denselben zur kundtschaft

zu furdern und der eitirter dahin zu folgen schuldig sein sol.
12 . Als viele die zuschlegech anlanget , so hinfurv angerichtet

werden moegten , sollen nit anders da » mit vorwissen und bowilli-

' ) Geleitsrechl.
Baunrecht , Strafrecht , Strasgcwalt.

") Zuschlag gl . aus der Mark abgesondertes Privateigentum.
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gnngh des hvttzrichters und der semptlichcn erbexen, ' ) gndthern und
marckgenossen gestattet und verguedt werden.

13 . Was dan die kaltenbetrifft,  sollen nach dnfscn dagc

in den marckcn der beiden kerspelcn keine kotten mehr aufgcrichtct

oder gesetzt werden , aber mit dem lengcstcn leib , darnach das ; de

selbige entweder an die Mnnstcrischen oder Osnabruggischen seiten

fallen , hinfurter zu halten und vortzufahrcn , ncmblich , so ein Munste
rischer uf einem Osnabruggcschen kotten verstürbe und der lenzester

bleibender leib sich wieder an einen Munsterischen veränderen und
beheiraten wolle , so soll der Mnnsterischer an die Osnabruggcschc

feite sich vcrwessclcn , so das ; beide die Personen , linder und gndt
Oßnabruggesch eigen plciben . In gleicher inaßen mit den OSna-

bruggeschcn , so auf Munsterischen freie oder eigen kotten gcsatzt
werden und können unverbrüchlich und ohne alle Verhinderung !)

geschehen und also die Munsterischen oder Oßnabruggesche ein dem
anderen keine wechselunge versagen sollen und da hinwider etwas

von kotten oder zuschlegc aufgcrichtet oder gemachet , soll dasselbigc
von einem jcderen zu jeder zeit widerumb niedergerissen werden.

14 . So viel die wrvgc ^) berort , soll dicselbigc van de » Os¬

nabruggcschen alleine gepraucht werden , aber strafe derselben den

Munsterischen amptlenthen von ihren und den Osnabrnggeschen

van ihren verwanten ohne verhinderungh znkommen.
15 . Bclangendt die sacht aufm Dammeschen mocr , soll der

amptman zur Vechta zu jagen nit verhindert werden ; so viel oberst
hie borchmans darselbest betreffen thuct , mach ein jeder mit seinen

eigenen Hunden und winden , und weiter nit , auch der sacht gebrauchen.
16 . Weiter die kirchret im kerspel Damme angehendt , sollen

dieselben , dazu dienlich , vermiddelst eides von der gemeinheit sonder

practiken und argelist aus den Munsterischen und Oßnobruggischen

gesetzt werden.
17 . Und soll hirdurch keinem deil an seinem inkommen , hechten,

diensten , verfetten , wie das ein jeder besitzlich hergepracht , noch

auch der Osnabruggischen geistlichen jurisdiction ichtewes benommen.

" ') Grbmarkgenossen.
Äötkrei, Hof cmeo .Nölers.

' ) Prüsimg von Mos? und Gmncht.
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sondern einen jedem durchaus Vorbehalten sein und gcmelte Osna«

bruggische geistliche jurisdiction in allen ihren Übungen exereiret und

gelassen werden.
Wann nhun beider obgerurter Munsterischer und Oßnabruggischer

stiften verordneten und gesauten diesen rcceß und darin vorfaste

articuln ans ratification , wie gemeldet , zurngkznbringen angenommen,

so sein dieselben , zwo gleichlautende , himit verfasset und jederem

theil ein czcmplar , mit hochermelts unsers gnedigen Hern secret

und handtzeichnisse befestiget , zugestellt tvorden , wie auch nach in

kvmmener beiderseidts ratification fernere verbriefnng und siegelnngh

von Ihren fürstlichen gnaden und beiden thumbcapittelen hierüber

verfertigt und aufgerichtet werden sollen.

Geschein zu Ouakenbrugh am 25 . 86ptombii8 anno ( 15 )68.

Nr . I I . - 1580/1581.

Verhandlungen und Entscheidungen des Gogcrichts auf dem

Desum in Sachen aus dem Gogericht Damme.

Prowkollbuch des Gogerichls auf dem Desum im Oldenburger

Archiv . Mscr.

1.

1580 . Am tage Nemigii.

In suchen Adolfen Sleppegrcllen gegen Iohan van Haissc-

llmne , lichtere zu Damme , sampt seinen gerichtsschepen.

Anwalth Sleppcgrillen biddet , dat up die dritte citation der

bedachte moige gerichtlichen ingeeschet werden und repeterth sine

voer ingewanthe denstliche vorhandelünge und gift de gerichtlichen

»ata daerbi , so in dem proceß in den suchen ergangen , und biddet,

darup zu erkennen.
Dat gerichte crkendt : Nachdem Adolf Sleppcgrelle tho drein

vorscheiden gerichten na gebor des rechten Iohan van Hasselunne,

lichteren zu Damme , sampt seinen schepen eiteren laichen und die

niemails ersehenen und sich auch nicht , woe recht , voernoithsinnen

laithen und bemelte Sleppegrelle dat gerichte zum hoigesten vor-

manth und ahngervpen und die acta , in dieser sachen zu Damme

ergangen , fnerbracht , dar int lcsthc befunden , dat gcmelte lichter
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und schepen hebben tho rechte erkandt , chm Sleppegrclle als einen

borgen die belvieslich oxpsn8 zu erlegen und gcmelte Sleppegrclle

solcher burgcschtip nicht gestcudich , oick in aotis nicht befunden
werdt , chn borge zu sein ; dewilcn dnn Sleppegrelle solcher ge¬

sprochener senteuz in schaiden geraithen , hefft dat gerichte erkandt,
dat der richter sampt den schepen ehre gesprochen senteuz und dat

Sleppegrclle borge geworden , tho bewisen schuldich sein oder ehm,

Sleppegrellcn , siner zugefoigten beschwer tho enthaven.

2 .

1581 . Dienstag na Trinitatis.

Nachdem der her drosthe und renthemester ufligentz ampts

geboret , der hoigen overicheit Pein und brock eingefnrdert , befindet
man enen , Johan Ommnik , dat dcrselve sick bcelaiget , dat em Arendt

Broickamp mit einer heihacken geslaigen und sine perde verjagen

van den ploich np frier strate , dewile nhu Arendt Broickamp sin

eigen richter darin gewesen und ohne erkantnisse jenigs rechts in
der hoigen overicheith ampt gegreffen , stellet derhalfen tho urtel
und richtlicher kantnisse , oste Broickamp vor sine begangene daith,

brocke und gewalth , der overicheith den brocke nicht schultich to gcven,

oder wes recht.
Dat gerichte erkendt , de beelachte se schultich , vor dath slain

e,,e brocke tho entrichten , dat ehm de perde entloipen , weten se vor

ken gewalth tho erkennen.
(is van Damme hierher geweiset .)

Nr , 12 . - Ohne Datum . (Ende des 16 . Jhdts .)

„Bericht und Beweis der Münsterischen Schnade und der

Hoheit und Gerechtigkeit " in den Kirchspielen Damme und Neuen-
kirchcn , nach dem Gerichtsschein Aleffs van Ellinghusen vom 7 . 1. 1515.

Auszug aus einem Münsterischen Schriftsatz . Kindlingers Hand¬

schriften Band XV Seite 134 im Staatsarchiv Münster.

Die Münsterischen schnade an streitigen dörfern solln anfangen

an den schlachtboem vor den Borden (also , was binnen dem schlacht-

enthedcu.



62 1>r. Engclke.

bocme nach Vörden falle , gehöre dahin , und was buchen schlackst

boenis nach der Vecht volle , sei Vechtifch ) und gehe von dannen

uff die Stickdieckes Brüggen , ist ungefchrlich in die Lengde ein groeß
viertheil Weges , von dannen beß uff die Hase , ist ungefchrlich ein

halb viertheil Weges , von der Hase beß in der Vordenschen Land¬

wehr , ist 1 viertheil Wegs , von der Landwehr beß in Schmikcs

Haus , ist ein bogenschuß Weges , und aldar beginnt das ampt

Fürstenau , von Schmikes Haus nach dem Reithaus oder Zegenhaus

und so uff das Kamphaus , ist ungefchrlich 2 schuß Weges , vom

Kamphaus nach der Hesebecke , ist ein bogenschuß Weges , von der

Hesebecke nach der Ruweu Teigen/ ) ist 3 bogenschuß Weges , von
der Ruwen Teigen in die Faule Specke , ?) ist 1 viertheil Wegs , und
aus der Faulen Specke beß in den Wangcrsberg , ist auch 1 viertheil

wegs , daselbst endigt sich das amt Vecht und beginnet Cloppenburg
wiederum.

Nr . 13 . - Ohne Datum <1609 ).

„Kurtzer Jegeubericht wider der Osnabrüggeschen vnrineinte
Angebent an Holtzungh.

Bor den, Reichskanimergericht von Münster überreichte Beweisartikel
in dem Prozeß mit Osnabrück wegen der Kirchspiele Damme n»d Neucn-
kirchcn. Oldenburger Archiv, Lldbg . M . I . L, Nr . 28 . Bisher ungedruckt,

Item wahr und beweislich , daß die tohrn und ambthaus

Vechta , Munstcrischen stistS , also wol als das ambthaus Voirden,

Osnabrüggeschen stifts , in der Tesenberger marck befintlich.

Item wahr , daß die beambten zum Voirden in ihren Hoch¬

gerichten durch ihre unterthanen sich zukennen lassen , über die

gantzen Desenberger marck in statt Osnabruggischer fürstlichen gnaden

übriste holtzgreven zu sein und derohalben ohne insage der beambten

zur Vechta über deselben marck alle hoich - und herlichkeit , alle

gebot , boitmeißicheit vurwalten.

Item wahr , dar dagegen durch die Vcchtischen ambtsdeiucren

auf den Hochgerichten genoitliche und gepuerlichc Protestation

0 Zwei, ., junge Eichr».
' ) Aus Buschbolz, Erde und Grassode » durch sumpsigc liegenden auf-

geivockener Weg.
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gcda»i welches dan der drost Pladis erstmalich den Bechtischen
ambtsdciner» init groißen droin Worten vurbotcn.

Item wahr , daß die mehren theil der beiden kerspel Loihne
und Dincklagh und das gantze kerspel Steinfelt oich in derselben
marck besintlich , darinne dan allein alle zeit Vcchtischc und gaiiß
llber alle kein Nordische gebot noch vnrbot getvesen.

Item wahr , daß auch die beiden kerspel Damme und Nie»
kerken sampt die Bischer baurcn , auch die groißen und kleinen
Dreiler in derselben Desenberger marck besintlich.

Item wahr , daß die kleinen Dreier in kerspel Nicnkerken

wonhastich und Osnabruggische leutc und der Herschaft Bcchta
ungfehr IV 2 sch « iß Weges neger als die Bisther bauren . Und
auch glcichsfals die großen Dreier kerspels Gerde wonhastich und

ungefehr bei oeir schueß Wegs ncgest der Vechta und Osnabruggische
leutc . Derohalben nichts zu weiniger Mnnsterische fürstliche gnaden
mit jherlichen richter roggen » nd auch derselben fürstlicher gnaden

richteten und gografeu zu Damme jherliche richtegarven zu gevende
schuldich , aber den Nordischen Holtgreve » oder richter bi ihre geeichte
gar über alle nichtes.

Item wahr , daß die Hastorper drei baurcn si auf einer ecke

oder ort in derselben marckc seßhaftich und Osnabruggische etc.

gleichsfalls ut 8upra oto.
^tem wahr , daß die Hastorper sampt die Dreiler auch die

Westher baurcn ihre wenigen thvtcn sampt doidtgcschlagcnc leutc
van olders hcro (wie auch alnoch ) nit zu kirchhoif preingcn noch

zur erden bestadcn dorfen , sie haben dan bcvvrcn Mnnsterischer
fürstlichen gnaden richter und gografen zu Damme mit sampt seines

gerichts zngcvrdtnctcn chuergenossen und nit den Osnabruggischen
holtgreven oder richter dvrbi Halen dorfen und das gewointlichc
gerichtc darüber gehalten , ja auch sein schwert darüber ziehen müssen,
die bloitvurwanten dar an greifen und schweren müssen.

Desgleichen die gantzen kerspel Nicnkerken . Damme und Stein¬

felt (in weicherem kerspel Steinselde die Osnabruggische nichtes)
mit vurplichtet seien.

>> Über die 3 Höfe zu Hastrup vgl. H. Sudendors : Beilrüge zur Gejchichlc
des Landee Osnabrück. Osnabrück 1840 , O. II.
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Dcmnegcst auch wahr, daß die Biesther bauren Bechtischc
iinterthancii mit sampt alle den andern Vechtischen des kcrspels
Nicnkerken ingesesscnen(als auch Damme) Munsterische fürstliche
gnaden und nicht den Osnabrnggcschen in aller hoich- und hcrlicheit
sampt aller gebot und vorbotmeißicheit in bvscheidenen jehrlichen
deinsten, auch geburliche gemeine lantdeinste und landtsteuer gleich
anderen des stifts munster gehorsamen underthanen, auch nit alleine
den ordentlichen richter zu Damme (im pfalle der gelegenheit),
sondern auch zu halse und zu bauche mit den gewehren das peinliche
»oithalsgerichte zu stcrcken vur das ambthaus Vechta und nicht
vur das ambthaus Voirden ankommen mäßen.

Item auch beweislich und wahr, daß van olders hero in
diesen vorgemelten örteren kein Haus oder scheune noch zuschlach
ohne bewilligungh der beambtcn zu Vechta bestaen pliben dorfen.

Desgleichen die Vechtischen auch kein Nordisch vorbot haben
achten dorfen.

Auch beweislich wahr, so oft die Vechtischen underthanen
des kerspels Nicnkerken ingeseten ihren mitbauren oder anders
wehme etwas schuldich gewesen, so sein deselben schulderen alle zeit
von den Vechtischen Nienkerkischen vronen und nit von den Nor¬
dischen gepfcndet worden.

Die beambtcn zum Borden dorfen auch van wegen Vechtischer
hoiheit in die kerspele Nicnkerken und Damme kein Halsgerichte auf
oder anrichten, dar die Munsterischen unterthanen seßhaftich seien.

8slvis pp.

Nr. 14. - 1662—1677.
Brüchtengerichtsprotokolle des Gogerichts Damme.

Auszugsweise. Protokollbuch des Gerickits Damme 1657/82 im Olden¬
burger Archiv.
Brächten anno 1662, den 80./X. Im kerspel Damme.

Curren sohn Werneckc klagt, daß Luttmars Henrich ihme
danieder gestoßen, daß ihme die nase geblutet.

Xncliöncli: Henrich Schulte und Brückmans Iohau.
ll'sstos in orLstinnrn 8ub poona oitunäi.
Iö8tos roousant puroro.
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Holleman und des schulmeisters sohn zu Borninghus haben
sich zusahmen geschlagen und keiner geklagt.

NH. Holleman hat zum Vörden3 rthlr. brüche geben müssen.
F.ci inguisitionam.

Den 14. augusti klagt Werneken bruder zu Handrupf, Menke,
daß Herman Tepe von Voßmar mit einem messer in den arm
gestöcken, soll unvorsehens geschehen sein.

Kon» sx rolnüono äomini suäieis: in gnaden.
Arndt Kramperhus klagt, daß sein bruder Hermann ihn mit

einen! messer unvorwahrens ein wenig in die linke seidten verwundet,
Seind jungenskinder und sich ums essen gezogen.

^bsoluti.

1668, den2 mai aus dem kerspel Damme.
Auf Dämmer kirchmeß Wibke Boleke handtfest gemacht wegen

abgekauften und nicht bezahlten leinentuchs.
6nv8nto8: Jasper und Johan Boleke.
blx rolationo ckor oavsnton rou8 in gnaden.
Joachim von Marl spielman handtfest gemacht, daß er uf

Dämmer kirchmeß Groß Osting nasen und maul durchgeschlagen.
Oavans: Johan Küster.
Ii0U8 6X conk688iou6 propria . in gnaden.

.̂nno 1670, 18. Juli, kerspel Steinfeldt.
Fiscus / Abraham Kenkel, daß er einen andtvogel geschossen,

maßen darüber von Jhro f. schützen ertappet.
Rsu8 ob notaristatom knoti ooncktzinnntur.

Fiseus / Ludeke Holthaus, daß er Rolf von Steinfcld tochter
Marie, so ihrer sinne nicht mächtigh, über Nieberdings Hof über
zwee zeune gezogen und geschleppt lind endtlich dieselbige genothzuchtiget.lious in Hollanck in rsckckituin arro8tsnäu8.

-) llber diesen Fall findet sich noch das folgende Schreiben des Steinfelder
Vogts. Wir sehe» ans ihm, das, auch bei Notzucht noch am Ende des 17. Jhdts.
dem Strafverfahren ein Sühneversahrcii zwischen de» Verwandten des Täter«

Jahid . f. Oldenb. G-1-H. XVIII . 5
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1671 , 4/Xl . kerfpel Damme.
Fiscus / Robbecken sohn Hermann , daß er mit Lucken Laufens

tochter Talcken in unpflicht gelebt.
Reus itzo bettlegerich und mit schwehrer krankheit behaftet.
Oo^ itant , 86 cliesre invieeni . In gnade ».

Fiscus / Brormans sohn , daß er mit Barthels Lanken tochter
Catharine in unpflicht gelebt.

kiou8 ob notvriotÄtbni kaeti oonllernnatur.

kerspel Neuenkirchen.
Fiscus / Borgmans sohn Johan , daß er Johan Biercgge

das fell von der saust gekratzet.
1itzU8 prokuAN8 in bb'ioslnnch ob notoriotntoin stwti ot ox

rolationo prökeoti conilomnatur.

1674 , 27/1.
Es klaget Fiscus , daß der Oßnabrücksche Vogt zu Damme

Jacob von der Hoha in dem zu Michaelis abgehaltenen godingk
geeichte debite nicht geantwortet . Für bruchfellig erklärt.

und denen der Berichten vorangchen mußte , bevor die Tat rechtlich abgeurteilt
werden konnte.

„Edelvestek hochgeehrter Herr richter.

Berichte hicmit wegen Ludecken Holthueß seiner unplichtigen daet mit iliolsen

von Lteinscldc seiner tochter , daß sich beiderseits eiteren deswegen haben nuhn-

niehr guitlich vergliche » , daß gcmclter Luderte Holthueß hinsühro von diesen ist

clagloeS gestellt . Begehren die cllern deswegen in gnaden zu leben , auch daß

der brüchte wegen ihrer arniut nicht zu hoch möchte gezogen werden , und daß

ihr sohn auf vorigen freien suchen zu fetzen begehren . ' Solges in aller kürze.
Zteinfeldt am 1 . 8b : 670.

Euer cdelvcster dienstwilligster diener
?r8t . 2 . 8br . 670 . Adam Spundtjack.

prs1sotu8 reserirt , daß sie 12 oder 14 rthlr.
ultro erboten , vermeint all 20 rthlr . wvl

beiziibringcu . "

ltzleichzeitige Kanzleiausschrist.

„Ludekcn Holthaus , daß er ein wanwitzige dirne , von einer Hochzeit kounnend,

beide druncken , genothzüchtiget bei abentzeiten , ist aber nichts daruf gefolgt.

lisus prokuAw in Hollaocit , mit den lädirten eitern verglichen , bittendt

gnaedige strafe und geleide von Jhro gnaden Herrn drosten . "

Tie Brüchte werden auf 20 Thlr . festgesetzt sein.
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Eodem die klagt Fiseus , wie daß der Oßnabrücksche Vogt

zu Nicnkirchen , Michael Wilhelm Molan , in dem zu Michaelis 1673
abgehalteneu godiugkgerichte debite nicht geantwortet.

lious oitatu8 ooutuiuax , 8>o n>» nokoriatntvm kaoti in ooutn-
muc'iam oonckommckur.

Es klagt Fiscus , ivic daß Johan Elaes , Oßnabruckscher

untcrvogt , Gerde Bökmau in seinen ! eigenen Hause nachr Börden
an das partgerichl citirt.

ReuS sagt , ihme befohlen zu sein und snrm Hause die citation

verrichtet . Oouckemnatniv
1674 , 27/1.

Es klagt der sichrer Arendt Koldehof , wie daß Tabken Gerdt

nffm L?rde ihn an daS Bordischc bruchtengericht , eoram invoin-
petanti koro , fälschlich angeklaget.

Rens vermogh eigener confcssion und eingcbrachter schriftlicher

recessunni brnchfelligh crklehrt.

1677 , 10/V.

Eisens gegen Bcunsterischen Vogt Schwitcrding , daß er das

beuchten registrnm befohlener maßen von 14 zu 14 thagen nicht
eingeschicket. Ee88ak.

kcrspcl Stciufeld.

Eisens gegen Schuermauu und Henrich Brockampf,
Brockampf , daß er das tvasser in die ivischen gestüret , damit

bas gras zu verderben und nachgehendc nacht heiinblicher weis

z pferde in selbiges gras getrieben , Schiierma » aber selbige pferde

eingezogen , in Meinung , seinen schaden zu ersetzen , er . Brockampf

aber seine pferde aigenthätig wieder zu sich genohmen und dabcnebens

Achnerman furu großen grasmuhlen Hundt gescholthen.
Brockampf das befunden noch vx aonkossiono gestanden , auf

seinem gründe gedeichct zu haben . ^ ck clvowiouom.
Brockampf , daß er cingezvgencs pfände des vehes aigenthatig

pi sich genohmen . Ooncksmuatnr.
Johan Schuerman , daß er Brockampf furn gardieb gescholten.

p'oncksmnntnr.
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Lt vies vsrsa furn grasnuihlcn Hundt gescholten.
Oonckomnatur.

Johan Schnermnn , daß er Henrich Brockampf furn gras - und

gardieb gescholthen . Ooncksmnatur.

llkr . 15 . - Ohne Datum (um 1670 ).

Bericht des Beamten zu Bechta über den Stand der Streitig¬

keiten mit Osnabrück wegen der Kirchspiele Damme und Neuenkirchen.

Originalkoncept im Lldcnburger Archiv, Oldbg. M . 1 6 , Nr. 24.
Bisher ungedruckl.

Zu 1) des Recesses vom 25 . September 1568.

Wider diesen articul wollen die Oßnabrügkischen den Munste-

rischcn fast den titel des gogerichts nichts gestatten , sondern praten-

diren , daß selbiges dem stift Oßnabrügck zugehörig und damit gleich

anderen gogerichten desselben stifts von einem Kaiser . Henricus

geheißen , anno 1225 3 . non »8 86ptomkri8 privilegirt sein . . . .

Diesem vermeinten privilsxio ungeachtet bedienen pro tsmpors

regierende Münsterische bischove von etligen jahren hero das go-
gericht zum Damme durch ihre bestelle richter und gografen bis

auf heutige stunde und lassen ( es ) ererciren über alle eingesessene,

unangesehen wehme sie mih aigenthumb , schütz und anderen pflichten
verwandt . . . .

Zu 2 ) des Recesses.

Tie neuen Nordischen ambtsdiener haben die Münsterischen
allgemach zu beeindrechtigen understandcn , die entleibten corper be¬

kümmern, ' ) besichtigen und zur erden zu bestatten vermeintlich zu¬
lassen wollen , allen blutronnen eine eingebildete gewalt angehenckt

und unter solchen gefärbten schein gleich den Münsterischen — und

solches erst über ihre verwandten , folgents auch über die Münsterischen
underlhanen — und oftmals doppelt hoher gestraft , ihren lcuten

den Münsterischen ambtsdienern zu clagen verboten , sie Hellen dan

zuvor erst die verwundnngh gesehen und ob solche clagbar indicirt,

und dha einer , er sei gleich Müustcrisch oder Oßnabrnggisch , die blut-

') mil Arrest belegen.
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ronn , blundt l) - duff ?) und andere schlegcrei den Oßnabruggischen
ambtsdienern nit geclagt , wirdt an seiten Oßnabrugk alspaldt 8ub

protsxtu oontnmaoio vder verschwiegener elagh , so hoch sie wollen,
gebußfertigt . . . .

Zu 3 ) des Recesses.

Wegen dieses articuls ist sonderlich kein streit , weil kein thcil

in kriegssachen die glocken schlagen zu lassen sich angemaßet , sondern

pflegen die aniptleute in solchem fahl die ihrigen psr cmpita durch
die vogte und leibdieuer vder per publicum eclictum von canhel

aufboten zu lassen.

Zu 4 ) des Recesses.

Wider diesen articul handle, , die Oßnabrugkische oder Bardische

beambten , daß sie oftmahls andere sachen , so zum Hochgerichte nicht

gehorigk , am Hochgerichte Anziehen und zu decidiren undernehmen
und die jenige . so in marcken sachen peccirt , nicht nach holtzungs

rechte sonder hoher als mit 5 marken , jede mark zu 5 schillinge

gerechnet , ja so hoch ihnen beliebet , sonderligk wan ein Munsterischer

gefallen , strafen.
Zn 5 ) des Recesses.

Dieses articuls halber ist vor diesem meines Wissens kein streit

vorgefallen , allein wegen der bieraxise . . . .

Zu 6 ) des Recesses.

Diesen articul willen die Oßnabrugkische oder Nordische be¬

ambten auch pure nicht halten , sondern willen auch von den todt-

schlegern so wol excessus als geleide und blutrunne halber erkandt
sein . . . . daß sie sich auch unterstanden , diejenigen , so diebstahls
wegen an seiten Münster in Haft genohmmen und gegen geleistete
caution und angenohmmener straf erlassen , cic novo spprcksnllircn,

auch die cleger und bestolene Munsterische umb deswillen sie ihnen
nicht , sondern ihren Münsterischen ambtleuthen geklagt , zu inulk-
tiren -b) Sonsten ist auch aus diesem articul zu vermerken , daß

') blau.
' ) Irockener, nur Schwellung verursachender Schlag.
' > strafen.
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Oßnabrnggische und Munsterische sich der Hoheit halber über beide
kerspele Dainme und Neuenkirchcn derzeit pure nicht verglichen,
sondern etlicher Massen in «lubio stehen lassen.

Zn 7) des Recesses.
Non gewaldc und vorsprach, so nit leibstraflich, tvillen die

Oßnabruggische den Münsterischen nichts geständigh sein, sondern
deswegen so wol Munsterische als Ossnabruggischc indifferenter allein
strafen, unangesehen die gewaldt und insnriu ans Mnnsterischen
gründe an und zwischen Mnnsterischen lenten geschehen, non
Münsterischen beambten erst in cantion genhommen und gebließ-
fertigt worden. . . .

Zn 8) des Recesses.
Von dem in diesem articnl angedeuteten geleidt ist meines

Wissens und bei meiner zeit nicmahls was vorgefallen, viclweinigcr
streit deswegen entstanden. . . .

Zu ö) des Recesses.
Was wegen vcrgeleitunge der thodlschlägcr und anderer in

cantion genommen dein stift Münster wider diesen articnl von den
Oßnabruggischen beambten vor eintragh geschieht, solches ist oben
angezeigt.

Zn 10) des Recesses.
Dieser 10. articnl wirdt halb und halb von den Pastoren ge¬

halten, wicwol inen etzliche mahl von den Bardischen beambten ver¬
boten worden, Münsterischer Herrn mandata zu pnbliciren.

Zn 11) des Recesses.
Über diesen articnl ist bishero kein sonderlicher streit gewesen,

sondern wird beiderseits in ziemblicher observantz gehalten.

Zu 12) und 13) des Recesses.
Wider dieser beider articulen verordnungk werden von den

Lhnabrugkischen oder Vortaschen ambtlcuthen8»b praetext» haben
den Hochgerichts oftermahlen ohne vorwissen und consent der erberen,
guthern und marckgenossen sonderligk der Vcchtischen beambten eignes
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willens und gefallcns (jedoch gegen empfahungk ihres gcnicßcs ) so

viele zuschlege in gemeiner marcke als ihnen beliebet , eingcwilligt

und zugemachet , auch underschiedtlige neue fenerstetten aufgerichtet,
mit Oßnabrugkischen lenthen , die ihren jährlichen canonem und

schatzungen nachr Borden verrichten , besetzt.

Was aber die verwechselungk der kotier anbelangt , ist der

bericht , daß vermocge dieses articuls , als der vertragt neu gewesen
und observirt worden , die Oßnabrügkische durch absterben der

Muttsterischen persohnen ettliche kotten an sich bekohmmen , als aber

der vertragt hernacher etlicher maßen in streit gezogen sind 2 kotten

zwciherigk geplieben , also , daß sie die halbe schatznngk nacher Bechta
und die halbe nacher Borden geben müssen.

Zu 14 ) des Reeesses.

Die Wroge über maß und gewichte nehmen sich die Oßna-

brttgkischc nit alleine kraft dieses articuls an, sondern strafen auch
diesem articnl zu wider so wol Münsterische als Oßnabrügkische,

so in maßen und gewichten nnrichtigk befunden werden , so hoch sie
wollen und gunstigk sein.

Zu 15 ) des Reeesses.

Dieser articnl der jagt halber hat weinig streit , davon man

noch zur zeit weiß.

Zu 16 ) des Reeesses.

Die kirchrhäte werden zwarn aus den Oßnabrugkischen und

Münsterischen lcnte » erwehlet , aber nunmehr nicht zu gleicher anzahl,
von Oßnabrugkischen stets zwee kirchrhäte und von den Mün-

stcrische » nur einer erwehlet wirbt.

Zu 17 ) des Reeesses.

Dieser articnl wirbt auch mehrentheils gehalten , allein daß

bischweilen die geistliche arobilliaoonio schlägerei und weldtliche

sachen , so an das gogerichte allein gehören , anzuziehen und zu strafen
understehen , auch geringe archidiaconalische exceß exorbilanter strafen.
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Nr . 16 . - Ohne Datum ( 1707 ).

Die Einkünfte des Richters lind Gografen zu Damme.

Original : Oldenburger Archiv , .V» Oldbg . M . I , TU . IX, ^ 5d.

Bisher ungedruckt.

Aus den Bauerschaften Ihorst und Holdrupf , Kirchspiels

Damme , hat ein zeithlicher Richter jahrlichs zu genießen insampt

sieben Futer trucken Heu , wohvon ein Futer abgehet , so der Herr

von Ascheberg als jetziger Herr von Ihorst ohne fuege verweigern

und disputircn will , so dannoch vom sahligen Herrn Casparen

von Lipperheide als dahmahligcn Herrn von Ihorst im Jahr 1681

vennoeg sahligen Richteren Bucholtz annvtsticm und das letzte im

Jahr 1686 ahn sahligen Herrn Obcrcommissarium Röring betzahlt
worden.

Johan Schmidt und Kock im Noerden geben jahrlichs jehder

furhaupts 2 Scheffel reinen Rocken , welche von den Osnabrückschen

Beamten ohne eintzige Uhrsache zur Ohngebuhr bekümmert und

arrestirt worden.

Dienstgeldt thuet insampt 14 Rchsthlr . und 1 Huen.

Der Richtgarte geheißen , in Damme belegen , thuet jahrlichs

aufs Ostern 5 Rthlr.

Pille zu Schembden , Ruhe daselbst , Berman und Holthaus

geben jahrlichs furhaupts 1 Futer Kirchmeß -Holtz.

Hinrich Dreyer in Damme wegen unterhabender Gründe vom

Richtgarten Rthlr . oder dahfur holtzeren Getzeug.

Nus Vechtischer Renthmeisterei werden betzahlt für Zehrungs¬

kosten , auf Dämmer Kirchmessen aufgehendt , 8 Rthlr . 7 Schill.

Münsterisch . wohfur ein zeitlicher Richter zu Observirung deren

Jurisdictionalien die Voigte und Untervoigte des gantzen Gerichts

Damme als dreier Kirspelen , auch Führern und Fueßknechten , Essen

und Trinken herzugeben schuldig !.

Dann werden aus selbiger Renthmeisterei die Kleidungsgelder

dem Richter zu Damme betzahlt mit 3 Rthlr . 10 Sch . 6 H

Münsterisch.

Aus den jahrlichs im Kerspel Damme sammlenden Gerichts-

vogten werden vom Fueßknechte hergegeben 3 Scheffel Rogken.
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Auf Dämmer Kirchmeß werden geliefert ausm Kirspel Steinfeldt
dem Mchtereu zli Damme 25 Kirchmeßhuener.

Wan Mästung aufm Hcrrnholtze abhanden, hat der Richter
zu Damme2 Schweinsmastungen zu genießen.

Dan gehören zum Richtersdienst 35 Scheffel-Saeth Landes
und eine Richtwische vorn aufm Dämmer Morsches belegen.

Kirspels Nienkirchen Eingesessene geben, so Osuabriicksch als
Munsteriich, jahrlichs 132 Rogkenhockeu.

Eingesessene Kirspels Damme, gleichfalls so Osuabriicksch als
Munsterisch, geben jehder fnrhaupts 1 Hocken, thun insampt
174 Hocken.

Zu wissen, daß vom Jahr 1688 bis hiehin von den Osna-
brückscheu Kirspels Damme keine Hocken deswegen betzahlt worden,
weilen selbige von den Osnabruckschen Beanipten herzugeben ver¬
boten worden, weilen dem Pastoren zu Damme von den Munsterischen
das mi88atioum̂) und proven̂j dessentwegen vorenthalten wird,
weilen dieser Jhrv Hochfurstl. Gnaden von Munster in svolosisstivis

ckomino 8UO nicht erkennen wollen, wohgegen aber Jhro Hoch-
fürstl. Gnaden zu Munster hochsahligsten Andenkens dem Richtern
des prrstoris zu Damme von den Munsterischen Unterthanen oowps-
Ijrsnäos misMtionm und Proven gnädigst adjtldicirt worden, dalp
gegen der Pastor die von den Osnabrückschen dem Richtern compe-
tirendc Richthocken zu genießen hat.

Für Einschreibung zweier Persohnen als Mann und Frau
iu des Richters Schutz- und Hodebuch hat der Richter̂ Rthlr.,
jahrlichs aber von jehden ein Huen, welche Huener aber morto der
Eingeschriebenen allcmahl wieder abgehen, weswegen dieses aigentlich
nicht specisicirt werden können.

Im Kirspel Steinfeldt hat ein zeithlicher Richter zur Damme
das Wrogegericht und genießet vom jehden Scheffel zu wrogen
7 Sch - Munsterisch.

Johan zu Ampteren gibt jährlich umb Dämmer Kirchmeß
1 Fuder Holtzcs.

' ) Moor.
' ) Meßopfer.
' ) Abgaben an Leben- Mitteln.
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Johan zu Handrups gleichfalls umb Dämmer Kirchincß 1 Fuder
Holtzes.

Bou absterbenden eingeschriebenen freien Leulhen im Schutz¬
buch hat der Richter für Ausschreibung derselben ansm Schutzbuche
von jehder Persohn Rthlr.

Bon einem Hergcwedt und Grahde im Kirspel Steinfeldt,
Wan es im Hanse bleibt , werden dem Richter zahlt 7 Schill.
Munsterisch , gehet es aber über die Sohlen ' ) Rthlr ., außerhalb
Kirspels l ' /z Rthlr.

Für Einschreibung im Freieubuch von jehder Persohn ' / ^ Rthlr.
Im Kirspel Damme wird für einen Hergewedt oder Gerahde,

wan es im Hause bleibt dem Richtern zahlt Rthlr . neben einen
Stuhl und Küssen oder dahfur 3 Schillinge Osnabrücksch , gehet es
über die Sohlen Rthlr ., außerhalb Kirspels l ' /z Rthlr.

Lro Oenlarinspvetion « eines durch Unglucksfall im Kerspel
Damme umbkonimenden oder sich selbst nmbringenden Menschen , so
Osnabrücksch als Munsterisch , compctirt dem zeitlichen Richtern zu
Damme als orckinario sjuckioi ) loci ein Ducaten.

Holthauscr Bauerschaft vermoeg annotationiL söhligen Richtern
Bucholtz , so ich erst ahm 10 . Loptsmbri Kusu » 1707 anni (erfahren ),
muß zahlen 4 Hnner , lauth selbiger annotation Henrich und Johan
im Hagenberg jehder Rthlr.

Dan geben weiters nach Inhalt ob angetzogener Annotation
Traurnicht . Johan uffm Timpeu , Henrich usfm Morsche insampt
2 ' /^ Rthlr ., weshalben sie ab omni onoro befreiet sein , unter daß
Henrich uffm Morsche alle Monath die Schatzung nachcr Vechtc
zu tragen schuldigk.

Zu wissen , daß dieses bei Lebzeiten sahligcn Richtern Buchholtz
vvn hiesigen Herrn Erbkämmerer lind Drosten des Amts Rechte
dem Richter abgcnohmen worden , wie solches doch beibefindtliche
ahn Jhrv Hochfurstl . Gnaden hochsähligen Andenkens Ferdinand
Bischöfen zu Paderborn lind Munster haltende Lnpplio pro rostitutiono
dieser entnvminencr Gelder mit mehreren darthuct , woraus zu ersehen,
daß die Anteeessores dieses allezeit ruhigh genossen , wie die Lenthe

' ) Haiisschwelle.
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1 Dueaten

1 »
Goldgulden

sechsten annoch iil die heutige Stunde bekennen , weswegen uvch-
mahlen untcrthänigst gebeten wird , dieses wicderuinb zti Gute kommen
zu lassen , ohngesehen die revenuen gahr gering sein.

Item nach Inhalt oftberuhrter Annotation genießt der Richter
alle 2 Jahr 2 Spannfnhr , so ich gleichfalls bis hiehin nicht genossen.

Dahncben findet sich nnder vbernannten sahligen Richters
Bucholtz Nachrichten (so mihr in obigen dato erst commnnicirt
worden ), das; er als Richter zu Damme von folgenden gleichfalls
Dienstgeld genossen habe , als von

Tebbe Meyer znm Hinncukampf
Gerdt uffm Berge . . .
Gerdt zu Oßenbeke . . .
Lubbc zu Oßenbeke . . .
Lucke Hakman . . . .
Klonen zu Ruschendvrf
Böning zu Osterndamme .
Meyer zu Osterfeine . .
Arnst Henrich zu Rnschendorf
Caspar Hilleman . . .
Böning zn Hinnenkampf .

Welche Dienstgelder bis hiehin

provontnum , so anitz erst erhalten , mihr niehemahl betzahlt sein,
darüber ein gnädigstes Befelch zu Auszahlung der Restanten unter-

thänigst gehorsambst bittendt.
Euer Hochfurstl . Gnaden meines gnädigen Fürsten und Heren

unterthänigst gchorsambstcr Diener
G . A . Bulsing m . pp.

ermangelter Designation

Nr . 17 - ' ) - 1718.

Bericht der Beamten zu Vechta an die Regierung zu Münster
betr . die zwischen Münster und Osnabrück strittige Landeshoheit
in den Kirchspielen Damme und Neneukirchcn.

Gymuasialbiblivthek in Bechtu.

„Tie geistliche Jurisdiktion zu Damme und Nienkirchen prätendirt
Münster i» kraft Kaufbriefes vom 19 . September 1667 ; wirdt aber

' ) Bon Herm Lberl . Or . Reiuke-Vechta freuudlichst zur Verfügung gestellt.
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von seiten Oßnabrück contrcivertirt, und thnt Eintracht; daher» die
Anmaßung oßnabrückischer^ robieliaooni, inti-rr̂ iopa t̂orm ot custodia,
Verweigerung des Todtengeläntes und diesseitiger puklioanclorum,
einseitiger Umbgießnng der Glocken, incompetentes Zitiren und Be¬
strafung diesseitiger Unterthanen ack üvnoäam. Die Ktrchenrähte
und Armcnprorisores sehen für diesem beiderseits ungeordnet, aber
in kurtzcn Jahren Münster ausgeschlossen worden. Vormals ants
llivonältain jurmckiotionomt>x;oi6̂ ia t̂icani ist ein Münsterisch
Dammischer Richter zu den Synvdis mit berufen worden und hat
die besten Brüchten looo juiium genossen, welches in vielen Jahren
nicht mehr gestattet werden wöllcn.

„Die Territorial-Hohheit und weltliche jurisdiktion über die
beiden Kirspile Damme und Nicnkirchcn conipetirt Münster, tvie
dann das Gogericht daselbst privativo bekleidet wirdt und müßen
dabey olle Oßnabrückschen und Akünsterischen Zitirten erscheinen,
sogar die Bauerschaften Drcele, Gärte und Hastrupf, oßnabrückschen
Stiffts hehle und halbe Erben am Ambthauß Vecht gewißen Ge¬
richtroggen, auch einem zeitlichen Richter Gerichthocken geben, ja
von Vörden auß 2 Scheffel Roggen an den Dammischen Richtern
vormals gefolgert worden.

„Münster hat daselbst alle Todtschläge und Blutronne über
alle beide Kirspilseingeseßene, so oßnabrückscher alß münsterlicher,
privative zu strafen und augenschein dieserhalb zu thnn, gcschiht
aber von Vörden große eintracht, sogar daß man diesseits auf dem
Kirchhof zu Damme die ab̂ guo äebita iimpeotions einseitig be¬
grabene todten Cörper wieder aufgraben und visitircn laßen müßen.
Dahcro sie anjetzo znm höchsten Nachteil die Cörper nach Vörden
bringen und aldo begraben laßen.

„Münster hat auch zu Damme und Nienkirchen wegen der
hohen Bottmäßigkeit sine» Führer.

„Münster exerzirt zu Damme den Landtgöding3 Mahl ins
Jahr , darauf Oßnabrück, deren die Kirspile Damme und Nienkirchen,
auch einige aus K. Gerde zu compariren bey Strafe schuldig seyn.
Zu wißen aber, daß die Bauerschaften Ihorst, Osterfeine, Bergfeine,
Haverbecke und Holte nicht zum Stule, nicht zum Göding noch
zum Hölting gehen.
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„Oßnabrück oder Börden Hot daß Hochgericht über die Dceß-

berger Mark , limitirter gestatt zum gewißes und wirdt die Marken¬

strafe gemacht und ist darüber zn schreiten nicht bemacht : über
besagte Dccßberger Mark und soweit selbe sich erstreckt hat ein

zeitlicher Münsterischcr Landesherr sogar außerhalb Damme und
Nienkirchen die höchste jurisdiktion , und sel-n Jhro hvchfürstliche
Gnaden zu Münster nicht allein bloßer Gutsherr , sondern alß

Landesherr , der » die höchste cognition und geeicht daselbst zustehen,

zu consideriren.
„Man ist auch Münsterischcr seits nicht allein zum drittcn-

theil öden 3ten Pfennig , sondern sogor zur Halbscheidt in gemeiner
Dämmer Mark intcreßirt , dahero daß Ambt Vörden nicht bemacht,

ohne diesseitiges Spezial -Vorwißcn , Belieben und Conscns einige
neue Kotten und Zuschläge zu errichten oder Feuerstcllcn neuerlich

anzulegen , imgleichen ist Vörden alß Holzgräfe nicht befugt , ohne
nnt Belieben des Ambthauses Vecht einige in der Marck nicht

Berechtigte alleinig darein zu setzen , weilen aber in Zeit von Jahren

nicht 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , ja woll mehr , Moltsaat Landes einseitig

zugcschlagen und frcmbde nicht Berechtigte in der Marck eingelaßen
worden und der Holtzgrüfe auf oftmahligc remonstration und ge-

sinnen nicht remedyren Wüllen , so hat man diesseits die Leute ge-
brüchtet , auch auf gnädigsten Befehle all akkectum reslis aontrackietio-
nj8 » ach und nach die Zuschläge demolirt , Feuerrahms eingeschlagen

and frembdes Vieh in der Marck geschüttet . Und dieses ist die

Hauptsache , wovon anjetzo das große übel herrühret und daß Ambt-

houß Vörden alß uhrheber deßen eintzige Ursache ist.
„Denn ist zu wißen , daß die Holtzgrafschaft sich über privatif

Bcü » sterische Gründen nicht erstrecke . Nicht desto weniger geschehen

oßnabrück es seits dieserwegen viele und grobe attentate . Wie den

auch Schüttung der Schafe aus Holtruper Fladder — weilen die
Dincklagischen Langweder rationo oonimuuis oompasaui mit

intcreßirt sehn — den Oßnabrücker » einseitig und alleinig nicht

gestanden wirdt.
„Vörden suchet die Marcalcognition wider alte observantz

mit Aufbürdung deren Atzdes und aydlicher Zeugen Knndtschaft

auszubreiten und die Leute deßwege » 2 ad 3 Tage arrestirlich
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anznhalten, wogegen diesseits protô tutionos et intibitionoL in
modln. Wie denn auch Vccht alters her 4 Holtzwohrer im Tam
mischen Bruche cvururrenter gehabt, wovon anno 1685 zwepe ab-
gewiesen worden, es Ware denn, daß sie Bardischer seits ihre» aisvl
abgelegt, welches sie Vechtischer seits zu prästiren schuldig, weß
wegen pix. et ropiAiiorations8 fürgcfallen.

„Ein zeitlicher Münsterscher Richter zu Damme ist gleich dem
Rentmeister zum Vörden im Dämmer- oder Hnntebrock intereßirt
zum Holtzgang, woin Vörden gleichfals präzudicirt.

„Dann ist bei obiger Holtzgrafschaft hauptsächlich zu erwägen,
daß durch Wachßthumb oder Scpariruug auß der Marek zu
Privatgründcn, alß Wiesen, Garten, Kampfe, Zuschlägen, Feuer
stetten, Eindringung in der Gemeinheit, Drifst und Plaggenmath,
die Oßnabrücker in der Schatzung und sonsten zunehmcn und sich
dilutiren, so den 9Nünsterschen hiesigen zur Decadeutz und höchster
Beschmälerung gereichet.

„Der anmaßliche Holtzgrüfe unternimbt sich, diejenigen Bauer
schäften alß Bergfeine und Consorten, welche zur Holtzbank. nicht
gehörig— wie vorhin beim Göding gedacht ivorden — wieder
Gebühr zur Holtzbanck zu ziehen und zu zwingen.

„Dan haben sie sich erkünet, sogar für wenig Jahren die
Gerichtsgebühr zu versteigeren und doppelt wieder altes Herkommen
von diesseits Unterthanen zu fordern.

„Item machen sie wegen der Vroge eine große Neuerung,
Zwyspalt und Ohnordnung.

„Auch maßen sie sich so gahr die Bier- und Brodtprobe mit
anmaßlicher Bestraffung über Münsterische Eingeseßene an.

„Es will dem Stifft Münster nicht Eins gestattet werden,
den verstorbenen Landtsherrn zu Damme und Nienkirchen verlaute»
zu mögen, wie dan solches auf Abstcrbcn wegl. Ihrer Hoch
fürstlichen Gnaden Friedrich Christian hochsühlichsten Andenkens
anno 1706 mit Auffbott des gantzen Ambts Vecht und Etappen
bürg muhesamst und kostbahrlichst hat verrichtet werden müssen.

„Mit obigen und dergleichen mehr Eingriffen bemühen sich
die Dßnabrücker daß plonum dominium über Damme nnd Nie»
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kircheu cm sich zu bringen, welches gleichwohl Münsterischer seits
i» Ewigkeit nicht zugegeben werden kann. Und erfordert anjetzo
die höchste Noht, auf gedeyfame und ergiebige Gegenmittel bedacht
zu scy"

„In diesem 1718. Jahr sein an Müusterischeu Brächten sul,
rubrioa X. Damme von 154 Rtlr. Brächten bah oßuabrücker
Leuten alleinig 122 Rtlr. zurückgeblieben und der Hofkammer in
abgang gebracht worden, so nicht anderst als oxscmtionom vxtra-
orckiimrisir» zu crzlvingen sehn. Solle man solches und dergleichen
nachgeben, wirdt die Münsterische surisdietion allgemach gantz zu
gründe gehen.

„Schießlich ist nicht außer acht zu laßen, sondern»voll zu
Gemüht zu führen, wie daß das Ambt Vecht den benachbahrteu
Zunötigungen an allen Ecken exponirt sehn, und die streitigen be-
nachbahrten Beamten nicht unterlaßen, allerhandt Torten zu thun,
solle nun keine oberliche Manutenentz und Hälpfe zutreten, werden
die Dinge täglich ärger werden.

„Anno 1711 im Junio hat der Rentmeister Stordeur )̂ sich
unterstanden, den Holtermans Müller zu Damme wegeil an gnad.
gz. Rentmeisters Knecht gröblich begangener Verwundung aus; dem
K. Damme gefänglich wegzunehmcn und außer diesem Fürstenthumb
Münster nacher Vörden zu vermeintlicher Rechtsfertigung gefänglich
zu führen, worüber wegen kenntlich arolirten Blutronnens psr not.
gt tsstes zwar protestirt worden, Satisfaetis aber ist dato nicht
erfolget.

„Nach dato und für wenig Jahren hat Rentmeister Stordeur
das Münsterl. Peckeskampfs Hauß zu Damme gewaltig stürmen
und eröffnen laßen, worüber die oßnabrücker Leute zu Damme und
Nienkirchen, welche daran mitthätig gewesen, Münsterischer seits
fiscoliter convenyrt und eondemnirt lvorden, weigern aber die
Zahlung in der Güte, also stehet die Erzwingung rwgus ml sxtra-
orckinsriam oxsoutionom.

„Anno 1705 den 16.September hat oklloislls vsuabrüMnsis
des Münsterifchen EgelmouS Garten zu Attenkirchen öffentlich vom

' > Llordenr ivar Aml̂ renlineister in Vörden.
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Caiitzel niit (irrest und Reeuers belegen und den Egelman nach
Osnabrück citiren laßen , welche Unternehmung selbigem officialen

niemahlen gestanden wurden.

Nr . 18 . - Gografen zu Damme.

1 . Heinrich auf dem Beke
2 . Gerd Rcborch
3 . Gerd van Erle

4 . Brutschatt

5 . Johann von Eck
6 . Aleff van Ellinghusen

7 . Wolter van Heek

1458 - 1459

1463

1484

um 1490
1501 - 1503

1515 (war 1501 — 1511 Richter
zu Vechta)

1516 (war 1517 — 1522 Richter
zu Bechta)

8 . Johann Ostkamp

9 . Hermann Schade
10 . Hermann Speckbuck
11 . Johann Speckbuk
12 . Johann Ostkamp
13 . Johann van Haselünne
14 . Henrich Schweder

15 . Johann Külingk
16 . Henrich Brüning

17 . Johann Henrich Brüning
18 . Heinrich Johann Bucholtz
19 . Johann Caspar Bucholtz
20 . Dietrich Schütte

21 . Johann Caspar Bucholtz

22 . Christoph RoringO)

23 . Adolf Noringk

1522 - 1533

1510
1541
1542 - 1549
1558 - 1559
1560 - 1581
1582 — 1596

1596 — 1608
1609 — 1645

1645 - 1669
1669

1672 (sx 8ub8titutlons)
1675 - 1680
1681 — 1686

1687 — 1706
1706 - 1733

zunächst Substitut,
seit 1720 Adjunkt

war Gerhard

Arnold Bülsing
1687 — 1733

0 Seit 1687 war das Amt eines (ttograsen zu Damme ständig mit dem
eines Richters zu Vechta verbunden.
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24 . Caspar Arnold Ignaz Nacke 1733 — 1744
25 . vr . Johann Mathias

Kloppenburg 1744 — 1750

26 . Bernd Laurenz Kloppenburg 1750 — 1766 : zunächst Substitut,
seit 1764 Adjunkt war vr . Franz
Wilhelm Eilers

27 . vr . Franz Wilhelm Eilers 1766 — 1769
28 . Friedrich Christian Anton

Spiegelberg 1769 — 1775
29 . Christoph Bernhard Schücking 1775 — 1777
30 . Friedrich Christian Lentz

von Höften 1778 — 1803.

2 . Das Gogericht Lohne und das Gericht Dinklage.

Das Gogericht Lohne erstreckte sich über das Kirchspiel Lohne
und das von ihm um 1300 abgezweigte Kirchspiel Dinklage. Ur¬
sprünglich ein Teilbezirk des Gogerichts Damme , wurde es in
Anschluss an die schon früh erfolgte Abtrennung des neuen Kirch-

sprengels Lohne von der Mutterkirche Damme zu einem selbständigen
Gerichtsbezirk.

Die Nachrichten über das Gogericht Lohne sind nur spärlich.
Wir finden es im 15 . Jahrhundert im Besitz von Bischof und Kapitel

zu Münster , die es , soweit die Nachrichten zurückreichen , ständig
von dem bischöflichen Richter der Stadt Vechta mitverwalten ließen.

Der Gerichtsplatz war auf der Straße zu Lohne am west¬

lichen Ausgang des Kirchhofs , auf der sogenanten Engelschen Höhe,
dem Kreuzpunkt der nach Bakum und Dinklage führenden Wege,
wo um 1800 noch der Schandpfahl (Kak) stand .?)

Hier wurden bis in das 17 . Jahrhundert hinein in alther¬

gebrachten Formen drei oder viermal im Jahr die ständigen Go-
dinge abgehalten , hier tagten aber auch die vom Gografen je nach

' ) Nieberding : Mederstift III , S 262/65 ; I . Sudendorf : Geschichte der
L,erren von Dinklage . Osnabrück , Hannover . 1842/1814 , Heft II , Urkunde
Nr . 16 , 17, °26, 38.

0 Nieberding : Niederstist III , S . 262.

Jaftrb . f. Oldenb. Besch. XVIII.
6
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Bedarf angesetzten Partgcriehte , lvührend die Akte der freiwillige»
Gerichtsbarkeit vom Gografcn zumeist iu seiner zu Vechta belcgenen
Wohnung aufgeuommen wlirdeu.

Das Gogericht Lohne wird in früheren Zeiten die gleiche
sachliche Zuständigkeit wie das Gogericht Damme gehabt haben.
Überliefert sind uns vom Gogericht Lohne nur Verhandlungen über
bürgerliche Rechtsstreitigkeitc », Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
wie Niederschrift von Kaufverträgen , Testamenten usw ., und Brüchten-

sachen.
Seit der Einführung der münsterischen Landgerichts -Ordnung

vom 31 . Oktober 1571 wurde das Urteil nicht mehr von dem

gesamten dingpflichtigen Umstand , sondern vornehmlich von 24 den
Dingpflichtigcn entnommenen Schöffen , auch Urteilweisern und

Geschworenen genannt , unter dem Vorsitz deS Gografen gefunden.

Von den 24 Schöffen gehörten 12 als Hauslente dem Kirchspiel
Lohne und 12 dem Kirchspiel Dinklage an . h

Hier mögen einige Brüchtensachen folgen:

Hillen dochter to Brögel van nngeburlichen bischlapen
Hz vath bottern.

Jacob Polekink van ketlerie overtradt . . . . 5 Mark.

(Amtsrechnnng 1541/42 ).

Gert Urlage schlog den koster Johannes to Loeu , Hort Dirk

van Dinklage . 2 Mark leicht.

(Amtsrechnnng 1549/50 ).

Gottke to Sudlocn hadde den reutmester , da he van Munster
torügge kem, des avendts med eneni speße gedrowet 10 Goldgulden , h

Das Brüchtenregister des Jahres 1632/33 zülht 29 Brächten

aus dem Kirchspiel Lohne lind 27 Brächten aus dem Kirchspiel

Dinklage auf , zumeist Schlägereien , aber auch kleine Diebstähle,

Beleidigungen , Bedrohungen nnd Unzucht . Blutschande und Tot

schlag kommt je einmal vor , zahlreich aber sind » och die Vergehen

gegen die obrigkeitlichen Verordnungen wegen der Hvchzeits nnd

Kindtanf Feiern verzeichnet . Insgesamt ergibt das Brüchtenregister

' ) Anlagen I und S.
0 Nieberdings Aachlas; Nr . 12.
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1632/33 aus dem Kirchspiel Lohne an Brachte » 76 Taler und
aus dem Kirchspiel Dinklage 104 Taler . *)

Die Bruchteil bedeuteten für das Amt nach den Verhältnissen

jener Zeit eine ganz erhebliche Einnahme nnd man kann sich der
Vermutung nicht erwehren , daß bei dem Bestreben der Amtleute,

die Amtskasse ordentlich zu füllen , von einer gerechten und gleich

mäßigen .Handhabung der Justiz zu jener Zeit im großen und

ganzen schwerlich die Rede sein kann.
War ein Totschlag im Bezirk des Gogerichts Lohne verübt,

so mar noch um die Mitte des 17 . Jahrhunderts die Blutsühne
Vorbedingung für die rechtliche Abnrteilung . So erklärte im

Jahre 1652 in llntcrsuchnngssachen Wege » eines zu Dinklage in
der Wippernstraße an Dietrich Griesehop verübten Totschlags Johann

Nictfeld , des Täters Bruder , daß er vor 3 oder 4 Jahren Ansuchung,
das Blut zu versühncn , getan , aber von den Verwandten des Er¬

schlagenen nichts shabe erhalten können . *) War das Blut durch

Zahlung einer Buße an die Blutsverwandten des Erschlagenen
aasgesühnt , so wurde mit dem Totschläger nicht peinlich verfahren,

sondern die Tat mit einer den Verhältnissen des Täters enlprcchenden
Brächte (30 — 60 Gvldguldeu ) ausgeglichen.

Tie peinlichen Sachen aus dem Gerichtsbezirk Lohne wurden

am Ende des 16 . Jahrhunderts und später zu Vechta vor den
Amtleuten verhandelt und die Übeltäter nach Aufklärung des

Sachverhalts dort vor Gericht gestellt.

Oberstes Bcschwcrdegericht für die auf dem Gogericht Lohne

gewiesenen Urteile war das Gogericht auf dem Dcsum . Als im
Jahre 1501 in Sachen der Gemeinde Steinfeld gegen die Ge¬
meinden Südlohne und .Kroge wegen Moorgerechtigkeit auf Ladung
Alesf van EllinghnsenS „ des geschworenen gografen nnd Achter tor
Leckte und Locn " die Zeugen an dem „ DaverSloc " S) z»m gericht-

>) Willoh : Brnchtengerichtsurteile im Lldbg . Jahrbuch XVI.
Oldenburger Archiv : Mebcrdings Nachlaß Nr . 25.
Daversloe , Dagersloh , letzt völlig ausgegangener bedeutender Wald

j,N südlichen Teil des Kirchspiels Lahne ; » ach Nicberding : Niedcrstisl I , M) ss. ,
379 ss. der Rest der Mark in der nördlichen Halste des Derseganes . Vgl.

(tzenn'indebeschreibnng, : nnd Oldenburger Ban - nnd knnitdenkmnler
«;*
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lichen Verhör erschienen waren , „ is , so aldar nin dinckplichten
were », ordel and recht to finden , Vorwitz Otten van Basten drosten
vorsereven mit vulbort nnd willen beider Part (die sache) an dat
hogeste gerichtc geschoten ton Deseme , an dat gemenc landgvdingk,
aldar beide Part to wisen und de ordcle gefraget , vinden to laten,
de wi richter ock van uns an dat sulvc gericht gewiset hebt , dat
gericht aldar init ordel und rechte to fordern und de sake uth to
dregen . . . " ff

Im Jahre 1563 betrugen die an das Amt Vechta zu
liefernden Gerichtsgcfalle aus dem Gvgerichtsbezirk Lohne 3 Malter

Scheffel Roggen Vechtacr Maß und 99 Hühner . Nach der
Amtsrechnung vom Jahre 1575/76 kam an Gerichtsroggen aus
dem Kirchspiel Lohne insgesamt 2 Malter ffz Scheffel ein, und
zwar von 23 Pflichtigen je 1 Scheffel und von 3 Pflichtigen je
ff, Scheffel , während aus dem Kirchspiel Dinklage 23 Pflichtige
je 1 Scheffel Roggen — 1 Malter 11  Scheffel an das Amtshaus
zu Vechta ablieferten . Außerdem wurden aus dem Kirchspiel Lohne
59 und aus dem Kirchspiel Dinklage 69 Hühner an das Amt
Vechta geliefert , ff Nach der Amtsrcchnung von 1647/48 bestanden
die Gerichtseinkünfte aus 26 ^ Scheffel Roggen und 59 Hühnern
aus dem Kirchspiel Lohne und 27 Scheffel Roggen , 69 Hühnern
und 2 /̂4  Scheffel Senfsamen aus dem Kirchspiel Dinklage . Während
der Roggen zumeist auf Rechnung des Amts verkauft wurde , bezog
die 128 Gerichtshühner und den Senf der Drost als Teil seiner
ihm obrigkeitliche zugesicherten Diensteinkünfte.

Heft 2 , S . 144/148 . „ Tav " wohl gleichbedeutend mit „des " , „ div " , und abzu¬

leiten vom altsächsischen „ devern " , das „zittern , beben " bedeutet . Daversloe also

wohl gl . Wald , der auf schwankendem moorigen Boden steht . Ebenso : Dpvbrok

gl . schwankendes Brachland (Lsnabr . U .- B . I Nr . 190 ) ; Desholt (Diepholz ) gl.

ans schwankendem Moorboden stehendes Holz . Noch jetzt führt eine Teilsläche

des großen Moores südöstlich von Damme nahe dem Dümmer die Flurbezeichnung

„up den Dieven " , früher „ Deven " .

' ) Nieberdings Nachlaß Nr . 2.

ff Nieberdings Nachlaß Nr . 12.

ff Vechtacr Amtsrechnnng 1047/48 : Katalog des hist . Vereins zu
Osnabrück 8 V , 246II.
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Der Gvgraf zu Lohne bezog um die Mitte des 17 . Jahr¬
hunderts folgende Einkünfte:

1. Von der bischöflichen Regierung:
») 2 Scheffel Roggen von dem Gerichtsroggen des Kirch

spiels Lohne;
b ) an Kleidcrgeld : 3Rthlr . 10 Schilling 6Pfg . Münsterischer

Währung;
o) an Opfergeld zu Weihnachten 45 Grote - ^ 17 Schilling

6 Pfg . Mimst.

2 . Bon den Gerichtseingesefsenen:
a) aus dem Kirchspiel Lohne 202 Roggenhocken , und zwar

122 Hocken zu je 6 Garben und 80 Hocken zu je
5 Garben , die von 7 Pflichtigen des Kirchspiels all¬
jährlich nach der Vechte in das Haus des Richters ge¬
fahren werde » mußten;

k) aus dem Kirchspiel Dinklage von den meisten Erben und
Kötern ebenfalls jährlich Roggenhocken;

o) von 3 Pflichtigen zu Nortlohn und 1 Pflichtigen zu
Brägel alljährlich je 6 Fuder Heilig Abend -Holz , zu
liefern an den Vorabenden zu Allerheiligen , Martini,
Weihnachten , Neujahr , heil , drei Könige und Fastnacht.
Anstatt der 24 Fuder Holz wurden im Anfang des
18 . Jahrhunderts 24 Fuder Torf und noch später von
jedem der 4 Pflichtigen 2 Reichsthaler entrichtet;

ck) von jedem Heergewette und jeder Gerade in den beiden
Kirchspielen Lohne und Dinklage 1 Reichsthaler;

s ) von jedem Mnttermalter in den beiden Kirchspielen an
Wroge 9 Sch . 4 Pfg . und von jedem Scheffel zu wrogen
7 Sch . Münsterisch . i)

Nachdem der am 14 . November 1650 erwählte Fürstbischof

Christian Bernhard v. Galen im Jahre 1663 seinem Neffen Franz
Wilhelm v . Galen zum ersten Erbkämmerer des Stifts Münster
ernannt und 1671 die sämtlichen für erledigt erklärten und wieder

>) Mebcrdmfl : Niederstift III S 264/65 und Akten des Oldenburger
Archivs: .4» Oldbg. M. I Tit. IX L5>>'
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vereinigten Dinklageschcn LehnSgüter mit allem Zubehör dem Erb
kämmereramt als Lehn hinzngclegt hatte , erhob er im Jahre 1677
diese Dinklageschen Lchnsgütcr mit dem ganze » Kirchspiel Dinklage
nnd der zum Kirchspiel Lohne gehörigen Bauerschaft Brockdorf zu
einer reichsfrcien von Galenschen Herrlichkeit Dinklage , ausgestaltet
mit allen Hvheitsrechten nnd einer völlig selbständigen hohen nnd
niederen Gerichtsbarkeit . Die Grenzen der neuen Herrlichkeit Dink¬
lage wurden am 6 . Juni 1690 , am 7. August 1699 nnd am
5. November 1710 begangen und festgesetzt. ' )

Infolge der Errichtung der Herrlichkeit Dinklage wurde die
örtliche Zuständigkeit des Gogcrichts Lohne auf das um die Bauer
schaft Brockdorf verkleinerte Kirchspiel Lohne beschränkt und nun
mehr völlig mit dem Gericht Vechta verschmolzen.

Gegen die Trennung des Gerichts Dinklage vom Gogcricht
Lohne protestierte 1681 noch der Löhner Gograf Easpar Buchholz,
weil er dadurch in seinen ihm in der Anstellungsurkunde vom
20 . März 1657 zugesicherten Tiensteinkünften verkürzt werde,
auch die Burgmänner von Vechta traten dagegen auf , aber eben¬
falls ohne Erfolg . Noch im Jahre 1717 am 12 . Februar wurde
im Burgmannskollegium vorgctragen , der Trost v . Galen habe über
einen , namens Sprenger , ein Blutgericht halten lassen . DaS
Kollegium legte dagegen Protest ein , aber Rad nnd Galgen als
Zeichen der peinlichen Gerichtsbarkeit blieben ans dem Gingfeldc
nahe an der Grenze der Herrlichkeit und innerhalb derselben gegen
Lohne stehen.

Als Richter der neuen Herrlichkeit Dinklage werden genannt:
1. Johann Heinrich Brüning 1682 — 1720.
2 . Johann Evcrhard Waldeck 1721 - 1725.
3 . Johann Heinrich Anton Brüning 1726 — 1731.
4 . Bernhard Hermann Dorsten 1732 - 1734.
5 . Franz Wilhelm Eiters 1750 — 1769.
6 . Franz Wilhelm Spiegelberg 1769 — 1782.
7. Franz Wilhelm Spiegelberg 1782 — 1803 . 2)

0 Niemann n. ci. LI. Bd . II Z . 100fs . Oldenburger Bau - und Äunst-
denkmülcr Hest 2 Z . 06 und Z . 107.

Nicberding : Niederst»» III . S . 262 '6ö.



Me Berichte im Gau Dersi. 87

Als infolge des Lüneviller Friedens die Ämter Vechta und
Cloppenburg im Jahre 1803 vom Herzog Peter von Oldenburg
in Besitz genommen wurden , blieb die Herrlichkeit Dinklage zunächst
mit voller eigener Gerichtsbarkeit bestehe ». Erst die im Jahre
1810  beginnende französische Herrschaft beseitigte mit den Patrimouial-
gcrichten auch das von Galcnsche Gericht zu Dinklage . Nach
Abzug der Franzosen blieb das Gericht Dinklage einstweilen sus¬
pendiert und wurde , ebenso wie die anderen Patrimonialgerichte,
von Oldenburg Provisorisch verwaltet . Durch Vertrag mit der
Oldenburger Negierung vom 17 . Marz 1826 trat der Erbkümmerer
Mathias von Galen zum 1. Jauuar 1827 alle bisher innegehabtcn
Hoheitsrcchte gegen eine Geldeutschädigung an Oldenburg ab . ' )

Auch das Gericht Lohne w»rde unter Oldenburgischer Hoheit
bald aufgehoben.

Jetzt bildet der Bezirk des vormaligen Gogerichts Lohne
einen Teil des Oldenburgischen Amtsgerichtsbezirkes Vechta . Das

zuständige Obergcricht ist das Landgericht Oldenburg.

Anlagen.
Nr . 1- - Lohne , 1620 Juli 27.

Der Gogras zu Lohne , Johann von Dinklage , hält mit den
24  Gerichtsgeschwvrencn auf Ansuchen des Vechtaer Drosten Otto
Schade ein Landgoeding in Lohne ab.

Original : Oldenburger Archiv, Nieberdings Nachlaß Ar . 25 . Bisher
»»gedruckt.

Zu wissen , das auf montagh den sieben und zwautzigsten lagh
monats Juli iin ;ahr thauscnt sechshundert und zwantzigh zu Lohen
im ambt Vechte noetwendigh durch den Herrn richten : Johann
Dincklagen ein landgoedingk anbestimbt worden und darauf feriis
renuncirt , in menungh , daß sachen schaden , die wie berichtet , keinen
vertzugk aus rechtineßigen uhrsachen erteilen können und also ander
anderen damit verfahren , inmaßeu wie folget.

>) Nieiiiau » a. a . O. Band II , O. 100 ff. nnd Oldenburger Bau - und
Kuiistdeukniälcr Heft 2 L . 107.
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Vertzeichnis der vier und zwantzigh geschworne, sv auf an-
gehorte klagh und darauf beschehener audwort alten geprauch nach
haben einpringen mueßen, wie noch.

Erstlich des kerspels
1. Johann Espelage,
2. Buske Espelage,
3. Arendt Schütte,
4. Henrich Schelhorst,
5. Schütte zuin Osteudorf,
6. Wille Dammaun,

Dincklage geschworene.
7. Johann Barenhorst.
8. Conrad Barlage,
9. Henrich Thoman,

10. Hermann Rachorst,
11. Hermann Rühesell,
12. Henrich Erlinckhaus.

Des kerspels Lohen geschworne.
1. Christians Johann zu Bockhorn, 7. Hermann Alberts,
2. Berendt Mochte, 8. Henrich Fortmann,
3. Gerdt Bruninck, 9. Thonnieß Flockhagen,
4. Beverborgh, 10. Cüster Meier,
5. Johann Roleffes zu Sudlhoen, 11. Johann Caldehoss,
6. Wilcke Albert, 12. Johann Bortkampf.

Der woledel und ernvester Otto Schade, erbgesessener zu Ihorst
Hangh und Buddenborgh, drost zu Vechte, begerte von diese vor-
gerorten vier und zwantzigh geschworene, ein urtheil zu selten, ob
»it wegen unsers allerseits gnedigsten churfürsten und Hern aigcn-
horige leute etliche sachen zu proponiren und vorzustellen konte ge¬
stattet werden. So haben dieselbe 24 einen abtritt gethaen und
darauf wieder eingepragt, es konte solches wol vergundt werden,
wollen also negst angehorter Proposition ihre erklerungh darauf am
besten zu thuen sich angelegen sein lassen.

Worauf vorwolgcrorter Herr droste proponirte: Nachdem des
itzigcn cüster Meiers vatter Johann under anderen schwesteren eine
schwester gehabt, Thalicke genant, welche nit allerdinge reich, sondern
wegen dessen auch sonsten, daß der Hof mit großen schulden belastet
und beschwert gewesen, daß sie oft das liebe brot darauf nicht haben,
sondern sich an plunder-millich?) und kohel erhalten mueßen, wie

' ) Otto Schade war seit 1587 mit dem Erbfräulein Petronella Budde,
deren Stammgut Hange und die Buddenburg war , verheiratet.

' ) abgerahmte Milch.
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ingeieichen gemeltes gogerichts alten lenken bewußt , daherv gemclte
Thalicke die zeit ihres lebens nach vcrmugen des Hofs kost und
kleider davon bescheiden , und weiters nicht davon an geldt oder gnet

gelobt , so Hab sich dannoch leider zugetragcn , daß dctselbst aufm
Hofe en schafer , die luttke schafer von Osterfeine , so daselbst vor ein
schafer gedient und gemelte kaotuain porsonam ( mit reverentz zn
melden ) erstlich geschwcngert und ein kind Johan de Meier.

getzeuget , welcher alda aufm Hofe aufertzogen , dabei sie cs nit ge¬
lassen , sondern anderwerts von einen Henrich Busse , anßm dorf
Lohen buerttigh , eine tochter Lucke , so jetzo den alten Riiggemann

hat , getzeuget , itom tortio Binceuts , die alle scmptlich in unehelichen
stände gezeugct und den Hof höchlich dadurch beschweret ; weilen nun
genante Lucke unehelich , itoin die tochter Geseke , des sattlers haus-
fraue , gleichfalls unehelich lind gemeltcr Friedrich Kaldehof under-
scheivlich nicht alleine bei unseren großgepictendcn Herren rhäten zu
Münster , als daß ihnen der Meier wegen seiner hausfrauwen groß-
mutter den braudtschatz , gleich er jetz seinen kindern ausgibt , auch

herausgeben sollte , gestrenget worden , als wollt der Herr drost wegen
obgemeltes Johann Custer Meiers hiemit das gantze gogericht und
vornehmblich die 24 geschworne (weiln genanter Friedrich auch da-

selbsten zugegen zu erscheinen bei der dritten shonnc zuvor angcmeldct ),
was daselbst in obgenanten gogerichte landtsiedtlich und gepreuchlich

zn erkennen und ein urtheil mitzutheilen.
Der rechter Johann von Dincklage ist ausgestanden und aus

dem gericht gangen , prvtestirte öffentlich , sinthmalen die fürstlich
Münsterische heimbgelassene Herren rhate den Herrn rcntmeister
Bilholt ihnen darüber committiret und diese sache in der guetc zn
vergleichen bevolhen , daß er also contra manciatum clominorum

hirinue nichts schengen oder bewilligen wolte.
Der Herr droste begerte , ihr wort zu Horen und prvtestirte

gleichfalls , mit dem angeben , wider der Herren rhäte bevel nichts
zu attentirn , sondern auf anhalteu des custer Meiers begerte
ehr der 24 meinungh, was echten oder unechten Personen man
zulegen solte.

>) ehelich oder unehelich.
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Darauf die 24 abgetreten und wiedcrumb cingepragt , weilten

des sattlers hansfrauc groszmutter Talike nichts vom Hofe gelobt,
sondern dw zeit ihres lebens kost und kleidcr vom Hofe bescheiden,

auch drei unechten kinder zuvoren oon dreien nndcrschcidtlichen mans;

gehabt , so dem Hof beschwerlich gemigh gefallen und Luecke , der
Geseke » ihr mnttcr , unechte , lvie auch Geseke , so könne sic oon

solchem Hofe nit forderen , nur was sie aus gemelten hette bekommen

können , dasselbe hetten sic derzeit forderen mugen , lind hette sie

briefc oder bürgen vor dem braudtschatz , hette sie Mich vorzupringen.
Lx protooollo 8uo clot . ^ ^

^oannes Prunes

Ind . : l^ otariuL m . s>r.

Nr . 2 . - Lohne , 1602 Juli 24.

Der Gograf zu Lohne , Hermann Wcstmeier , hält mit den

24 Urteilsweiscrn zu Lohne Landgericht ab.

Abschrift im Oldenburger Archiv, Nieberdings Nachlaß Nr. 28 . Bisher
imgedruekt.

Original unbekannt.

Wir Herman Westmeier , der Münsterischen hohen landfürst-

ligen obrickeit geschworen richter zur Vechta und Gograf zu Lhoen,
doen hiemit kundt und bekennen offenbar , daß vor uns am gogerichte

zu Lhoen furgekommen und ersehenen die ersame Hinrich Camphaus
in der Langreder burschast und alse dieselbe keinen vorspraken hatte,

vielweiniger krigeu konte , sachte , klegcde und vertalde he eigener

Personen , daß ihme von etzlichen seinen nachbaren seine driffte ' )

mit goese und anderem viehe nach dem Berchoepe verhindert und

besperret werde . Begerde zu tvissen , lvie er sich zu solcher be-
sperrunghe und indracht holden schvlde , daß ihme seine habende

gerechticheit und wolhergeprachte possessiv » nicht mnchte abgefnnden
werden.

Darauf die vier und twintigh urtelweisers nach gewvilheit

und Herkommen des vurgeschrevenen gvgerichts zur antwort in-

prachte » , daß sei sich sunderliches darauf nicht ereleren künden,

sonder so sic ihme Camphaus vor ei» burschnpes man bekcndcn

') Trist, Weide.
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und he zuvor darhen gedrcwen hatte , wcten sic ihmc sein recht
und hcbbendcs besith nicht abzusindcn , sondern hcbben seine jegcn-
thcilc sieget , briefe oder lewendige gezeugcn , die kommen und mugten
sie sich zu rechte gcprauchen , sunsten müssen se ehn in sinen besittc
laten , tvente das se en mit ordentlichen rechten und nicht mit gewalt
entsetzen . Uf welch der geschworen inpringendt fragcde ich richter
die sembtlichcn unibstchenden nachbarcn , ob sie alle sembtlich und
ein jeder besnnderligh Camphaus für einen burschupes man und
nachbaren betenden . Antworden Schulte zu Langreder , Hinxlagcr
Bur Wenke , Stuwehell nnd alle anderen anwesende , sc betenden
den für einen burschupes man , hettc auch alle last und beschwcrdc
un schattnngen und anderen beilagen , landtstcnern geleich ihnen

gedaen , gedragen , verrichtet nnd betalet , tonne derwcgcn der gemeinen
marcke nicht mehr als ein ander entfettet ofte ausgeweisct werden.
Weiter gefragt , so velgemelter Camphaus bowen recht beschweret
wurde , wo he sich dar verhalten scholde , damit he uth seinen be-

sitte nicht gedwnngen werden mochte . Darzu antworden sic nach
gehabten bedrucken nnd sachten , daß Camphaus die ubrickeit solte
unsuchen nnd bitten , ehn bei sinen besitze tho beschützen und tho

handthaben , dewilen doch der orter , hen dor er seine driffte hette,
eine offene strate were nnd nemals mit baten oder boemcn be-

schlotten gewesen.

Weiter fragede Camphans , so ihme seine beister ans gemcner
inarcke , insonderheit nach dem Borchoepe geschüttet ofte gepandet
wurden , wc er sich darzn zuverhalten hette , daß ihin sein besith
nicht abgeschneden wurde Sagen die vilgenenteu vier und twintich

geschworen , so he gepandet oder ihme seine beiste geschüttet wurden,
sul man der schütter ofte pander guet so lange wedderumb schütten
und panden , wente daß sie ehm mit ordentlichen rechten ansgesettet
^,nd awerwunnen )̂ hetten.

Uf welch inpringendt lath Camphaus ein schein ihrer bekendt

nisse , den sie ihme gleichsals zu weisenden und crkenden . Dieses
alles zu gezeugen geeschet die ersamen Johan von Dissen , Vogel zu
Lhoen , Johan Dannccker genant Kroger , Tebbeken Hinrich , Peters

') iiberiimnden, besieg-
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sone und mehr guidc leute genoch. Tho weicheren gelvwen lind
zenchnisse aller bawen geschrewen stllcke, dinge und artieulen haben
ich richter baven gcmelt min gcwontliche ingescgel withlich von des
gvgcrichts ivegcn hieunter aufs spatinm angedrncket. Im jhar 1602
ahm 24. Juli.

3. Die Freigrafschafti» Dersibnrg.
Im Bereich des Gans Dersibnrg finden wir auch Siedelungen

von freien, und zwar in den Kirchspielen Steinfeld und Neuenkirchen.
In einer Osnabrücker Urkunde von 1162 erscheint ein Freier

Werno, dem der Zehnte zu Mühlen gehört,Uund in der Gründnngs-
urknnde der vom Kirchspiel Damme nbgetrenntcn Kirche zu Steinfeld
vom Jahre 1187 treten die Freien Sivo und Jine de Mühlen,
Eebert de Hascampe und Erwart de Harpendorf als Zeugen auf?)
Mühlen und Harpendorf sind selbständige Bauerschaften deS neu
gegründeten Kirchspiels Steinfeld, wahrend Haskamp zur Stein¬
felder Bauerschaft Holthausen gehört. Harpendorf liegt 4 km,
Haskamp5 km und Mühlen 7 km nördlich der von den Franken
im 8. Jahrhundert erbauten Dersibnrg.

Spätere Nachrichten über diese Freien des Kirchspiels Steinfeld
sind uns nicht erhalten.

Besser unterrichtet sind wir über die Freien im Kirchspiel
Neuen kirchcn.

Im Jahre 1248 erscheint hier Friedrich als Frcigraf in
Derseborg mit seinen Freien ini Gefolge der Gräsinwittwe Sophie
von Ravensberg-Vechta und ihrer Tochter Jutta, der jungen Wittwc
des Grafen Heinrich von Tecklenburg. )̂

50 Jahre später bekundet der Ritter Friedrich von Hornc,
Freigraf in Bieste, daß ein Wescelns Brese einen Hof in Astrup
dem Kloster Bersenbrück zu Händen des Propstes in Gegenwart
vieler Freien im Gericht zu Bieste vor dem Richter Hillekcn auf¬
gelassen hat. Als Zeugen werden in der Urkunde neben einer

' ) Osnabr. U. Bch. I Nr. 312.
' ) Osnabr. U. Bch. I Nr. 390.
' ) Anlage 1.
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Anzahl Ritter , dem Meier Labbert und dem Offizial Gerhard
genannt : Hermannns Hilliein , Johannes Knbinc und Wicboldus
de Biest , zlveifellos Freie der Grafschaft in Derscborg, ' )

Im Jahre 1316 verkauft vor dem Freigrafen Friedrich
von Home an der Dingstätte des Freigcrichts (oorunr libem socio)
bei der Mühle genannt Stickdeich der Freie Hamekinc sein freies
Erbe in der Bauerschaft Hörsten im Kirchspiel „Nienkcrken super
Dcrsburgh " an das Kloster Rulle . Diesem Verkauf wohnen bei
die Freien Ecbert von Astrup , Ecbert von Horsten , Ludolf von
Westrup , ein zweiter Ludolf von Westrup , Johann von Bist , Lambert
Cnbbinch , Lambert Switerdinch und Johann bi dem Broke nebst
anderen glaubwürdigen Leuten . )̂

In dem zwischen Münster und Osnabrück wegen Damme
und Reuenkirchen im Jahre 1425 getroffenen Abkommen wird unter
anderen vereinbart , daß der Bischof von Münster den Besitz an
den Freien behalten solle . Jedoch wird den von Home , welche die

Freigrafschaft als Corvehisches Lehn für sich in Anspruch nehmen,
freigelassen , binnen einer noch zu bestimmenden Zeit Beweise für
ihre erhobenen Ansprüche beizubringen , b)

Im Jahre 1429 verkaufen die Brüder Everdt und Dietrich
von Home vor dem Osnabrückschen Richter des Weichbildes Vörden

de vriggraveseop belegen in dem kerspcrle to Nienkcrken upper
Dersborch " für 50 Mark an Hcrbort Voß .H

In der Vechtaer Amtsrechnung von 1504/05 erscheinen
15  Neuenkirchener St . Pauls Freie als Zinspflichtige des Bischofs
und Kapitels zu Münster . Ten Zins haben sie an das Amthaus
»u Vechta zu liefern , und zwar gibt:

1. Ricmp . 1 Mark.
2 . Kubbink. 1 Mark 1 Schilling.
Z. Hinrik to Westendorpe. 1 „ 1 „
4 . Thobe to Midelendorpe . 1 Mark.
5. Everdiken Hinrichs . 1 Schilling.

' ) Anlage 2.
Anlage 3.

2) Anlage 4 Vvn Damme.
Anlage 4.
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8 Schilling.

9 Schilling.

^ 1 Schilling.

II Schilling.
9 Schilling.

1 Schilling 6 Pfg.
1 Mark.

9 Schilling . ' )

Bor Domdekan und Domkapitel zu Münster weisen im Jahre
1522 die „ vrien sancte Pauli in den kerspel to Nienkcrken . . . .
als itzens Henrick to Westorp , Johan Egeiman . Wernecke to Astorpe,
Johan to Horsten , Tepe to Westerhusen , Tabe Knollcmer , Evcrdt
Switerdinch Everdt Sncweder , Wernse to Beke , Gerdt Brockman,
Tabe Middendoip , Dirik Rump , Wessel Knbbinck , Bosse ton Westen
dorp und Johan ton Bockhorst " durch Vorlage alter besiegelter
Briefe nach , daß sich ihre Voreltern in den Schutz des Amtmanns
zur Vechta begeben und dafür als Verteidigungszins an den Bischof
zu Münster jährlich ein fettes Schwein von ' /z Mark Wert oder
dafür das Geld selbst zu liefern haben und außerdem dem Amtmann
zur Vechte zur Leistung von 2 Diensten , einen bei Grase (Frühjahr)
und einen bei Stroh Herbst ) alljährlich verpflichtet sind . Die
Freien erklären sich dem Domkapitel gegenüber bereit , von jetzt an
auch zu ordnungsmäßig ausgeschriebenen Landdiensten und Stenern
gleich den anderen Amtsunterthanen beizntragen und erhalten als
Gegenleistung vom Domkapitel die Versicherung , daß sie bei ihrer
alten Freiheit — insbesondere gegenüber etwaigen Eingriffen der
Amtleute zur Vechte — auch ferner geschützt werden sollen , si

Auf diese Versicherung berufen sich unter dem 15 . Januar
1581 anläßlich einer Beschwerde über die Vördener Beamten „ des
kerspels Nienkcrken up der Dießburg und daselbst der Biester bauer-
schaft eingesessene semptliche Sanct Pauvels freie " mit folgenden

0 . Unnewer.

7 . Johann to Horsten . . . .
8 . Hinrich to Westendorpe . .
9 . Kamphinrich.

10 . Hermann Klattc.
11 . Dirk Brokmann.

12. Knolmar , is voget , gift nicht.
13 . Wilke von Horsten , 1 Kotter
14 . Tepe to Westerhausen . . .
15 . Werneke to Astrupe . . . .

tz Nicberdings Nachlaß Nr . 12.
Anlage 5.
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Worten „ dewil mm großgepietcnde Heren wir von alters her nit

alleine Munsterische underthain , den torin zur Bechta und nicht

dem ampthans zum Boerden zu bchorigk , sondern auch des stifts
Munster freien sein , mich durch Euer erwerdigen Liebden und ge

strengen furgesessenen ein ehrwiirdigch thumbeapittel zu Muustcr
als sonderlich privilegierte und befreiete leute in sonderliche » schuh

und schirm in vorigen zeiten auf und angenommen , derlvegcn wir
dan auch nnsern zur Zeit regierenden bischof und landtshern zu

Minister in sonders mit verthedigungszinse , auch sonsten dienstc
und landtsteuer zu leisten , mit anderen Munsterischen undcrthancn

verhaftet und also von unvordenklichen jaren dieses stifts freien

gewesen und noch sein , demnach gelangte an E . Erw . die bitte . . . >)
In einem munsterischen Prozeßschriftsatz ans dem Jahre 1595

heißt es : „ Nun haben die Munsterischen St . Pauli freien im kcrspel
Nienkerken , diewelch alle . . freie scheffen und daezu von einem

freigrafen gemachte ! nud bestedigt sein muffen , unter sich einen
eigenen gepranch und freien stuhl , daselbst sie jharlichs ihre geeichte
and sus oonsnetuciinarinm halten und dessen in unverhinderter ge-

tvonheit und possessiv » vel guasi sein ." Es heißt in dem Schrift¬

satz dann weiter , eine solche Gewohnheit bei den Freien sei die , daß
bei dem Tode eines noch nicht vom Hof abgefundenen Kindes sein

Erbteil beim Hofe verbleibe . »)
In demselben Reichskammergerichtsprozeß behauptet Osnabrück

in einem Schriftsatz aus dem Jahre 1610 . daß die munsterischen

Freien in den beiden Kirchspielen Damme und Neuenkirchen früher
an das Haus Harenburg gehört und sich dann selbst von dem

Hause Harenburg frei gekauft und unter münsterischen Schutz be¬

geben hätten . »)
Schließlich finden Nur in den Protollen des Osnabrücker

Domkapitels von 1578 und 1620 zweimal Harenburger Freie
erwähnt -Z

Soweit das Urkunden - und Aktenmaterial.

' ) Akren des Oldenburger Archivs : rt » Oldbg . M . Abi . I 6 . Nr 28.
Wie zu ' )-
Akien des Oldenburger Archivs : .X» Oldbg . M . Abt . 10 , Nr . 28.
Stiive : Hvchstift II , 2 . 752 kW.
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Die Nachrichten ergeben folgendes Bild.

Die Freigrafschaft im Gau Derfiburg umfaßt ursprünglich die
sämtlichen Freien im Gau und noch im Ausgang des 12 . Jahr¬
hunderts sind deutlich zwei Grnppensiedelungen von Freien zu
unterscheiden . Die eine , kleinere , Gruppe der Freien wohnt in den
alt -dammeschen , später steinfeldischen Bauerschaften Harpendorf , Holt¬
hausen und Mühlen , die größere bedentendere Gnchpe aber in den
Bauerschaften Bieste , Horsten , Nellinghof , Neuenkirchen und Wenstrup
des Kirchspiels Neuenkirchen . Zwischen diesen beiden Grafschafts-
sprengeln , von beiden fast gleichweit entfernt , liegt mitten im Gau
die von Franken in den Sachsenkriegen des 8 . Jahrhunderts erbaute
Dersi - oder Olleburg . Bedenkt man , daß die Franken durch An¬
legung von Burgen und befestigten Höfen (Damme und Lohne ),
durch Gruppen -Ansiedelungen fränkischer Familien und Ausbau
strategisch wichtiger Heerstraßen Hwo rsgmo ) das eroberte Sachsen¬
land sich zu sichern pflegten , so liegt die Vermutung nahe , daß die
Freien in Derfiburg die Nachkommen oder doch wenigstens die
Besitz - und Rechtsnachfolger ursprünglich fränkischer Ansiedler sind.

Die Freien des Kirchspiels Steinfeld werden nach 1187 nicht
mehr genannt , sie werden als die kleinere Gruppe schon früher ihre
Freiheit und besondere Verfassung verloren haben . So ist die Frei¬
grafschaft in Derfiburg bereits in der Mitte des 13 . Jahrhunderts
auf einzelne Bauerschaften des Kirchspiels Neuenkirchen beschränkt.

Im Jahre 1248 und wohl schon geraume Zeit vorher waren
die Grafen von Ravensberg -Vechta Besitzer dieser Freigrafschaft.
Die Grafen verwalteten die Freigrafschaft nicht selber , sondern hatten
sie an die Familie von Horne , deren Stammsitz , die Harenburg bei
Lage , 1589 noch Horneburg genannt wird, *) zu Lehn ausgegeben.
Der Freistuhl stand bei der Mühle zum Stickdeich südlich von Bieste.
Als durch den Vertrag von 1252 die Herrschaft Vechta mit allen
Rechten und Nutzungen an den Bischof von Münster kam, gingen
die lehnsherrlichen Rechte an der Freigrafschaft in Derfiburg von
den Grafen von Ravensberg an Bischof und Kapitel zu Münster

') Sudendors : Osnabrücker Beiträge S . 1k und Sudendors : Geschichte der
Herren von Dincklage II , S - 25.
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über »nd die von Home III ihrer Eigenschaft als Frcigrafen in
Dersiburg wurden münsterische Vasallen.

Die Familie von Home trat aber bald in ein enges Dienst-
und Vasallenvcrhältnis zu Bischof und Kapitel zu Osnabrück und
so kam es, daß sie in den Streitigkeiten zwischen Munster und
Osnabrück wegen Damme und Neuenkirchen für Osnabrück Partei
ergriff. So behaupteten, wohl auf Anraten Osnabrücks, die von
Home im Anfang des 15. Jahrhunderts, ihre Freigrafschast in
Dersiburg sei nicht münsterisches sondern corveyisches Lehn und
weigerten sich, Münster als Lehnsherrn bezüglich der Freigrafschaft
anzuerkennen. Der Vertrag zwischen Münster und Osnabrück vom
Jahre 1425 entschied diese Streitsache zwischen der Familie von
Home und Münster im Prinzip zugunsten Münsters und ließ den
von Home nur nach, innerhalb einer noch zu bestimmenden Zeit
Beweise für die von ihnen erhobenen Ansprüche auf die Freigraf¬
schaft beizubringe». Als den von Home dies nicht gelang, verkauften
sie 4 Jahre später die Freigrafschaft an Herbert Voß. Ob nun
die Freien in Dersiburg sich ans eigenen Mitteln freikaufteu, wie
i,i dem osnabrückschen Schriftsatz von 1610 behauptet wird, oder
ob die von Voß sich mit Münster wegen der Freigrafschaft sonstwie
vertrugen, wissen wir nicht, jedenfalls aber unterstanden die Freien
jo Dersiburg am Ende des 15. Jahrhunderts dem alleinigen Schutz
des niünsterischen Amtmanns von Vechta und erklärten sich 1522
gegenüber Dekan und Domkapitel zu Münster bereit, gleich anderen
müusterischen Untertanen Steuern und Landschatz zu zahlen. Noch
am Ende des 16. Jahrhunderts hatten die Freien in Dersiburg
einen eigenen Freigrafen, der von Münster bestätigt sein mußte und
einen eigenen Gcrichtsstuhl. Sie hielten mit freien Schöffen jährlich
ihr Gericht ab und lebten nach einem besonderen vom allgemeinen
Landrecht verschiedenen Gewohnheitsrecht. Ober-Freigraf war der
münsterische Gograf zu Damme, der noch im 18. Jahrhundert den
wehrhafte« Freien des Kirchspiels Neuenkirchen gegen eine Gebühr
von Vi Reichstaler in das Schutz- und Hodebuch des Amts Vechta
einschrieb und bei dem Tode eines Freien seinen Namen im Hvde-
buch gegen eine Gebühr von '/< Reichstaler iviedcr löschte,st

>>Anlage 16 von Damme.
Jahr!', s. Lldciib. Gcsch. XVI!!. 7
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Anlagen.
Nr . 1. - Bersenbrück,. 1248 Mm 12.

Die Gräfinnen Sophie von Vechta und ihre Tochter Jutta
erklären, daß vor Friedrich. Frcigrafen in Derseborch, und seinen
Freien Gottfried von Thne und seine Erben das Eigentum eines
Erbes in Tync an das Kloster Bersenbrück übertragen hat. Zu¬
gleich werden eine Reihe von Renten zur Erhaltung einer ewigen
Lampe vor dem Grabe Ottos von Ravensberg bestätigt.

Vrupnal: Staatsarchiv Osnabrück. Druck' Lsnabnickcr Urkundm-
buch Band lt Nr. 532 u. Möser Nr. 227.

8op1iür I)s ! ssratia, ckutta ipsius kilia oomitisss äs Voaüta,
univsrsis Obristi tillvlibus salutein in omnirnn salutari . ĉ uoniaiu
stas hominuiu labilis taotoruin Quorum msmoriam «liu nsgnick
rstinere , nisi soripturo ts8tlmonio roborontur , noeossariunt est^
ut rsi M8tv vsritas prnptsr srnor^ontss oalunrpnias seriptis ex-
plioetur . ^roincls tam tuturis gunin prsssntibus notum ssss
volumU8, ljuokl Eockslriclns cko Tvnon oum tratribus 8ui8 st
oonsan^itinsis in nostra oonstitutus prsssntia propristatsm cloinus
in 'I^ nsu unanimi votcc st oonssnsu oommuni Uso st bsats XIans
st oouvsntui in Ilsrssnbrrio ^s psrpotna «lonations nobis oon-
ssntisntibus oontulsrunt , oonckitions siki servata , at annuatim in
ckis sansti XIartini <Is bovis sisäsm VI snliäos rlsnitrioruin Osua-
burZvnsis monsts saorists in Usissnbruc ^s a«I lumon psrpstuun>
äs ipsis soram sspulobro oomitis Ottonis pis msmoris proeu-
ranäum psrsolvsrs tsnsantur . Iclsin vvro Oockslriclus st kratrss
st 8orors8 ipsius suin estsris suis suoosssoribus manebunt sub
oonäitious pvrpvtus libsrtatis , ita »t si ckuesrs vslint uxorss aut
nubsrs maritis , a nullo psnitus prnbibsantur . 8unt prstsrsa
guiclam partioularss rscl<litus , guos a«l icksm oktioiurn assi^navimus,
gui in clomibus istis colli^sntrrr : in Xoi'tkborAbltssn XT «Isnarios,
in 'I'ocksnbursn clvintis XViobinoclis IIII «Isnarios , in I ŝolitdorps
II msnsnras sili^inis, in Ostsrrotbs «lomus XVilbur̂ is III «Isnarios,
I rnsnsttram sili^inis , ibidem alin III dsnarios , I insnsuram
sili^iniv, domus in XVestsrrotbs IIII clsnarios, in I ôns II1I cksnarios,
II msnsnras silixinis , «Ismus in 8oal«Is I monsurum siliZinis,
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ljus 68t avona inixta , «loinlm 'l'ottelcen in Iii8t I lop 8iligni8,
iliicki cluttnis Oeiliaicli I oop (!op) 8i!igini8 . Dr68vnt68 orant:
Vruwiinis 8ar6rcko8 in Ltonvoldo , ^Voino 8a/6r «Io8 in D6r86iidrno ^6,
Dermannn8 Wülilein , Dr6tl>erien8 eoin68 Iil,6rornn > in Domeborr;
LllNI Ii>»6Il8 8III8, cko>iaNN68 Vnlp68, ckoImi>N68 <Io Don , Oonra «!n8
(jtz >Varn6V6l«>6, Iminli6ltN8 (16 Xortliorpe , Ilillolm 6t D>>60 (iorien 8
frati '68 «Itz III 8t 6t alim «juam plnr68 . Datnm In ^ 6i8snbru6Z6;
«nno gratis A -06 -XD -VIII ; DII Icku8 Hssi.

Siegel mit Pergamentstreifen ab.

gD 2. - Bieste, 1298 September 22.
Friedrich von Home, Frcigraf in Bieste, bekundet, daß Wessel

Biese ein Erbe in Astrup, das er dem Kloster Bersenbrück für
52 Mark verkauft hatte, im Gericht zu Bieste vor dem Richter
Hillekcn und vielen Freien dem Kloster zu Händel, des Propstes
Johannes ausgelassen hat.

Abschrift deS 14. Jahrhunderte iu Mskr. 217 Seite 62 des r?s»a-
brüeker Staatsarchive Gedruckt: rlSnabr. Url.-Bch. IV Nr. 525.

Xo3 Dreckoriolm ätz Dorli6 wiltz8, vr)'Ar6V6 in Di8t, 0Mllibu8

^,1-686118  8oriptnm vi8liri8 notieiam roi M8ts. Xovorint nnivor8i
^r686ntin vi8uri 86u anckituri, guock ^ '6866lu8 ckiotri8 Vr686 eum
0 tt 0 N6 6t Drockornnilo Ii6rtz«Iil, >>8 8ni8 I6gitinn8 IN pr686utia N08tra
oonstitntn8 «iomum 8itam in ^ 8torp6, cjnain adbati .886 ot oonvontui
j,i Ilor86nl>rnglw 0i8t6roi6N8i8 orckin>8 08naiiurg6N8i8 ckioo68i8
vk-n<I>üerat pro guingua ^inta «Inabtm umreit,, pr686Ntiliu8 nilillis,
t̂ ui xr^ ^en (iiountur , iu looo Diät 8ud kî lira snckioii Ickillsken
ju «i>06 6xi8ttznt6 in nmnn8 ,1n!i»nni8 pr6p08 iti inona8t6rii prono-
tati ment Iib6r6 po886<l6rat oum oinllibu8 8ui8 snribu8 6t atti-
nsnti ^ r68iAnavit libvro et almolute porpotuo p088 ici6nckam. Xo
Niitew >n P08t6rnm alitpia gn68tio 8np6r tseto tum rationadilt
^joto monu8t6rio valout mioboriri, pr686U8 8eriptum vxin«io eon-
tsotuni 8igiili no8tri piaonit inuniinintz roborari . Xetnin 6l ciatniu
Hist , anno Domini K -60X6 - ooto, in ckio Kanrioii inartiim , pre-
gbntibu8 .lolmnns Vnlpo milits , ckokanne tilio 6su8, iiexelino «Io
Doolo, Oonracko«Io Ilertnon , Immderto <>e ^Varnevele , Dülanno
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äs V̂slps , Rambsrto Oobrstsn , ^ bsalons , Rubbsrto villioo , Oksr-
Iinräo okkioiali in LsrssnbruAbs , Rsrmsnno Rillikino , äobanns
Rubins , ^Vioboläo äs bist st aIÜ8 guani pluribns kiäs äi ^ni8.

Nr. 3. - Stickdeich, 1316 September 2.
Vor Friedrich von Hörne , Ritter , als Freigraf verkaufen am

Freistuhl bei der Mühle genannt Stickdeich Johannes Hamckine
und sein gleichnamiger Neffe ihr Erbe Hamekinc in der Banerschaft
Hörsten im Kirchspiel Neuenkirchcn (8upsr I)sr8bur ^b) zu Händen
des Propstes Heinrich für 12 Mark Osnabrücker Währung und
eine Kuh an das Kloster Rulle.

Abschrift des 14 . Jahrhunderts in Mskr . 217 , S - 21  f . des Osna¬

brücks Staatsarchivs . Bisher ungedruckt.

Univsrms prssentia vi8uris st auäituri8 nv8 Rrsäsriou8,
mils8 äs Horns , notuin 6886 oupimu8 st prsssntibus protsstnmur,
guoä -loiinnnsZ Rnmskins st,Iobanns8 , kiliu8 kratri8 8ni 8imilitsr
äistu8 Ramskiuo , ooram libera 8säs no8tra , sni tnmc>uam über
SOM68 tnno prs8säimu8 , props niolsnäinnm äistnm 8tioäisb in
kî ura iuckicii son8tituti rseo ^nsrunt , 86 venäi88s libsiaun
mansum svrnm äictuni Ilnmsicins . mtum in villa Hsi8tsit in

paroobia Rvsnksrksn 8ttpsr Dsl ^burxb , sum oinnibrm 8ni8
iui 'ibu8 , kruotibn8 , obvsntionibus st pertinentiis , 8ieuä vul ^o
äioi 8slst mit Korns nnäs mit tni ^lis äomino Renrioo , prsp 08 ito
mona8terü in Rulls ip8nm man8um smsnti st reeipisnti nä
INNNU8 akbati886 st eonvsntn8 mons8tsrü in Rulls sirmäsm pro
äuoässim marsi8 lsxalium äsnariorum 08nabru ^sn8ium , äs
<>uibu8 guiävm äuoässim maroi8 8sniori äolianni guatuor
marcs st alii äobanni , kilio kratris 8ui iawäioti , oeto maroe st
una vasoa 8olvi äsbsnt n mon »8tsrio prslibnto , st guoä prekati
vsnäitors8 ibiäsm nobis st no8tra libsra ssäs oon8tituti äistnm

M3N8UM moäi8 et korma 8upsriu8 sxprs88i8 prstato Rsnrico
prepo8ito aä manu8 akkk>ti886 st sonvsntu8 prsäiotorum libers
rs 8ip7iavsrunt aä babsnäum , tsnsnäum st psrpstuo p088 iäsnäum.
^ota 8unt Iiso props molenäinum 8tvsäisl > prsäistum prs8snti-
>>U8 libsri8 bominibus Robsrto äs Storps . Roberto äs llor8tsn.
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Imclolpbo clo IVostnrpo , item Imclolplio <Iv ^Vestorpe , llnbannv
clo üvst , llumbsitv (lukbinob , llicmberto Luitoiäincb vi llvliunnv

bzt clsn llroko neenon aliis gruun plccribn « litis clixnis . In
suius roi tsstimonium Milium nostrnin prssentibns sst »ppensum.
vkltum anno clomini U666 soxto clseimo lorirr guartu post äiom
bsati L ^iäü akbatis.

Nr . 4. - 1429 Dezember 26.
Vor Gerlach Boßcule , Richter des Weichbildes zu Börden,

verkaufen die Brüder Evcrhard und Dietrich von Hvrne für 50 Mk.
Osnabrücker Währung die Freigrafschaft im Kirchspiel Neuenkirchcn
(uppcr Dersborch ) an Herborth Boß.

Nach einer begl . Abschrift aus dem Jahre k7kö im Staatsarchiv

Osnabrück : Fürstentum und Domkapitel . Bisher ungedruckt.
Lriginal unbekannt.

Wi , Gerlach Voßcule , ein sworen richter des wibboldes ton
Borden , entkennet und betuget openbar vor allen luden in dessen
breve, dat vor uns gekomen sind in ein heget geeichte Everd und
Didcric van Horne , veddcren uild knapen, und voreoftcn in einem
sieden, vasten, ewigen ervkope, upgelatcn mit Hände und mit mund,
und in ein were gelatcn und voreovet in dessen breve Herberte
Boße , siuen rechten erveu oste holderen desses breves mit eren
willen de vriggravescop , belegen in dem kerspele tv Nienkerkeil upper
Dersborch , mit allen rechten und tobehorigen , so de van Horne de

sulvc vriggravescop to vor tiden gehat hebben, vor viftich marck
Osenbruggcr pahcmcnts , de de vorcoperen to willen wal betalet
sind und vort in ere nut und bedarf gekoinen sind, so se vor uns
enkanden in gerichte, des loveden de vorcopere vor sick und vor ere
erven , dem coper sinen erven oste holderen desses breves mit eren
willen besser vriggravescop vorgmeldten rechte warscop to done
vor alle rechte besittere und vor alle de ghene, de des to rechte
kamen willet , war , wanner und wo vakene )̂ er des not und behof
jz , snnder jenileier wedersprake und ane argelist . Hir tveren an
und over cornothen und richteslude . also mit namen Johan van

>) wo , wann , wie oft.
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Lone knape , Herinan van Besten , Rvlef Vosculc , Strecke van
Smcrten , Hcrman de Becker nnd anderen gudcn lüde genoch.

In praomisMruni te^timonium »i^ illum nostrum ob
tinuoin sirao^entium amkorum una aum «ixftlli» Dverbaicki et
l ' ieleriei kamulorum praockielorum sappomtum ). Datum anno
clonnni 1400 viee ^imu nuno ip»o ckio 8topbani sirotomartiris.

6um vero ori ^ inali oopiam liane verboten »» eoneorclare
provia clili^ onti evllatione te »tor Owiakrüolc ä . 12. Oot . 1719.

G . v . Bode m . ppr.

dir . 5. - 1522 November 13.

Das Domkapitel zu Münster gibt den 15 St . Pauls Freien
im Kirchspiel Neuenkirchen die Persicherung , daß es sie in ihrer
alten Freiheit und Gerechtigkeit, insbesondere vor etwaigen Über¬
griffen der »uinsterischen Beamten zu Vechta, schützen werde.

Abschrift aus der Mitte des 16. Jahrhunderts im Oldcnburger
Archiv, Oldbg . M . IX 6 , Nr . 37 . Bisher imgedructt.

Wi domdeken nnd capittel der kerken to Munster don kundt
und bekennen vor alsweme , dat uns mit olden besegelden brcven to

behofs der vrien sanete Pauli in den kerspel to Nienkerkcn Osen-

brnggesche gestichts und darnmb lanxwonende vorgebracht , desolvigen
und ere vorelderen in » pgcdachter echte h wesende , so wo de einen

amptman tor Vecbte tor tidt tokomendc to vvrdedingen . D unsen

gnedigen Herren biscvp tor tit to Munster to tinse jarlix ein swin
tor gewende van einer halven marck Lsenbruggescher pahamentes
oste ein halve marck der snlven muudte toe eren willen to vordc

dingetinse nnd dar to einen denst bi grase und einen dcnst bi strve

bi sunnen up und nederganck schuldich sin to geven uud to donde,

ten were ein gemene landdenst und schattnnge unsen gnedigen Heren
vorgenompt bi weten und vulbort unser domdeken nnd capittel morde

to gelaten , dar de sulven vrien als itzenes Henrick to Wcstorpe, ")

Johan Egelman , Wernecke to Astorpe, ") Johan to Horsten, ") Tepe

' ) Stand und das aus ihm entspringende Recht.
' ) Verteidigen.
") Tiefe Jreiensamilien kmnmeti bereits in der Urkunde van 1316 vvr.
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to Westerhusen , Tube Knvlleiner , Ewerdt Stviterdinck, ' ) Ewerdt
Oncwcder , Ncrnsc tv Bckc , Gerdt Brvkmaii , ff Tube Middendorp,
Dirik Rümp , Wessel Knbbinchff Bosse ton Westendorpe , ff Johan
to » Bockhorst gelik anderen gestichts Munster nndersathcn dan sollen

sin vorplichtet to donde und to gcvcn , so vaken sulix geselle . Want
dan de np gedachten vrien sick an uns beklageden , dar se bovcn
olde ere vriheit unde gewantenus , wo vorgesereven angegeven und
bi uns gcclacht , van welken amptluden unses gnedigcn Heren lest
verstorven werden bcswcrt , hcbbc wi linsen geschickedcn Heren van

capittcl naest dotligen affgangs des hochgedachten unses Heren Ericks,
wandages biscop tv Munster , hertvgen va » Sassen , np der borch
und ampt tor Vechte to bewaren bevolen , dcsolvigen vrien bi eren
oldeil vrigdom , wo vorgesereven , to laten »nd vorschaffen bi dem

amptmanne darsulvest , de vrien und ere nakomelinge des stifts , de
weren van cncn gekoinen und komen iverden , nicht Hoger dan wo

vorgesereven tv bcsweren oft to overfallen denstcs oft tinses halven
vorgesereven ; dar wi ok de sulven vrien an unsen tokoinenden Heren,
de gekoren soll werden , vk so gerne to verbidden willen vorder nicht
beswert to werden , so vele das an uns . Orcknndc der warheit

hebbe wi dessen bref mit unses eapittels sigcl all oausas (? ) >vit-
likett don bevcstigen anno lloinini millosiino guin ^ ontosimo vißosiino
ssounllo ipso llio öriotii opisoopi ot oonkossoris.

0 Wie zu ff letzte Seite.
Die Familie Knbbink eycheini bereits in den Urkunden von 1298

und 1916.



II.
Der Einfall

der Osnabrücker in Skeinfeld (1716).
Von Oberlehrer vr . Rcinke,  Vechta.

Meber de» Einfall, den am 22. September 1718 eine Anzahl
^ größtenteils surstbischöflich osnabrückische Untertanen in das
sürstbischöflich münstersche Kirchspiel Steinfeld machten, war bisher
kaum mehr als die bloße Tatsache bekannt. Driver nnd Nicber-
ding )̂ erwähnen das Vorkommnis überhaupt nicht, während
Niemann2 ) bemerkt: „Im Jahre 1718, den 22. September,
machten 800 Mann Osnabrücker von Damme her einen Einfall
in Steinseld nnd plünderten dies rein aus. Veranlassung und
Folgen eines solchen Überfalls sind uns nicht bekannt". Ähnlich
sagt Bäcker:^ „1718 den 22. September machten 800 Mann
Osnabrücker von Damme her einen Einfall in Steinseld, welches
geplündert wurde. Weiteres darüber ist nicht bekannt". Auch
Tühne °) und Willoh ") weisen auf das Ereignis hin, ohne nähere
Angaben zu machen. - Nun ist aber auf Grund von Aktenstücken,
die sich im Vechtaer Gymnasialarchiv befinden, die Möglichkeit

y F. M. Driver, Beschreibung und Geschichte des Amts Vechta.
Münster 1803.

') C. H. Nieberding, Geschichte des Niederstists Münster. Vechta 1841.
>) C. L. Niemann, in den Mitteilungen für Geschichte und Landeskunde

von Osnabrück. Bd. 12. S . 266.
y Fr. Böcker, Geschichte von Damme und des Gaues Dersaburg. Cöln 1887.

S . 101.
«) H. Tühne, Geschichte der Kirchen im Gau Dersaburg. Vechta 1883.

S . 102.
°) K. Willoh, Geschichte der kath. Pfarreien im Herzogtum Oldenburg.

Bd. 2. S . 358.
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gegeben, über die bisher in Dunkel gehüllte Angelegenheit einiges
Licht zn verbreite», wenn auch nicht zu verkennen ist, das; vorerst
noch einige Fragen offen bleiben müssen.

Zunächst ist von Interesse, daß, entgegen der bisherigen
Annahme, nicht bloß Osnabrücker, sondern auch Diepholzer an dem
Einfall beteiligt waren. Eine Bittschrift, worin kurz nach dem
Überfall die „Geplünderten und Beraubten zu Steinfeld und
Damme" um Entschädigung bitten, beginnt mit den Worten: „Was
für eine feindliche Invasion, Gewaltthat, Plünderung und Ranbnng
das ganße Stifft Osnabrück mit Hülfe des Hannoverischen
Ambts Diefholtz am 22. Sept. im ohnstreitigen Münster!.
Isrritorio und Dorf Steinfeld verübt haben . " — Sodann
ist bemerkenswert, daß nicht, wie man bisher glaubte, bloß Steinfeld
von dem Überfall betroffen wurde, auch die Ortschaften Nüschendorf
und Ihlendorf im Kirchspiel Damme wurden in Mitleidenschaft
gezogen. In Rüschendorf wurden die Höfe Meyer , Hermann
Nüschendorf und Lntmerding geplündert, während in Ihlendorf
der Schwagerjche Hof hart zu leiden hatte.

Das eigentliche Ziel aber war Steinfeld, und zwar an erster
Stelle der Ort Steinfeld selbst und die Banerschaft Schemde. Hier
wurde schlimm gehaust, die „Hänßer mit gcwalt eröffnet, Tühren,
Fenster und Schrank zerschlagen, alles geplündert, mit Mord und
Branddrohung beängstiget, die unschuldigen Leute verwundet, ge-
gestoßcn, geschlagen, und Sie dann alles Geld. Piktualien und
anderer Bvrrath spoliiret und beraubet." Im ganzen wurden reich¬
lich fünfzig Bewohner heimgesucht, besonders der Bogt Johann
Bnfch> ferner Johann Wilberding, Andreas Westermann. Hermann
von der Aße, Körnet Elften, Wilcke Bisbeck, Johan Wittrock,
Kramer Pundsack in Steinfeld und Jürgen Krap und Böckmann
nebst ihren Heuerleuten in Schemde.

Das Dorf Steinseld litt unter dem Ereignis besonders schwer,
weil es in den Jahren vorher von einer Reihe anderer Unglücks-
fälle betroffen worden war. Dies erhellt ans einem Schreiben,
das der damalige Pfarrer von Steinfeld, Karl Fürstenau, zusammen
mit dem Bogt und Rezeptor Busch zur Unterstützung des bereits
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erwähnten Bittgesuches an die Behörde richtete . Dieses ,, ^ tto8t »tu »i
prwtorw st rvooptori8 " hat folgenden Wortlaut:

„Wie hart vor einigen Jahren hero der allerhöchste Gütigste
Gott daß arme betrengte Kirspill Steinfeld in Ainbt Bechte ob-

sonderlich hiesiges geringes Dorf mit seiner strafenden Hand ohne
Zweifel unserer Sünden halben heimgesuchet , ist leider mehr alß
bekand.

In Anno 1704 den 27 . Oktober ist gegen den abent ein

unversehener Brand beym Kirchhof entstanden , wodurch 14 Häuszer

gäntzlich eingeäschert worden , und haben die arme Leuthe wenig
oder nichts retten können.

In Anno 1699 halt alhir im Kirchspil Steinfeld und Damme

erschröcklich haußirt die rothe rühr und damahlen viel Menschen

daran gestorben.

In Anno 1713 » mb St . Joannisfest ist alhir gewesen ein

grausames ungewitter mit erschröcklichen Blitzen , Donnern und un-

gemeine großen Hagel vermische ! und seind dadurch die auf dem

Felde stehende Früchten obsonderlich in der Baurschaft Mühlen im

grund zernichtiget worden.

In Anno 1716 am Charfreydag ist abermahl in hiesigen

Dorf auf den Kirchhof entstanden ein erschröcklichcr Feuersbrunst,

und achte Häuszer zu Aschen verbrandt , auch wenig gerettet worden.

In diesem annoch laufenden 1718 Jahr in vi ^ iliu üti I^ ursnt?

umb Mitternacht haben wir alhier gehabt ein grausames ungewitter,

wobeh der Hagel häufig gefallen , so schier an gewicht ein pfund
gehalten , und ist dadurch das ; Korn und Buchweitz gänzlich rninirt
und abgeschlagen.

Wie uubarmhertzlich ja barbarisch die Oßnabrückischen den

22 . September 1718 mit hiesigen armen Dorfeiiigeseszenen verfahren

und gehauset , ist leider allenthalben genugsam bekand , und solche

unbefügte Außplünderer nicht allein mit gewalt die Häuszer eröffnet.

Thüren eingeschlagen , Kisten nnd Kasten ausgebrochen , und maß
darin befindlich mitgenohmen , sondern auch sogar viele von den be

trengten beraubten Reuthen elendig geschlagen , gestoßen , ja sogar

biß aus das Blnth hart verwundet ; Gott wolle uns nach diesem
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für allen Bösen weiters gnädigst bewahren . Zur llhrknndt der
Wahrheit haben wir dieses eigenhändig nntergeschrieben , and mit
unseren Pitschaften befestiget.

Steinfeld den 4 . Oktober 1718 . "

Auch in der Bittschrift selbst wird auf die genannten Unglücks¬

fälle Bezug genommen . „ Weil aber uns ohnfchuldigen , und öfters
mit vielen Plagen , alß Hagelschlag und Feuersbrünsten heiinbgesuchten

geringen Leuten dieser Schaden und Ruin ohnerträglich ist und wir
für die gemeine Sache nicht leiden können , fallen wir Ew . Hoch¬

fürstlichen Gnaden hirdnrch in aller Unterthänigkeit zn Füßen und
bitten , gnädigst zu geruhen , in Erwägung obiger bekandten Umbständen

unß geringen Unterthanen zu unserer Schadtloßhaltung anß Lands¬
mitteln fürerst fürst -väterlich zn helfen . " -

Der in den beiden Kirchspielen angerichtete Schaden wurde

auf im ganzen 2081 Ntlr . 53 Gr . geschätzt , und zwar für das

Kirchspiel Steinfeld auf 1832 Rtlr . 34 Gr ., für das Kirchspiel
Damme auf 151 Rtlr.

Da schnelle Hilfe not tat , von Osnabrück kaum Entschädigung

zu erwarten stand oder doch nur » ach langwierigen Verhandlungen,
so wurde von Münster aus unter dem 26 . Dezember 1718 der
dlmtsrentmeister Driver in Vechta angewiesen , aus der Monats¬

schatzung des Monats Dezember 520 Rtlr . und ans der des Monats
Januar nochmals 523 Rtlr . an die Geschädigten auszuzahlen.

Die Aushändigung dieser 1043 Rtlr . erfolgte an , 10 . Januar

1719  in Strotmeyers Wohnhaus zn Mühlen , wie eine von dem
Drosten , dem Amtsrentmeister , den beiden Vögten zu Damme und

Steinfeld und zwei Zeugen Unterzeichnete Quittung beweist.
Ob überhaupt von Osnabrück und Diepholz Schadenersatz

geleistet worden ist , läßt sich aus den vorliegenden Akten nicht er¬
sehen . Ebenso bleibt es ungewiß , ob den Geschädigten noch weiterer
Ersatz zuteil geworden ist , oder ob sie sich mit der oben verzeichnten
Summe , die fast genau der Hälfte der geforderten Entschädigung
gleichkonunt , haben begnügen müssen . - —

Es erhebt sich nun die Frage nach der Veranlassung zu dieser

folgenschweren Tat . Von vornherein unterliegt es kaum einem
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Zweifel , daß die entferntere Ursache in den strittigen Grenz - und
Hoheitsbestimmungen , dieser ständigen Quelle fortdauernder Unruhen
und Zwistigkeiten für die südlichen Grenzbezirke des vldenbnrgischen
Münsterlandes , z» suchen sein wird . Bekanntlich entstanden bereits
im 13 . Jahrh . zwischen Osnabrück und Münster Streitigkeiten wegen
der weltlichen Oberhoheit über die Kirchspiele Damme und Nenenkirchcn
und einige jetzt zu Hannover gehörige Ortschaften , die schließlich
dazu führten , daß in beiden Kirchspielen , ähnlich wie in Goldenstedt,
Untertanen beider Landeshoheiten durcheinander wohnten , zwei
Landesherren die weltliche Jurisdiktion ausübten , zwei Vögte neben¬
einander ihres Amtes walteten.

Als im Jahre 1667 der münsterschc Fürstbischof Christof
Bcrnard von Galen zu der weltlichen auch die geistliche Jnrisdiktivn
in de» Ämtern Vechta und Cloppenburg erwarb , gesellten sich zu
dem Streite über die territoriale Oberhoheit noch Verwickelungen
wegen der kirchlichen Vorherrschaft , da Osnabrück in seiner terri¬
torialen Machtsphäre die münsterschc juriscliotio ooelosigstioa nicht
anerkannte und sowohl in Damme als in Nenenkirchcn Kirche und
Pfarrhaus auf osnabrückschem Territorium lagen . Dieser 'Streit
loderte unter anderem jedesmal hell auf , wenn eine geistliche Stelle
zu besetzen war und führte dann nicht selten zu ernsten Verwickelungen . ' )
Aber auch um verhältnismäßig geringfügige Sache » entspann sich
oft ein erbitterter Streit . So z. B . wegen der Publikationen
obrigkeitlicher Erlasse , die einem alten Gebrauche entsprechend , hier
wie überall , in der Kirche von der Kanzel bekannt gemacht zu
werden pflegten . Die osnabrückschen Beamten hielten zum wenigsten
ihre vorherige Zustimmung für erforderlich und erteilten diese oder
verweigerten sie nach Gutdünken . Selbst das Nutzesten solcher Er¬
lasse an die Kirchentür wurde verhindert und zu diesem Zwecke die
Kirche nicht selten regelrecht bewacht . Ähnliches geschah des öfteren,
wenn beim Ableben des Landesherrn die Münsterschen das Trauer¬
geläute verrichten wollten . Die Osnabrücker pflegten dann den Turm
oft wochenlang besetzt zu halten , um gewaltsam jeden Versuch der
Gegner zu vereiteln . Meistens gelang ihnen das ; einige Male auch

h Näheres s. Willoh , a . a. L . S . 166 ff., wo interessante Einzelheiten
mirqeteilt werden . Ebenso Böcker, a . a . O. L . 92 ff.
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wurden sie durch die Übermacht der Münsterschen aus der Kirche

vertrieben . So im Jahre 1706 beim Ableben des Bischofs Friedrich

Christian , wo durch das Aufgebot der beiden Ämter Bechta und
Cloppenburg das Geläute erzwungen werden konnte . ' )

Mag uns auch heute manche Szene in diesem langjährigen

Streite kleinlich Vorkommen und als überängstliche Sorge um die

Wahrung des Rechtsstandpunktes erscheinen , so darf doch nicht ver¬
kannt werden , daß diese fortwährenden Reibungen und Streitigkeiten

ihre sehr ernsten Seiten hatten : in zwei feindlichen Parteien standen

sich die Bewohner gegenüber , und wenn die gegenseitige Erbitterung
einen Höhepunkt erreicht hatte , konnte jeden Augenblick eine gewalt¬

same Entladung erfolgen.

Aber vielleicht mehr noch als die Differenzen auf geistlich - kirch¬

lichem Gebiete , erbitterte der Kampf um die weltlich - territoriale
Vormacht . Denn hier wurden Vorteile und Nachteile jedes einzelnen

Eingesessenen oft genug direkt berührt . Besonders zeigte sich das,
tim nur eins hcranszunehmen , in der Verwaltung der noch unge¬

teilten Mark , weil hier die Rechtsverhältnisse am wenigsten fest

umgrenzt waren , hier also Übergriffe der einen oder anderen Partei

leicht statlfinden konnten . Und gerade in dieser Zeit , zu Anfang
des 18 - Jahrh ., mußten auf diesem Gebiete um so eher Reibungen

entstehen , als man damals , nachdem die Schäden des 30jährigen

Krieges einigermaßen überwunden waren , immer mehr dazu überging,
die Marken zu kultivieren und sich zu dem Zwecke Teile aus der

Gemeinheit anweiscn zu lassen . Jede Regierung suchte naturgemäß

die Interessen ihrer Untergebenen auf Kosten der Gegenpartei zu

fördern . Daher die vielen Klagen gerade über diesen Gegenstand.
Und hier ist auch die nähere Veranlassung zu dem oben

geschilderten Vorkommnis zu  suchen . Die Münst . Negierung

glaubte sich von Osnabrück in diesem Punkte übervortcilt und zurück¬

gedrängt , und schon zu verschiedenen Malen hatte sie ihren Beamten in
Vechta strikte Anweisungen znkommen lassen , diesen Übergriffen entgegen¬

zutreten . So liegt z. B . ein Schreiben vor vom 30 . August 1705 , --)

>) Vechlaer Ghmnasialacchw.
^ Es finden sich noch weitere schreiben echnlichen Inhalts.
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worin es heißt : „ Waß Ihr Unß aus Supplieiren der Münsterischen

Eingcseßenen zu Nieukercken , Horsten und Astrup wegen in diesem

und ueuliche » Jahren anß gemeiner Nkarck zu ihrem Präjnditz und
Weiden Berschmälernng durch die Gordischen 0 via kaoti verschiedentlich

zngeschlagenen Gründen jüngst berichtet , solches haben wir am 0l.

des jüngst hingelagten Monats July erhalten , und ist daraus die

Erklärung hiermit , daß weilen auf beschehencs Remoustriren Bör

discherseiten keine Remedirung erfolget ist , sondern fortan weiter

attentirt werden dürften , snppIieantM fürerst die ohne ihre Bewil¬

ligung in der Gemeinheit binnen zehen Jahren gemachten Zuschläge
niederlegen können und dabey gegen alle Gewalt mit etwa nähigstem
Kirspel soviel nöthig verthätiget werden sollen , mit dem Bedeuten,

daß Wan die vorher gemachten Zuschläge nicht abgestellt oder den

Mitintereßirten davon billige sstmlaotion geschaffet werden sollten,

man diesseits gemüßiget sein würde , hiesige » Unlerthanen durch

andere zulängliche Gegenmittel zu dem ihrigen zu verhelfen . "

Da das alles nicht fruchtete , holte die Mnnstersche Regierung

im Jahre 1718 zu einem entscheidenden Schlage ans . indem sie im

Mai dieses Jahres anordnete , daß den Übergriffen der Osnabriicker

mit Gewalt entgegengetreten werden solle , und daß zu dem Zwecke

das Dinklager Aufgebot zu entbieten und die Demolierung der

widerrechtlich gemachten Einfriedigungen vorznnehmen sei.

Diesem Befehle war man im Laufe des Sommers uach-

gekommen , hatte , wie das Amt Pcchta nach Münster berichtete,
„diesseits die Leute gebrüchtet , auch all eck'eotum reali « oontruckiotionm

nach und nach die Zuschläge demoliert , Fenerrahms eingeschlagen

und frembdes Bieh in der Marck geschüttet . " — „ Und dieses ist " ,

so fährt der Berichterstatter fort , „ die Hauptsache , wovon an jetzo

das große Übel herrührt und das Ambthauß Börden alß Urheber

deßen einzige Ursache ist " .

Damit dürfte der Zusammenhang hinreichend klar gestellt sein.

Als Gegenmaßregcl gegen das Borgehen der Münster -scheu hatten
die Beamten in Vörden ihre Untergebenen zu einem Rachezuge in

' ) Tic esnabriickschen Untertanen in Tamnie und Neuenkirchen unter¬

standen dem Amte Vörden.



Der Einfall der OSnabrücker in Eleniseld ( i7l8f . H >

münstcrscheS Gebiet veranlaßt . Durch Diepholzer verstärkt, ' ) war
das Aufgebot über Nüschendors , Ihlendorf , Oldorf , Dalinghans,

Krapp in Steinfeld eingefallen und halte unterwegs in den ge
nannten Ortschaften die mnnstersche » Höfe ansgeplnndertS)

Weshalb gerade Steinfeld das Ziel wurde , ist unschwer zu

erklären . Steinfeld lag zunächst ; von selbst wies der Weg dorthin.
Tvdann darf man auch wohl annehmen , daß den nuinstcrschen Ein¬

gesessenen in Damme von dem benachbarten Steinfeld aus vielfach

Hilfe und Unterstützung zuteil geworden war . Auch  dafür sollte
vielleicht Rache genommen werden . Und schließlich galt — und

das ist die Hauptsache — der Schlag nicht so sehr Steinfeld , als

vielmehr Münster . Dieses sollte in Steinfeld getroffen werden.
Gaben doch die Geschädigten selbst diesem Empfinden Ausdruck,

wenn sie in ihrem Bittgesuche bemerkten , daß „ sie für die gemeine

Sache nicht leiden könnten " .
Natürlich konnte durch ein derartiges Vorkommnis , ivic das

geschilderte , die Eintracht nicht gefördert werden , lind so sehen
wir in der Folgezeit den alten Gegensatz bei Gelegenheit immer

wieder hervorbrechcn , wenn auch ähnlich folgenschwere Ausschreitungen

nicht mehr vorgekommen zu sein scheinen . Erst zu Anfang des
19. Jahrhunderts hat die endgültige Auseinandersetzung über daS
strittige Gebiet dauernde Ruhe geschaffen.

Wie die Teilnahme der Diepholzer zu erkläre » ist , ob bloß Spnipathie

sgr Osnabrück der Grund war , oder ob vielleicht ebenfalls ein Gegensatz zn
Münster resp . Lieinfeld , etwa auch infolge von Grenzstreiligkeilcn , bestand , ist
nicht näher ersichtlich. Vgl . Engelke , das Gogerichl Enthalte re. Jb . XV . 188.

In diesen Ortschaften (Michendorf , Ihlendorf , Oldorf und Daling¬

hausen ) waren , außer den vier als geplündert angeführten Höfen , alle oSna-
briickisch. Vgl . Pagensterl , die Bauernhöfe ii» Amte Vechta . S . 585 ff.

*) Wissen wir doch, daß — allerdings in einer späteren Zeit — aus

einem bestimmten Anlässe die Stcinselder unter Anführung ihres Vogtes in großer
Anzahl nach Damme zogen und sich hier mehrere Tage zur Hilfeleistung bereit
aufhieüe » . Vgl . Willoh a . a . O ., S . Itzt und andere.



III.
Ein Soldakenexretz in Oythe im Jahre 1744.

Von Professor Or. Pagenstert,  Vechta.

41 ii den Kriegszeilc» früherer Jahrhunderte, da die kriegführen-
^ den Parteien sehr oft ihren Marsch gegen die Festung Vechta
richteten, hat bekanntlich die Umgegend von einer rohen Soldateska
manches Ungemach erdulden müssen. Sind doch mehr als einmal
Höfe auf dem benachbarten Stukenborg, in Oythe, Lutten, Nord¬
lohne usw. bei solcher Gelegenheit in Flammen anfgegangen. Weniger
bekannt dürste sein, daß auch in Friedenszeiten den Umwohnern
Vechtas von der ans der Festung liegenden Garnison manche
Unannehmlichkeiten drohten. So beklagte sich 1720 der Adelige
Reusche ans dem Gute Strohe beim Direktor des Burgmanns-
kollegiums, von Kobrink auf Daren, 40 Soldaten der Vechtaer
Garnison mit Ober- und Unteroffizier und Tambour hätten abends
um 10 Uhr während seiner Abwesenheit sein Hans bestürmt, die
Türen zuni Teil zerstoßen, alles ini Hause durchsucht und seinen
Sohn gefangen weggeschleppt. Weiteres ist über diese Affäre nicht
zu ermitteln.

Etwas mehr erfahren wir über einen Soldateneyceß, der sich
24 Jahre später in Oythe abspielte. Am >T Mai 1744, an einem
Sonntage, trugen Soldaten der Vechtaer Garnison, die dem
Schorlemerschen Regimente angehörtc, auf einer Leiter einen be¬
trunkenen Soldaten von Oythe her durch die Straßen der Stadt
zur Zitadelle. Daraufhin verbreitete eine Soldatenfrau das Gerücht
in der Stadt, ein Soldat wäre von Oyther Bauern erschlagen
worden. Dieses Gerücht kam dem Kommandanten der Festung, dem
Obristen von Wenge, zu Ohren, und dieser beorderte im ersten Eifer,
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ohne die Sache genauer zu untersuchen, ein Koininando von 40 Mann
nach Oythe, um die Übeltäter gefangen auf die Zitadelle zu bringen.
Auf dem Wege durch die Stadt schlossen sich den Abgesandten
andere Soldaten an, die sich während des Sonntags in den Wirts¬
häusern umhergetriebcn hatten, so daß etwa 200 Mann auf Oythe
losrückten Sie fielen über die nichts ahnenden Oyther her, hausten
wie Barbaren, brachen gewaltsam in die Häuser ei», schlugen un¬
barmherzig auf die teilte ein und schleppten von ihnen eine Anzahl
unter fortwährenden Stockschlägcn mit sich durch die Straßen von
Vechta „unter Zuschauuug, Admiration und Erbarmen der Vech-
tischcn Eingesessenen" und führten sie auf die Zitadelle. Hier
mußten die armen, elendig blutende» Leute im Kaponier übernachten,
ohne das; sich jemand weiter um sie bekümmerte. Als am anderen
Morgen der Obrist von Wenge die mit Wunden überdeckten Leute
sah, war er nicht wenig erschrocken und setzte sie sofort wieder in
Freiheit- Tic Entlassenen begaben sich zunächst zur Wohnung des
Bürgermeisters Middendorf, wo ihnen vonr Chirurgen Reimers der
erste Verband angelegt wurde. Dabei stellte sich heraus, daß der
Zeller Ahlers (Wichmann) ein Auge verloren hatte. Dem Zeller
Nötepohl waren die Finger so zerschlagen worden, daß sie für
immer lahm bliebe». Einige Tage darauf, am 6. Mai, begann die
gerichtliche Untersuchung durch den Richter Spiegelberg. Sie nahm
5 Tage in Anspruch, da die Mißhandelten zum größten Teil krank
zu Bette lagen und einzeln in ihren Wohnungen eidlich vernommen
werden mußten. Aber mit der Bestrafung der Schuldigen haperte
es, obwohl nicht nur die Beamten, sondern auch das Burgmanns¬
kollegium sich für die Mißhandelten verwandten. In einer Eingabe
an den Landesherrn beklagten sich die Burgmänner, daß man von
keiner anderen Bestrafung vernommen habe, als daß einige Schuldige
mit Fcstungsarrest belegt seien, so daß sie wohl ans der Festung
herumgehen, nicht aber von derselben heruutergchen dürsten. Ja,
es hielt schon schwer, daß die armen Leute die durch die ärztliche
Behandlung und die gerichtliche Untersuchung verursachten Kosten
vom Regimente zurückerstattet bekamen. Der Chirurg Reimers
präsentierte eine Rechnung von 63 Rtlr. 65 Grote, die Gerichts-
kosten beliefen sich auf 25 Rtlr. 22 Schill. 40 Rtlr. bezahlte der

Jahrb . s. Mdend. Geich. XVNI . 8
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Generallieutenant von Schorlemer aus seiner Tasche. Aber der
Nest war von ihm nicht zn erhalten. Schließlich hals sich das
Bnrgmannskollegium damit, daß es dem Gcnerallicutcnant von
Schorlemer und dem Obristen von Wenge das ihnen jährlich als
llon Aratuit vom Amte znkommende lloneour für mehrere Jahre
entzog und das Geld den Oyther Bauern zuwandte.



tv.
Zur- Frage der Küstensenkung.

Von H. Schütte . 0

Allein Artikel im XVI. Bande dieses Jahrbuches über„Neuzeitliche
SenkungSerscheiiiungen an der deutschen Nvrdsecküste" hat viel

Widerspruch erfahren, zunächst in einer ganzen Reihe Entgegnungen
in hiesigen und auswärtigen Tagcsblättern, ans die ich, soweit es
meine Zeit erlaubte, sofort erwiderte, und sodann in Band XVII
d Jb . durch Professor ür . I . Martin, der auf Grund eigener
Untersuchungen zu dem Ergebnis kam, daß eine neuzeitliche Kosten¬
senkung überhaupt nicht vorliege. Fast gleichzeitig mit unscrm
hiesigen Streite um Senkung oder Ruhelage d.r Küste entbrannte
der nu» über 250 Jahre alte Kamps um dieselbe Frage auch wieder
in den Niederlanden, wie Martin in seiner vorjährigen Arbeit schon
mitteilte; aber während bei uns hauptsächlich geologische Unter¬
suchungen das Beweismaterial lieferten, ging man dort von Pegel-
beobachtungen aus, wobei man jedoch zu ebenso sich widersprechenden
Schlüssen kam. Sodann hat seit 1908 Herr A. E. van Giften in
Groningen, mit dem ich in Fricslaud auf einer Studienreise zu-
sainmcntraf und mit dem ich in der Folgezeit manche Untersuchungen
gemeinsam vornahm, beim Studium der abgegrabcnen Wurten in
Fricslaud und Groningen seine Aufmerksamkeit auch der Senkungs
frage gewidmet. Indem er das Alter dieser künstlichen Wohnhügel
nach archäologischen Funden zu ermitteln sucht und durch Nivellement
die Tiefenlage der Wurtsohle bestimmt, kommt er zu dem Ergebnis,
daß in ll'Ukn niederländischen Provinzen zwar eine geringe Senkung
des Landes in den letzten anderthalb Jahrtausenden vorliegen könne,
daß diese aber jedenfalls nicht den vonI . C.Ramaer aus Wasserstands¬
beobachtungen abgeleiteten Betrag von 18 om im Jahrhundert erreiche.

>) Mit den beiden Arbeiten von H . Schutte und Prof . Oi . I . Martin schließen

wir für das Jahrbuch die Erörterung der Frage der Küstensenkung. Die Redaktion.
8»
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Endlich trat nun noch im vergangenen Jahre der österreichische

Professor A . Gnirs ' ) ans den Plan , der für die adriatischen wie

für die ganzen Mittclmecrküslen ans der Ticfenlage antiker , ans

Felsgrund errichteter Bauwerke und ans anderen sicheren Fixmarken

ein Ansteigen des Mccr -esspiegels in den letzten zweitausend Jahren

»in 1h ', m folgert . Auch für die West - und Nvrdwestküste Europas

einschließlich unserer Gegend glaubt er diese anuehmen zu können,

gibt aber zu , daß er für eine sichere Behauptung hier noch nicht

das entsprechende Beobachtungsmaterial besitze.

Die so sehr von einander abweichenden Ergebnisse , zu denen

die Senkungsuntcrsuchungcn der letzten Jahre an den deutschen und

niederländischen Flachküsten führten — die Maßzahlen schwanken

zwischen 0 und 70 em im Jahrhundert — , zeigen , wie schwer es

ist , gerade hier zu sicheren Schlüssen zu gelangen . Einmal fehlt

es hier an zuverlässigen Festpunkten und sodann spielen Ebbe und

Flut und all die anderen Faktoren , von denen der Wasserstand im

Meere und in der . unteren Flußlnufen abhängt , gegenüber dem ver¬

hältnismäßig geringen Senkungsbetrage eine so große Rolle , daß

ihre Wirkungen die einer etwaigen Senkung gar zu leicht verdecken

und unkontrollierbar machen.

Trotzdem muß es mit der Zeit gelingen , die schwierige Frage

völlig zu klären , wenn , wie es in den letzten Jahre » mehr und

mehr geschehen ist , an allen geeigneten Küstenpunkten mit größter

Genauigkeit Pegelbcobachtnngen angestellt werden und die Tiefen¬

lage älterer Bodenoberflächen in unserm jüngeren Alluvium an

solchen Orten festgestellt wird , die eine Bestimmung des Alters

gestatten.

Ter letzteren Aufgabe habe ich seil meiner ersten Veröffent¬

lichung über Senkungserscheinungen einen großen Teil meiner freien

Zeit und Kraft gewidmet , und obwohl ich keineswegs denke , nun

ein endgültiges Urteil in dieser Frage fällen zu dürfen , glaube ich

doch , durch meine Untersuchungen brauchbares Vcrgleichsmaterial

' ) Beobachtungen über den Fortschritt einer säkularen Niveauschwankung

deS Meeres während der letzten zwei Jahrtausende . Von Or . Anton lslnirs.

-Mitteilungen d . K . K . stleogr . Gesellscti . in Wien 1908 , Heft 1 u . 2 .)



117Zur Hrngc der .Üiistcnsciiknng.

für weitere Senknngsstndien gewonnen zn haben , woran es bisher
noch sehr mangelt.

Daß eine so beträchtliche  Küstenscnknng , wie ich sic 1907

berechnet hatte , nicht vorlicgt , wenigstens nicht seit vielen Jahr

hunderten bestanden hat , davon überzeugte mich bald die Unter¬
suchung hiesiger nnd niederländischer Wurten . Ich hatte in meinem
ersten Jahrbuchartikel eine Angabe von Stratingh erwähnt , wonach
eine Wierde in Groningen 9 ' /,  Fuß unter Maifeld hinabreichte.

Alls zwei Reisen nach den Niederlanden sah ich dort viele abgegrabene
Terpen nnd Wierde » , deren Sohle ganz oder stellenweise bloßgelegt
war , aber keine reichte auch nur annähernd bis zn jener Tiefe.
Ans der zweiten Reise war Herr van Gissen mein Führer und

zeigte mir mehrere recht alte Wurten , deren Sohle etwa mit dem
umliegenden Lande in gleicher Höhe lag . Dieses hatte nun zwar

nicht mehr die Höhenlage des SeegrodenS , aber es lag doch meist
noch uns der .Höhe des Amsterdamer Pegels sdldl .) oder etwas höher,

so daß die ganze Senkung höchstens 1 >/ , bis 2 m betragen mochte.
Wenn sich diese Zahl , wie Herr van Gissen aunimmt , bei manchen
Wurten auf eineinhalb bis zwei Jahrtausende verteilt , so ergibt
das ein Durchschnittsmaß von kaum 10 am im Jahrhundert.

Um auch unsere nicht abgegrabenen Wurten und Teiche unter-

suchr ' u zu können , ließ ich mir in Holland einen Erdbohrer machen,
nhe man ihn dort zur Untersuchung der Terpen gebraucht , einen
langen Löffelbohrer , der durch Aufsatzstangen verlängert werden kann
,„ ,d mit dem ein Mann bis zu etwa 6 m Tiefe zu bohren und

größere Bohrkcrne heranszuhvlen vermag , als mit den von unseren
Geologen gebrauchten Bohrern . Dieses Werkzeug arbeitet vorzüglich
in festem Klei - und Moorboden , versagt aber leicht in sehr sandigem,
wasserführendem Boden , und da man mit solchem in der Tiefe und
jw Untergrund der Wurten oft zu tun hat , gerade dort , wo wegen
der großen Bohrerlänge die Arbeit am schwierigsten wird , so hält
es bei höheren Wurten recht schwer , die Sohle sicher festzustellen.

Zudem fehlt es bei unfern Wurten fast ganz an Aufschlüssen , die
Anhaltspunkte für ihr Alter geben . Um einige solche zu erlangen,
nahm ich mehrere Grabungen vor , z . B . in Düke , Blexen , am Fedder
warder Außentief , in Stollhammerwisch , in Usscnhansen bei Tettens und
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auf dein alten Banter Kirchhof . Hier grub ich mit Hilfe zweier Werft¬
arbeiter 3,k>0 ni tief , d . i. bis 1.8 n , XX . — 0,20 m unter Maifcld.

Aus dieser Tiefe etwa hoben wir einen aus gespaltenen Eichenbohlen

zusammengesügten Sarg , der als Übergangsform von den früh¬

christlichen Baumsärgen zu den Breltersärgcn aufgesaßt werde » kann

und etwa ins 11 . Jahrhundert zu datieren sein mag . Die meisten

übrige » Wurtgrabungcn , die höchstens bis 3 m Tiefe geführt werden
konnten , erbrachten nur Funde aus den letzten sechs oder sieben

Jahrhunderten , in deren Verlauf die durchgrabcnen oberen Wurt-

lagen also aufgebracht sein werden . Nur in Blexen , dessen Alter
ja auch geschichtlich bis 789 zurück verbürgt ist , fand ich im Bau¬
schutt unter dem Schulgarten viele Tufssteinbrocken aus der Über¬

gangszeit vom romanischen zum gotischen Baustil . Hier hatte meine

Grabung nur den Zweck , eine genügend tiefe Bohrung zu ermög¬

lichen , und so erreichte ich mit meinen , damals reichlich 4 m langen

Bohrer eine Tiefe von 6,50 in , d . i . nach der Deichhöhe annähernd

bestimmt , — 1,50 m , da die Grabuugsstelle etwa I m unter der

Teichkappe lag . Bei 2 in stieß ich auf eine frühere Wurt-
oberfläche und hier trat ein Wechsel in der Bodenbeschaffenheit ein.

Tie ältere Wurt bestand aus sehr sandigem Boden , der jüngere

obere Auftrag aus lauter Klei . Bis — Im hinab war noch
Mist und Kohle in den Bohrkernen ; dann schienen Sandschichten

mit viel Glimmer aufzutreten , doch konnte ich nichts Sicheres mehr

ermitteln . Soweit eine Bohrung Schlüsse zulüßt , liegt also die

Sohle der Blexer Wurt nicht über — Im XX . In Sinswürden,

wo ich bei Herrn A . Francksens Hause die Ausschachtung für eine

Zisterne benutzen konnte , bohrte ich bis 8,50 m unter der Wurt-

oberfläche , was ich auf - 4m XX . schätzte . Die Wurtsohle lag
etwas unter ch- 0,0 m , da ich hier noch Knochen und allerlei

Pflanzenreste antraf , während bei - 0,50 m feste Stengel der

Meerbinse und bis — 2,50 m noch Schilfrohrreste sich fanden.

Unter dem höchsten Punkte der Tossenser Torfwurt ( -j- 5,42 m XX .)

lag die Sohle nicht über 0,40 m XX ., vielleicht tiefer.

Man sieht an den z. T . nur auf Schätzung beruhenden

Zahlen , daß ich diesen keinen hohen wissenschaftlichen Wert bei¬
messe . Ich halte es überhaupt kaum für möglich , die Wurtsohle
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sicher festzustellen , so lange nicht die ganze oder ein großer Teil
der Wnrt völlig abgetragen ist . Aber zur allgemeinen Orientierung

genügten mir meine Aufschlüsse , indem sie mir zeigten , das ; zwar
eine Senkung vorhanden sein müsse , da die Wnrtc » , die sicher ans

de » höchsten Punkten des alten Alluviums , wahrscheinlich vielfach

auf hoch aufgcschwennnte » sandigen Flußufern errichtet sind,
mindestens so hoch wie die Anßendeichsländereieu , also auf -p 1,5

bis 2,5 w XX . gelegen haben werden , daß aber diese Senkung,

wenn sie seit Errichtung der Wurten besieht , längst nicht so groß

sein kann , wie ich zuerst angenommen . Da manche Wurten auf
Klei - und sogar auf Mooruntergrund liegen , so wird auch ein

nicht unbeträchtlicher Bruchteil des Niveauunterschiedes noch aus
(Sinsinken der Wurt in de » Untergrund zu setzen sein.

So verstärkten meine eigenen Wurtuntcrsuchnngen die durch

Professor Martins und anderer Geologen Entgegnungen geweckten
-stveifel an der Richtigkeit meiner auf Bodendiagnosen gegründeten
Beweise für eine neuzeitliche Senkung und ich nahm eine gründliche

Nachprüfung vor . Deren Resultat darzulege » , betrachte ich als
die Hauptaufgabe der vorliegenden Arbeit . Dabei wird sich von

selber ergeben , wie weit nach meinem Urteil jene Entgegnungen,
wie weit meine früheren Ausführungen recht hatten , ohne daß ich

jetzt — schon des beschränkten Raumes wegen — auf alle einzelnen
Angriffe eingehe.

l . Das Oberahnesche Feld.

Ich hatte behauptet , auf dem Oberahneschen Felde , dem

letzten Eilande im Jadebusen , müsse eine beträchtliche Senkung
vorliegeu , weil der Mcerstrandsdreizack und die Strandnelke , die nur

über Mittelhochwasser , also hier über > 1,5 in , wachsen können,
dort abgestorben in Klcischichten Vorkommen , die bis 1,30 m

unter Hochwasser , also bis ü- 0,20 m , hinabreichen . Als Alters-

warke diente mir das unmittelbar unter der tiefsten Strand¬

vegetationsschicht liegende , neuerdings wieder bloßgespülte Pflug
land , das ich aus Grund von Aktenstudien in das Jahr 1669 setzte.

Martin hält eine säkulare wie eine lokale Senkung für aus

geschlossen , weil keine der beiden Pflanzen unter  dem Pfluglandc
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anzutreffen sei. Man könne dach nicht mmehme » , daß eine

Senkung plötzlich eingetreten sei. als das Land soeben gepflügt

war . Es sei vielmehr aus meinen Beobachtungen zu schließen , daß

die Seestrandspflanzen zuerst unter dem Schutze des Deiches sich
angesiedelt und infolge wiederholter Übcrschlickuugeu immer neue

Pflanzendecken dieser Art sich gebildet hätte » .

Professor Marlin hält es demnach für möglich , daß auf

einem eingcdeichten Lande , welches » ach einem von Wcrftbcamten

für mich ausgeführten Nivellement auf -i- 0,22 in UX ., d . i. l,02m

unter dem Mittelhochwasser der Jade , liegt , sich Seegrodcnvegetatiou
infolge einer Meeresüberflutung bilde , und beruft sich hierfür auf
das Zeugnis des Botanikers Or . W . C . Jongcrmans in Leiden,

der als Beispiel für solches Borkommen innerhalb der Deiche die
Insel Texel anführt.

Ich kenne de » Burg -en Waal -Polder auf Texel , den Jongcr¬

mans im Auge haben wird , aus eigener Anschauung , weiß aber

auch , daß das tiefliegende Land hier durch Michlen entwässert
wird und daß dort , wo diese das bei Wintersturmfluten in den

Polder eingebrochene Salzwasscr nicht entfernen können , Salzsümpfe
ohne Pflauzenwuchs entstehen , deren kahler Boden im dürren
Sommer mit einer weißen Salzkruste bedeckt ist . Wäre die künstliche

Entwässerung nicht da , so würden diese Teile des Polders einen

kleinen salzigen Binnensee bilden , dessen User fast bis zur Hoch¬

wassergrenze jedes Pflanzenwuchses entbehrten . In der Umgebung

dieser Salztümpel tritt Salzvegetation auf , aber sic ringt mit der

Binnenlandsslora uni die Herrschaft und tritt nirgends so ge¬
schlossen aus wie in den über dem Pfluglande auf dem Ober¬

ahneschen Felde lagernden Kleischichten.

Herr van Gissen sagte mir ferner , daß auch in Zeeland , z. B.

auf Walcheren , die beiden genannten Scestrandspflanzen im Binnen-
lande vorkämen . Aber auch dort sind die Verhältnisse nicht mit

denen auf dem Oberahneschen Felde zu vergleichen . Auf Walcheren

kommt durch die Schiffahrtsschleusen immer etwas Salzwasser in

die Binnenkanäle und Gräben und ermöglicht an tiefgelegenen

Stellen das Auftreten einer Strandvegetation , aber es findet nicht

zugleich eine nennenswerte Aufschlickung dieser Niederungen statt.



Auf unserem Jadccilande über ist plötzlich über einer Jnnenlands-

flora , wie untenstehendes Profil answeist , bei starker Anfschlickung
eine Salzflora entstanden und mit dem Boden emporgewachsen , so

das ; die Stengel derselben Pflanze ctagenweise von Schicht zn Schicht

anfsteigcn . Das konnte nur geschehen , wenn die Meeresflut nach

ihrem ersten Einbruch hier dauernd die Herrschaft behielt , so das;
alle Sturmfluten ihre Siukstoffe ablageru kvuuteu wie auf einem

Queller oder Außengroden . aber auch nur dann konnte cs geschehen,

wenn die gewöhnlichen Fluten nicht über das Land gingen , da sie

den Pflanzcnwuchs vernichtet haben würden . Hätte die auf dem

Pfluglandc zunächst abgelagerte Schlickschicht in ihrer jetzige » Höhe

gelegen , so wäre sie nach de » heutigen Wasserstandsverhältnissen
täglich zweimal sechs Stunden lang von Salzwasser überflutet
worden , und nehmen wir für die damalige Zeit wegen des engeren

Jadeeingangcs auch nur die Hälfte dieser Überflntungsdauer an . so
wird keiner , der mit den biologischen Verhältnisse » des Seestrandes

vertraut ist , unter solchen Bedingungen das Entstehen eines Rasens

mit Triglochin und Statiee erwarten , sondern die Bildung eines

Schlickwattes , wie wir eS z . B ., nach Bohrproben , stellenweise in
den tiefstgelegenen Teilen des Sander Salzengrodens unter solchen

Verhältnissen zwischen der ersten und zweiten Eindeichung gehabt

haben . Dort liegt tatsächlich über eingesunkenem Moorboden eine

ziemlich mächtige Rasendecke , die der Zeit der ersten Bedeichung
gagehören wird , dann eine mächtige blaue Schlicklagc ohne Pflanzen¬
wuchs , vermutlich nach dem Jadeeinbrnche aufgeschwemmt , und
darüber wieder eine Rasendecke , die erst entstehen konnte , nachdem

dieser Schlick 1643 durch die Wiederbedeichung der Obcrahmer

Gegend (s. u .) den Meeresüberflutungen entzogen wurde . Diese

Niederungen des Salzengrodens lagen aber bei der Eindeichung

noch als Schlickwatt 1 — 3 Fuß unter Hochwasser , und da A . Brahms,

der dies bezeugt , um die Mitte des 18 . Jahrhunderts für den Jade¬

base » einen Tidenhub von 12 Fuß augibt , genau dem jetzigen ent¬

sprechend , so dürfen wir auch wohl für die Mitte des 17 . Jahr¬

hunderts , wo die Landzerstörung am Jadceingang bereits fast
beendet war , den heutigen Flutwechsel annehmen und die damalige

mittlere Höhenlage jenes Wattes , das infolge Deichbruches über
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Jnseloberflächc mit gewöhnliche !» See

eingedeichtem Lande entstanden war , ans 60 am unter Hochwasser
— 0,90 m über Nvrmalnull berechnen . Und da sollte unter gleichen
oder ähnlichen Bcrhältnissen bei -> 0,22 m noch Rascnbildung
möglich sein '?

Wer solche Streits ragen über unser Alluvium beurteilen will,
der muß vor allem die örtlichen Verhältnisse möglichst eingehend
und vielseitig kennen . Um dem Leser von Martins Kritik und
dieser Gegenkritik für die Beurteilung der verwickelten Frage
wenigstens eine kleine Unterlage zu geben , lasse ich das Profil
des Oberahneschcn Feldes bis zum Niedrigwasserspiegel
hinab folgen.
-s- 2,13 m

groden -Pflanzenwuchs.
Von - tt  2,13 bis > 0,22 m . Mit Sandschichteu durchsetzter Ton,

darin Reste von Salzpflanzen , die teil
weise nur als Eisen karbonatröhren , teil¬
weise deutlich als Statice - , Triglochin-
u . a . Stengel zu erkennen sind , am
deutlichsten in den unteren Schichten,
hier auch an einigen Stellen Phrag-
mitesstolonen (Reit ).

Von > 0,22 bis 0,15 m . Pflugschollen , die von Nordost nach
Südwest quer unter der ganzen Insel
durchgehen (mit Ausnahme der Nordwest-
und Südostspitze ). Einschlüsse : Dichter
umgestürzter Rasen , worin die Ausläufer
einer Queckenart , wahrscheinlich von
^Aropz ' rum wpcms , kenntlich sind.
Humoser Ton , stellenweise mit Reit.
Braune , moorige Schicht mit viel Reit.

0,10 bis — 0,25 m . Blauer humoser Ton mit Phragmites
stolonen.

Bo » — 0,25 bis — 0,40 m . Niedermovrschicht , stellenweise mit liegen¬
den Birkenstämmen.

Von — 0,40 bis -3,22  m Blauer Ton mit Reitwuchs,
und tiefer.

Von -i- 0 . 15 bis 0,0 m.

Von 0,0 bis - 0,10 m.
Von
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Auf dem sog . Kleinen Felde , einem jetzt fast ganz ver¬

schwundenen Inselrcstc südöstlich von dem jetzt allein noch übrigen
Großen Felde , fehlt das Pflugland , aber die beiden moorigen

Schichten sind vorhanden , und dort finden oder fanden sich in der

oberen derselben neben Reit auch Knollen der Meerbinsc (8oirp » 8
maritimim ), einer Brackwasserpflanze.

Der ganze Pflanzenbefund lehrt nach wiederholter Prüfung,

daß das Pflugland in länger cingedeichtem Lande lag , und zwar
i „ einer Flußmarsch im Brackwassergebiet , die durch den Meeres¬

einbruch sofort und dauernd Seegrvdcncharakter erhielt . Die ver

einzelten Spuren von Neitwuchs noch über dem Pfluglandc sind
der einzige Beweis vom Kampfe der Fluß - und Seegrodenslora
um die Herrschaft . ' ) Auf Grund meiner Nachprüfung halte ich

meine Ableitung des Alters der Pflugschicht aus den Archivaktcn

für einen mißglückten Indizienbeweis . Obwohl die Queckenausläufer

ff . o .) einer auch auf Strandwiesen vorkommenden Bastardsorm
( ^ Ai-opz ' rum aoutum ) angehören könnten , betrachte ich das Pflug
land nicht mehr als umgebrochenen Seegrodeu , sondern als Binnen-
landsaufbrnch , und da wenigstens 1511 die Zertrümmerung des

Landes im Mündungsdelta der Ahne , der Hcete und des Lockfleths

schon weit fortgeschritten war , werden wir später kaum noch solche
Brackwassermarsch hier vermuten dürfen . Die Pflugschollen werden

also wahrscheinlich vor 1511 entstanden sein.
Damit vermindert sich der hohe Senkungskoeffizient , aber die

Wahrscheinlichkeit einer Senkung bleibt bestehen ; denn ich glaube

oben dargetan zu haben , daß das Land vor dem Meereseinbrnch

ßhxr Mittclhochwasser gelegen haben muß . War es cingcdeichtc

Flußmarsch , so braucht es freilich nicht Secgrodcnhöhe gehabt zu

haben , aber viel tiefer als i- 1,50 m kann es nicht gelegen haben,
selbst wenn der Tidenhub beim Beginn der Überschlickung etwas

geringer als später gewesen sein sollte . Da ich für die Höhenlage

' ) Wo der um 1705 eingegangene Langwarder Siel ansgemiindel Hai,

findet sich im hohen Seegroden noch jetzt lebender kümmerlicher Reitwuchs
1,86  m si X., während die alte Schicht geschlossenen Reilwuchses (am da¬

maligen User des Tiefes ?) jetzt auf 0,74 in liegt , also von 2,70 m Klei
überdeck« ist.
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wie für das Alter hier jedoch keine bestimmten Zahlen mehr ein

setzen kann , so bleibt nur die Tatsache einer beträchtlichen Scnknng
als das . was ich von meiner früheren Beweisführung aufrecht erhalte.

Tie Niveauverschiebung kann nicht einfach ans Bodenkom¬

pression zurückgcführt werden . Ais Ursache für die letztere , die man

ja meistens für die tiefe Lage der Biiinenlandsinarsch als Erklärung

annimmt , gilt in erster Linie die Austrocknung des Bodens durch
Entwässerung . Dieser Erklärungsgrnnd füllt hier bei dem seit

mindestens 400 Jahren als Insel liegenden Lande weg , weil die
Mecresflnt täglich zweimal die Bodenschichten bis 4- 1,50 m XX.

dnrchtränkt , so daß bis zu dieser Höhe alles Grnndwasser salzig ist.

Eine Zusammcnpressung durch das Gewicht der aufgeschwemmten
Schichten kann eingetreten sein , aber da bis zur Tiefe von — 27,77 m

keine Moorschicht von mehr als 15 cm Mächtigkeit vorhanden ist,

der Boden unter dem Pfluglande aber vor dem großen Meeres¬

einbruch schon dicht gelagert war , so kann die spätere Einsackung
nur ganz unbedeutend sein . Auch eine Auswaschung der Sand¬

schichten ans dem Ton kann das Pflugland nicht so tief gesenkt

haben , denn der darunterliegende Boden ist bis zu größerer Tiefe

sandarmer , steifer Ton . Zudem zeigt unser Nivellement , daß die
Pflugschollen am Steilabbrnch des südwestlichen Ufers nur um 4 cm

tiefer liegen als am nördlichen Flachstrandc , während die dünne

Schilfmoorschicht um einige Zentimeter in entgegengesetzter Richtung,
von 6W . nach XO ., einfällt . Wäre eine Sandverschiebnng im

Untergründe die Ursache der Niveauveränderung , so müßten die

Schichten stark nach Südwesten geneigt liegen , wo das Steilufer

stellenweise in geringem Abstand vom Grünlande zu 5 — 6 m unter

Niedrigwasser absällt , und das ist keineswegs der Fall.

Noch eine Beobachtung über frühere Oberflächen des Ober¬

ahneschen Feldes möchte ich mitteilcn . In der Mitte der Insel

liegt noch eine kreisförmige Wasserkuhle , die mit einer Umwallung
von ca . 1 m Höhe versehen ist . Am Südwestufcr ist ferner der

Rest einer solchen als Halbkreis zu erkennen : die andere Hälfte ist

durch den Uferabbruch verloren gegangen . Hier läßt sich in der

abgespülten Kante genau erkennen , in welcher Tiefe der künstlich
aufgeworfene Wall beginnt , nämlich ' chuf > 1,68 m XX . Bei
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der noch vollständig erhaltenen Knhle konnte ich durch Grabung
und Nivellement die Sohle des kleinen Deiches auf Z- ! ,78 m XK.
ermitteln . Die umwallten Gruben waren , wie aus Archivaktcn

hcrvorgcht , offene Zisternen , aus denen man zeitig im Frühjahr
das durch Wintcrsturinflutcn cingedrungcnc Salzwasscr ausschöpfte,
damit sie sich mit Schnee und Regenwasscr füllten . Dieser Wasser
Vorrat , durch die niedere Umwallung gegen die Frühjahrs - und
Sommerüberflutungen geschützt, diente zum Trünken der Schafe
und Rinder , die bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts hier
weideten.

Vergleichen wir nun die Höhenlage der Wallsohle » mit der der

jetzigen Jnseloberfläche , so finden wir Unterschiede von 2,13 — 1,68
^ 0,45 IN und 2,13 — l,78 — 0,35 m . Das geringe Gewicht
der Umwallung hat die Unterlage nicht in meßbarem Betrage ein¬

gedrückt , wie sich an der Abbruchskante sehr deutlich zeigt . Es
sind also seit Anlage der beiden Zisternen , von denen die jüngere
dus dem ersten Drittel des 19 . Jahrhunderts stammen wird , 35

hezw . 45 om Ton und Sand aufgeschwemmt worden . Ist nun die
Insel um diesen Betrag auch höher geworden gegen den Meeres¬
spiegel ? Leider fehlt uns zur Beantwortung dieser Frage zuver¬
lässiges Material . Möglich , daß noch Baupläne von der französi¬

schen Batterie auf dem Oberahnischen Felde vorhanden sind , die
über die Jnselhöhc vor 100 Jahren Auskunft geben . Das älteste
wir bekannte Nivellement ist von der Marine 1899 ausgcführt
worden . Es stimmt fast genau mit dem im Jahre 1908 für mich
ausgeführten Nivellement überein , nämlich : Maifeldhöhe ---- 2,1 bis
2,2  m über XX . Das Meßtischblatt von 1892 gibt als Maifeld¬

höhe 2,3 und als Höhe des Zisternendeiches 3,4 m . Seit diesen
Aufnahmen ist die Insel also sicher nicht absolut höher geworden
trotz der jährlichen Überschwemmungen , die im Laufe von 60 bis
100 Jahren , wie obige Zahlen zeigen , doch ganz beträchtliche Ton-
und Sandmassen auf das Eiland werfen.

Einige Zahlen zur Begleichung gibt die Wöbckensche Karte

vom Jadebusen von 1839/40 . Sie verzeichnet als Höhe der Ober¬

ahnischen Felder 4 Fuß (old .) über ordinärer Flut , d. i. 1,18 in.
Auf dem Kleinen Felde steht als Höhe über ordinärer Ebbe 16'
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4,73 m ). Als Unterschied zwischen ordinärer Flut und Ebbe

wird für Eckwarderhörne 12 Fnß 3 Zoll — 3,62 m , für Dangast
12 Fuß — 3,55 m angegeben . ' ) Ziehen wir den Gezeitenunter¬

schied für die benachbarte Eckwarderhörn von den 16 ' ab , so bleibt

als Höhe des Kleinen Feldes über Hochwasser 1,11 m . Jetzt liegt
das Oberahnische Feld nicht 1,11 oder 1,18 m , sondern nur 59 ein

über Mittelhochwasser Ich nehme an , daß die von Wvbcken an¬

gegebene Hohe für die Inseln übertrieben oder für irgend einen

erhöhten Pnnkl auf denselben angegeben ist ; aber da er andererseits

die Lage hoher Groden ans 3 4 Fnß , die der Felder ans 4 Fuß

über ordinärer Flnt angibt , dies Höhenverhültnis zwischen unfern

hohen Anßengrodcn und der Insel aber noch jetzt besteht , so darf
inan wohl wenigstens das aus jenen Angaben schließen , daß die

Insel inbezug auf den Wasserspiegel  seit 1839 , also auch wohl

seit der Anlage der Zisterne , nicht höher , sondern eher niedriger

geworden ist , obwohl 35 bis 45 om aufgeschwcmmt sind . Tie
Jnseloberflächc aus der Zeit des Zisternenbaues ist also um min¬

destens ebensoviel gesunken , als seitdem aufgeschwcmmt wurde .. Das

läßt sich nicht durch Bodenvcrdichtung allein , nicht durch Aus¬

weichen von Sand im Untergründe n . dgl . erklären , sondern in der

Hauptsache nur durch eine Verschiebung des Hochwasserniveaus

gegen das Land . Tie von Herrn Marinebaurat Krüger aufgestellten

Wilhelmshavener Pegcltabellen ?) bestätigen auch , daß in der gleichen

Zeit etwa , von 1854 bis 1906 , die Hoch - und Niedrigwassermittel

um 0,26 bezw . ca . 0,34 m in die Höhe gegangen sind , soweit der
Wilhelmshavener Pegel zuverlässig ist . Ich bemerke hier ausdrück¬

lich , daß der nach Baurat Krügers Angaben vielleicht in den Wasser-

standszahlen von Juni 1874 bis Januar 1877 steckende Pcgelfehler

für die soeben genannten Zahlen nicht in Betracht kommt.

Ganz denselben Charakter wie das Oberahnesche Feld besitzen

die Halligen an der Westküste Schleswigs . In diesem Herbste , 1909,

besuchte ich die Eilande zum zweitenmal und zwar in Gesellschaft

des Herrn van Gissen , um mit diesem gemeinsam zu untersuchen,

' ) Heute beträgt der mittlere Tidenhub bei Wilhelmshaven 3,59 m.
0 Nicht im Buchhandel , aber in der Großh . öffentlichen Bibliothek und

den Bibliotheken der höhere » schulen unseres Landes.
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ob dort Senknngserschcinnngen vorliegen oder nicht . Neben der
Tiefenloge der Wurt - oder Warfsohlcn schenkten nur besonders den

Pslanzenreste » im Untergründe unsere Beachtung . Es herrscht dort
uns den vom Meere umspülten und zu Zeiten überschwemmten
deichlosen Inseln genau dieselbe Flora wie auf dem O . F ., und
dieser Pslcinzenwnchs reicht da ununterbrochen bis zu großer Tiefe

hinab , ja sogar noch tiefer als bei uns ini Jadebusen.

Als Leitfossilien sozusagen eignen sich auch hier wieder Strand-
nelkc und Stranddreizack (Ltutios lämonium und Irigloobin
i„ gi -itims ) , weil sie am leichtesten erkennbar sind . In den Abbruchs¬

ufern kann mau von ersterer Musterbeispiele in Menge finden , wo
noch lebende Stengel , vielfach gegabelt , bis zu etwa 1 m Tiefe
reichen und dort in die abgestorbene , noch unverzweigte Mutter¬

pflanze übergehen . Biologisch ist natürlich die Sache umgekehrt:
Die Mutterpflanze hat sich vor vielen , vielen Jahren ans Samen
entwickelt , als jene jetzt tiefliegende Schicht Jnseloberfläche war.
Diese wurde fortgesetzt überschlickt ; aber die Strandnelke trieb immer
neue End und Seitenknospen — daher der Name „ Wicdcrstoß " —
und baute so vegetativ Generation auf Generation bis zur Gegen¬
wart heran und bis zur jetzigen Jnseloberfläche empor , ob auch der

ursprüngliche Stamm in der Tiefe abstarb . In ähnlicher Weise ist
per Dreizack de » Überschlickungen angepaßt.

Am südlichen Abbruchsufer der Hallig Gröde gab es z. B.

folgendes Profil:

ca . -l- w Jnseloberfläche.
Von > 1,7 bis -tz 0,7 m Grauer feinsandiger Ton , mit Sand»

schichten wechsellagernd , mit lebenden und

abgestorbenen Pflanzenteilen durchsetzt,
stark eisenstreifig.

Von ck- 0,7 bis — 0,25 m Blaugrauer Ton mit stärkeren Sand¬
schichten , alles mit Seestrandpflanzen

durchwachsen , darunter deutliche Dreizack¬
stengel . Bei — 0,10 eine Kupfermünze,
Gepräge undeutlich.

Voll - 0,25 bis — 0,60 in Hnmoser Sand mit deutlichem Nasen.
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Bo » — 0,60 bis — 0,85 in Moor , Schilftorf . (Bis hier gegraben .)
Von - 0,85 bis — 2,75 m Bläulicher Ton mit Reitwttchs ( Phrag-

mites ). (Bis hier gebohrt .)
Also sicher bis — 0,25 , wahrscheinlich bis — 0,60 >» , reicht

hier die Strandvegetation hinab . Noch tiefer zeigte sie sich i» einer
Warfsohle , die im Watt südwärts von der Hallig Habel wenig über
dein Niedrigwasserspiegel lag , etwa — l in XX . nach Vergleichung
mit benachbarten nivellierten Punkten . Sic bildete ein Viereck mit
abgerundeten Ecken , das 72 Schritt laug und 48 Schritt breit und
mit abgebrochenen Birkcnpfählen eingefaßt war . Diese steckten in
einer Moorschicht , die stellenweise mit einer ganz dünnen tonigen
Rasenfchicht voller Dreizackstengcl bedeckt war . Tic nordöstliche
Längsseite der Warssohle aber war aus mehreren Lagen sehr regel¬
mäßig geschnittener , 60 ein langer Rasensoden ans dem gleichen
Material gebildet.

Fragen wir uns nun , ob die tiefe Lage dieser Vegetations-
schichten , die wir außer aus Habel und Gröde auch auf den anderen
von uns besuchten Halligen Langeneß - Nordmarsch und Nord-
strandischmoor fanden , lokale Ursachen haben kann , so kommt zunächst
das Moor in betracht , das wir bei obigem Prosil 0,25 m , in der
Nachbarschaft jener Wurtsohle 0,40 bis 0,90 m mächtig antrafen.
Gewiß ist auf die Zusammenpressniig dieser Moorschicht , die lveit
verbreitet zu sein scheint , ein großer Teil der Niveaudifserenz zwischen
den jüngsten und den ältesten Strandrasenschichten znrückzuführen.
Ebenso mag ein weiterer Bruchteil durch Verdichtung des darunter
liegenden Süßwassertones infolge des größeren Druckes der an¬
wachsenden Meeresallnvionen zu erklären sein . Aber man darf hier,
wenigstens bei den nördlichsten Halligen , die meines Wissens nie
eingepoldert waren , bei beiden Faktoren nicht mit solchen Zahlen
rechnen wie bei den niederländischen künstlich entwässerten Poldern
und Droogmakerijen . Tie Staatskommission für die Trockenlegung
der Zuidersee schätzt für den dort cinzudeickienden Secboden das zu
erwartende Einsinken der 1 bis 2 in dicken Klcidccke auf 0,50 bis
0,65 in ; aber dieser Boden soll erst vom noch darüberstehenden
Wasser befreit werden , während der Halligbodeu , soweit mit See¬
pflanzen durchwachsen , bereits über Mittelhochwasser gelegen , also
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den in der Znidcrscc noch bevorstehenden Vcrdichtungsprozes ; schon

zum größten Teil dnrchgcmacht hat . Es bleibt also meines Er
achtens auch auf den Halligen bei der ca . 2 m oder mehr betragenden

Nivcausenkuug immer noch ein unerklärter Rest , den ich auf säkulare -?

Sinken des Landes in Beziehung zum Meeresspiegel zurückführe.

Daß dies kein in grauer Vorzeit abgeschlossener , sondern ein

sehr junger Senkungsvorgaug ist , beweisen die Kulturreste in den

gesunkenen Schichten , die alle auf die letzten fünf Jahrhunderte

Hinweisen , soweit unsere Untersuchungen reichten . Die Gcschichts-

schrcibcr der Neuzeit stimme » meines Wissens darin überein , das;
die Besiedelung der friesischen Uthlaude nicht vor dem 11 . Jahr

hundert erfolgt sei. Da nun die tiesstgclegeneu Warfsohlen fast
unmittelbar auf dem Moore liegen , so werden die tiefstgelegencn

Seekleischichteu an obigen Untersuchungsorten allerhöchstcns tausend

Jahre alt , wahrscheinlich aber viel jünger sein.
Lehrreich war auch die Untersuchung der bewohnten und der

teils im Abbruch liegenden verlassenen Warfen auf den genannten

Halligen . Die Warf Norderhörn ans Nordermarsch z . U , auf der
U,,r unser Standquartier hatten , lag 2 in über Maifeld , dessen Höhe

mit -L L7 m XX . annähernd richtig eingeschützt sein wird . Wir

gruben nnd bohrten im Garten unseres Wirtes Hansen auf der
Wurthöhc und erhielten folgendes Profil:

r . Z,7 m XX . Wurtoberfläche . (Die Westseite der Warf liegt

höher .)

3 .7 bis -b 2,7 m . Ausgebrachte Erde mit Bauschutt.

2 .7 m . Alte Pflasterung . Abflnßröhre.

2,7 bis -b 2,35 , m . Erde mit Bauschutt.

_q- 2,35 , „ l,35 , „ Aufgetragcne graue Erde.
1,35 , „ ch 0,85i „ Durchmischte Naseucrde mit Steingrus.

Muscheln usw.

0,85 , „ — 0,05 » „ Schwarze Erde mit Ziegel - und Kalkgrus

nnd dergl . ,

_ . 0,05 „ — 0,30 „ Schlvarzgrauc Erde mit wenig Kalkbrocken,

dann geschichteter Ton . Hier vermutlich
die Warfjohle

,,0 .30 ., — 0,5,0 „ Aufgespültes Moor.
Iokrb . f . L) ldeub . XVIII.
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— 0,50 bis — 0,65 IN Ton mit Moor durchmischt.

— 0,6 .5 „ - 0,70 „ Schwärzlicher Torf.

— 0,70 „ — 0,90 „ Ton mit Schilswnchs.

Bo » > 3,7 bis -l- 2,35 m gegraben , von da bis — 0,00 m
gebucht.

Eine Bohrung um südlichen Warfabhang stand bei etwa

— 0,30 in in einer Lage schwarzer Erde mit Kohle , Scherben,
Dünger , Muschelstücken usw.

Eine Bohrung in Maiseld , südöstlich von der Warf , durch¬

sank bis — 0,10 m Kleischichten , von — 0,10 bis — 0,30 in
schwärzliches , tondurchschichtetes Moor , von — 0,30 bis — 0,65 m

bläulichen Ton nnt Torfgrns , von — 0,65 bis - 0,85 in eine

durchwachsene , bläuliche , sandig -tonige Schicht und von — 0,85 bis

—- 1,0 in gewachsenes Niedermovr , woraus blauer To » mit Schilf

wuchs folgte.

Nach diesen Proben zu urteilen , steckt die Wnrt , deren Alter

wir leider nicht bestimmen konnten , ea . 1,75 in tief im ausgc-

schwemmten , durchwachsenen Jnselboden . Da die Schichten von
— 0,30 bis — 0,90 m unter der Warf » nd die von — 0/10 bis

— 1,0 m unter Maifeld gut übereinstinnnen , so hat hier nur ein

geringes Bersacken der Wnrt stattgefunden , und , abgesehen von einem

gewissen Betrage allgemeiner Bodenverdichtung , ist als Ursache hier¬

für wahrscheinlich positive Strandverschiebung , also Bodensenkung
im engeren Sinne anzunehmen.

Tief muldenförmig eingedrückt waren die Sohlen je einer
halbzerstörten Warf auf Gröde und Habel , so daß bei der einen

die alte Rasenschicht in der Mitte 90 om tiefer lag als am Rande.

Bei Nordstrandischmoor fanden wir eine solche eingedrückte Wnrt-

sohle im Watt als ovales Wasserbecken mit Hochmoor als Unter

grund . Naturgemäß kommt diese Druckwirkung der aufgeschütteten

Erde am meisten bei den kleinen steilen Wurten zur Geltung , die
nur einzelne Häuser tragen , da sich hier der Druck nicht so verteilt

wie bei den umfangreicheren Warfen.

Fassen wir alle hier nur angedeuteten Beobachtungen auf den

Halligen zusammen , so führen sie mich zu dem Schlüsse , daß die
große Höhendifferenz zwischen den ältesten und den jüngsten Strand
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rasenschichteu sowie zwischen den älteren nnd den nenercn Warf-
sohlcn znm großen Teil auf Bodenkoinprcssion . znm Teil ober auf
allgemeiner Senkung des Bodens gegen den Meeresspiegel beruht.
Jedocb reichte unser anderthalbwöchiger Aufenthalt in diesem Insel -
mecr trotz eifriger Arbeit nnd gegenseitiger Kritik nicht ans , um das
verwickelte Problem hier wirklich zu losen . Wir mußten uns da¬
mit begnügen , wertvolles Material zur Vergleichung mit den

heimischen Verhältnissen zu sammeln . Vor allem wertvoll war für
mich die Bestätigung meiner Erklärung für die Tiefcnlage der alten
Bcgetationsschichten auf dem Obcrahnischeu Felde.

2 . An der Goldenen Linie.

An der Goldenen Linie haben wir den seltenen Fall , daß

gleichaltriger Boden zum Teil eingedcicht , zum Teil als Außcii-
grodcn liegt . Im Außengrvden , der nach der Eindeichung des
Friedrich -Augusten -Grodens , also seit dem Jahre 1765 , aufgeschlickt
und aufgesandet ist, hatte ich vor zwei Jahren gegraben , Spaten¬

stiche von den Auspüttungen znm Aufdeiche des Ncu -Augusten-
Grodens gefunden und aus deren Tiefcnlage eine Senkung von
70  om im letzten Jahrhundert abgeleitet . Schon in der an meine

erste Veröffentlichung sich anknüpfcnden Zcitungspolemik hatte ich
erklärt , daß inbezug auf das Maß Nachprüfung nötig sei. Diese

habe ich selbst vorgenommen , indem ich meine Grabung wiederholte,
in den Groden und im Fuße der Deiche bohrte und ein genaues
Nivellement aufnahm Zu Hilfe kam mir der Umstand , daß im
Großherzogliche » Archiv gerade von diesen Groden an der ost-

friesischen Grenze gutes Kartcnmatcrial vorhanden ist u . a . ein Be¬
stick 5" Kajedeich Z für die 1806 vorzunehmende Eindeichung
des Neu -Aug >isteiigrodens . Dieser Kajedeich ist zum großen Teil
noch erhalten , soweit er parallel mit dem Ansdeich und dem Grenz¬

graben gegen Dstfricsland verläuft , und er ermöglichte deshalb die

>) Aiir uneingeweihte Leser die Eitlanmg , dag ei» .iiosedeich ei» uieduger

Deich VV der -um Lchlchc der Deicharbeilen gegen die meist ungefährlicheren
-Sommersturmfluten vor der Errichtung des Hauptdeichco angelegt wird . Ein
Aufdeich ' st der an die alte Teichlinic rechtwinklig anschließende Adschlustdeich
eines Grodens.
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sichere Feststellung der Grodenoberslächc von 1806 a» seiner Sohle
auf > 1,40 n, XX . Heute liegt die Oberfläche des Grodens an
derselbe » Stelle auf ?- 1,70 in . Somit sind in reichlich 100 Iahicu
39 am sehr sandreicher Ton ailfgeschwemmt worden.

Nach dem von Beseler 1806
gezeichneten Bestick des Kaje

deiches läßt sich auch die da¬
malige Mittelhochivasserlinie mit
der heutigen vergleichen ? ) Er
gibt für die hier in Betracht
kommende Strecke die Teichsohle
auf 2 rheinl . Fuß
— 0,63 m über

ordinärer Flut an.
Danach hätten wir die
damalige Mittelhoch
Wasserlinie auf 1,40 —
0,63 -̂ 0,77 m überXX.

zu suchen. Ich hatte
1907 die mit Pflanzen¬
resten erfüllten Spaten¬
stiche als Hochwasser¬
marke für 1806 angc
nommen . Sie liegen im
Durchschnitt auf -i- 0,69
mXX ., also 8 am tiefer.
Hier besteht also keine
größere Abweichung , als die llngenauigkeit einer Begetativnsmarke mit
sich bringen kann . Ich hatte aber die Mittelhochivasserlinie für 1907
nach der Grenze des Pflanzenwnchses am benachbarten Graben be¬
stimmt , nnd deren Ungenauigkeit hat mich zu einem Fehler geführt.
Tic Meßtischblätter Spiekeroog lind Wangeroog geben als mittlere

<7 -

^-5/0

0iL on . otee - bnrle.

0 Tic iu den oldenburgischen und >everschen Tcichuklcn nnd .Nullen
übliche Bezeichnung „ordinäre !r>ut " bedeutet, so >vcil ich die 3ot >1enaiigabe»
vergleichen konnte, dnsselbc wie „Mitlelliochwrwer " in den Marinetnbellen.
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Höhe der Anwachsgrenzc am Festlande X 1,1 m : aus de » Wasser¬

standsangabe » für die benachbarte Friedrichsschleusc schien sich als

Mittelhachwasser 1,17 », zu ergeben . Ich werde deshalb das

hentigc Mittelhochwasser mit einem geringen Wahrscheinlichkeils-
fehler ans -i- 1,1b » > XX . ansetzen dürfen . Dann ergibt sich stall
der früher berechneten 70 am Unterschied:

1 . nach BeselerS Angabe : 2 . nach der Begcrationsmarke
in den Spatenstichen:

1,15 — 0,77 — 0,38 in . 1,15 - 0,60 — 0,46 m.

Alsa um 38 oder um 46 am liegt die Mittelhochwasscr Linie

von 1806 tiefer als die van 1909 . Das sind wesentlich niedrigere

Zahlen alS die van mir 1907 gefundene , aber unter sich weichen

sic wenig ab.

Fragen wir nun nach den Ursachen der Niveanveränderung,

sv haben wir zunächst zu untersuchen , ob der Tidenhub , der Unter

schied zwischen Hoch und Niedrigwasser , an diesem Küstenpnnktc
i,n letzten Jahrhundert größer geworden sein kann . Läge er an

einer sich verengende » Blicht , deren AnSgang zur Nordsee sich be^
deutend erweitert hätte , sv wäre das möglich . Nun hat sich zwar

das Seegat zwischen Spiekeroog und Wangeroog inzwischen er¬

weitert , zugleich aber östlich verschoben , so daß der durch die Außen

garte cindringende Flutschwall nm ein Kleines größer geworden sein
mag ; dafür trifft er aber die Küste direkt jetzt weiter östlich , und
eine erhöhte Aufstauung würde sich nicht so sehr an der Ololdcncn

oinie als weiter nach Sstcn hin geltend machen , kann übrigens bei

der fast gleich gebliebenen ungeheuren Wattflächc zwischen den

Inseln lind dem Festlande kaum meßbar sein , da selbst im engen

Jadebuscn , der weit größere Perändernngcn erfuhr , der Tidenhub
in den letzten zwei Jahrhunderten sich höchstens um ein paar

Zentimeter verändert hat.

Professor Martin vermutet als Ursache der Nivcauverschiebung

(s. Jahrb . XVII S . 303 ) Znsammenpressnng des Badens oder
(Zutführnng von Saudteilchcn ins Meer.

Ist Znsannncnpressnng die Ursache , so muß diese sich be¬

sonders unter den Deichen gellend machen.
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Die Bodenobersläche von 1806 liegt aber:
unter dem Kajedeich (Krone 7- ^ ,25 in XX .) . l,40 m XX.

unter dem Kielgrodendeirh (Krone > 4,53 in XX .) -t- 0,94 „ „

im Kielgrodcn (Maifclo , Mittel aus 5 Punkten ) --j- 1,37 „ .,

unter dein Aufdeich des Ncuaugustengiodcus

(Kr , -i- 5,93 ) . -n 1.3 «; „ ,.

im ch' cuaugustengroden (Maifeld , Mittel aus

4 Punkten , darunter Ackerland ) . . . -)- 1,48 „ „

Hier weicht nur die Zal >l für den Kielgrodendcich erheblich ab,

und dieser Punkt liegt , wie ich nachträglich aus Karten ersah , wahr

scheinlich im Bett eines verschlammten Priels , das auch noch im

Außcngroden zu erkennen ist , Im übrigen kann kaum von Ei»

Pressung der Deiche die Rede sein , und das erklärt sich , wie ich

schon in meiner früheren Arbeit sagte , aus dem großen Saudrcichtuin

des Bodens . Es muß hier viel Sand von den Inseln her ein-

geschwemmt sein , besonders durch die Harle , die vor 1800 mit einer

großen Schleife durch diesen Groden ging , Ter Kajedeich z, B,

besteht zum große » Teil aus weißem Seesand mit Muscheln . Daß

auch die Austrocknung die Höhenlage der Bodenvberflächc wenig

beeinflußt hat , zeigt das Niveau des Ncuaugustengrodens . Aus

meiner Jugendzeit weiß ich , daß in diesen « sandigen Groden die

Gräben in jedem regenarmcn Sommer völlig austrocknen und kaum

die tiefen Viehtränken Wasser halten . Ter Außengroden aber wird

durch die täglichen Fluten in seinen unteren sandigen Schichten stets

mit Salzwasser durchtränkt erhalten , und doch liegen an den von

mir gemessenen Stellen , die als normal gelten dürfen , die gleich¬

altrigen Schichten fast in gleicher Höhe , im eingedeichten Groden

sogar noch etwas höher.

Von Sandausschwemmung kann bei einem so breiten Borlande,

wie hier seit 1806 vorhanden war , gewiß nicht die Rede sein,

höchstens bei den unmittelbar an dem vor 1810 abgedämmten alten

Harlebett gelegenen Grodenteilen , z. B . bei der Bohrstelle im Kiel¬

grodendeich.

Mag nun immerhin ein Bruchteil der Niveaudifferenz von

38 — 46 vm , die von 1806 bis 1909 entstanden ist , auf Boden-

Verdichtung infolge der langen Lagerung kommen , so bleibt doch
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immer noch ein Unterschied , für den ich keine andere Erklärung weis ; ,

als sag . positive Rivcauvcrschiebung , d . h, Steifen des Meeresspiegels

oder Senkung des Landes . Zu berücksichtigen ist dabei , das ; 1806

nach Besclers Angabe hier schon ein Groden von 63 om Höhe über
ordinärer Flut vorhanden war , das ; also diese sandreiche » Ablagerungen

den Berdichtungsprozeß , den jeder junge Groden durchmacht , jeden¬

falls in der Hauptsache schon beendet hatten , und das ; die Ver¬
dichtung , welche die später aufgeschwcmmten , 39 om mächtigen,
oberen Grodenschichteu erlitten , für unsere Berechnung nicht in

Betracht kommt . Diese nachträgliche Allnvivu kann nur insofern

für unsere Frage von Bedeutung sein , als sic durch ihr Geivicht
noch verdichtend ans die unteren Schichten gewirkt hat . Daß dieser
Einfluß nicht bedeutend sein kann , erhellt auS der geringen Ein

pressung , die der Boden unter dem ea . 6 m hohen Flügcldeich des
NeuaugustengrodenS erlitten hat ; sie beträgt unter dem Deichfußc

höchstens 12 om (vgl . die obigen Zahlen ) ; unter dem Kajedeich , der

jetzt noch 85 om ' ) (über dem Maifeld von 1806 ) bczw . 46 om

(über dem jetzigen Maiseld ) hoch ist , war an dem Berlans der
Schichten überhaupt keine Einpressung zu erkennen.

Ganz in der Rähc dieses alten Kajedeiches liegen die erwähnten
Grabungen , in denen ich die Spateneinstiche fand . Hier muß damals

„ur etwa 70 om tief ausgepüttet worden sein . Weiter nach dem

.Hauptdeiche hi » scheinen nach meinen Bohrergebnissen die Pinten
tiefer gewesen zu sein . Es trifft also nicht zu , wenn ich 1907
annahm , daß die Spatenstiche nur vom SodenauShnb herrührten

andererseits verstehe ich aber den Einwand von Professor Martin

nicht , wenn er (Jahrb . XVII , S . 302 , 303 u . 304 ) aus dem Auf

hören des Pflanzenwuchses unter den Spatenstichen ablciten will,
paß eine andauernde Senkung nicht vorliegen könne . Bei einem
Groden , der erst vor kurzem (seit 1765 ) durch Anfschlickuiig auS

dem Watt , „ angewachsen " ist , kann doch von tiefgehendem Pflanzcn-

ivuchs nicht die Rede sein . Daß wir in älterem Außendeichslande

tiefer hinabreichende Begetationsschichten finden , zeigen meine übrigen

Beispiele.

h Nach Besclers Bestick sollte der Deich hier 40 , o-uß messen.



3 . Die Umgegend von Sande.

Im Kirchdorf Sande hatte ich 1907 in der Nähe einer Stelle
gegraben , wo einige Jahre zuvor bei einer Brnnnenanlage — nicht
in einem Brunnen , wie Professor Martin anznuehmen scheint —
in -t m Tiefe auf Kiesuntergrund ein großes schönes Tongesäß
gefunden war . Ich stellte ans — 0,60 m alte aufgeschwcmmte
Schichten mit Strandvegetation und ans — 2,30 in dkX. unter
blauem Schlicksand ortsteinartigen Diluvialsand fest. In meinein
Bericht über diese Grabung hatte ich die Frage gestreift : Liegt
unsere ältere Marsch zum Teil auf Geestbodcu , der als solcher
schon bewohnt war?  Wenn irgendwo , dann müssen wir in der
Umgegend von Sande eine Antwort auf diese Frage finden
können , die zugleich für die Klärung der Senkungsfragc Bedeutung
haben wird.

Es war mir deshalb sehr erwünscht , daß Herr Professor
Martin als Unterlage eines Gegenbeweises gegen meine Scnkungs
befunde die Untersnchungsresultate von einer Wart im Salzengroden
bei Sande U wählte , gab er mir doch dadurch Anlaß , bei Gelege»
heit der Nachprüfung seiner Ergebnisse die eigentümlichen Boden¬
verhältnisse dieser Gegend eingehender zu untersuchen . Auf Grund
von Grabungen und Bohrungen in der kleinen Wort , die nördlich
vom Würterhause Nr . 38 an der Oldenburg -Wilhelmshavcner Bahn
liegt (vergl . Lageplan ), kommt Martin zu dem Schlüsse , daß deren
Sohle in annähernd gleicher Höhe mit Maifeld liege, daß also eine
nennenswerte Aufschlickung nach der Erbauung der Wurt nicht statt¬
gefunden habe . Als Kennzeichen des unberührten Bodens unter
der Wurt nimmt Martin sandigen Boden mit einer horizontal ver¬
laufenden moorigen Schicht von 2 vm Ticke an . Außerdem hat
er noch in verschiedener Tiefe Movrschichten und moorigen Boden
von verschiedener Mächtigkeit (7 , 3 und 30 om ) angctroffen . Ich
habe in der Wurt und in ihrer Umgebung , gucr durch den Salzen-
groben und bis ans Ende des dahinter liegenden Jeverschcn Grodens
teils gegraben , teils gebohrt , jedoch in annähernd gleicher Höhe
( -P 0,98 , M 0,77 , 0,60 , -! 0,3 -1 >» ) wobl aufgeschweinmtc oder
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aufgebrachte Mewrstnckchcn, aöer keine gewachsene Mnorschicht finden
können. Erft in nie! größerer Tiefe (unter der Wart: - 2,43,
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— 2,65 , - 3,33 , - 3,27 : im Salzengrodcn : — 3,11 , — 2,95,

— 2,87 , — 3,0 ; unter dem Deich des Salzengrvdens : - 3,29;

ain Ende des Jeverschen Grvdens : — 2,20 m ) traf ich gewachsenes
Hochmoor an , das auf humosem Sande lagerte . Der Sand lag in
folgender Tiefe : unter der Wnrt 4,77 , im Jeverscheu Groden

— 5,10 in ; demnach beträgt die Mächtigkeit des Moores 2,34 bis

2,90 in . Bis auf das Moor hinab reicht fast überall der Pflanzen
wuchs , nur nicht in der aufgebrachten Wnrterdc und in den Senken

in der Umgebung der Wnrt . Ans diesen wird die Erde zur Auf¬

führung der Wnrt entnommen , und die Vertiefungen werden dann

vollgeschlämmt sein . Der obere gelbgrane Klei sbis — 1,55 , - 1,60,
— 1,79 (Deichs , — 1,40 (Jeverscher Groden ) hinab ) enthält , mit
Ausnahme der Ackerkrume , SeestrandSpflanzcnwnchs ; der untere blaue,

sandschichtige Klei enthält zum großen Teil kümmerlichen Reitwuchs,

von dem auch Spuren ins Moor übergehen . Eine sehr eingehende

Diatomeen Untersuchung , die Herr Ehr . Brockmann in Lehe für mich

vornahm , ergab , daß auch die mit Reit durchwachsenen unteren Schichten

neben Süß - und Brackwasserdiatomeen schon viele Meeresdiatomeen

enthalten , während in den oberen Kleischichten die Meeresdiatvmeen
vorherrschen . Aus dem makroskopischen wie aus dem mikroskopischen

Befund geht also hervor , daß von gewachsenem Moor in der .Höhe,
wo Professor Martin die Wurtsvhle sucht , nicht die Rede sein kann.

Es können sich dort wohl Schwemmschichten von zerriebenem Moor,

woran alle Sandschichten reich sind , ferner kleine aufgetriebene oder

mit der Wnrterdc eingebrachte Moorschollen vorfinden ; aber die
beweisen nicht , daß bis zu dieser Höhe der gewachsene Boden reicht.

Martin nimmt die Wurtsohle nicht tiefer als höchstens 30 ein

unter Maifeld an , d . i . nach seinen Höhcnangaben auf -s 1 m IM.

Ich fand aber mitten unter der Wurt bis M 0,52 in hinab dunkel

graue Erde und schwarze Asche mit verschiedenen Samen , Knochen

von Rindern und Schafen , Scherben , Miesmuscheln und dergleichen

und darunter noch sicher aufgebrachten Boden.

Da ich aber nicht tiefer als P 0 in graben konnte , und

durch Bohrnug nur sicher feftzustelleu war , daß bei — 1,03 na der

geschichtete Boden , bei — 2,43 in das Moor begann , so wage

ich cs nicht genau zu entscheiden , wo die Wurtsvhle liegt , jedenfalls
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nicht höher als ^ 0,0 r» XX ., nach meinen ander » Grabungs - »nd
Bohrergebnissen wahrscheinlich tiefer . Für sich allein bildet aber

die Tiefenlage dieser Wurtsohle kaum ein brauchbares Beweisstück

für die Küstensenkung ; dcun der tvnreiche Untergrund und vor allem
das mächtige Moor als Unterlage lassen auf eine erhebliche Boden

Verdichtung schließen , wodurch eine etwaige Senkung verschleiert wird.

Mein Streben ging deshalb dahin , in der Umgegend andere

Punkte zu finden , die sich besser zur Feststellung etwaiger Niveau-
Veränderungen eignen als die besprochene Wurt . Ta bot sich zunächst

die von mir als Standort der ehemaligen Ahmer Kirche ausgefaßte,

halb abgetragene Wurt , welche 620 ,» nördlich von jener , unweit
des Wärterhauses Nr . 30 , östlich von der Bahn liegt . Sic liegt

jetzt noch l,l6  in über XX . Kollege H . Schmidt von Nadorst
und ich gruben dort an zwei und bohrten an mehreren Stellen
und hatten folgende Ergebnisse:

ä. Hrabimgkil.

1. Aus der Höhe . 2. Grabung am Oftrande der Höhe,

-j- 1,50 ,» XX . Mittelhochwasjcrlinic im Jadebuscn.

0,09

— 0,24

— 0,74

— l,04

Obers lache.

Humoser Ton mit Nasen. -s- 1,10 ^
l

Oberjlachc.

Humoscr Ton mit Rasen.

Durchmischter Knick mit
Bauschutt.

-i- O.Mk>Knick mit etwas Bauschutt.

Schwarzes Moor mit Ton
durchmischt.

— 0,1 .5
- 0,18 Brauner Kiessand.l

I Wollgras-und Heidemoor,
l sehr dicht.

t Humoscr brauner Saud
k mit etwas Kies.

— 0,30 Grauer Klei.
— 0,40 Bauschutt lZiegelbrocke», Mu¬

schelkalk). Dann seste Stein-
lage , die wegen Wasseran-
drangcs nicht »veiler untersucht
werden konnte.
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0 Auf der Wurthohe.

Oberfläche.

- f- >. 16

Klei »ilt Eisen-
slecken und Ziegel-

grus

8. Bohrmiqcii.
2. Aus der Wurthohe.

-1- 106

O ber slä ä>e.

Ansenzvne.
Eijenflcckiqer

Klei

H. Etwas weiter nach
Westen.

->- 0,0ti

->- 0,00 schaye Grenze

schivarzer Heidc-
tors, dann

brauner Woll-
izrastorf

^0,54

- 0,84

Rasenzvne
0,1 Ir ^e Oberfläche)

schwarzes , dann
braunes Moor

0'"^ 1 c » blauer Klei

^ Birkeuhvlz aus
— 0 ll / ^ »iiosein sand

Oberfläche.

^ Eisenfleckiger Klei

Bauschutt und
->- 0,40 jchwarzgrauer

> saud
1 lAlte Oberfläche)
1 Klei ivie oben

->- 0,0 ? .^ Lchwarzbrnuner
1 Wollqrastorf , un

^ 0, - 4^ Spuren von
Ton , Birlenholz

_0 44 ^ Ochivarzbrauner,
/ humvser sand

Brallner buinoser
sand

4. Etwa l40ni ä si l.
d. Bahn.

5. Etwa 15 in öfil.
d. Bahn.

0. Westlich von
d. Bahn.

O verflache.
Oberfläche . -j- 1,0

-f- 0 .76

— 0,04
— 0,07

Oberfläche . -f- 0,01

Elclbgrauer Ton
mit viel Eisen

tNclbgraucr Ton
mit viel Eisen

-i- 0,15
->- 0 .11,

) hellblauer sand
->- 0,0l/

Landschicht

Blauer Klei inil
braunen Eijcii-

fleckcn, ganz
durchivachscn mit
Pflanzcnstengclu

Kein Moor

l
.ui

Elelbgrauer Klei
0,24

-0,40

Klei wie vorbin

Lchwarzbrauner
feiiler sand , nach

»nlcn Heller

Brauner , ziemlich— l>,40 ^
grober Land

— 1,04

- 1,14
Land
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7. >5 in iveiter ivestl. 8. II! ,n weiter ivestl.

OM
Oberfläche.

Klei, >vie oben
0,80

Oberfläche.

Olelbgrauer.Klei,
sehr dicht

141

9. 25 m östl.
v. der Chaussee.

Oberfläche.
-s- 0,85

-j- 0,0

- 0,50

Grauer Sand,
gleichi» weißen
Zand übergehend

-s- 0,50 Klei mit hell-
^ blauen Sand
^ schichte»

— 0,05 Secmuschelrcste
— l»,15'

Klei mit Sand - - 0,25, Gelblicher Sand
schichten

- OM

- 0.80

Gelbgrnner 8lei

^ Bläulicher Sand

10 . 10 w westlich von
der Chaussee.

Oberst ä ch e.
-s- 1.0

' Klei, nach unten
etwas sand-

schichtig

^ Schwärzlich durchmischter Saud, dann blnu-
,10 / licher bis weißer Sand, sehr hart beim Bohren

11. 15 m östlich von 12. Östl, v. d. Wurt,
Grabung 1i. 5 in vom Graben.

-1- 0,46

- 0,10

. 0,40

Brauner bis
schwarzer Sand

—0.74

— 1,01

Oberslüche . Obersläche.
-j- 0,48

Grauer Klei, Ungeschichtcter
eisensleckig, »»- gelbgrnner Ion

geschichtet mit Pjlnnzen-
wuchs

Blauer Klei mit — 0,04^ Ton mit Sand
Sandjcbichlen, ^ schichten

schwärzlich — I,24s FeineLaudschich-
werdend: ohne - 1.50, len mit Torsgrus
Pslanzenwuch-) 22 1 Blauer

, schlickiger Ton
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»4. 40 in  ivoilcr  14 . Rvcli 40 i» ivcitcr
östlich.

Obersläch c.
östl i ch.

Obers !ä ch e.

10. 40 in westlich
vom Deich.

Oberfläche.

-t- IM

-s- 0,00

iliigeschichteler
gcibgr. Klei

Geschichteter
durchwachsener
Ton mit bläu¬
lichen Sand

schichte»

-s- 1.10

-s- 0.60

»»geschichteter
gelbgrauer Klei

-s- 1.16
»ngeschichteter.

dann geschichteter
Ton wie vorhin

Geschichteter Ton
mitSandschichten,

durchwachsen

' ' Hochmoor wie
-s- 0.0 vorhin

- 0.24,
-0 40 t Schwärzlicher

' l Wollgras- und 1Wollgrastorf mit
: Riedgrastorf mit s HgO
j Birkenholz .. ^ . /

Turchwurzelter " ' !
—O.ool schwärzlich. Sand —0.84/ Z ^

Vorstehende Grabungs und Bohrprofile habe ich vollständig
lfierhergesctzt, weil sicm. E. wohl geeignet sind, über die Entstehungs¬
geschichte der Marschen um den Jadebusen einiges Licht zu verbreiten.
Bevor ich aber ihre Bedeutung für das hier zu besprechende Problem
erörtere, muß ich zur Ergänzung noch einige weitere Bodenauf
schlösse hinzusügen, die noch klarer zeigen, daß in den letzten Jahr¬
hunderten tatsächlich eine Nivcauverändcrung stattgcfunden hat.

Etwa 400 m ostsüdöstlich vom Bahnwärterhaus Nr. 39 liegt
in der Nähe des Salzengrodendciches noch eine dritte Wart, die.
durch Gräben zerschnitten, in drei Landparzellcn hineinragt. Die
Biaulwurfshaufen an ihrer Oberfläche enthalten außer Bauschlitt
viele Kiesel und Feuersteine, der Auslvurf aus den Gräben ist
rostrot und das Wasser des nördlichen Grenzgrabcns ist voll roter
Flocken von Eisenoxiidhpdrat. Das alles ließ auf Sand in geringer
Tiefe schließen, und cs stellte sich heraus, daß die Klciwurt un¬
mittelbar auf einem kleinen Diluvialhügel mit einer Kuppe von
Geschiebedecksand lag.
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Zur besseren Vergleichung
der Höhenlage lasse ich die Gra
bungs und Vohrungsergebnissc
in Profilform folgern

Auf dem höchsten Punkte
derWurt hat ein Haus gestanden.
Es scheint abgebrannt z» sein,
denn in etwa 50 am Tiefe liegt
au der Grabungsstelle eine nach

Süden geneigte Braudschicht
und dauebcn eine Menge Bau
schutt , darunter große Ziegel¬
steine rind zuin Teil noch un
Versehrte schmale Dachziegel
sowie Mörtelstücke aus Muschel
kalk. Irr den oberen Schichten
fanden sich gelbe , glasierte Ton
gefäßscherben und dünnes grün¬

liches Fensterglas.
Der schwarzgrauc , sehr

humose , sanddurch-
mischte Tvuboden , der zweifellos

aufgetragen war , reichte etwa
1 m tief hinab . Ganz zu unterst
lagen schwarze , un glasierte Ton
gefäßscherben , und dann folgte

schwarzbrauner , humoser Heide¬
sand niit Granit -, Kiesel - und

Feuersteinen , dazwischen noch
ein schwarzgebranntes Tonstück,
und endlich diskordant ge¬

schichteter , zum Teil mergel
haltiger und tiesdnrchmcngtcr
Dilnvialsand . Die in obigem
Profil bezeichncten und weitere

Probebohrungen , bei denen ich
teilweise noch mit dem Spaten
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nachprüfte , ergaben , daß der Geschiebedecksand sich sanft nach allen

Seiten abdacht nnd nach Süden nnd Narben je reichlich lOO m van
der Wurt entfernt , unter Nvrmalnnll hinabsinkt . liberall liegt unter

dein 40 bis 60 am mächtigen Klei zunächst brauner Heidcsand , der

stellenweise artstcinartig ist ; nur in der letzten Bohrung nach Sude»
war zwischen dein Klei und dem humoscn Sand eine dünne schwarze

Moarschicht von — 0,48 bis — 0,58 in . Wahrscheinlich teilt

hier das Hochmoor aus , das wir als Unterlage der benachbarten

Kirchwurt in größerer Mächtigkeit antrafcn . Auf der (kreuze
zwischen dein Sand und dem aufgeschichteten Klei findet sich eine

ganz dünne Schicht Seemuschcln (meist lolliim lmltica , eine kleine

im Sandwatt lebende Muschelart ), die wahrscheinlich durch eine
Sturmflut die Höhe hinangespült worden sind . In der Wurterde

selbst habe ich hier keine Muscheln gefunden , während in den Schutt-

lagen der Wurt ^ bei der Meierei , die über l in höher und also

später noch aufgehöht worden ist , Miesmuscheln und in einem Grabe

am Abhange derselben , das ein Skelett und an Kulturreste » 22

ziemlich modern aussehende Metall - und Beinknöpfe barg , auch
Herzmuscheln und Strandschncckcn vorkamcn.

Nach Osten hin fällt die Wurt steiler ab nach einer kleinen

Senke hin , deren Oberfläche ini Mittel auf D 0,22 in liegt . Hier

war der Klei in den unteren Lagen geschichtet und ging unmittelbar
in weißen Sand mit Steine » über . Eine viel tiefere Senke zieht

sich weiter nördlich ganz längs der Innenseite des Deiches hin.

Es sind die Auspüttungen , denen man die Erde für den 1644

errichteten Hauptdeich entnominen hat (s. u .). Hier bei der Wurt

hat man nur bis auf den weißen Sand ausgeschachtet ; aber Proben

vom braunen Sande fanden wir im Klei des Deiches etwas über

der Sohle Es ist aber auch möglich , daß der sanddurchmischte
Klei der kleinen Wnrt dieser Senke entnommen ist , daß wir also

in ihr deren „ Mirre " zu erblicken haben , die größtenteils wieder

zugeschlickt ist , während man die Deicherde hier , wo das Vorland

sich weiter hinaus erstreckt haben wird , außerhalb des Deiches
gewann.

Ui » die eigenartigen geologischen Verhältnisse dieser Gegend,
auf die ich schon 1007 hinwies , zu verstehen , müssen wir die Lokal
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geschichte heranziehen , die eng mit der Eiitstehmigsgeschichte des
Jadebusens verknüpft ist.

Obwohl der Marcellnsflut von 1219 und ihren Nachfolge

rinnen hauptsächlich die Entstehung der östlichen Hälfte des Jade-

Pilsens znzuschreiben ist , drang doch daS Meer mit ihr auch schon

nach Westen bis Alt -GödcnS in OstfricSland vor . Diese weit

reichende Wirkung der Sturmflut wird darauf zurnckzufuhren sein,
dasz sie hier wenig widerstandsfähigen Boden fand , nämlich teils

Sand , z. B . bei Hibdels und Ellens , teils leichtes Hochmoor,

nämlich längs der Wasserläuse , die bis dahin zur Made gingen,

jetzt aber durch das rasch sich erweiternde Brack sich in die Jade
ergossen . Reste dieses Hochmoores sind es . die wir in den obigen
Grabe und Bvhrprofilen vielfach antreffcn . Wie hoch dieses Moor

gewesen ist , können wir am ehesten ans den Proben unter Wurt L
schließen , wo wir nach der Beschaffenheit des Torfes sicher die
Moorobersläche vor uns haben Zusammengepreßt etwa 60 am

mächtig und bis — 0,09 m XX . emporreicheud , mag es ursprünglich
auf höchstens -j- 2 m nach den heutigen Niveauverhültnissen gelegen

haben . Es scheint überall ans diluvialem oder postglazialem Sande

zu ruhen , der sich nach den Niederungen hin , durch die das Meer
«.jiibrach , stark abscnkt , von -s- 0,39 und — 0,74 nr unter den

Kurten 0 und L bis — 4,77 und — 5,10 m in der Nähe der

Meierei . Dieses Moor hat bis weit in Ostfricsland hineingereicht:

Jur Fricdebnrgcr Tief fand Herr Meliorationstechniker Röhren bei
den Aufrünmungsarbeiten ^ in tief unter der Sohle im Klei ein

ultes Schiff aus Eichenplanken , kieloben liegend , das nach seiner

ziemlich modernen Bauart ans der Zeit der Jadeeinbrüche stammelt
wird ; ein ähnliches sah ich früher im Brack beim Ellenserdamm

bloß gelegt . Der Kiel lag ans — 1,62 mm XX . nach Herrn

Ajöhrens Nivellement . Unter dem Schiff reichte der sandige blaue
Brackwasserton bis - 2,87 m . Darunter folgte Moos -, Heide-

und Wollgrastorf bis — 4 62 m , dann Sand . Die Höhenlage

Me die Beschaffenheit des Moors stimmte fast genau mit derjenigen
des Moores unter Wurt ^ im Salzengroden überein . Es werden

hier zu beiden Seiten des Bracks die oberen Moorlagen in großen
Schollen vom Wasser aufgehoben und weggcführt worden fern.

Jahib . s. Oidenb. Geich. XVIII . 10
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Mit ihren Zerreibungsprodukten sind die Sandschichten unter dem
jüngeren Klei im Salzengroden ganz durchsetzt , besonders in den
Prielen , die zwischen den Warten noch nachzuweisen sind . Auch
findet man in der Wurterde und im anfgeschlickten Klei stellen
weise Movrbroeken , in dem Klei unter dem abgegrabcncn Teiche
östlich vom Sander Bahnhofe aber ganze eiugeschwemmte Schollen
von Hochmoor . Ebensolche zeigten sich vielfach in dem Trocken
auöhub südlich vom Jade -Emskanal bei der Banter Fähre . Tort
ist auch gewachsener Schilftorf , der an primärer Stelle lagert , in
Menge . Daneben aber sind große Hochmoorschotten mit Heide-
stengcln lind Birkenholz vorhanden , die direkt auf dem alten Klei
lagern , auf dem sie nicht gewachsen sein können Auch sicht man
hier halb aufgehobene und mit Klei untcrspültc , aber nicht um
gelagerte Mvorschollen , alles redende Zeugen der großen Revolution,
die die Meereseinbrnche auf der Rüstringer Insel bewirkten . Nur
durch die Verzweifeltsten Anstrengungen ihrer Bewohner konnte sie
vor der gänzlichen Zertrümmerung bewahrt werden ; denn zu den
Jadeeinbrüchen kam fast gleichzeitig die Aufweitung der Made,
eines früher unbedeutenden Küstenflüßchens , zu einem Meerbusen,
durch den die Flut ebenfalls bis weit nach Ostfricsland hinein
drang . Es scheint aber , daß die Made um so mehr von dem
Flutandrang entlastet wurde , je mehr sich der Jadebusen aufweitetc,
denn sonst wäre es den Nüstringern und Ostringern , die sich um
1511 nach der Antoniusflut noch „ mit schweren Deichen " von beiden
Seiten gegen die Made sichern mußten , nicht gelungen , nach einem
Jahrzehnt schon die Made mit einem Siel zu bezwingen und ihr
in kurzer Zeit alles geraubte Land wieder abzugewinnen . Um so
schwerer wurde nun der Kampf gegen das Salze Brack , das mit
drei Armen , dem Tangaster Brack , dem Steenken Ties und der

Banter Balge , den Süden Rüstringens bedrohte , den Ahm von
Sande trennte und in kleine Eilande zerstückelte.

Diese Ahmer oder Oberahmer Eilande finden wir zum Teil
in unfern Wurten und ihrer Umgebung wieder . Wir können , was
hier aber nicht unsere Aufgabe ist , durch Bohrungen an der Boden¬
beschaffenheit den Verlauf der sie trennenden Balgen feststellen und
auch Nachweisen , was vor der letzten Eindeichung Grünland , was



Jur Jrage dcr Küstensenknng. 147

Schlickmatt war und um unter diesem Schlickwatt noch alter bc

wachsener Boden erhalten blieb.

Zwischen 1511 und 1643 lag diese Gegend nnbedcicht , aber
die Eiländer trugen Worten mit Häusern . Das ist durch Karten

im Oldcnbnrgischen Hans - und Zcntralarchiv beglaubigt, )̂ und es

wird bestätigt durch die im Bauschutt aller drei Warten vorhandenen

schmalen Dachziegel und großen Ziegelsteine . Zudem ist cs für
die Kirchwnrt ( V) auch urkundlich erwiesen . ?) Nach einer Urkunde

vom 24 . Januar 1554 nahm der Häuptling Ricklef von Rofhausen

aus der Ahmer Festungskirche „ alle geschulte , bedde , klcderc , hus

gerait , kost, ber , kokentnch , summa alles lves dar gewesen uu up
enes Heren hus an krude , lode und anderen notturft van nodcu . "

Daß Wart L , die einzige zum Teil geschleifte Wurt im Salzen¬

groden , mit der Kirchwnrt identisch ist , bezeugt Sello hier durch
folgenden Zusatz : „ Nach einem 1870 an Ludwig Strackerjan er¬

statteten Bericht von R . G . Brahms war die Lage der Kirche noch
deutlich durch einen Hügel ' kenntlich , bei dessen Abtragung große

Feldsteine und Steinschutt gefunden wurden . " Nach den Angaben
des verstorbenen Besitzers Joh . Backhaus geschah die Schleifung

mit Pflug uud Mullbrett , und zwar wurde etwa in abgetragen.

Ich werde also nicht weit fehlgehen , wenn ich die ursprüngliche
Wurthöhe 1 m höher als die jetzige ansetze , aus -s- 2,16 in XX.

Wurt 6 , die niedrigste , scheint nicht auf den genannten Skizzen

angegeben zu sein ; es ist möglich , daß sic schon früher verlassen
wurde . Jedenfalls sind aber alle drei Wurtcn noch in der Zeit

bewohnt gewesen , da diese Gegend von den direkten Mceresangriffen

am meisten zu leiden hatte . Sie müssen also , wie Plinius sagt,
nach der Erfahrung der höchsten Fluten " bemessen gewesen sein.

Wurt die höchste , trug nach gen . Skizzen um 1599 » och ein

gut erhaltenes Wohnhaus.

h S . auch die Kopien alter Karten von der Jade und Teilen derselben

1899 — 1625 . Band I , Tenge , Ter Jeversche Deichband.
2) Sello , Studien zur Keschichtc LstringenS und Rüsirmgens . „ Der

Jadebusen ."
Vgl . auch meinen kleinen Bericht „ Dcr Standort der Kirche aus dem

Ahm " XU - Bericht d. Ber.
10'
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Nun ist es ganz ausgeschlossen , das ; die drei Wurten ihre
Bewohner gegen Stnrmstnten gesichert haben konnten , wenn sie
damals ihre jetzige Höhenlage znin normalen Hochwasser gehabt
hätten . Dieses mag im Anfänge des 16 . Jahrhunderts noch er
hcblich niedriger gewesen sein als heute , weil die Jadeössnung
zwischen den vorspringenden Ecken von Jeoerland und Butjadinge»
noch enger und das nach Siidwesten vordringende Salze Brack noch
schmal war . Als das letztere sich aber iinincr mehr erweiterte und

verzweigte und beim Fährhuk und dem Alserort immer mehr Land
verloren ging , da mußte bald der Tidenhub dem heutigen sich in
der Höhe nähern . Dabei ist zu berücksichtigen , daß in den trichter¬
förmigen Buchten , zu denen die Jnnenjade (von Minsener Oldoog
bis Wilhelmshaven ) zählt , eine bedeutende Aufstauung der Flut
stattsiudet (Jnnenjade ca . 40 om , Westerschelde ca . 50 om ), die
auch in der inneren Erweiterung des Jadebusens fast unvermindert
zur Wirkung kommt.

Ich stelle noch einmal die Wurthöheu neben einander:

Wurt

Nicht abgetragen.

Höhe -p 2,72 in

Wurtsohle wahrschein
lich unter 0.

Untergrund : Klei , sehr

dicht ; jetzige Mächtig¬
keit ca . 2m . Darunter

ca . 2 m mächtiges , sehr-
dichtes Moor , dann

fester Sand.

Wurt  L

Mit Pflug und Mull¬
brett etwas erniedrigt.

.Höhe -p 1,16 m

Wurtsohle — 0,09 m.

Untergrund : Hoch¬

moor , sehr dicht ; jetzige
Mächtigkeit 0,65 m.

Darunter fester Sand.

Wurt

Nicht abgetragen.

Höhe 4- 1,39 m lM.

Wurtsohle 4- 0,39 m.

Untergrund : Diluvium
mit Morüneudecke,

nicht

zusammenpreßbar.

Betrachten wir zunächst die Lage der Wurten zum jetzigen
Mittelhochwasser im Jadebusen . Dabei wollen wir die etwas ab¬
getragene Wurt L um 1 in höher annehmen , das Einsinken der
Wurten in den Untergrund aber einstweilen nicht in Rechnung stellen.
Für Wurt 6 kommt es wegen des festen Diluvialgrnndes überhaupt
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nicht in Betracht . Eine künstliche Abtragung der Wnrten I und ( '
hat , wie die Lage des Brand - und Bauschuttes beweist , nicht statt
gefunden . Mittelhvchwasser bei Wilhelmshaven ist »ach den Wasser¬
standsbeobachtungen der Marine 4- 4,l8 in IV .L . — 4- 1,54 in XX.
Dem entspricht die i» den Meßtischblättern angegebene normale
Anwachshöhe der Sander Anßengroden — 4- 1,5 m XX ., die ich
als Mittelhochwasser für diese Gegend eiustelle.

Wurt I liegt 2,72 — 1,50 — 1,22 in über , Wart II ( 1 in

höher als jetzt angenommen ) 2,16 — 1,50 — 0,66 m über , Wurt 0
1,50 — 1,39 — 0,11 in unter dem gewöhnlichen Hochwasser. Denken
wir uns die Deiche weg , so wären nach den von Herrn Marine
banrat Krüger veröffentlichten Tabellen von 1854 — 1907 310 Fluten
über alle drei Wurten , 2167 über Wurt L und etwa 30000 über
Wurt 6 hinweggegangen . Jede mittelhohe Sturmflut Hütte also
Wurt 0 kahlfegen müssen , aber auch die beiden höheren Wurten

hätten nicht bis Mitte beziv . Ende des 16 . Jahrhunderts bewohnt
werden können , wenn nicht ihre absolute Höhe , ihre Lage zum
Meeresspiegel , damals erheblich höher gewesen wäre als heute . Die

angenommenen 2,25 m Klei und 0,65 m trockenes Hochmoor der
Wart 6 können nach der ersten Schwindung wohl noch um eine
Kleinigkeit zusammcugesunken sein , aber der feste Sauduutergrund
Heß ein bedeutendes Einsinken nicht zu . Letzteres ist wohl bei der
Wart -1 zu vermuten wegen der mächtigen Moorschicht in größerer
Tiefe ; aber will man diesen Einwand erheben , dann ist damit zu¬

gleich gesagt , daß Professor Martin sich sehr geirrt hat , wenn er
die Sohle dieser Wurt schon auf 4 - 1 m XX . annahm . Ebenso ist
dann erwiesen , daß seit Errichtung dieser allem Anschein nach sehr

junge » Wart eine ganz bedeutende Aufschlickuug der dortigen Marsch
stattgefunden hat , was Martin ja als ganz wesentlich für die Ent¬
scheidung der Senkungsfrage hier wie andernorts verneint.

Wie die Wurten beweisen aber auch die Deiche der Sander

Groden zum Teil deutlich , daß eine junge Senkung vorliegt . Aus
unser » Teichakten kennen wir das Profil vieler Deiche etwa seit
der Mitte des 17 . Jahrhunderts , so auch das der meisten Deiche
in der Sander „ Sprenge " , von denen manche noch sehr gut erhalten

sind - Wenn wir die jetzige Höhe der alten Deiche , der sog . Schlaf-
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deiche, mit dem für sie angegebenen schwindungsfreien Bestick, d. h.
mit der Höhe vergleichen, die sie nach dem beendeten Zusammen-
sinken der anfangs lockeren Erde behalten sollten, so zeigt sich ein
gewaltiger Unterschied. Daß freilich ein nicht mehr geschauter Deich,
der also nicht mehr nachgemessen und nach Bedarf erhöht zu werden
braucht, mit der Zeit niedriger wird, ist an sich kein Wunder; denn
durch sein Gewicht sinkt er jedenfalls auch nach Jahrhunderten
noch etwas in den Untergrund ein, wenn dieser aus Klei oder wohl
gar zum Teil ans Moor besteht. Ferner wird nach und nach Erde
vom Weidevieh abgetreten und durch die Niederschläge herabgespült.
Gewöhnlich beweist schon die gerundete Kappe, daß solche Ver¬
änderungen eingetreten sind. Auch der 1643 und 1644 errichtete
Deich des Salzengrodens zeigt im allgemeinen diesen Charakter.
Nur ein Stück macht davon eine Ausnahme.

Während ich als Höhe dieses Teiches bei der Fischelhöru,
etwa der WurtI gegenüber, -tz 2,04 in !M . durch Nivellement
ermittelte, gibt das Meßtischblatt Nr. 1110 für die der Wurt U
gegenüberliegende Strecke3 in an. Bon dort bis zur Wurt0 hin
ist der Deich zwar an einigen Stellen quer durchgrabeu(Grenzen
der Weideländer), erscheint sonst aber völlig intakt; selbst die steile
Kappe ist noch vorhanden. Letztere wird vielleicht nach der Weih-
nachtsflut von 1717, die auch diesen, damals noch als Außeudeich
liegenden Teich überflutete und durchbrach, neu aufgesetzt worden
sein. Nehmen wir nun zum Vergleich den alten Bestick von 1644,
der nach Tenge 10 Fuß über dem Groden oder 11 Fuß über
ordin. Flut betrug, so sehen wir, daß der Deich die Lage zum Salzen
groden, der in jener Gegend etwa auf -tz 0,3 in M . liegt, annähernd
noch hat. 10 Fuß— ca. 3 m. Deichkappe 3 in. Grodenhöhe
4- 0,3 m. Unterschied 2,7 in, also nur etwa 30 om Fehlbetrag.
Aber wie ist das Verhältnis zum Hochwasser— 1,5 in? Fehl¬
betrag 1,5 in! Rechnen wir hiervon die obigen 30 oin Fehlbetrag
als wirkliche Deicherniedrigung ab, so bleibt noch immer ein Minus
von 1,20 m, das entweder auf die Zeit seit 1644 sich verteilt,
wenn der Deich 1717 nur zu der alten Höhe über Maifeld, oder
auf die Zeit seit 1717, wenn der Deich damals zur alten Höhe
über ordinäre Flut aufgeführt wurde.
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Kärlichs sagt in seinem nndatierten Mannskript„Jeverischer
Deichbandt"/ ) das bald nach 1720 geschrieben sein muß, über die
„Sandumer Sprenge": „Der Graden ist höher als die Pegelnng
(ordinäre Flut) in Anfang (bei Mariensiel) NZ Fuß, bei dem
Seediekmerdeich2 Fuß 2 Zoll und so weiter bis nach der Grünte
(das wird der höhere Groden mit Sanduntergrund im nördlichen
Teile des 1733 eingcdeichten Jeverschen Grodens sein), da es bis
zu 2 Fuß 9 Zoll steiget.

Die Deiche sind in der letzten Flut (Neujahrsflnt 1721?)
bestehen geblieben,dahero der dahinter liegende Neu-Oberahmcr Groden
(Salzengroden) kein salzes Wasser bekommen hat. Es ist inzwischen
daran nichts wieder getan, dahero sie gegenwärtig nicht»» Stande
sind wie vor 10 Jahr (nach der Weihnachtsflut?)."

Es folgen dann Angaben über den vorhandenen und den
auszuführenden Bestick. Ersterer beträgt für die hier zu verglei¬
chende Strecke: Höhe 9 Fuß 4 Zoll, Kappe 5 bis 6 Fuß nsw.
Hiernach ist der Deich damals noch ca. 2,80 in über ordinäre Flut
hoch gewesen, und es betrüge die Schwindung und Senkung zu¬
sammen seit den 1720er Jahren rund 1,30 in, da die Kappe jetzt
„nr 1,50 in über ordinäre Flut liegt.

Nun könnte ja dieser Fehlbetrag allein daraus sich erklären,
paß der Deich samt seiner Unterlage in sich zusammengesunken wäre;
aber das ist hier nur in geringem Grade möglich, denn durch
Bohrungen ergab sich, daß die Deichsohle unter dem äußern Ab¬
hang auf etwa— 0,10 m XX. liegt; auf —0,50 in XX. stießen wir
aber schon auf denselben festen braunen Sand mit Steinen, den
wir unter Wurt 6 auf 0,39 in antrafen. Bis auf den Sand
aber bestand die Deichsohle aus durchwachsenem eisenschüssigem Klei,
and auf diese 40 am festen Bodens kann nur ein geringer Kom¬
pressionsbetrag kommen, auf den darunter liegenden festen Sand doch
wohl kein nennenswerter. Im Maifeld des hinter diesem Deiche
liegenden Jeverschen Grodens ging der Pflanzenwuchs bis—0,60m XX.
hinab; dann kam blauer Klei ohne Pflanzenwuchs und bei— 0,80 m
wieder der feste braune Sand.

0 In der Groöh. Lüenllnlnn Bibliolhek in Oldenburg.



>V, Tchülte.152

Fassen wir die Resultate der Untersuchungen in der Umgegend
von Sande noch einmal zusammen nnter Berücksichtigung meiner
früheren Grabung im Kirchdorf Sande, so finden wir:

Es ist wahrscheinlich, daß die Gegend ihren Namen erhalten
hat, als sie noch ein von Moor und Flußmarschniederungen um
gebenes Geestgebiet war. Noch heute sagt man im Jcverlande
„up'n Sann", obwohl dort oberflächlich nur der schwerste Marsch¬
boden zu finden ist. Sicher ist, daß hier noch zur Zeit der Meeres-
einbrüche niedere Sandhügel und teils mit Moor überwachsene
Geestrückcn waren, ans denen man sich durch Kleiwnrtcn von 1
bis 20^m Höhe gegen Sturmfluten sichern konnte. Diese ent¬
führten einen großen Teil des Hochmoores und schufen tief ins
Land eindringende Meeresarme, von denen aus die gewöhnlichen
Fluten das Zerstörungswerk fortsetzen konnten. Sie lagerten an
Stelle des entführten Moores Schlick ab, den sie mit Sand und
Torfgrus durchschichteten. Dieser regelmäßig geschichtete Klei findet
sich nur in den Senken des Salzengrodens und reicht selbst dort,
wo wegen festen Sauduntergrundes kein erhebliches Einsinken
möglich ist, nicht höher als etwa NX. Auf dem höheren Gelände
der Oberahmer Eilande findet man im Klei nur vereinzelte Sand-
schichteu mit Muscheln, die als Sturmslutablagerunge» zu deuten
sein werden. Hier ist der ganze Klei bis auf den alten Sand-,
Moor- oder Flußmarschuntergrund mit Strandrasen durchwachsen,
abgesehen natürlich von der oberen Ackerkrume. Dieser ganze
jüngere Marschboden wird also aufgeschwemmt sein, während das
Gelände Seegrodencharakter hatte und dauernd behielt; es muß
deshalb zur Zeit dieser Überschwemmungen über Mittelhvchwasser
gelegen haben; die aufgeschlickte Oberfläche liegt jetzt aber 0,50 bis
l,20 in darunter, wie gesagt, selbst dort, wo fester Sanduntergrund
die Annahme starken Einsinkens verbietet.

Ein gut erhaltenes altes Dcichstück, dessen Höhenlage über
der Hochwasserlinie wie über dem Gelände zur Zeit der Erbauung
und aus späterer Zeit bekannt ist, zeigt jetzt über dem Gelände
noch annähernd die alte Höhe, ist aber im Vergleiche zum Hochwasser
um l,20 m niedriger, als es nach der eingetretenen Schwindung
sein müßte. Ähnliche Höhenverschiebungen werden bei den Wurten
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eiugetreten sein , da sie jetzt auch nicht annähernd mehr Schutz gegen
Sturmfluten gewähren könnten.

Durch vorstehende Darlegungen glaube ich an einigen Bei¬

spielen gezeigt zu haben , das ; die auf meine frühere Jahrbucharbeit
erfolgten Entgegnungen nicht hinreichen , das Borhandcnsein einer
neuzeitlichen Senkung für das von mir untersuchte Gebiet zu wider¬

legen . Ich maße mir nicht a » , alle scheinbaren Widersprüche hiermit
beseitigt z» haben . Wenn aber Professor Martin erklärt : ' ) „ Gelingt
es dagegen , auch nur bei einer einzigen Wurt , die längere Zeit vor

der Bedeichung errichtet worden ist , den Nachweis zu erbringen,

das ; ihre Sohle in annähernd gleicher Höhe liegt , wie das sie um¬

gebende Land , so ist die Senkungshypothese zu Falle gebracht, " so
jst dieser Satz meines Erachtens wissenschaftlich sehr auzufechteu.
Ja solchem Falle wäre doch zunächst wohl zu untersuchen , ob nicht

diese Lage durch besondere Untergrundverhültnisse bedingt ist . Dafür
aar ein Beispiel : Herr van Gissen und ich besuchten auf der er¬

wähnten Herbstreise auch eine Marschgegend in der Nähe der
dänischen Grenze zwischen Ballum und Schcrrebek , deren hohe Lage

nach dm Meßtischblättern uns ausgefallen war . Diese Marsch wird
von einem Flüßchen , der Bredeau , durchflossen ; sie ist durch einen

niederen Teich nur gegen die Sommersturmflute » des Meeres ge

schützt - Am rechten Ufer dcr Bredeau liegen auf Scherrebeker Gebiet

sieben Warten , auf denen , angeblich bis ins 18 . Jahrhundert , das
Dörfchen Misthujum gelegen hat . Die Untersuchung dieser Wurten

zeigte uns zu unserer Überraschung , daß deren Sohle , geschichteter
Boden , höher  liegt als die dortige Marschoberfläche . Auch am
Unken Ufer des Flusses liegen einige Wurten , rings von Marschland

unigeben . Dort entdeckten wir zu unserem Staunen in einem Graben,
der den Wurtfuß durchschuitt , eine befahrene Fuchshöhlc und rost¬

braunen Sand als Untergrund der Marsch , und die dortige Wurt

bestand fast ganz aus demselben stark eisenhaltige, ; Sande , war

also vermutlich auf und aus einer alten Fluß - oder Meeresdüne

, a . n. O . S - 315.
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aufgebaut worden . Ähnlich werden auch die Wurten iveiter abwärts

am rechten Ufer auf niederen Ausschwcmmnngshügeln der vom hohen

Diluvialrücken Nordschleswigs herabkvmmenden Brcdean errichtet

worden sein . Bevor aber diese geologischen Bedingungen der Höhen

läge nicht völlig aufgeklärt sind , wird man nicht zu sicheren Schlüssen

über Senkung oder Nichtsenknng gelangen können.
Unser Alluvium bietet in dieser Hinsicht größere Schwierig¬

keiten als irgend eine ältere Formatian , da wir auch mit den den

Naturvorgang störenden Eingriffen des Menschen zu tun haben,

und nur bei gleichzeitiger Berücksichtigung aller die (beschichte unseres

Heimatbodens beeinflussenden Faktoren werden wir durch treue Heimat
sorschung auch die Äüslenscnkungsfrage in Zukunft lösen können.



V.

Zur Klärung der Senkungsfrage.
Entgegnung und Schlußwort.

Po» I . Marlin.

-Isur Senknngsfrage schreibtH. Schütte in den „Nachrichten für
A Stadt und Land" Nr. 77 1909:

„Der GeologeI . oa» Baren in Wageningen, der jetzt das
klassische Werk von Staring „Do bocioin van Roüorlsnll" neu heraus¬
gibt, bespricht in der „1'ijü86krikt van dot Xon. l̂ ociorl. L.arclrijlr8le.
Oonoot8vilap" meine„Neuzeitlichen Senknngserscheinungen" und die
non Dr. Wolfs  erwähnte Entgegnung von Prof. I . Martin,
„Beitrag zur Frage der säkularen Senkung der Nordseeküste", ge¬
meinsam und kommt zu dem Schlüsse: „Alles zusammengeuommen,
meine ich, daß Schüttes Auffassungen in keinem Teile widerlegt
sind. Notig bleibt es indessen, daß mehr Material gesammelt werde,
u,n zu einer genauen Schätzung der Senkung zu kommen. Daß
diese bis in die heutige Zeit fortdauert, erachte ich für über allen
Zweifel erhaben."

Obwohl van Baren mich in schärfster Weise angegriffen hat,
so würde ich seine Kritik unbeachtet gelassen haben, weil sie für
jeden Unbefangenen, der sich eingehender mit der Senkungsfrage
beschäftigt, keines Kommentars bedarf. Nun aber Schütte sich
öffentlich darauf beruft, sehe ich mich zu einer Entgegnung  ge¬
zwungen.

Auch sonst hat Schütte durchblicken lassen,si daß er meinen
Beitrag" ebenso, wie die Ausführungen von F. Schlicht und

W. Wolfs,  nicht für einwandfrei hält und zu widerlegen gedenkt.
Ob die Einwendungen, die er zu machen hat. berechtigt sind,

-I Nachr. 1909, Nr. 81, 226 u. 251.



156 I . Marti ».

möge » andere beurteile » . Um , so viel an mir liegt , dem Streit
ei» Ende zu machen , werde ich auf seine angekündigte Arbeit
nicht erwidern . Ich glaube um so mehr hierauf verzichten zu können,
als inzwischen anch außerhalb Oldenburgs — namentlich durch die
umfassenden Wurtu »tersnch »nge » A. E . van Gissens ' ) — so n»
zweideutige Anzeichen für das Nichtsinke » weiter Küstenstrccken sich
ergeben haben , daß die Senkungsfrage im wesentlichen als erledigt
betrachtet werde » darf . Ich werde mich daher darauf beschränken,
dies in eine»! Schlußwort  zu begründen.

Herrn I . van Baren r»r Entgegnung.
In dem von Schütte zitierten Referat erhebt van Baren

gegen mich in erster Linie den Borwurs , daß ich mir »reine Wider¬
legung „sehr bequem " gemacht habe ; denn ich Hütte es unterlasse »,
Schüttes Beobachtungen an Ort und Stelle „ auf ihre Richtigkeit
hin " nachznprüscn . Es ist indessen ausdrücklich von mir hervor¬
gehoben worden , daß ich das Oberahnsche Pslugland , das vorzugs¬
weise in Betracht kommt , ?) „unter Führung des Herrn Schütte"
besucht und die Beobachtung , die ihn zuerst eine neuzeitliche Senkung
vermuten ließ , als „unstreitig richtig " befunden habe , van Baren
hat nicht nur dies übersehen , sondern es ist ihm anch entgangen,
daß ich ganz allgemein nicht , wie er zu glaube » scheint , die Richtig¬
keit der Beobachtungen  Schüttes in Zweifel gezogen , sondern nur
gegen seine Schlußfolgerungen  Einspruch erhoben habe . Elftere
samt und sonders an Ort und Stelle nachzuprüfen , lag also kein
Grund vor.

Auf dem Oberahnschen Feld hatte Schütte Pflugfurchen an-
getrossen , die 1,80 m unter der Erdoberfläche liegen . In dem
naheliegenden Gedanken , die tiefe Lage des Pfluglandes auf eine
säkulare Senkung zurückzuführen , bestärkte ihn die Wahrnehmung,
daß in dem Pflugland , wie auch in dem auflagernden Boden Über-

' ) Herr van Gissen wird seine Untersuchungen demnächst in einer hol¬

ländischen Zeitschrift verössentlichen . Über das Ergebnis soll im folgenden „ Jahr¬

buch " berichtet werden.

' > Vgl . „ Beitrag " 298 — 300.
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reste von Meerstrandsdrcizack lTrigloelün maritima) und Strandnelke
sZtatioo Inmoninm) enthalten sind, Pflanzen, die aus Außengroden
über der Hochwasserlinie wachsen, während sie in dein Pflngland
1,20 m darunter gelegen sind.

Tie Pflanzen kommen aber nicht nur auf hochgelegenem
Anßengrvden vor, sondern auch ans niedrig gelegenem eingedcichten
Land. Außerdem hat Schütte unbeachtet gelassen, daß sie unter
dem Pflngland fehlen.

Die erstere dieser beiden Tatsachen, die Schuttes Schlnßsolgernitg
hinfällig machen, bestreitet van Baren, indem er bemerkt, „daß die
Mitteilungen verschiedener Pflanzcngeographen vollkommen über-
ei,stimmen mit den Angaben Schüttes." Die Angabe des Herrn
I)r. Jon gm ans ', worauf ich Bezug genommen habe, soll daher
^vermutlich mißverstanden" sein. Daß aber von einem Mißverständnis
nicht die Rede sein kann, hat Herr vr . Jongmans mir brieflich
bestätigt. Und wenn I . Massart , aus den speziell van Baren sich
beruft, i» seinem neuesten pflanzeugeographischen WerkU binnen-
deichs gelegene Standorte nicht anführt, so sei dem hier nur ent¬
gegengehalten, daß F. Buchenau  in seiner allbekannten„Flora der
„ordwesldentschen Tiefebene" wenigstens für Uriglocbin maritima
derartige Stellen namhaft macht. Weitere Beispiele— auch von
gtatios Uimoirinm— werden wir im „Schlußwort" kennen lernen.

Meinen Einwand, daß nach der Senkungshypothese die Pflanzen
nicht nur über  dem Pflngland, sondern auch unter  ihm anzutresfen
sei,, müßten, glaubt van Baren damit entkräften zu können, „daß
unter dem Pflngland Klei mit Brackwasserpflanzen vorkommt;
das beweist, daß es ursprünglich in der Brackwasserzone lag und
dann wiederholt von Seewasser überspült wurde."

Zu dieser Erklärung, der inan den Borzug der Kürze nicht
obsprechen kann, habe ich zunächst zu bemerken, daß von dem Vor¬
kommen von Brackwasscrpflanzen in Schüttes Abhandlung nichts
verlautet. Gleichwohl liegt für mich kein Grund vor, diese Angabe
anzuzweifeln. Sie ist, wie Herr Schütte mir bestätigte, in der Tat

' ) Lssai äs Zöoxrsptiis botamqus äss äistriots littorsux st alluviaux
(jt> la ös >8><ms. LruxsIIss ISV7.
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zutreffend und nur insofern unvollständig, als das Reit, um das
es sich handelt, nicht unmittetbar unter dem Pflugland auftritt,
sondern durch eine 30 am mächtige Klcischicht davon getrennt ist.
In letzterer müßten also ebenso, wie in dem Boden über  dem Pflug¬
land Meerstrandsdreizack und Strandnelke anzutreffen sein, falls
eine säkulare Senkung sich hier vollzogen hätte.

Der Vegetatiouswechsel weist allerdings unzweideutig auf
einen Meereseinbruch hin, und cs ist wohl kaum zweifelhaft, das;
die Vernichtung des Ncitwiichses in der Marzellusflutperiode erfolgte,
durch die im Beginn des 13. Jahrhunderts namentlich im östlichen
Teil des Jadegebietes große Landmasscn fortgerisscn wurden,ff
Nach dem von Schütte berechneten jährlichen Scnkungsbctrage von
7,5 mm müßte also die Neitschicht, die er in der Tiefe von ö bis
10 em unter XX. antraf, ursprünglich ea. 5 m über XX. gelegen
haben, während die Mazimalhöhe der Marschen etwa 2 m XX.
beträgt. Berücksichtigen wir dagegen, daß Reit im Wasser und i»
feuchten Niederungen wächst, große Teile der Marsch aber nur
wenig über XX. gelegen sind, so entspricht die Höhenlage der-Reit¬
schicht durchaus den normalen Berhültnissen.

Über die Beschaffenheit des tieferen Untergrundes der Insel
erfahren wir noch, daß der Kern aus Sand besteht, obwohl Schütte
selbst dies nicht erwähnt. —

Bon den sonstigen vermeintlichen Senkungsbeweiscn erwähnt
van Baren nur noch „die Methode, welche Schütte angibt, um eine
eventuelle Senkung des Landes örtlich konstatieren zu können" . . .
„Hat das Land seine Höhe unverändert beibchalten, so bildet die
Salieornia-Schicht eine horizontale Ebene; hat sich das Land
gesenkt, dann senkt sich die Zone nach der See zu unter die mittlere
Hochwasserlinie."

Schütte behauptet gerade entgegengesetzt, daß im Fall einer
säkularen Senkung die Salieornia-Schicht nach dem Lande hin geneigt
sei. Seiner Annahme liegt die Beobachtung zu Grunde, daß in einer

' ) F. Schuchl. Beitrag zur Geologie der Wesermarichen 1903.
' ) Rach einer späteren Angabe Schüttes (Nachr. 1909, Rr. 220) liegt

das Pflugland 20 bis 24 ein über XX. Die Höhenlage der 30 ein tiefer ge¬
legenen Neitschicht beträgt demnach6 bis 10 cm — XX.
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alten Deichpütte eine Krückfliß - Schicht (!>aIic :ornia Imr -Hnoes ) 70 onr
unter Rkittelhochwasser angctroffcn wurde . Die Wachstumszone dieser

Pflanze fällt mit der Mittelhochwasserlinie zusammen , se> daß jene
Schicht in der Tat sich gesenkt haben muß . Schütte schließt auf eine

säkulare Senkung ; dach sind auch andere Ursachen in Frage zu

ziehen — wie z. B . Znsammenpresfnng des Untergrundes durch
anfgeiagerten Schlick und Fortführung von Bodenteilchen durch
GrnndwasserströmungenZ — Ursachen , die je nach den obwaltenden

Verhältnissen eine sehr verschiedene Senkung der Salicornia Schicht

zur Fvlge haben können . Indem Schütte voraussetzt , daß die in
der Deichpütte beobachtete Senkung säkularer Art sei, folgert er,

daß die Salicvrnin -Schicht eine nach dem Lande hin geneigte Ebene
bilde , um hieraus wiederum auf eine säkulare Senkung zu schließen.

Seine Beweisführung läuft also auf einen Zirkelschluß hinaus.

Die Salicorniaschicht „ hebt sich scharf von dem darunter

liegenden vegetationslosen , meist bläulich gefärbten Wattsand oder
-Schlick ab, " 2) Hiermit hat Schütte seine Hypothese selbst wider-

legt , weil im Fall einer säkularen Senkung die Pflanzenreste un¬
unterbrochen in die Tiefe gehen müßten . — van Baren läßt diesen

Anspruch unberücksichtigt.

In , übrigen ist er der Meinung , daß meine Kenntnis der

niederländischen Literatur „zu gering " sei, als daß ich „ mit Erfolg
die Ergebnisse vieler Untersuchungen sollte bestreiten können . " „ Die

Literatur über unsere Terpen (Warten ), n . a . die von van Bemmelen und

Aeina , kennt der Schreiber ebensowenig wie die von Holwerda jr . ge¬

machten Bemerkungen gegen Boeles ' Schlußfolgerungen ; was doch
m - E > gleich notwendig gewesen wäre , so inan wenigstens kritisch

Werke gehen will . "

Der Verfasser hätte sich selbst sagen können , daß eine er¬

schöpfende Darstellung alles dessen , was schon über die Senkungs¬

frage geschrieben worden ist , nicht in meiner Absicht liegen konnte,
U>eil dies über den Rahmen eines „ Beitrages " , wie ich wohl über¬

legt meinen Aufsatz betitelte , weit hinausgehen würde . Sein Hin

' ) „Beitrag " p . 302 — 303.
tz „Neuzeitliche Senkungserichciuungen " 438.
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weis auf die niederländische Literatur ist um so weniger am Platze,
als die Schriften, die er im Auge hat, wenig oder gar nicht für
meine Untersuchungen in Betracht kommen. Letztere nämlich be¬
zweckten weiter nichts, als bei einigen Wnrten die Tiefenlage der
Sohle sestzustellcn. Zn dieser Frage aber äußert I . M. van
Bemmelein0 „Betreffs der Tiefe, in welcher der Grundschlag der
Terpen (also die Oberfläche, worauf sie aufgeworfen sind) gesucht
werden muß, befinden wir uns noch sehr im Unsicher»"Z) und er
betrachtet cs als eine Hauptaufgabe der ferneren Wurtuntersnchnngen
gerade über diesen Punkt Klarheit zu schaffen,ff Nachdem dies
auch in Holland geschehen ist, schreibt Herr Professor van Bemmele»
mir vor kurzem, „daß, »ach der Lage der Wurtsohleu zu urteile»,
in Groningen, Friesland und Zeeland die Senkung der Nordseeküste
in den letzten zweitausend Jahren entweder sehr wenig gewesen oder
nicht zu bestätige» ist." ff

Die Mitteilung von I . Oost Elema und I . Elema .ff
wonach in der Wurt von Toornwerd die Sohle 60 om bis 1 m
unter Maifeld liegt, widerspricht meiner Auffassung nicht im ge¬
ringsten. Ich habe dargelegt, wie solche Höhenunterschiedeu. a.
durch eine nachträgliche Aufschlickung des Landes in der Umgebung
einer Wurt zustande kommen können, und der gleichen Ansicht sind
die Verfasser betreffs der Wurt von Toornwerd. Sie schreiben: „Es
ist also deutlich, daß der Gruudschlag der Wierde(Wurt) auf uu-
bedeichtes Land gelegt ist, und daß das umliegende Land durch
Anschüttung aufgehöht wurde." Andererseits ist angesichts des
Alters der Wurt gerade die geringe Tiefenlage ihrer Sohle ein
Beweis, daß Schüttes Berechnung, die schon für 100 Jahre einen
Senkungsbetrag von 75 ein ergibt, nicht richtig sein kann.

ff LssedouvviiiK ovsi äst tsxsuvooräißs 8tüuä>iuut oorsr lcsnuis vsn
cls nsäsrluuässäs Isrpen . Ouälisiäkunä. Nsäsäsel v. >i. Rijksmuseum von
Ouäd. ts I>siäsn 1908.

-1 I. o. 39.
ff I. s . p. 96.
ff Vgl. An», ,>. 169—161
ff LssoäiijvinZ äsr IVioiäs vru> looi 'Ntvsrä. 8ijär . tot äs lcsouis

vsn äs Rrov. Oromnßen. II . 3. 1907.
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Was das Alter der Warten anlangt , so kommen „die von

Holwcrda  jr . gemachten Bemerkungen gegen Boeles'  Schluß¬

folgerungen " für mich nicht in Betracht . Denn ob die ältesten
Wurten in den letzte » Jahrhunderten vor Chr . st oder , wie Holwerda

meint , in dem ersten Jahrhundert nach Chr . entstanden sind, -> ist

für den von mir verfolgten Zweck belanglos ; handelt es sich doch
nur um den Hinweis , daß der Fuß einer sehr alten Wurt nach

dem von Schütte berechneten Scnkungsbetrage in bedeutender Tiefe

liegen müsse . Obgleich Boeles das Alter der Wurten bis in das
vierte Jahrhundert vor Chr . zurückdatiert , b) habe ich nur 2000 Jahre,

also das Mittel beider Altersbestimmungen , in Rechnung gestellt.

Daß ich nicht , wie van Baren schreibt , „ allein " , sondern „ in

erster Linie " von der Untersuchung der Wurten die Lösung der
Senkungsfrage erwarte , Hütte ihm bei einiger Aufmerksamkeit nicht

entgehe » können . Geradezu rätselhaft aber ist die weitere Bemerkung:

„was bis jetzt gefunden ist (er fMartins verweist hierbei auf Boeles'
Schrift über die Terpen ) beweist nicht , daß sie stufenweise aufgehöht

find , weil sie aufgebaut waren auf einer im sinkenden Zustande
befindlichen Landoberflüche . "

Tatsächlich habe ich darzulegen gesucht , daß die wiederholte

Aufhöhung der Wurten nicht als Beweis für eine säkulare Senkung

herangezogcn werden darf . —

Zur weiteren Bekräftigung seines absprechenden Urteils schreibt

van Barein „ Auch Ramaers Schlußfolgerungen , worauf Schütte sich

beruft , werden zu kurz von der Hand gewiesen und dagegen den

Beobachtungen anderer zu großer Wert zuerkannt . "

Aus den neueren Pegelbeobachtungen hat I . C . Ramaer

ein Steigen des Meeresspiegels hergeleitet , das in 100 Jahren
lg ow ausmachen soll . Hiergegen jedoch haben H . E . de Bruijn

und H - ^ van de Sande Bakhuyzen  Bedenken erhoben.

h ? . 6 . .k. .V. Loslss . Xsssbritt ovsr äs vieräs van toornverä.

Idiäsw-
.1. Il . ktyIvsi 'äLir . Xssodrittovsr äsvisräs vanloornvsrä . Ibiäsm.
Das Alter der friesijchen Terpen. Vs vrijs Xriss . XX . 1906.
Bergl . Anm . p. 16'!—104.

JaNrb. f. Lldnib. tke'H. XVIU. 11
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Wenn ich selbst — wie ich gerne zugebe — mit meinem Urteil

über die verdienstvollen Untersuchungen Ramaers zurückgehalten und

statt dessen vorgezogen habe , die Ansicht seiner eigenen Fachgenossen

in den Vordergrund zu stellen , so denke ich , daß mir hieraus ein

Vorwurf nicht gemacht werden kann . Immerhin glaube ich auch

als Laie die Meinung vertreten zu dürfen , daß der Wert der

Wasserstandsaufzeichnungen — zumal bei kurzer Beobachtungszeit —

für die Entscheidung der Senknngsfrage sehr hcrabgemindert wird,

wenn die Richtung und Stärke des Windes dabei unberücksichtigt
bleiben . Daß diese das Jahresmittel der Wasserständc wesentlich

beeinflussen , ist aus jeder graphischen Darstellung auf den ersten

Blick zu erkennen.

Im Briefwechsel mit van Baren mag Schütte sich auf Ramaer

berufen haben ; in den „ Neuzeitlichen Senkungserscheinnngcn " jedoch

ist nicht davon die Rede , und zwar aus dem einfachen Grunde,

weil Ramaers Arbeit noch nicht veröffentlicht war . Schütte betont

übrigens ausdrücklich , „ daß die Wasserstandsaufzeichnungeil an der

Nordsee über die Senkungsfrage bisher keinen Aufschluß geben " ,
indem er mit Recht bemerkt : „ Es sind hierbei eben zu viele Fehler-

möglichkeiten , und es hält schwer die Fehlerquellen zu entdecken und

zu beseitigen " . Als brauchbare „ Unterlage für geologische Schlüsse"

will er nur die Beobachtungen an Seepegeln gelten lassen und

diese auch nur dann , wenn sie „ lange Zeiträume hindurch fortgesetzt

werden und zwar an allen Punkten mit völlig gleichen Vorschriften " .
Fluß Pegel sollen selbst in der Nähe der Mündung keine zuverlässige
Auskunft geben.

Nach diesem wird Schütte die Schlußfolgerungen Ramaers

schwerlich mit Erfolg als Beleg für seine eigene Auffassung heran¬

ziehen können , dies um so weniger , als beide zu völlig abweichenden

Ergebnissen gelangen ; denn Schüttes „Senkungskoeffizient " übertrifft

Ramaers Berechnung um das Vierfache . Es ist also klar , daß —

wenn nicht beide — so doch eine dieser beiden Berechnungen falsch

sein muß.

Gegenüber dem Ausspruch , daß ich Schütte „ in keinem Teile"
ividcrlegt habe , stelle ich fest , daß van Baren mir in einem einzigen
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Falle den Versuch gemacht hat, seine Behauptung zu begründen, —
mit dem Erfolg, daß Schüttes Beweisführung dadurch nur noch
mehr an Boden verloren hat.

Was vau Baren gegen mich geltend macht, sollen zwar nur
„einige Beweise von de» vielen" sein, „die man hier sollte anführen
können"; sie genügen indessen, um den Wert seines Urteils zu
kennzeichnen Die zahlreichen Jrrtümer und Mißverständnisse über¬
raschen um so mehr, als zwischen van Baren und Schütte offen¬
sichtlich ein ausgiebiger Meinungsaustausch stattgefunden hat; denn
nicht nur verrät vau Baren Kenntnis von Tatsachen, die Schütte in
seiner Abhandlung unerwähnt läßt, sondern auch über dessen Stellung¬
nahme zu der späteren Veröffentlichung Ramaers zeigt er sich
unterrichtet. Sein Urteil kann uns füglich unberührt lassen. Mit
der Phrase, das Andauern der säkularen Senkung sei „über allen
Zweifel erhaben", wird diese mit Ernst zu prüfende Frage ihrer
endgültigen Lösung keinen Schritt näher geführt. ')

Schlußwort.
Die Scnknngshypothese setzt voraus, daß die Nordseeküste in

demselben Maße, wie sie sich gesenkt haben soll, stetig anfgeschlickt
wurde, so daß ihre Höhenlage im wesentlichen unverändert blieb,

' ) Wie sehr in Holland die Meinungen über die Senkungsfrage geteilt
sind, geh' aus folgenden Abhandlungen hervor, die nach Abschluß meiner Arbeit
erschüm" sind als „Verr-Isg »vor sso brisk van den üliuistsr van Linnsn-
lanäsoks 2absa inst vsrrosb om inliebtingsn bstrsklsnäs wstHgingsn cisr
^oor <l8Volrn8t." (lrou . v. IVetsnsobappsn ts ^ mstsräam 1909.)

1. Xota omtrsnt ssuigs bsjialingon van äs äaling van äsn boäsm
v»a Xeäerlanä lang» äs rssbnst , akgslsiä uit opteshsningsn van vatsr-
booßwu sn vatsrpassingsn äoor II . 0 . van äs 8anäs Labbuzren.

2. Xota omtrsnt äs äaiiug van äsn boäsm in äs laatsts sasrsn äoor
H x . äs Uru)  n.

3. Os äaling van äsn boäsm van Xsäsrlanä äoor 0 . L.. k . ^lolsu-

gr
4. ^ anteslcsning omtrsnt äs äaling van äsn Xsäsrl . boäsm van

^ vau Lsmmslsu.
van de Sande Bakhuyzen stellt zunächst fest, daß »ach den ini

Wasserkonlor zu Amsterdam vorgenonuueueu Pegclbeobachinngen während der



I . Martin.164

solange nicht der Aufschlickung durch Errichtung der Deiche ein Ziel

gesetzt wurde . Unsere Wurteu , die schon Plinius bekannt waren,
wüßten demnach um so tiefer unter Maifeld . d. h . unter der Ober

fläche des angrenzende, > Landes liegen , je älter sie sind , je später

sie eingedeicht wurden , und in je stärkerem Maße die Senkung und

mit dieser die Aufschüttung sich vollzogen hat.

Es würde indessen verfehlt sein , wenn wir , wie cs mehr¬

fach geschehen ist , aus der tieferen Lage der Wurtsohle ohne

weiteres eine neuzeitliche säkulare Senkung herleiten wollte » .

Wie ich schon in meinem „Beitrag " bemerkte , kann unter Um¬

ständen die Beschaffenheit des Untergrundes eine Senkung der
Wurten zur Folge gehabt haben . Dies wird namentlich dort der

Fall sein , wo der Untergrund von Moor oder von Klei gebildet wird.

Ferner müssen nur damit rechnen , daß manche Wurt an einer

Stelle errichtet wurde , wo der Strand noch nicht zu seiner vollen

Höhe herangewachsen war . In solchem Fall konnte im Umkreis
der Wurt , auch ohne daß diese sich senkte , eine Aufschlickmig vvr
sich gehen.

Große Teile der Wurtsohle können auch dadurch von vorne-

herein tiefer zu liegen gekommen sein , daß man die Ausschachtungen,

Jahre 1700 — 1860 eine merkliche Lenkung nicht stattgefunden habe ; und was die

neuere » von Ra inae r mitgeteilten Pegelbeobachtungcn anlangl , aus denen dieser eine

Lenkung von 18 ein für 100 Jahre herleiket , so ist der Verfasser der gegen

»eiligen Meinung , dass aus ihnen irgend eine Schlußfolgerung belrefiS einer

Senkung oder Hebung des Bodens nicht gezogen werden könne.
Nach de Br uh ns Ansicht hinwiederum ist „ als wahrscheinlich auzunehmen.

das ; die Steigung des Seestandes in de » legten 50 Jahre » nngesnhr 100 mm

pro Jahrhundert beträgt " .

Moleng rann  schließt seine Betrachtungen »nt den Worten : „ geologisch

gesprochen mag man , trotz der zu Amsterdam wahrgenommencn Ruhe der

200 Jahre vor dem Jahre 1860 , sagen : der Boden von Nicderland ist mindestens

seit pliocäner Zeit andauernd gesunken und befindet sich noch in derselben großen,

sinkenden Periode ."

van Bemmelen  endlich glaubt zwar auch , „ daß wir » ns » och immer

in einer Senknngsperiodc befinden " , doch aus Grund der Wurtuntersnchungen

van Gissens und meines eigenen „ Beitrages " betrachtet er es zugleich als „ höchst

wahrscheinlich , daß diese Senkung während der letzten zweitausend Jahre ans-
gehörl hat oder zum mindesten sehr gering gewesen ist . "
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aus dcneu die Wurterdc ausgehoben wurde , beim Weiterbau der

Wurt wieder zuschüttete . ' ) In der Regel freilich wird inan in der

selben Weise , wie man heutigentags mit den Deichpüttcn verfährt,
die Wurtpüttcn ( „ Mirren " ) wieder haben zuschlicken lassen , bevor

inan über diese hinaus die Wart vergrößerte . Mer auch in diesem

Fall kann ein Zusannnensinken des schlammigen Bodens eine unter
Umständen beträchtliche lokale Senkung der Wurtsohle veranlaßt

haben.
Endlich ist zu beachten , daß die Oberfläche eingedeichten

Landes infolge der Entwässerung sich senkt , indem nicht nur der

Boden sich verdichtet , sondern auch große Mengen von Bodenteilchen

in gelöster , wie in fester Form durch das Wasser fortgeführt werden.
Demnach kann auch nach der Eindeichung bei Gelegenheit von

Mcereseinbrüchen die Umgebung einer Wurt aufgeschlickt worden

sein , so daß ihre Sohle gegenwärtig unter Maifeld gelegen ist.
Da der Strand im allgemeinen nur bis zu 2 m über Normal¬

null anwüchst , so ist dies für gewöhnlich die äußerste Grenze für
die ursprüngliche Höhenlage der Wurtsohle . An Flußmündungen,

,vo der Strand unter Umständen zu größerer Höhe anschlickt , kann

die Wurtsohle dementsprechend höher liegen Eine Ausnahme von
der Regel bilden selbstverständlich auch diejenigen Wurten , die auf

ci „ er diluvialen Anhöhe errichtet wurden.
Wenngleich inan bei Anlage der Wurten hochgelegene Stellen

tunlichst bevorzugt haben wird , so ist andererseits anzunehmen , daß

die Fischfang treibende Bevölkerung ihre Wohnsitze so weit wie

' ) Man vergegenwärtige sich nur , wie in den Nordseebädern die Kinder

beim Bau ihrer Strandburgen verfahre » . Die erste Anlage einer „ Burg " erfolgt

meist im Innern einer mit dein Spaten gezogenen Kreislinie , längs welcher der

Boden ausgehoben wird , sodasz um den Hügel ein Ringgraben entsteht . Mit

dem Fortschreiteu des Baus wird der Ring mehr und mehr erweitern oder eS

werden an einer oder mehreren Stellen Ausschachtungen von größerem Umfang

vorgenomnien , die ebenso , wie die älteren Teile des Grabens , soweit sic nicht bei

der nächsten Flut von selbst versanden , wieder zugeivorfen werden , wenn die Burg

darüber hinaus vergrößert werden soll . In den peripheren Teilen einer Burg

ist daher die Sohle tiefer gelegen als der Strand , während sic in dem ältesten
Teil die gleiche Höhenlage ha ! wie dieser.

») Rormallimll (ttdl .) --- Nullpunkt des Ainsterdamer Pegels
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möglich nach dem Meere hinaus vorgeschoben hat . Wohnwurten

und die in ihrer Nachbarschaft mitunter anzutreffeudeu Begrab nis-

wurteu  wird man daher vielfach an der Grenzlinie der ge¬

wöhnlichen Fluthöhe erbaut haben , wahrend man für die Flucht-

Hügel,^  die in Zeiten äußerster Not als Zufluchtsort dienten,

gewöhnlich höher gelegene Stellen gewählt haben wird . Im all¬

gemeinen muß demnach der Fuß der Wurten ursprünglich in der

Höhe des normalen Hochwassers 'oder darüber bis 2 m -s- UN.

gelegen haben . Da aber die Flut an den verschiedenen Stellen

der Küste zu sehr verschiedener Höhe aufläuft , so liegt auf der Hand,
daß in der ursprünglichen Höhenlage der Wurtsohle ein ziemlich

weiter Spielraum besteht . Auch darf wohl ohne Bedenken ange¬
nommen werden , daß in früheren Zeiten , als die Lücken zwischen

den Inseln , die unserer Küste vorlagern , noch enger waren , die Flut

nicht die Höhe erreichte , wie gegenwärtig.

Berücksichtigen wir weiter , daß sowohl unter dem Gewicht der

Wurt , wie auch infolge der Entwässerung des eingedeichte » Landes

0er Untergrund je nach seiner Beschaffenheit sich mehr oder weniger

gesenkt haben muß , so dürfen wir kaum erwarten , Wurtsohlen in

ihrer ursprünglichen Höhe anzutresseu . Allenfalls mag auf wenig

nachgiebigem Sandboden , zumal auf uneingedeichtem Land , ihre

Höhenlage unverändert geblieben sein.

Nach alledem kann auf alluvialem Boden die Höhenlage der

Wurtsohle in ihren höchst gelegenen Teilen von 2 m -s- NN . abwärts
bedeutend variieren.

Je höher hier die Wurtsohle gelegen ist , um so besser ist natürlich
der Beweis , daß eine allgemeine Küstensenkung in historischer Zeit

sich nicht ereignet hat.

Läßt sich ferner feststellen , daß eine Wurt , die schon lange
vor der Eindeichung der Marschen bestanden hat , mit ihrer Sohle

oder auch nur mit einem Teil davon in gleicher Höhe mit dem

umliegenden Maifeld sich befindet , so kann , tveil eine Ausschlickung

in der Umgebung der Wurt nicht stattgefuuden hat , eine Senkung

's Tie Zluchthügel unterscheiden sich von de» übrigen Wurten äußerlich

dadurch , daß sie in , Vergleich zu ihrem geringen Umfang ungewöhnlich hoch sind.



Zur Klärung der Smkungsfragc. 167

in der Zeit zwischen der Erbauung der Wurt nnd der Deiche nicht

erfolgt sein , selbst wenn das eingedeichte Land erheblich tiefer liegen

sollte , als der Anßengroden . Zwar ist in diesen ! Fall die Mög¬
lichkeit einer nachträglichen Senkung nicht ausgeschlossen , jedoch
kann diese schwerlich säkularer  Art sein . Wenn nämlich nach

weisbar die Senkung erst nach der Bedeichung eingetretcn ist , so

steht sie auch mit dieser offenbar in ursächliche »! Zusammenhang ; sie
kann alsdann ohne Bedenken auf ein Zusammensinken des mehr oder

weniger entwässerten Bodens znriickgeführt werden . Die tiefe Lage

mancher Binnengroden wird aber wesentlich auch dadurch mitbedingt,

daß die Eindeichung bereits vorgenommen wurde , bevor der Groden

seine volle Höhe erreicht hatte.
Wenn endlich auf hochgelegenem Anßengroden es Wurten

geben sollte , deren Sohle ganz oder teilweise mit Maifeld abschncidet,

so würde dies der sicherste Beweis sein , daß , solange die Wurt
besteht , in ihrem näheren Umkreis eine Senkung irgend welcher
Art sich nicht ereignet hat . —

Um die Grenze zwischen Wurt und Urboden zu ermitteln,

fragt es sich zunächst , woran wir den Untergrund von der aufge¬
tragenen Wurterde unterscheiden können . Als die wichtigsten Er-
keilnungsmerkmale für jenen seien hier nur angeführt das Vorkommen

von Pslanzenresten in ungestörter Lagerung , Horizontalschichtuug
„iid blauer Farbenton.

Pflanzenrcste können iu allen Tiesenlagen in den Marschböden

Vorkommen , eine Tatsache , die sich daraus erklärt , daß in post¬

glazialer Zeit eine säkulare Senkung stattgefuuden hat.
Horizontale Schichtung tritt besonders deutlich dort in die

Erscheinung , wo der Boden aus abwechselnd sandigen und tauigen

Lagen besteht . Ist er indessen — wie z. B . reiner Klei — von
durchaus gleichmäßiger Beschaffenheit , so ist keine Spur von

Schichtung zu bemerken.

Tie oft wahrzunehmende blaue Farbe hat der Untergrund

der Wurten mit den Schlicksanden und - Tonen der Anßengroden

„rid Watten gemein . Selbstverständlich haben solche Sande und

Tone auch zum Aufbau der Wurten Verwendung gefunden ; denn

auf dem Anßengroden pflegt der blaue Farbenton schon in geringer
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Tiefe unter Maifeld sich einznstellen . Unter der Einwirkung der

Luft jedoch geht er — wie ich an einigen Bodenproben beobachtete -

schon nach wenigen Tagen verloren , und somit erklärt cs sich , das;

der nach und nach aufgetragene Wurtboden ihn überall vermissen läßt.

Bei den Wurten von Bant , Ahm und Haddien , die ich

im vorigen „ Jahrbuch " beschrieben habe , liefert die Höhenlage der

Sohle in allen drei Fällen den sicheren Beweis , daß die Senkung,

die hier möglicher Weise stattgefunden hat , dem hohen von Schütte

berechneten Betrag nicht entfernt glcichkommt . Daß die Senkung
als eine säkulare aufzufasscn sei, dafür läßt sich in keinem dieser

Fälle ein zwingender Grund cinsehen.

Die Höhenlage der Sohle beträgt rund gerechnet bei der
Banter Wurt mindestens 0,80 m -j- XX ., bei der Ahmer Wart

1 w si- XX . und bei der Haddiener Wurt 0,20 m -j- XX . ' )

Gehen wir von der Voraussetzung aus , daß vor der Be¬

deichung das Land die Höhe von 2 nrm XX . besessen habe , so
würde in den beiden ersten Fällen die größtmögliche Senkung nur

1 irr oder wenig mehr betragen haben . Nach Schütte soll sich
unsere Küste jährlich um 7 bis 7,5 mm senken . Stellen wir diesen

„Senkungskoeffizienten " in Rechnung , so würde sich ergeben , daß

jene beiden Wurten frühestens in der letzten Hälfte des 18 . Jahr¬

hunderts erbaut worden sind . Weil dies aber nicht angenommen

werden kann , so stimmt entweder jener Senkungskoeffizient nicht,

oder ich habe falsch beobachtet . —

Herr Schütte hat in Gemeinschaft mit Herrn van Gissen

meine Angaben über die Ahmer Wurt nachgcprüft . Wie ich jedoch

aus dem mir von Herrn van Gissen zur Verfügung gestellten

Protokoll ersehe , gehen ihre Meinungen über die Lage der Wurt

sohle weit auseinander.

In 1 m -i- XX . bis Im — XX . wurde unter der gelben

Wurterde blauer Klei angetroffen , den van Gissen für Urbodcn

') Ter Beschreibung der Haddiener Wurt muß ich hier nachfügen, daß
die beiden Stellen , wo ich den llrboden in 1,06 ni und 1,15 m unter der
Tberslüche antras, 1,29 beziv. 1,l!6m -s- XX . gelegen sind.
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hält, während Schütte ihn für aufgctragcnen Boden ansprichl.
Alach van Gissens Ansfassnng würde also in genauer Überein¬
stimmung mit meiner Ansicht die Wnrtsohle1 m XX., nach
Schüttes Meiiiling dagegen Im — XX. gelegen sein.

Der Grund, den Schütte geltend macht, ist der, daß der
Boden nicht geschichtet ist. Daß indessen Mangel an Schichtung
kein Kriterium für berührten Boden ist, wird nach van Gissen da
durch bewiesen, daß in dem an die Wurt angrenzenden Land der
Boden in dieser Tiefe ebenfalls ungeschichtct ist. Wie ich schon
bemerkte, kann es sogar als Regel gelten, daß reiner Klei der
Schichtung entbehrt.

Abgesehen von der oberen Lage, in der einige spätsränkischc
Gefäßscherbcn angetroffen wurden, enthält der fragliche Boden im
Gegensatz zu der auflagernden gelben Wurterdc weder Scherben,
noch Knochen und dergleichen mehr, und seine anfangs dunkle
Farbe macht nach unten hin allmählich einer lichteren Färbung
Platz, so daß zwischen dem Hellen und dunklen Ton eine scharfe
Grenze nicht zu ziehen ist, — beides Anzeichen, die sehr zu Gunsten
der Auffassung van Gissens sprechen. Daß obendrein die blaue
Farbe als ein zuverlässiges Erkeunungsmcrkmal für Urboden gelten
darf, habe ich bereits erwähnt und begründet.

Nach jenen Gefäßscherbcn zu urteilen, würde die Wurt etwa
gOO bis 900 Jahre alt sein. Wäre Schüttes Scnkungskoesfizient
richtig, so müßte sic mindestens 75 omX 8 — 6 m gesunken sein,
„,,d wenn ihre Sohle anfangs2 m -r- XX. gelegen hat, so müßte
sic jetzt4 in—XX. liegen. Wir sehen also, daß selbst, wenn wir
uns z" Schüttes Ansicht bekennen wollten, die Lage der Wurt-
sohle dem Senkungskoeffizicnten nicht entspricht.

Wie ich in meinem„Beitrag" erwähnte, liegt die Wurtsohlc
ZO am unter Maifeld. Meine Vermutung, daß diese tiefere Lage
durch Zusammenpressung des unterlagernden Bodens verursacht
worden sei, gewinnt sehr an Wahrscheinlichkeit dadurch, daß nach
Herrn van Gissens Fundbcricht in geringer Tiefe(4,50 m — XX.)
eine „ziemlich mächtige" Mvorschicht angetroffen wurde. Ein Aus
schlicken des umliegenden Landes hat daher nach der Errichtung
der Wurt mutmaßlich nicht mehr stattgcfnndcn Ta nun Maifeld
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1,30 -s- XX . gelegen ist , der Boden aber aus Klei besteht , der durch

Entwässerung bekanntlich stark zusammensinkt , so haben wir keinen

Grund , hier eine säkulare Senkung anzuiiehmen . —

Bei der Haddiener Wurt liegt , wie gesagt , die Sohle » ach

ineinen Ermittelungen 0,20 m -s- XX . Daß auch diese Angabe

zuverlässig ist , zeigte eine Nachprüfung , die Herr van Gissen in
meinem Beisein vorgenommen hat . An den fünf von ihm unter¬

suchten Stellen variiert die Höhenlage der Wurtsvhle von 0,18 m
— NX . bis 0,13 m -s- XX . Für die geringfügigen Abweichungen

bieten schon die natürlichen Unebenheiten des Untergrundes eine

genügende Erklärung.
Als unterste Schicht der Wurt trafen wir Dünger an . Nach

van Gissens Erfahrungen wurde Dünger mit Vorliebe zum Aus¬

süllen künstlicher , wie natürlicher Vertiefungen verwendet ; die Lage

der Sohle XX . ist daher nicht auffällig . Hinzu kommt , daß der

Untergrund , der in seinen oberen Lagen aus Klei besteht , durch die

Last der Wart wahrscheinlich niedergedrückt worden ist.

An zwei nahe bei einander gelegenen Punkten war der Boden

unmittelbar unter der gelben Wurterde von Reit durchsetzt , dessen

Wurzeln sich bis zu einer Tiefe von 40 am verfolgen ließen , ein

unzweideutiger Beweis , daß hier unberührter Urboden vorliegt.
Da Reit nicht ans Seegroden wächst , so ist an dieser Stelle

augenscheinlich eine Cisterne für Regenwasser vorhanden gewesen,

die nach der Eindeichung des Landes zugeworfen wurde . U Wir

kennen solche Wasserbehälter von den Halligen , wo sie „ Fethinge"

genannt werden . 2) Nach Traeger  reichen sie bis in den Unter¬

grund der Wurten hinab , ch und es ist daher sehr wohl möglich,

daß die Sohle der Haddiener Wurt weiter nach dem Rande hin

höher gelegen ist.

' ) Vergl . Rud . Hartman » . Über die alten Dithmarscher Wurten und
ihren Packivertba » . Marne >883 p . 28.

0 Engen Traeger . Die Halligen der Nordsee , szvrschniige » zur
denliche » Landes - und Volkskunde . VI . 1892 . Fig . 7 p . 282.

Über das tatsächliche Vorkommen von Reilwnrzeln am Boden eines

szethings berichtet H . Schütte  in einem kürzlich erschienenen Zeitungsartikel
„Herbsttage auf den Halligen " . IV . chi' achr . 1909 Nr . 341 .)

0 I. o. p . 287.
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Auf dem Meßtischblatt wird die Höhenlage des dortigen

Landes zn 1,20 m angegeben . Tie Differenz der Höhenlage von
Maifeld und Wnrtsvhle würde demnach 1 m bis 1,38 m betragen.

Kurz vor Haddien jedoch liegt das Land erheblich niedriger, ' ) so
das ; jene Differenz zwischen der niedrigst gelegenen Stelle von
Maifcld und dem höchst gelegenen Punkt der Wnrtsohle nur 0,30 m

ausmncht.

Tie aus der Wnrt zu Tage geförderten Gefäßscherben , die

Herr vr . I . Holwerda  jr . in Leiden bestimmt hat , sind friesisch ; die

jüngsten können noch bis etwa ins 6 . Jahrhundert nach Chr reichen.

Für friesisch hält Herr Holwcrda auch die schon im „ Beitrag"
erwähnte Brandurne (Taf . I Fig . 1 ). Die Wnrt hat demnach schon

lange vor der ersten allgemeinen Bedeichung bestanden . Trotzdem kann,
wie ans jenem geringen Höhenunterschied hervorgeht , eine nennens¬
werte Aufschüttung in ihrer Umgebung nicht stattgefunden haben.

Nach alledem liegt auch hier kein Grnnd vor , ans eine säkulare

Senkung zu schließen . Die verhältnismäßig geringe Tiefenlage der

Sohle einer solch alten Wnrt steht mit Schüttes Senknngskoesfizienten

in schroffstem Widerspruch . —

Bon einer nochmaligen Untersuchung der Banker  Wnrt

glaubten wir abschen zu dürfen . Die Lage der Wnrtsohle ist hier
„icht genau festzustcllen . Das Ergebnis einer Untersuchung , die

Herr Schütte schon vor mir vorgcnommen hatte , stimmt aber mit
meinen eigenen Beobachtungen insofern vollkommen überein , als wir

Heide in 50 om Tiefe unter Maifeld blauen Klei antrasen , der

unzweifelhaft als Urboden anfznfassen ist . Die in diesem Bode»
enthaltenen Pslanzenreste setzen sich in gleichmäßigen ! Verlauf in den

auflagernden gelben Klei fort and werden hier erst in den oberen

Lagen undeutlicher . Tie unteren Partien des gelben Kleis sind

daher ebenfalls zum Urboden zu rechnen , auch deshalb , weil sie

ohne scharfe Grenze in den blauen Klei übergehen . Ich habe daher
angenommen , daß die Wnrtsohle höchstens 30 am unter Maifeld

gelegen ist . Ob diese Zahl genau stimmt , ist nicht von Belang.
Mit Schüttes Senknngskoeffizienten ist die Lage der Wnrtsohle

') „Beitrag" p. 320.



172 Ämli » ,

l0,80 1- !M .) nur da »» i» Einklang zu bringe », wenn die Wnrt
erst vor ea. 150 Jahre » erbaut worden wäre . Dem jedoch wider
sprechen die darin gefniidenen Gcfüßscherbcn . Nach Herr » vr.
Hvliverdas Meinung sind sie teils „gewöhnliche Friesische Keramik
ans de» ersten nachchristlichen Jahrhunderten " ( Taf . I , Fig . 2 ), teils
„wahrscheinlich Sächsische Keramik - etwa ans der Karolingischen
Zeit . " Eine einzelne Scherbe »nt gewelltem Fuß bezeichnet Herr
Holwerda als „ späte Keramik etwa aus dem 14 . Jahrhundert ."

Da der Untergrund ans Klei besteht , so wird die geringe
Tiefenlage der Wurtsohle von allenfalls 30 ein zwanglos dadurch
erklärt , daß jener durch das Gewicht der Wnrt zusammengcpreßt
wurde.

Im nördlichen Teil von Butjadingen ist der Boden vor¬
wiegend von sandiger Beschaffenheit . Dies brachte mich auf den
Gedanken , daß dort die Sohle der Wnrten in größerer Höhe am
zntreffen sein wurde , weil sandiger Boden dem durch Entwässerung
verursachten Einsinken , wie auch der Zusammcnpressung nur wenig
unterliegt . Nachdem eine Voruntersuchung der Langwarder  Wnrt
mich in meiner Annahme bestärkt hatte , nahmen Herr van Gissen
und ich erneute Grabungen vor , die das Ergebnis meines Befundes
bestätigten.

Am westlichen Ende der langgestreckten Dorswurt erhebt sich
aus dieser ein kleiner Hügel , der „ Friesenkirchhof " , wo im Jahre
1514 die Nüstringer im Kampfe gegen Oldenburg unterlagen .^
In der Nähe der nordwestlichen Ecke dieses Kirchhofs fand ich bei
meiner ersten Untersuchung den Boden der Wnrt bis zu 2,70 w
Tiefe aus gelbein lehmigen Sand bestehend . Daraus stellte sich
eine bläuliche Färbung des Sandes ein , die rasch an Intensität
zunahm . Nördlich von diesem Punkt , etwas weiter abwärts ain
Abhang hatte ich unter der Wurterdc in 1,80 m Tiefe eine 95 om
starke Düngerschicht angetrosfcn , auf die in 2,75 m Tiefe blauer
Schlicksand folgte.

') G . Ni i>t >, ni » g , vandec-kundr des lsros ;l>rrzogti »»s Oldenburg . IWN.
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Ans dein umliegenden Land besteht — abgesehen von einer

Niederung , die an die Nord - und Nordwestscitc der Wnrt angrenzt —

der Boden in seinen oberen Lagen ebenfalls aus gelbem lehmigen

Sand , der unverkennbar das Material zum Aufbau der Wurt ge¬

liefert hat . Im Liegenden desselben folgt blauer Schlicksand , der

mit dem blauen Sand unter der Wnrt völlige Übereinstimmung

zeigt . Letzterer ist demnach sicher als Urboden zu deuten.
In der erwähnten Niederung besteht der Boden bis zu der

schiedeuer Tiefe aus Klei , der mit Pflanzenresten durchsetzt ist und
von blauem Schlicksaud — stellenweise schon in der Tiefe von

70  am unterlagert wird . Die Oberfläche der Niederung liegt
nach einem von Herrn van Gissen ausgeführten Nivellement bis zu
1 m tiefer als das angrenzende Land . Augenscheinlich haben wir
hier eine Mirre vor uns . Möglicherweise jedoch hat der Boden,
der an dieser Stelle ausgehoben wurde , nicht zum Bau der eigent¬

lichen Wurt , sondern des ihr vermutlich später ( 1514 ) aufgesetzten
vmgels , des Aricscnkirchhoss , Verwendung gefunden . In nördlicher
Nichtung läuft die Niederung in eine schmale Rinne aus , die dazu

qcdient haben kann , das Zuschlicken der Mirre zu beschleunigen.
Wenn das Land sich gesenkt hätte , so könnte es seine jetzige

Höhenlage , die bis zu 1,75 m betrügt , nur einer Aufschlickuug zu

danken haben . Von dieser aber hätte jene Mirre in demselben

Masse wie das » inliegende Maifeld betroffen werden müssen , so daß

ein Unterschied in der Höhenlage , wie in der Beschaffenheit der

oberen Bodenschichten nicht hätte bestehen bleiben können . Die

Anwesenheit der Mirre ist daher ein Beweis , daß zum wenigsten

seit 1514 eine Aufschlickuug sich hier nicht ereignet hat.
In der Wnrt liegt der blaue Sand unter der Tüngerschicht

0 .02 m - s- XX . Läßt schon die Anwesenheit der Düngerschicht

darauf schließen , daß an dieser Steile der Wnrt eine Vertiefung

sich befunden hat , so wird dies durch die andere Grabung , bei der
die Oberkante des blauen Sandes in der Höhe von 1,40 m - j- XX.

angctroffen wurde , vollauf bestätigt.
Die Höhenlage des MaifeldcS außerhalb der Mirre wechselt

von bis zu 1,75 m - s- XX . Das Mittel vvn sieben Messungen
beträgt 1,54 m -H XX . Die letzterwähnte Grenzlinie zwischen dem
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gelben und binnen Sand unter der Wart befindet sich also mit den

tiefer gelegenen Stellen von Maifeld in gleicher Höhe.

Wie Traeger  berichtet , wird auf den Halligen vor dem

Aufwerfen einer Wurt die Grasnarbe abgcstochen , » in zur Bedeckung
der Böschungsflächen verwendet zu werden . ' )

Das gänzliche Fehlen von Spuren einer Rasendecke in der

Langlvarder Wurt läßt vermuten , daß jene hier ebenfalls vorher

abgehoben worden ist . Außerdem ist in Betracht zu ziehen , daß
an der Stelle , wo die Wart steht , ebenso wie in ihrer Umgebung

der blaue Sand vor der Errichtung der Wurt von einer mehrere
Dezimeter mächtigen Schicht gelben Sandes überlagert gewesen sein
muß , so daß die Grenze des Urbodens gegen die Wurterde um

ebenso viel höher zu verlegen ist . Alsdann aber ergibt sich , daß

die Wurtsohle in ihrer Höhenlage auch den höher gelegenen Stellen

von Maifeld nicht nachsteht.

Der benachbarte Außengroden liegt nach den Angaben des

Herrn Baurat K » hl mann im Mittel 2 bis 2,10 m - s- XX ., also

etwa ' /z m höher als der Binnengrodcn . Wenn dieser sich demnach
nur um ' /z m gesenkt haben kann , so handelt es sich in Anbetracht

des Alters der Wurt offenbar um eine Folgeerscheinung der Ent¬

wässerung . Erfahrungsgemäß läßt das Einsinken eingedeichten

Landes , zumal bei sandiger Bodenbeschaffenheit , bald nach , uni

früher oder später ganz anfzuhören . ") Es ist daher anzunehmen,
daß bei Langwarden der aus Sand bestehende Boden einige Zeit

nach der ersten , vor 1511 erfolgten Bedeichungch zur Ruhe gelangt
ist , so daß die auf dem Friesenkirchhof befindliche Höhenmarke als

ein wirklicher „Festpunkt"  gelten kann.

Über das Alter der Wurt geben einige Gefäßscherben , die an

dem höchstgelegenen der untersuchten Punkte in der Tiefe von

1 bis 1,70 m angetroffen wurden , genügenden Anhalt . Sie ver¬

weisen nach Herrn vr . Holwerdas  Bestimmung etwa aus das

4 . bis 5 . Jahrhundert n . Chr . Ich stehe daher nicht an , die Lang-

' ) >. o. o- 248.
' ) Bergt . Äuhlmann und Tenge . Nachr. 1908 . Nr . 84 u. 86.
' ) O . Lasius . Das Alluvium der Wescrmündungen in topographischer

und chronologischer Darstellung . 1824 —1886.
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wordener Wurt als eine » frühgeschichtlichen Festpunkt zu

bezeichnen.
Da das Einsinken der oberflächlichen Erdschichten , das nach

der Eindeichnng einzntreten pflegt , nur als eine vorübergehende

Folge der Entwässerung zn betrachten ist , so kann die Bezeichnung

„srühgeschichtlicher Festpunkt " aus alle älteren , auf alteingcdeichtcm

Lande liegenden Wurten Anwendung finden , falls ihre Sohle in

annähernd gleicher Höhe mit Maifeld gelegen ist . —

Die an der Wesermüudung gelegene Kirchwurt von Blexen

mit ihrer aus dem 13 . Jahrhundert stammenden Kirche verdient

anser besonderes Interesse , weil sie einen Teil des Deiches bildet,

so daß ihre Ostseite unmittelbar an den Außengroden grenzt.
Die Höhenlage des letzteren beträgt » ach den übercinstimmen

den Ermittelungen der Herren van Giffen  und Baurat K uhlmann

durchschnittlich 2,60 bis 2,70 m st- lM . st Die oberen Bodenschichten

bestehen aus Klei mit beginnender Knickbildung , so daß sie mehr

oder weniger gelb gefärbt sind . In 30 bis 40 om Tiefe folgt

sandiger Schlickton von schwach bläulicher Färbung . Alsdann macht

sich allmählich ein zunehmender Sandgehalt und eine stärkere
Blaufärbung bemerkbar , bis bei etwa 70 om blauer Schlicksand sich

einstellt.
Bei einer an der Südseite der Wurt vorgenommenen Bohrung

fanden wir denselben blauen Sand in auffallend hoher Lage,

1,91  m st- lM .; an der Ostseite trafen wir ihn sogar schon bei
2,19  m st- lM . an. Die geringe Abweichung von 28 am kann auf
die ursprünglichen Bodenunebenheiten zurückgeführt werden ; bestehen

doch die gleichen und größere Unterschiede auch bei dem jetzigen

Außengroden.
Berücksichtigen wir , daß der blaue Sand unter der Wurt vor

deren Errichtung von einer ebenso starken Bodenschicht , wie im

Außengroden überlagert gewesen sein muß , so ergibt sich , daß ein

wesentlicher Unterschied in der Höhenlage der Wurtsohle und des

st Die Grenzwerte sind nach Angabe des Herrn Baurat Kuhlman » 2,44

„nd 3,09 m st - IM . Genau denselben oberen Grenzwert — auch an derselben

stelle — fand Herr van Gissen , während der niedrigste der von ihm aus

»wellierten Punkte 2,51 mst - XX.  gelegen ist.
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Anßengrodens nicht bestehen kenni. Allenfalls mag die Wurt den

Untergrund etivas zusammengeprcßt haben . Oder der jetzige Außen-

groben mag früher zeitweise bedeicht gewesen ' ) » nd infolgedessen mit
samt der Wurt » in ein geringes gesunken sein , nm später nm eben

soviel ivieder aufgeschlickt zn werden.

Daß von einer säkularen  Senkung nicht die Rede sein kann,

springt sofort in die Augen , wenn wir die Höhenlage des Binnen

grodens zum Vergleich heranziehe » . Nach Mitteilung des Herrn

Baurat Rieke»  variieren die Höhen vom Bahnhof Ginswarden

bis zum Blexer Deich zwischen 1,60 und 2,07 m ch XX . Das
Mittel von 13 Messungen betrügt 1,75 in -s- XX ., während der

blaue Schlicksand unter der Wurt nach den beiden Bohrungen im

Mittel 2,05 m -j- XX . liegt . Da die Grenze zwischen Wurterde

und Urboden etwas über dem blauen Sand zu suchen ist , so über-

trisst die Höhenlage der Wurtsvhle die des Binnengrodens nm mehr
als 30 am.

Besondere Beachtung verdient es , daß die Aufschlickung des

Außengrvdcns hier an der Wesermündung hoher ist , als an qnderen
Stellen der Küste , und daß in Übereinstimmung hiermit die Wurt-

sohle ebenfalls höher liegt , als es sonst der Fall ist . Ziehen wir
zwischen der Langmarder lind der Blexer Wurt einen Vergleich , so
bemerken wir , daß bei letzterer die Oberkante des blauen Sandes

50 bis 80 am , im Mittel 65 am , höher gelegen ist , als bei jener;

und um gerade soviel differiert die Höhenlage der Außengroden
dort und hier.

Fundgegenstünde , die über das Alter der Wurt Aufschluß geben

könnten , liegen leider nicht vor . Daß sie aber schon in frühgeschicht¬

licher Zeit existiert hat , darf als wahrscheinlich angenommen werden.

Ich halte daher die Blexer Wurt ebenso wie die Langwarder für

einen frühgeschichtlichen Festpunkt.

0 Ter jetzige Teich stammt nach A. G. von Münnich (Oldenburgischer
Deichband 1767 , g. 118 ) aus dem Jabre 1539 ; doch ist der Blexersand nach
L . Lasius (I. o.) auch schon vor der Lturmflut von 1511 bedeicht gewesen.

') In Blexen starb bekanntlich 789 der Bischof Wiltehadns von Bremen.
sRiitbtiing I. a.s
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Fn der Wnrt von Dorkwerd i» der Provinz Groningen,
mit der van (wissen seine Untersuchungen begann, hatte er die
Wurtsohle in ca. 1 in Tiefe unter Maifeld angetroffen. Unter
dem Einfluß von Schuttes Auffassung glaubte er anfänglich hierin
einen Beweis für eine neuzeitliche säkulare Senkung erblicken zu
„gissen. Aber bald kamen ihm Zweifel, in denen ihn besonders
eine Untersuchung der Wnrt zu Dongs um in Fricsland bestärkt
hatte. Wie er mir nämlich schon am 1. März d. Is . schrieb, sei
der Urbvden hier dem Anscheine nach nur wenig unter Maifeld
gelegen, obwohl eine ältere La Tone Fibel ans ein hohes Alter der
Wnrt schließen lasse.

Diese Mitteilung vcranlaßte mich im vorigen Sommer unter
Herrn van Gissens Führung die Dongjumer Wnrt in Augenschein
zu nehmen. Daß der Untergrund in der Tat ans unberührtem
Ilrboden besteht, beweist die ausgezeichnete Horizontalschichtnng, die
hei einer Grabung zn Tage trat. Sic kommt auch in der Photo
grapbie (Taf. kl) so klar zum Ausdruck, daß alle Zweifel schwinden
müssen. Herr van Gisse» hat später diese und einige andere Stellen
her Wnrtsohle ansnivelliert und ist hierbei zn dem Ergebnis ge-
su„ii»en, daß die Höhenlage von 10 bis 30 cm -j- schwankt,
und daß die höchsten Punkte mit Maifeldhöhe übcreinstimmcn.

Nach der La Tone-Fibel zn urteilen, die eilte der ältesten
formen darstellt, ist die Wurt schon zu Beginn unserer Zeitrechnung
entstanden. Bon dieser Zeit an bis zur Eindeichung kann sic sich
nicht wesentlich gesenkt haben, weil andernfalls ihr Fuß auch mit
seinen höchsten Stellen unter Maifeld liegen müßte.

Daß nach der Eindeichung eine Senkung eintrat, ist als
wahrscheinlich anznuehmen, weil die Sohle im Maximum nur 30 am

F.? . gelegen ist. Diese zeitliche Aufeinanderfolge läßt jedoch
„jcht verkennen, daß die Senkung mit der Eindeichung ursächlich
zusarmnenhängt und demgemäß als eine Folgeerscheinung der Ent
Wässerung zu betrachten ist. —

Eine besonders deutliche Horizvntalschichtuug fanden wir auch
unter der Wurt von Hoogcbcintnm , bei der ich schon in meinem

Seitrag" eine geringe Tiefenlage der Sohle vermutet hatte. Da
her Ban der Wnrt spätestens vor ca. kkOO Fahren in Angriff

s. Mdc !>b. (»cich. XMN . >2
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genommen wurde, so müßte sie im Laufe der Zeit, wenn der
Schüttesche Senkungskoeffizient richtig ist, um 75 mm X 1400
— 10,50 ni gesunken sein. Tatsächlich liegt der Fuß 25 cm und
mehr über ^ .? . Die allenfalls mögliche Senkung von 2m —
0,25 m — 1,75 m würde sich schon zur Genüge ans dem Zu¬
sammensinken des Bodens, das nach der Eindeichung infolge der
Entwässerung eintrat, erklären lassen. Das Sinken der Wurt mag
aber auch durch eine Moorschicht, die van Gissen dort antraf,
wesentlich gefordert worden sein, »nd im besonderen mag hieraus
es zu erklären sein, daß die Wurtsohle etwas unter Maifeld
liegt. —

Wir besuchten noch acht andere Wurtcn, bei denen Herr
van Giften trotz ihres meist hohen Alters die Sohle in der Höhe
von Maifeld oder nur wenig darunter nachgewicsen hatte. In der
Wurt von Joeswerd , aus der eine Brandnrne und verschiedene
Scherben älterer Gefäße vorliegen, ist die Sohle stellenweise sogar
erheblich über Maifeld gelegen.

Im Untergrund der Baayumer Wurt, der auch hier an
seiner deutlichen Schichtung als unberührter Urboden kenntlich war,
fanden sich größere mit Dünger ansgefüllte Vertiefungen. Da die
Horizontalschichtung des Bodens bis unmittelbar an die Ver¬
tiefungen hinanreichte, so daß sie an deren Seitenwänden scharf
abschnitt, so liegen hier offenbar Ausschachtungen vor, die beim
Weiterbau der Wurt wieder zugeschüttet wurden. Diese Beobachtung
deckt sich also vollkommen mit meiner schon früher ausgesprochenen
Vermutung.

Um Herrn van Giften nicht vorzugreifen, kann ich auf seine
Untersuchungen, die er inzwischen sehr viel weiter ausgedehnt hat,
nicht näher eingchcn. 2m Einverständnis mit ihm sei nur noch
bemerkt, daß nach seinen Feststellungen ans der ganzen Linie von
Zeeland bis Jütland Wurteu Vorkommen, bei denen die Sohle ihre
Lage zu Maifeld wenig oder gar nicht verändert hat. —

Ein sehr alter Festpunkt befindet sich bei Förriesdorf  i»
Jeverland. Es ist dies jene Stelle, wo große Mengen zerbrochenen
Geschirrs in ebenem Felde in einer Tiefe von 50 cm und darunter
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aagetroffcn wurden ? ) — meist , wie Herr I )r . Holwerda sich dazu
äußert , „ gewöhnliche Friesische Keramik aus den ersten nachchrist¬
lichen Jahrhunderten " . Diese Art ist identisch mit den in der
Bunter Wurt gefundenen friesischen Scherben (Taf . I , Fig . 2 ).

Über eine andere der bei Förriesdorf gefundenen Scherben

(Taf . 1. Fig . 3 ) schreibt Herr Holwerda : „Hochinteressante Scherbe
der auch in Niedert . Frieslaud vorkvnnnenden schwarze » Keramik,
welche einerseits mit den deutsche » Macandernrnen und Verwandten,
andererseits mit den späteren schwarzen Sächsischen Urnen , etwa des
4 Jahrhunderts zusammenhängt. Diese Gefäße gehören meines
Erachtens der mittleren römischen Kaiserzeit zu . "

Im Verein mit diesen Funden läßt die Anwesenheit einer
zicirre , die an die nahbenachbartc Wurt angrenzt , ebenfalls erkennen,
daß hier eine neuzeitliche säkulare Senkung sich nicht vollzogen

haben kann . —
Ferner glaube ich das von Ur . I . Bohls entdeckte Gräber¬

feld bei Dingen,  nördlich von Bremerhaven , für einen Festpunkt
aas frühgeschichtlicher Zeit i» Anspruch nehmen zu dürfen.

Wie ich in meinem „ Beitrag " ausführte , 0 ist die Existenz

hjeses in ebener Marsch belegenen Gräberfeldes mit der Senkungs-

Hypothese nicht zu vereinbaren ; denn hiernach müßte dieses tief
unter der jetzigen Erdoberfläche liegen , »veil es bereits im dritten

Jahrhundert n . Ehr . benutzt worden ist . Den Friedhof etwa als
den Gipfel einer versunkenen Wurt zu betrachten , ist schon deshalb
kaum statthaft , weil in solchem Fall die Aufschlickung gerade in

Augenblick hätte aufhören müssen , als sie den Gipfel der

Mart erreichte . Daß dieser Schluß unzulässig ist , haben die von

Herrn Ur . Bohls  und mir vorgenominenen Bodenuntersnchungen
bewiesen . Gleichwohl haben Herr van Gissen und ich in Gemein¬

schaft wit Herrn Schütte mittels Grabungen und Bohrungen eine
nochmalige gründliche Prüfung der dortigen Bodenverhältnisse vor-

genommen . Hierbei ergab sich , daß im ganzen Umkreis in der
I -jefe von ca . 70 om eine 5 om starke humose Schicht vorkommt,

') Vgl . „Beitrag " 321.
I. o. >>. 321 - 322.
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die bis i» die unmittelbare Nahe der Stelle versvlgt werden konnte,
>vo von Böhls Urnen aufgedeckl waren, und wo Schütte selbst in
geringem Abstand von dieser Fundstelle unlängst einen Baumsarg
zu Tage gefördert hatte. Weil nun die hnmose Schicht nichts
anderes sein kann als das Verkohlnngsprodukt einer ehemaligen
Rasendecke, und weil ferner der Boden unter ihr schon in ganz
geringem Abstand von den Fundstellen der Gräber keinerlei Spuren
von Durcharbeitung zeigt, so sind Herr van Gissen und ich der
Ansicht, daß wir hier unberührten Urboden, nicht aber anfgetragcne
Wurterdc vor uns haben.

Der etwaige Ginwand, daß der Boden, der die hnmose Schicht
überlagert, später angcschlickt sein könnte, ist damit hinfällig, daß
nach Angabe von Herrn Bohls die Urnen in der Tiefe von 50 bis
70 6m gefunden wurden. —

Wir habe» also ans der Linie vom Zuider See bis nach der
Wesermnndnng eine Anzahl frühgeschichtlicher Festpunkte kennen
lernen, und es ist zu erwarten, daß sowohl innerhalb dieser Linie,
als auch darüber hinaus weitere derarttge Festpunkte sich anreihen
lassen.

Als Festpunkte jüngere » Alters sind noch zu erwähnen die
fünf Schlensensteine vor Amsterdam, die nach van de Sande
Bakhnyzens Ermittelungen ihre Höhenlage während der Zeit von
1700 bis 1860 nicht verändert haben. ' ) Sie verdienen besonders
deshalb Beachtung, weil sie erkennen lassen, daß das Sinken cin-
gedcichten Landes tatsächlich nur von vorübergehender Dauer ist
und demnach nicht säkularer Art sein kann. Im Perein mit diesen
jüngeren Festpunkten liefern jene älteren den Beweis, daß seit
srühgeschichtlicher Zeit eine allgemeine säkulare Senkung ini hollän¬
dischen und oldcnbnrgischen Küstengebiet sich nicht ereignet hat.

Ter GeologeI)r. W. Wolfs  hat den Illachweis geliefert, daß
Helgoland seit 8 - 4000 Jahren sich nicht gesenkt hat, und er
schließt daraus, daß „demzufolge wohl auch im weiteren Bereich

st Bergl. „Beitrag" p. NOU—Nie).
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der Boden seit Jahrtausende » zur Ruhe gekommen ist . " ' ) In den
Niederlanden 2) freilich sei die Senknngsfrage dadurch kompliziert,

daß hier außer der allgemeinen postglazialen Senkung , die sich

über die ganze Nordsee erstreckte , eine jüngere Tcilsenkung sich er¬

eignet habe , welche die Küsten von Zeeland und von Nord - und
SüdhoUand betroffen , gegenwärtig jedoch nach der Meinung nieder

ländischer Geologen ebenfalls anfgehört habe.

Schütte b) erwidert hierauf , eine solche Teilsenkung scheine

auch für das Dollart - und Jadegebiet zuzutrefsen ; das Problem

liege aber noch viel verwickelter , als er in seinen „ Neuzeitlichen
Senlungscrscheinungen " angenommen habe.

In einem späteren Zeitungsartikels schreibt er : „Obwohl meine

Stellungnahme zur Scnkungsfrage seit der Veröffentlichung jenes

Aufsatzes eine wesentlich andere geworden ist - - ich werde sie im

nächsten Jahrbuche darlegen — , so halte ich das inbezug auf das

Pflugland Gesagte in vollem Umfange aufrecht . Nur gebe ich zu,
daß diese Senkung sich nicht gleichmäßig über die ganze deutsche

Nordsecküste zu erstrecken , und daß sie nicht eine durch unendlich

lange Zeiträume fortlaufende zu sein braucht . "

Es liegt auf der Hand , daß durch dieses Zugeständnis Schütte

seiner Beweisführung einen weiten Spielraum gesichert hat . Un

geachtet aller Festpunkte kan » er für die Zwischengebiete , wo sich
keine Festpunkte Nachweisen lassen , also namentlich für den Jade

pusen , den Dollart und die Zuidcr See Teilsenkungen annehmeu.

Und wie große Abweichungen sich auch bei der Berechnung des

Scnkungsbetrages ergeben mögen , so würden sic seiner Beweis

fjihrung keinen Abbruch tun ; denn nicht nur kann von seinem
Standpunkt die Senkung an verschiedenen Stellen in verschieden

starkem Maße sich vollzogen haben , sic könnte ja auch zu verschie¬
denen Zeiten angefangen oder ansgehört haben.

st Helgoland als geologischer Pegel . Nachr . 1909 , Nr . 75>. - Ta«
steinerne Watt . Ein Beitrag zur ^ mge : Linkt die Nordsccknste? Nvrdwestt
deutsche Morgenzeitniig 1909 , Nr . NW.

'st Nochmal-:- Helgoland , Oldenburg und die Nordsee. Nnchr . 1909 , Nr . 80.
st Nachr . I90ll , Nr . 81.
st 'Nachr. 1909 , Nr . S2«i.
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Sv wird die Senkungsfrage allerdings recht verwickelt ! Irgend
wie stichhaltige Gründe jedvch liegen für diese modifizierte Auf¬
fassung nach den seitherigen Untersuchungen Schüttes ebensowenig
vor , wie für seine frühere Stellungnahme zur Senkungsfrage.

Die angeblichen „ neuzeitlichen SenknngSerscheinnngen " sind
zum Teil solche , die einer weit zurückliegenden Zeit angehörcn.
Andere können zwar durch die Annahme einer neuzeitlichen säkularen
Senkung erklärt werden , doch lassen sie verschiedene  Deutungen
zu , so daß sie als Beweis für die Senknngshhpothese nicht heran¬
gezogen werden können . Wiederum andere stehen mit dieser in
direktem Widerspruche , und zwar sind es gerade diejenigen Er¬
scheinungen , die Schütte für besonders beweiskräftig hält.

Wenn , wie Schütte neuerdings berichtet, ' ) an der Klcihörn
bei Sehestedt „ handgreifliche Beweise für eine Bodensenkung in
geschichtlicher Zeit " zu finden sind , so kann das nicht überraschen,
weil hier nach seinen eigenen Worten „ das Moor den Meeresein
Wirkungen direkt ausgesetzt ist " . Augenscheinlich handelt es sich um
eine rein lokale  Senkung , von der nur die oberflächlichen Erd¬
schichten betroffen werden , also um eine Erscheinung , die . mit der
Frage der säkularen  Senkung , worunter das langsame Sinken
vonSchollen der Erdrinde  zu verstehen ist , nichts zu schaffen hat.

Wenn ferner am Dollart ?) „ reichlich 2 ni unter dem gegen¬
wärtigen Nicdrigwasser " auf „ altem Boden " , der „ noch mit Über¬
bleibseln von Pflanzenwnchs bedeckt war, " „ einige gut behauene
Baumäste " und „ ein Stück Ziegelstein " gefunden worden sind , und
wenn endlich bei Clinge in Holland gelegentlich der Herstellung
von Gräben ein Kornfeld auf 1,40 bis 1,80 m unter gewöhnlichem
Hochwasser zu Tage trat . H so sind das ebenfalls Erscheinungen,
welche die Annahme einer neuzeitlichen säkularen Senkung nicht
erheischen.

>) Die Senkung der Nordseeküste. Nachr. 1909 , Nr . 261.
^ .1. 0 . liarnasr . 8a .8«'kiikt cg, mijn artikvl : „ Os vorrning van den

Dollart ." 'Osdseür . van ket Xon . ^ srdriMlc . Osnoot .?odap 1909 . —
H . Schütte . Zur Senkungsfrage . Nachr. 1909 , Nr . 77.

,1. 6 . kainssr : Os daling van den docken van ^ eckerlanck. itoninidisk
Instituut van Ingenieur «. . kssa-r I9U9 . — H. Schütte:  Zur Senkungsfrage.
Nachr. 1909 , Nr . 77.
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Tie tiefe Lage des Kornfeldes läßt sich anstandslos ans eine

vorzeitige Bedeichung ' ) und ein nachträgliches Znsammensinken des
Bodens zurückführen.

Tie Überbleibsel von Pflanzenwuchs in 2 ,u unter Niedrig¬

wasser sprechen zwar für eine säkulare Senkung , doch braucht diese

„icht in neuerer  Zeit erfolgt zu sein . Daß einige gut behauene
Bauinäste und ein Stück Ziegelstein auf jenem alten Boden an

getroffen wurden , beweist für eine neuzeitliche Senkung irgend
welcher Art ebensowenig , wie all die Trümmer menschlicher Wohn

stülten , woinit der Meeresboden überall dort übersät sein kann , wo
Küstenzcrstörungen stattgefunden haben.

Tie übrigen Gründe , die Schütte in seinen „ Neuzeitlichen
Senkungserschenniiigen " und in seinen späteren Veröffentlichungen

j„ de » „ Nachrichten " geltend machte , haben schon in meinem „ Bei¬

trag " ihre Erledigung gefunden . Weil aber der Verfasser seine
Stellungnahme zum Oberahnschen Pflugland ausdrücklich gewahrt

haben will , so muß ich auf diesen einen Punkt , den „Haupt-

seukungsbeweis " , nochmals zurückkommen.

I » dem schon erwähnten Artikel in Nr . 226 der „ Nachrichten"
1909 begründet Schütte seinen Standpunkt folgendermaßen:

„Nicht das Vorhandensein der Pflugfurchen an sich liefert

den Beweis für die Senkung des Jnselbodeus , sondern die Tiefen¬

lage derselben , und vor allen Dingen die über den Pslugfurchen im
Klei Schicht für Schicht vorhandenen Seestrandspflauzen , die über

Hochwasser gewachsen sein müssen , jetzt aber bis 1,30 m unter

Hochwasser liegen . "

' ) Das ; Groden bereits eingedeicht werden , bevor sie „ reif " sind , ist nach

Ztaring (Os bvctoin van kseciorlaacl . I . , p . 275 .) nichts Ungewöhnliches.

, ch' eis " nennt man die Groden , wenn eine Aushöhung nicht mehr stattfindet,
wie besonders auch in dem Fall , wenn „ die Höhe über der Ebbe so beschaffen

ist , daß sie ohne Hilfe von Mühlen entwässern können " . — Wie Tenge  lNachr.

1908 , Nr . N4 > berichtet , „ wurde 1597 — 1615 der Ellenser Tamm durch das blanke

Watt gelegt , was zur Folge hatte , daß das westlich von ihm bclegene Land

seine niedrige Lage behielt , während der an der Ostseite liegende , ein halbes

Jahrhundert später bedeichte „ Blnuhandter Groden " säst einen Meter höher
nnffchücken konnte . "
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Was zunächst die Tiefenlage des Pfluglandes anlan ^ . , so
beweist sic für die vermeintliche säkulare Senkung nicht da"

ringste . Ackerbau ist auch dort , wo das Land 1,30 m und ' ,^e
unter Mittelhochwasser gelegen ist , bei genügender Entwä, , ruug

nicht ausgeschlossen . Auch ist zu berücksichtigen , daß daS Pfluglnud

mutmasslich ursprünglich etwas höher gelegen hat , indem es seine

jetzige Tiefeulage erst dadurch erreichte , daß nach der Eindeichung

der Boden infolge der fortgesetzten Entwässerung nach und n .h in

sich znsammensank.

Die über den Pflngfurchen vorhandenen Seestrandspflanzen
sind für eine neuzeitliche säkulare Senkung ebensowenig beweisend:
denn es ist eine irrige BorauSsetznng , daß 'Iriglookin maritima

und tArckmv lämoninm , die hier in Frage kominen , unbedingt „ über

Hochwasser gewachsen sei» müssen " , sondern sie können innerhalb

der Deiche auch unter Hochwasser gewachsen sein.

Das Vorkommen ans Terel , das ich in meinem „ Beitrag " als

Beispiel anführte , ist indessen für Schütte bedeutungslos , und zwar
deshalb , weil , wie er mir versicherte , die Pflanzen dort nur in vcr

einzelten Exemplaren anftrcten , während sie ans dem Oberahiischen
Pflugland einen geschlossenen Rasen bilden sollen . Die letztere Be

Häuptling dürfte stark übertrieben sein . Allerdings ist der Rasen

geschlossen ; doch es ist nur nachgewiesen , daß beide Pflanzen an
seiner Zusammensetzung beteiligt  sind , nicht aber , daß sie allein

ihn bilden . Immerhin will ich nicht bestreiten , daß sic hier in

größerer Zahl vorhanden sein mögen , als auf Texel.

Allein das Vorkommen der Pflanzen innerhalb der Deiche

ist keineswegs auf Texel beschrankt . Besonders '1'rigloobin maritima,

die nach Herrn Schüttes Aussage auch in dem Pflngland gegen¬
über dem nur vereinzelten Vorkommen von Ltatios Inmomum stark

in den Vordergrund tritt , ist binnendcichs weit verbreitet . Wenn

auch in Oldenburg derartige Standorte nicht bekannt geworden
sind , so ist jene Pflanze doch nach Bnchenan <!. o .) und nach dem

Ausweis der Umversitälsherbaric » in Leiden und Groningen sowohl

in Ostfriesland , als auch in Holland mehrfach ans eingedeichtem
Land , selbst in weitem Abstand von der .kl äste beobachtet worden
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8taticw lümonitim ist nach Herrn ^ an GiffcnS  Mitteilung anch
auf der Insel Ter Schelling vertreten.

Eine kartographische Darstellung tTaf . Ill ), die ich Herrn

D . Lako  in Zwollc verdanke , lehrt uns , daß in Zeeland 8tatios
lümoniuiu sowohl, wie ganz besonders Migloobin maritima an
zahlreichen Stellen innerhalb der Deiche wachsen . Wie Herr Lako
mir schreibt , tritt erstere freilich binnendeichs „ stets nur in wenigen
Exemplaren " ans ; „ weit mehr verbreitet " dagegen ist Mi gl voll in

maritima . Das Verhältnis ist also hier dasselbe , wie im Pflug

lande des Sberahnschen Feldes.

Daß unter Umständen selbst 8taticw lümouium binnenlands

in größeren Mengen vvrkommt , dafür konnte Herr Professor

I . W . Moll  in Groningen mir ein Beispiel anführen . Einen

„überaus dichten Bestand " nämlich fand er „ im Swhn (Zwyn,
Swin ?) , einem ganz versandeten Flusse , der früher von Slnis nach

dem Meere floß , und der jetzt ganz trocken und vom Meere durch

einen schmalen Dünenwall abgeschieden ist . " Tic Pflanze kam dort

„gerade hinter dem Düncnwall und sich weiter nach innen erstreckend
in tausenden und abermals tausenden von Exemplaren vor . "

Plicht bedeutungslos für uns ist es , daß nach dem Groninger

Hcrbar diese Pflanze anch auf den Salzwiesen bei Warnemünde
wächst , und daß andererseits Irigloollin maritima in Deutschland,

wie anch in Frankreich ganz allgemein in der Nachbarschaft von

Soolguellen zu Hanse ist . *) Wir ersehen daraus , daß beide Pflanzen

unter völlig abweichenden äußeren Verhältnissen gedeihen können,
wenn sie nur für ihr Salzbedürfnis Genüge finden . -)

Schütte hat bei seiner Beweisführung auch den Umstand nicht

berücksichtigt , daß die Pflanzen unter dem Pflngland fehlen . Wäre

ft Vgl . M assart I. o.

2) Für das überraschende Auftreten einer Seegrodenslora lies nn Binnen¬
lande — „an Qrteu , wo salzhaltige Quellen ein tvuiges Erdreich beuchen " —
führt Hermann Allmers in seinem „ Marschenbuch " einige Beispiele an . „ Der
Verfasser erblickte sogar einmal mitten i» de» Salzburger Alpen , ini Pinzgau,
und ringsumgebei , von einer echten Gebirgsflora , ein kaum zwanzig Quadrntsns;
haltendes Fleckchen Erde , das sich ausnahm , als sei ei» Stückchen norddeutschen
Meeresftrandes hierher getrieben , um in der Fremde und Vereinsamung ikn
wehmütig anziiheimeln ."
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es richtig, daß sie entsprechend seiner Voraussetzung mir ans Anßcn
groden Ivachsen, so dürften wir in ihrem Fehlen unter dem Pflug
land einen Beweis erblicken, das; eine säkulare  Senkung nicht
stattgefunde» hat, weil nicht anzunehmen ist, das; eine derartige
Senkung gerade zu derselben Zeit eingesetzt haben sollte, als das
Land soeben eingedcicht und gepflügt war. Wenn das Pflugland
seine jetzige Tiefenlage eiuer Senkung zu verdanken hätte, so würde
letztere vielmehr als eine Folgeerscheinung der Eindeichung betrachtet
werden müssen und könnte demnach nur ans einem Zusammcnsinken
des »nterlagernde» Bodens beruhen.

Nun aber liegt das Pflugland 1.30 m unter Mittelhochwasser,
während jene Pflanzen ans Außengroden über dieser Linie wachsen;
und es ist nicht wahrscheinlich, daß durch Bodenverdichtung eine
solch starke Senkung verursacht sein könnte. Daher habe ich ge
schlossen, daß entgegen Schüttes Voraussetzung die Pflanzen nicht
nur auf hochgelegenem Außengroden, sondern auch auf niedrig ge
legenem Binncngroden Vorkommen müßten. Ter Erfolg meiner
Umfrage dürfte die Berechtigung dieser Schlußfolgerung zur Genüge
gewährleisten.

Ich nehme also an, daß die Insel eine niedrige Ursprungs
läge besessen hat, und daß erst durch ihre Eindeichung für Iri-
glooliiu maritima und 8tatioo Ickmonium ähnliche Lebensbediugungcn
geschaffen wurden, wie solche ihnen hochgelegener Außcngroden ge¬
währt: zeitweilige Überschwemmungen durch Hochfluten und Schutz
gegen die gewöhnlichen Fluten.

Es mögen ans dem Oberahnschen Felde die Verhältnisse ähnlich
gelegen haben, wie gegenwärtig auf den zeeländischen Inseln, —
günstiger vielleicht noch insofern, als die geringere Höhe der Deiche
eine öftere Überflutung und hiermit eine bessere Salzzufuhr
ermöglichte.

Daß durch die Errichtung von Sommerdeichcn ans niedrig
gelegenen Inseln andere Verhältnisse geschaffen werde», wie durch
die Eindeichung hochgelegener Außengroden, liegt auf der Hand.
Die bekannte Tatsache, daß in letzterem Fall die Seegrodenvegetation
alsbald in den Hintergrund tritt, schließt demnach für elfteren Fall
die entgegengesetzte Erscheinung nicht aus.
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Wie dein auch sei, die Voraussetzung Schüttes hin¬
sichtlich der Verbreitung von Tri ^ Ioallin maritima „ „ d
tztatioe Uimoniam ist falsch , und mit seinen Schluß¬
folgerungen steht ihr Fehlen unter dein Pflngland in
offenbarei » Widerspruch . Damit fällt der „ Hauptsenknugs-
beiveis . "

Bei stetig fortschreitender Senkung würde das Land um so

tiefer liegen , je früher die Eindeichung erfolgte . Beispielsweise
müßte ein vor 400 Jahren eingedeichter Groden nach Schuttes
SenkungSkoesfizienten von 2 m -0 bis auf 1 m — lM . sich

gesenkt haben . Unsere Marschen müßten demgemäß zum größten
Teil unter lM . gelegen sein , und zwar im allgemeinen um so tiefer,

je weiter sie von der See entfernt sind . Daß dies nicht der Fall
ist , lehrt uns ein Blick auf die Meßtischblätter . Schütte folgert
daher , daß die jetzige Höhenlage der Marschen nicht die ursprüng¬
liche , sondern durch nachträgliche Ansschlickungen verursacht sei.st

Gewiß läßt sich nicht in Abrede stellen , daß nach der Ein

deichung bei Gelegenheit von Meereseinbrüchen Anfschlicknngen
stattgefnnden habeil . Daß diese aber bei weitem nicht so allgemein
und so bedeutend gewesen sind , wie Schütte annimmt , das wird
durch die Tiefenlage der Wnrtsohlen aufs klarste bewiesen.
Besonders diejenigen Wurten , deren Sohle in gleicher Hohe mit
Maifeld gelegen ist , haben uns erkennen lassen , daß eine Aufschlickung
in ihrer Umgebung nicht stattgefnnden hat . Dasselbe lehrte uns
die Anwesenheit der Mirren , die manchmal am Fuß der Wurten

anzutreffen sind.
Die geringe Tiefe , in welcher bei Förriesdorf  Gefüß-

scherben aus den ersten nachchristlichen Jahrhunderten gefunden
lvurden , im Verein mit der benachbarten Mirre hat uns ebenfalls

gezeigt , daß das Land in späterer Zeit nicht mehr anfgeschlickt
worden ist . Zu demselben Schluß führte uns das Gräberfeld von
Dingen , wo Brandnrnen in nur 50 — 70 om Tiefe angetroffen
wurden.

' ) Nnchr. 1908 , v!r 4M



188 I . MaUi».

Weitere Beweise hierfür dürfen wir uns von der Untersuchung
der Deiche versprechen.

Wie bei den Wnrten , so mußte , falls Aufschüttungen in

historischer Zeit sich ereignet hätten , auch bei den Deichen je

nach ilirem Alter und je nach dem Senkungsmaße die Sohle mehr
oder weniger tief unter Maifeld liegen . Bislang sind meines

Wissens genauere Ermittelungen hierüber nicht angcstellt worden.

Nur bei einem Schlafdeich bei Buttlerhörne an der Hunte , der

nach Mitteilung des Herrn Geh . Obcrbaurat Hoffmann mut¬

maßlich gegen Ende des 12 . Jahrhunderts errichtet worden ist , U

habe ich eine Feststellung über die relative Höhenlage der Sohle
vornehmen können.

An einer Stelle , wo der Deich bis zu annähernd Maifcld

höhe abgetragen war , stieß ich schon in der Tiefe eines einzigen

Spatenstiches unter der rostfarbenen Dcicherde auf blauen Schlick¬

sand . ^ Ein bemerkenswerter Unterschied in der Höhenlage der

Deichsohle und des umliegenden Landes kann hier nach dem Augen¬
maß nicht vorhanden sein . Sollte aber auch durch Nivellement

eine geringe Abweichung sich fcststellcn lassen , so würde diese durch

die Pressung , die der Deich auf den Untergrund ausübte , hin
reichend erklärt werden.

Also auch hier , in weitein Abstand von der Küste , haben

wir einen alten geschichtlichen Festpunkt.

Man sollte erwarten , daß eine säkulare Senkung sich an

einem Sinken der Höhenmarken zu erkennen geben mußte . Daß

statt dessen „ die festländischen Nivellements , z. B . die der Teiche in

der Negel nichts von einer Senkung des Landes verraten , ist — wie

Schütte ' ) meint nicht zu verwundern ; denn sie sind in der

Kustcngegend wohl alle an Festpunkte angcschlosscn , die selbst im

Seukungsgebiet liegen ." Nach Tenges  sind die Nivellements der

Pgl . Bullinm lsescliichie de-? Stedinger Deichbcmdes 1830 . Bcnie
Idvv >>. 6.

NeuzeMiche Zenkmigsellcheimmgeu g. 417.
0 « nchv. UW8 , 30 . 31.
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Deiche und der » ach Schuttes Ansicht U „ mitsinkendeil " Normal¬

steine „ durch Feinnivellemeuts au die gleichartigen über Preußen

und die übrige » Teile des Reiches sich erstreckenden Nivellements

angeschlossen . " Non Schüttes Standpunkt müßte sich also die von

ihm vermutete Senkung über das ganze Reich und noch weiter
ansdehncn.

Die Möglichkeit , daß große Teile eines Kontinents im steten

Sinken begriffen sind , läßt sich gewiß nicht ablengnen ; und da bei

einer allgemeinen , sich gleichmäßig vollziehenden Landsenkung alle

Festpunkte mitsinken , ohne daß sie ihre Höhenlage zu einander ver

ändern , so würden in solchem Fall die Nivellements zur Entscheidung

der Senknngssrage allerdings völlig ungeeignet sein . Nun aber
haben wir erkannt , daß cs in der Marsch eine Reihe von Stellen

gibt , die wir als früh geschieht liehe und geschichtliche Fest-

p n nkte bezeichnen können . Es ist also nur noch mit der Möglichkeit

zu rechnen , daß ans örtlichen Ursachen hie und da räumlich , wie

zeitlich cngbegrenzte Senkungen sich vollziehen . Solche Tcilsenknngen

würden unbedingt zur Folge haben , daß in der Lage der Höhen¬
marken fortgesetzte Verschiebungen cinlreten , die in den Präzisions-
Nivellements z » m Ausdruck kommen müßten , jedoch nach Seibt ")

haben die seitherigen Messungen nichts derartiges ergebe » . Mag

dies vielleicht an der Kürze der Peobachtnugszeit liegen , so werden

wir doch im Lause einiger Jahrzehnte mit völliger Sicherheit Auf

schlnß darüber gewinnen , ob und in welchem Umfange lokale

Senkungen sich bemerkbar machen . ") Vorläufig haben wir die be-

's Aachr . 1908 , Ar . 90.

h Aachr . 1908 , Ar . 02 . — „ Beilrag " ,>. 909.

") In einer neuerdings erschnnenen Abhandlung . „ Hebung oder Senkung
des Meeresspiegels ?" zA . Jahrb . s. Mi » . Beil . Bd . XXVill ) schreibt W - Kranz:

„Aach einer Mitteilung von Herrn cheheinirat Sei bl ist durch viele
„Tausende von Kilometern aeinnivelleinents . . . . insbesondere über All¬

deutschland ein so engmaschiges Hohenneh ausgebreitet , das; sich die Erdrinde so
zusagcn » ich! nieten oder rühren darf , ohne in ihren Verschiebungen sofort ans
frischer Tat ertappt zu werden ."

Wie der Verfasser bemerkt , sind in der Tat in Mittel - und Süddeuschland,
wie auch in der Schweiz mit Hilfe der Prazisiousnivellcinents Aiveauverschiebungen
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ruhigende Gewißheit gewonnen , daß eine allgemeine Küsten-
senkung säkularer Art seit frühgeschichtlicher Zeit
nicht stattgefunden hat.

Oldenburg , im November 1909.

festgestellt worden . An der deutschen Nordseeküste dagegen sind „ neuzeit¬
liche oder historische tektonische Niveauverschicbunge » . . . . bis
jetzt nicht eiuivandsrei nachgewiesen ."



VI.

Die Zünfte der Stadt Oldenburg
im Mittelalter.

DcircMcll ! nnch Urkunde» und Allen des lgroßherzoglichen Haus - und ^ enlral-
Archivs und des Stadtarchivs zu Oldenburg

von Hans Hemmen.

Einleitung.
Es ist nunmehr ein halbes Jahrhundert vergangen, seit auch in

Oldenburg zum letzten Male jene heftigen Debatten für und
gegen die alte Zunftorganisation im Handwerk entbrannten. Es
wurde gegen sie entschieden. Das Gelverbegcsetz für das Herzogtum
Oldenburg vom I I. Juli 1861 entkleidete die Zünfte unserer Stadt
aller gewerblichen Rechte, lieh sie aber, sofern sie sich nicht frei
willig anflösten, als freie Vereine weiter bestehen. Preußen hatte
diese Reform schon 59 Jahre früher durchgeführt, das übrige
Deutschland tat es mit oder kurz nach Oldenburg. Damit waren
der vielgepriesenen Gewerbefreiheit die Wege geebnet. —Der heutige
Handwerker aber, den die Wunder der modernen Industrie immer
mehr in den Hintergrund zu drängen vermochten, er erinnert sich
gern jener entschwundenen Organisation, die ihm ein letzter Abglanz
ehemaliger Macht und Größe seines Standes zu sei» deucht. Und
doch mochten ihm dabei weit weniger die Zerrbilder der letzten
Jahrhunderte vorschwebcn, die doch kaum mehr als den Namen mit
der ursprünglichen Organisation gemein hatten, als vielmehr die
Zünfte in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens, wo sie Ruhm
volles zur Förderung des Gewerbes leisteten und Hervorragendes
zur Hebung der Städte beitrugen. Eine solche Tätigkeit, das liegt
auf der Hand, konnten sie besonders und in sehr hohem Maße in
den großen Städten, wo sich ihnen Kraft und Gelegenheit bot,
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entfalten . Tiefe letzteren waren es deshalb vor allein , welche die

Aufmerksamkeit der Forscher ans sich zogen und so am meisten Be¬
arbeitung erfuhren . Aber auch kleine Städte bieten des Interessante»

genng , zumal wo Eigentümlichkeiten der Lage . Verwaltung u . dgl.

hinzukamen . Denn wenn immer das deutsche Zunftwesen ans ein¬

heitlichen Grundanschaunngen heraus sich entwickelte , es bildete sich

doch , in Anpassung an die örtlichen Verhältnisse , auf das mannig¬

fachste aus . Solcher Eigentümlichkeiten aber besitzt gerade Oldenburg

mehrere . Dazu gehört zunächst die Zwiestcllung zur deutschen Hanse.

Oldenburg , als einer landesherrlichen , trotz ihrer Privilegien stark
unter gräflichem Einfluß stehenden Stadt , vermochte es nie zu der

politischen Freiheit zu bringen , uni dem Hansebunde beizntreteu,

unterlag andererseits aber ganz den Einflüssen hansischer Nachbar¬

städte — im Osten Bremen und Hamburg , im Süden Osnabrück

und Münster , im Westen Groningen — . Es besaß bremisches Stadt-
und hansisches Schisssrecht ; auch dem Recht der Ämter (so werden

bei uns in den Urkunden die Zünfte genannt ) lag das der Bremer

Zünfte zu Grunde . Tann weiter bietet besonderes Interesse das
Nebeneinander Existieren von Anfang an freier Handwcrksämter in,

Stadtgebiet und eines großen hofrechtlichen Amtes höriger Hand¬

werker im gräflichen Bezirk , den Dämmen und der Mühlenstraße.
Diese beiden Momente vor allem und der Umstand , daß gerade

auS der nordwestlichen Ecke unseres deutschen Vaterlandes bislang

so wenig über Handwerkerkorporationen bekannt geworden ist , geben

mir die Versicherung , daß auch über den engen Rahmen unserer

Stadt Hinalls in weiteren Kreisen die Verhältnisse Oldenburgs ein

berechtigtes Interesse finden werden Es dürfte deshalb auch die
vorliegende Untersuchung nicht als müßiges Unterfangen zu be¬

trachten sein.

Gegenstand dieser Arbeit sind die Zünfte der Stadt Olden¬

burg von ihren ersten Anfängen bis zum Ausgange des 16 . Jahr¬

hunderts . Hier ist ein erster großer Abschluß in der Geschichte der

Zünfte zunächst rein äußerlich darin gegeben , daß ihre Obrigkeit

wechselt . Was sich im übrigen Deutschland schon zu Anfang des¬

selben Jahres vollzogen hatte , das Erstarken der Territorialheeren

auf Kosten der Autonomie der Städte , das vollzog sich jetzt in
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Oldenburg . Der Graf suchte mehr und mehr der Stadt die ihr

ehemals verliehenen Privilegien wieder abzugewinncn . Es gelang

ihm . Ein Recht nach dem andern geht auf ihn über , und damit
auch das der Zunftobrigkeit . Vergegenwärtigen wir uns aber die

Wichtigkeit des Einflusses der Obrigkeit auf die Zünfte , denken wir

vor allem auch daran , das ; in Oldenburg bisher stets und ohne

jede Unterbrechung dem Rat dieselbe zugestandcn hatte , so dürften
wir hinreichend klar erkennen , das ; auch auf die Weiterentwicklung

unserer Ämter in wirtschaftlicher Hinsicht dieser Wechsel einen ent¬

schiedenen Einslus ; gewinnen mußte . Hatte die in Zunftsachcn
bisher ziemlich ausgeprägte Autonomie des Rates eine langsame,

aber solide Entwicklung und Ausgestaltung der Zunftgerechtsame zu

garantieren vermocht , so gestattete die nunmehr größere Freiheit der
Ämter unter dem Grafen ihnen eine freiere Entfaltung in wirt¬

schaftlicher wie auch politischer Hinsicht , die dann zunächst zwar eine

Periode glänzender , höchster Blüte herbeizuführen imstande war,
die aber zugleich auch der Verwirklichung egoistischer Zunstinteressen

Vorschub leistete und so nnr um so schneller die Erstarrung des

ganzen Systems zur Folge hatte.

Was nun das Material angeht , das wir zur Bearbeitung

heranzogen , so waren wir , da in der Literatur noch nichts über
diesen Gegenstand erschienen ist , fast ausnahmsweise auf ungcdruckte
Urkunden und Akten im Großherzoglichen Haus - und Zentral -Archiv

-) Ein .Üommentar der Urkunden der Schisfcrgesellschast im Gemcindeblatt
der Stadl Oldenburg von, 26 . Mär ; i !>Ot wird im folgenden des öftere»
erwähnt werden.

Roth , M -, Das Barbieraint in Oldenburg : ein Beitrag zur Geschichte des
ärztlichen Standes und des Zunftwesens (Jahrbuch XIII von 1905 ) vermag
bezüglich dieses letzteren nickt viel zu bieten. Tie darin wiedergcgebene Stiftung«
Urkunde ist ein Abdruck aus dem Ovrpu8 Ooiwtitutionnm Oicksnkurgioaram VI
Seite 164.

Endlich sind an Urkunden noch ohne Erläuterung gedruckt:
der Bäckeramtsbrics von 1362 Jcbr . 2 im Gemeindeblatt von 1856;
der Schuhmachcramtsbricf von >386 Jebr . 4 im Oorp . Oorwt. OIck. VI

Seite 181 :
Willküren des Schncideramtes von 1480 Janr . 25 »sw. (Urkunde z. Zt.

verichollen) im Oorp . Oorwt. OIck. VI Seite 168.
Jahrb . s. Oldcnb. Gksch. XVIII . 13
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und Stadtarchiv zu Oldenburg angewiesen , zu denen mir der Zutritt
von den Vorständen , Herren Geh . Archivrat Ur . G . Sello und Prof.
I ) r . D . Kohl , in außerordentlich liebenswürdiger Weise erleichtert
wurde . Die wichtigste Quelle für unsere Zwecke bildeten natur¬
gemäß die Urkunden der den Ämtern vom Rat verliehenen Stif-
tungsbriefc und der von den ersteren selbst getroffenen Beliebungen.
Sie sind in beiden Archiven vorwiegend nur in Abschriften — teils
aus gleicher Zeit , teils aus dem 16 . und 17 . Jahrhundert , einige
beglaubigt — vorhanden ; die Originale sind in den Händen der
Zünfte gewesen und hier meist abhanden gekommen . Diese Haupt
sächlich das innere Leben der Ämter wiederspiegelnden Urknndcn
sind am Schluß , in alphabetischer Folge der einzelne » Gewerbe,
angehüngt . Daneben aber dienten eine große Menge anderer Ur¬
kunden und Akten — Ratsprotokolle , Verträge zwischen Grafen und
Stadt , Beschwerden des Stadtrats gegen Grafen , Korrespondenzen
über Ratsbesetzung , Urteile und Beschlüsse von Gerichtssitzungen —
und Manuskripte — Historischer Bericht von Johannes Gryphiander,
Gutachten über das Niedergericht , Bäckeramtsbnch — sowie endlich
die Stadtbücher 1 und 2 dem Studium des mannigfachen öffent¬
lichen Hervortretens der Zünfte , vor allem ihrer Beteiligung am
Staatsleben in politischer , militärischer und richterlicher Hinsicht,
und der Zunftobrigkeit . Ein zusammenhängender Abdruck dieses
Materials erfolgte wegen des großen Umfangs nicht , wohl aber
gelegentliche Einfügung von Auszügen in den Text . Stets ist
jedoch bei jeder Bezugnahme auf dasselbe Angabe über dessen
Herkunft gemacht.

Ein Wort endlich über die Art der Darstellung zu sagen,
darf nicht unterlassen werden . Eine besondere Bestimmung der vor¬
liegenden Untersuchung machte die Betrachtung von einem allge¬
meineren Standpunkte aus notwendig ; daher die wohl größtenteils

bekannten Ausführungen über Lage , Entstehung und Entwicklung
der Stadt Oldenburg , daher das stete Zurückgreifen auf die Ver¬
hältnisse in den übrigen deutschen Landen , deshalb endlich auch die
teils etwas abstrakten Darlegungen im II . Kapitel.
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Erstes Kapitel.
Tie Entstehung der Zünfte und ihre soziale Stellung.

1. Das Alter der Ämter.
Ein Blick auf das de» Urkunden beigegebenc Register zeigt,

daß den Bäckern, Schmieden, Schneidern und Schuhmachern gegen
Ende des 14. Jahrhunderts, den Schlächtern und Gcwandschncidern
i,n 15., den Barbieren und Krämern sogar erst am Ende des
16. Jahrhunderts Amtsbriefe verliehen wurden.

Betrachten wir nun zunächst einmal die Verhältnisse im übrigen
Deutschland, so bemerken wir, daß, abgesehen von den allerfrühesten
Ausbildungen in Worms 1106, Köln 1149 und Magdeburg 1158,
im großen und ganzen die Zünfte gegen Ende des 13. Jahrhunderts
zur Entstehung gelangten.

Nur einige Daten:
Augsburg: Goldschmiede 1282, es folgen darauf bald die Weiß-

gerbcr, Rindschuster, Lederer, Gastwirte, Balglcute, Müller
und Fischer.

Basel: zuerst Bäcker und Schmiede, dann Gerber und Schuster,
darauf 1248 Metzger und Banhandwerker, 1260 Schneider
und Gärtner.

Berlin: Bäcker 1272, Schneider 1280, Tuchmacher 1281, Kürschner
1284, Müller 1288, Weber 1289 und Kanzler 1295.

Bremen: Schwarzeschnhmacher(mckoros) 1274, Kordnaner(allntarii)
1300, Lohgerber 1305, Schneider erst 1491.

Rcgensburg: Zunft der Bierbrauer 1277.
Speyer: um 1327 die meisten Handwerker in Zünften organisiert.
Wttstock: alle Handwerker in Zünften vereinigt 1275.

Ein ganzes Jahrhundert später als anderswo, scheint bei uns
i,i Oldenburg der Zunftgedanke Fuß gefaßt zu haben. „Scheint",
sagte ich, denn wir müssen zunächst einmal feststcllen, ob auch wirk
lich erst mit der Erteilung der Privilegien die Zünfte ins Leben
gerufen wurden, oder ob nicht gar diese bereits vorher, wenn auch
ohne geschriebene Privilegien, existierten. Ist erstcrcs jedoch der
Fall, und tvir kommen zu diesem Ergebnis, wie gleich hier bemerkt
sein mag, so bleibt uns zum zweiten die Aufgabe, Gründe und

is*
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Ursache» dev so verspäteten Aufkommens der Zünfte in Oldenburg
zu zeichnen.

Tie Amtsbriefc der Bäcker 1362, Schmiede 1383, Schneider
1386, Schuhmacher 1386 und der Barbiere 1.184 lauten in der
Eingangsformcl alle, bis auf einige Unregelmäßigkeiten im Text,
gleich und sagen bestimmt, daß den Handwerkern die Ämter erst
mit den Briefen gegeben wurden, „Wy radmanne der stad van
Oldenborch bekenet nnde betnget apenbarc in desseme breve, dat wy
den beckeren in unser stad eyn ewich ampt hebben gegeven."
Allzuhoch freilich dürfen wir diese Bestimmtheit der Urkunden nicht
einschützen, wie wir weiter unten sehen werden, aber angesichts auch
der Tatsache, daß nirgendwo in Akten oder Urkunden aus der Zeit
vor der Privilegierung der Ämter von Handwerkervereinigungcn die
Rede ist, werden wir nicht srhlgeyen, wenn wir den Geburtstag der
einzelnen Ämter mit dem Ausstellungstag ihrer Stistungsbricfc
identifizieren. Um so ruhiger aber dürfen wir es in diesem Falle
tun, als es sich hier um große Zeitdiffcrenzen niemals handeln
könnte. Es war eben lange vor dieser Zeit in unserer Stadt kein
Platz für eine größere Entfaltung des bürgerlichen Handwerks, wie
uns weiter unten eilt Überblick über die Entwicklung Oldenburgs
zeigen wird.

Anders aber verhält es sich mit dem Krameramt, Ter Ent¬
wurf der Gründungsurkunde von 1199 (Urk, Nr, 7) erinnert gewiß
mit keinem Wort daran, und doch hatten die Kramer in den 70 er
Jahren desselben Jahrhunderts bereits ein Amt, Wir ersehen es
aus den Protokollen über Verhandlungen zwischen Gras und Rat,U
beginnend am 17, Januar 1171. Dem Grafen ist zn Ohren ge¬
kommen, daß der Rat verschiedene neue Ämter, darunter auch das
der Kramer, eingesetzt hat, und er nimmt nun für sich dieses Recht
der Ämtergründung in Anspruch, Am 23, des gleichen Monats
schreiben dann der Bürgermeister und Rat an den Grafen,?) daß
„sie um gemeinen Besten willen, damit niemand in seinem Erwerb
beeinträchtigt werde, den Kramern ein Amt nach den Bremer Kramer

9 Grosth, Haus - n. ZeMralarchw, O, 9, A,, Tit , XXXI11 k , Nr , 6,
9 Grosch, Haus u. Zentralarchiv, L . 9. A„ Til , XXXIII 6 , Nr, I,
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rollen gegeben hätten , gleichwie mich ihre Vorfahren alle Ämter in
der Stadt gestiftet , und sie hofften damit auch nicht zuviel getan
zu haben . " Aus dieser Erklärung des Rats sehen wir also , daß,
und zwar vor nicht allzulanger Zeit , das Krameramt von ihm
ordnungsgemäß und wie bislang alle Ämter privilegiert wurde.
Die Stiftungsurkunde ist uns eben verloren gegangen.

Als Resultat unserer ersten Untersuchung dürfen wir also

sagen : Die Zünfte der Stadt Oldenburg können auf eine Lebens¬
periode vor ihrer Privilegierung nicht zurückblieken , sondern sie sind
erst mit der Erteilung der Amtsbriefe ins Leben getreten . Auch
das Krameramt macht hiervon keine Ausnahme , da es bereits in
de » 7Ver Jahren ordentlicherwcise privilegiert wurde . Daß der
Graf aber die bis dahin maßgebend gewesene Obrigkeitsbehörde nun
nicht mehr anerkannte , bleibt hier belanglos.

Es drängt sich » ns jetzt die andere Frage ans : wie kommt
cs , daß in Oldenburg die Zunftorganisation so verspätet auftritt ? —
Wir geben zunächst zur Einführung in die inneren Verhältnisse der
Stadt Oldenburg einen kurzen Überblick über ihre Entstehung und
Entwicklung und folgen dabei G . SclioL)

Oldenburg verdankt seine Entstehung seiner vorteilhaften Lage
chs nicht zu umgehende Station auf der einzigen Überlandstraße
vom nördlichen Ostfriesland nach Norddentschland , welche von der
Geest der friesischen Wede über Knüppeldämmen im Wapelbruch
v „ d einen schmalen Ausläufer der Ammerländischcn Geest , der
Wasserscheide zwischen den Flußgebieten der Weser , Jade und Ems,

zu dem Hunteübergang , dann weiter über die Delmenhorster Geest
nach Bremen führte , und mittelst einer Abzweigung bei den Ösen
bergen in Wildeshansen den Anschluß an die große , vom Norden,
von Lübeck über Hamburg nach dem Rhein laufende Handelsstraße

fand . Die neunte der friesischen Küren nennt unter den sieben
Landstraßen als erste diese von Jever nach Omeresburch (d . i.
Oldenburg ) sich hinziehende Straße . Omersburch ist nichts anderes
als Ammersburg , die uralte Bvlksburg des Ammergaues . Auch

' ) Oldenburgs Seeschiffahrt, Leipzig t006 , und Historische Wanderung
durch die Stadt Oldenburg , das. 1866.
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die in der Lage an einem wichtigen Flußübergange sich ansdrückende
frühe Bedeutung dcS Ortes für de» Handelsverkehr zwischen Fries
land nnd dem nordwestlichen Sachsenland findet in dem kurzen
Satze der altfriesischen Rechtsaufzeichnnng ihre Bestätigung , Die
Burg umfing nicht nach mittelalterlicher Art die Stadt mit einem
Wall - oder Mauerring , sondern sperrte , in der Weise altgcrmanischer
Befestigungen , gleich einer Landwehr , den Winkel zwischen Hunte
nnd ihrem hier mundenden Nebenflüsse , der Haaren , indem sie von
einem Fluß znm anderen lief . Längst der Straße nun , welche von
der Geest znm Hnntenbergang hinnbersührte , werden schon früh
sich Ansiedler niedergelassen haben , Fischer , Fährleute , Wirte,
Schmiede , — Gewerbetreibende wie sic das Bedürfnis eines solchen
Platzes erfordert . Garten - nnd Ackerland fanden dieselben reichlich
und gut ans der Geest . Ter Grund nnd Bode » der Burg nnd
ihres Umkreises kam in die Hand der Grafen , rcsp . ihrer Vertreter,
nnd diese beließen den Ansiedlern ihre Grundstücke nach Hofrecht.
Ein gräflicher Herrenhof muß schon früh innerhalb oder neben der
Burg angelegt worden sein, wenn wir ihn auch nicht vor 1108
urkundlich erwähnt finden . Wenigstens ein Teil der ursprünglich
zur eigenen Bewirtschaftung dieses HofeS vorbehaltcnen Areals läßt
sich noch in späterer Zeit erkennen . Das älteste gräfliche Städtchen
lag auf dein engen Raum zwischen der Nordgrenze des Herrenhoses
und dem Wall . Tie ruhige Weiterentwicklung des Ortes wurde
aber bald auf längere Zeit unterbrochen . Tie fast die ganze Hälfte
des 12 . Jahrhunderts erfüllenden blutigen Fehden der Rüstringer
(aus Butjadingen nnd Stadland ) und Ostringer (aus dem Jever
land ) legten den Handel mit dem Hinterlande , Friesland , brach.
Noch einige andere Momente kamen hinzu , wie die Beteiligung
des Grafen Christian an dem Kampfe gegen Heinrich d. Löwen , die
Belagerung Oldenburgs , die Stedinger Wirren , durch die die Stadl
Oldenburg 1288 selbst direkt bedroht wurde usw., die auch nicht
dazu angetan waren , gedeihliche Verhältnisse zn schaffen . Nach
dem Siege bei Altenesch dagegen zeigte sich überall im Oldenburger
Lande ei» unverkennbarer Aufschwung , In diese Zeit dürften auch
Maßnahmen des Grafen zur Hebung des Handels der Stadt Olden
bürg fallen . In ihrer Einseitigkeit führten dieselben wieder zu



199DK Zünfte der Stadt Oldenburg im Mittelalter.

Differenzen mit Bremen . 1243 kam es zu eitlem Vergleich , in
welchem die Stadt Oldenburg ein ihr wahrscheinlich schon vorher
verliehenes schwerwiegendes Handelsprivileg bestätigt erhielt . Den
Bewohnern der Grafschaft , den Bremern und den Westfalen wurde
der Durchzug durch Oldenburger Gebiet zum Besuch friesischer
Märkte gesperrt ; die Oldenburger Märkte am Vitus - und Gallus¬
tage sJuni 15 ., Oktober 16 .) sollten au deren Stelle treten ; cs
wurde also versucht , Oldenburg zu einem Stapelplatz für den ge¬

samten Handel Nordwestdeutschlands mit dem östlichen Teile Frics-
lands zu erhebeil . Das Erworbene wurde aber ca. 30 Brhre

später durch eine Ministerialcnfchde wieder vernichtet . Rodert von
Westerholt hatte durch einen Handstreich sich der Stadt bemächtigt
und hoffte von dort aus die Burg zu gewinnen . Ter Graf ver
trieb ihn , indem er die Stadt anzünden lieh . Rasch genug erhob

sich Oldenburg wieder aus der Asche, dank der , seit dem Anfänge
des 14 . Jahrhunderts durch zahlreiche Gcleitsbriefe für die Kauf¬
leute der Osnabrückschen , Mnnsterschen , Utrechtschen Diöcesen —
die Bremer waren ohnehin vertragsmäßig befriedet — , bekundeten

Fürsorge des Grafen für die Sicherheit des Handelsverkehrs auf
den Jrcimärkten . Immer weiter streckte sich der jetzt aufblühendc
Ort aus ; der nördliche Haarcnarm wurde zur Gewinnung neuer
Grundstücke zugeworfen und die sogenannte Neustadt durch einen
Ringwall in die Stadt eingeschlossen . Durch diese räumliche

Fixierung und wohl auch durch die Festsetzung der rechtlichen Ver¬
hältnisse der Bewohner unserer Stadt in dem Freiheitsbriefe von
1345 hervorgernfen , verband sich eine starke Zunahme der Ein
wohner mit der räumlichen Ausdehnung Oldenburgs . Kurz , eine
neue Periode lebhaften wirtschaftlichen Aufschwungs bricht an.

Ans diesem kurzen Abriß der wirtschaftlichen Entwicklungs¬

geschichte unserer Stadt sehen wir , das; vor der Mitte des 14 . Jahr
Hunderts die Zunftorganisation hier keinen Raum haben konnte.
In den Zeiten , wo in anderen Städten sich allgemein die Bildung
der Zünfte vollzog , lag Oldenburg in Asche darnieder ; später , als
anderswo bereits die Zünfte ibre beste Allsgestaltung erfuhren,
begann Oldenburg erst mühsam sich von dem getroffenen Schlage

za erholen . Als es der Stadt aber gegen Mitte des 14 . Jahr-
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Hunderts gelungen wur , Handel und gewerbliches Leben in ihren

Mauern wieder wachzurufen lind in stärkerem Maße nach als früher

zur Entfaltung zu bringen , da war auch für sie der Moment ge¬
kommen ; aus dieser Zeit stammt das Bäckeramt ( 1362 ) . Daß sich

die Gründung der meisten anderen Ämter noch um einige Jahr¬

zehnte verzögerte , Schmiede 1383 , Schneider und Schuhmacher 1386,

Schlachter unbekannt , zuerst erwähnt um 1500, ' ) ist verständlich

genug , wenn man die vorliegenden Verhältnisse etwas genauer ins

Auge faßt.

Dort oben in der nordwestlichen Ecke Deutschlands , abseits

aller großen Handelsstraßen und Gcwerbezentren , mögen die Hand¬

werker zunächst jener neuen Bewegung zurückhaltender gegenüber

gestanden haben als anderswo , und das um so mehr noch , als sie

kaum selbst das Bedürfnis zu einer Organisation empfinden mochten.
Sie fanden einen kräftigen Förderer ihrer gewerblichen Interessen,

wie wir sahen , in der Person des Grafen ; er gab ihnen , was sie

wünschten , an Selbsthilfe wird da wohl kaum jemand gedacht haben.

Aber auch die Obrigkoit wird sich jeden zünftlerischen Bestrebungen

nur sehr skeptisch gegenüber gestellt und alles versucht haben , sie

von den Mauern ihrer Stadt fernzuhalten . Man hatte eben ein

zu schlechtes Vorbild . In Bremens entwickelten die Zünfte schon
um 1300 eine solche Macht und politischen Einfluß , daß es ihnen

gelang , die Geschlechter zu vertreiben und Wahlsähigkeit zum Rate

zu erlangen . 1360 vertrieben sie sogar den ganzen Rat und setzten

ein Zunstregiment ein , dem nur mit Hilfe des Oldenburger Grafen,

den der alte Rat um Hilfe gebeten hatte , ein Ende gemacht werden

konnte . Solche Zustände in so unmittelbarer Nähe werden natur¬

gemäß auch auf den Rat der Stadt Oldenburg ihren Eindruck nicht

verfehlt haben ; lind wie sehr man fürchtete , daß auch hier die

Zünfte eine zu große politische Tätigkeit entfalten möchten , beweist,

' ) Bon den erst viel später miskvminenden (Hilden der Gewandschneider , 1481,

Lchisser , 1574 und Kramer 18W wird liier abgesehen . Ihr verspätetes Auftreten

findet seine Begründung c» n Schlüsse dieses Kapitels , wv vvn der soziale » Stellung
der einzelnen Zünfte gesprochen wird.

*) B . Böhmen , Beiträge zur Geschichte des Znnstwesens (Bremer Schuster-

znnsl ) . Leipzig 1802.
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als es wirklich zur Gründung von Ämtern kam, die sofortige Ein
setzung eines städtischen Kontrollorgans , der sogenannten „Morgen¬
sprachsherren " . das waren Ratsmitglieder , die allen Versammlungen
der Zünfte beiznwohneu nnd alle Beschlüsse zu überwachen batten.
So kam cs auch , dies sei hier nur nebenbei bemerkt , dafi wir in
Oldenburg Mvrgcnsprachsherren eher (bei den Bäckern 1362 ) finden
als in Bremen , wo de» Zünften solche erst nach ihrer Niederlage
1366 , bei der Wiedereiusetznng des alten Regiments zugeordnet
wurden.

2 . Ter Ursprung des Handwerkerstandes.

War der Handwerkerstand Oldenburgs ehemals hörig , und
hat er sich allmählich von dieser Fessel befreit und zur Freiheit
durchgerunge » ? Oder war er von Anfang an frei , nnd gab es
neben diesen freien Handwerkern vielleicht auch hofrechtliche ? Das
sind Fragen , deren Beantwortung wir uns im folgenden zur Auf¬
gabe gesetzt haben . Wir gehen aus von einer Darlegung der An¬
sichten , die von den bisherigen Forschern bezüglich der rechtlichen
Verhältnisse der Bewohner des älteren Oldenburgs ganz allgemein
vertreten werden.

Die ältere Ansicht , von L. Strackerjan , G . Sello und H . Oncken
vertreteil , geht dahin , das; bis zum Anfänge des 14 . Jahrhunderts
die Bewohner Oldenburgs zu ihrem Grafen in einem Hörigkeits-
Verhältnis gestanden haben , das erst durch den Freiheitsbrief von
1345 vollkommen gelöst sei. So finden wir bei Strackerjan  im
Nachlass : Z „Der Freiheitsbrief vom 6. Januar 1345 gibt die Stadt
frei , d. h. nicht von der .Herrschaft der Grafen , sondern von der
Hörigkeit ;" und Sello,  Historische Wanderung durch die Stadt
Oldenburg : )̂ „Rechtlich standen die Bewohner Oldenburgs noch in
dein früheren Abhüngigkeitsverhältnis zum Grafen , faktisch werden
sie sich in einer Lage befunden haben , welche sich nicht viel von
der bürgerlichen Freiheit der benachbarten Städte unterschied . Ta
warfen die Grasen in richtiger Würdigung der Sachlage selbst die

0 Zur Berjügung des Grosch. .va »S u. Zciitralarchws in Sldeiwurg,
Alle Stadtverfassung.

>S. 128.
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letzten Schranken nieder , indem sic 1345 die Bürger , soweit sie

sich noch im alten Hörigkeitsnexus befanden , aus demselben ent¬

ließen , und ihnen das Bremer Stadtrecht verliehen !" endlich sieht

auch noch Oncken ein Lehnsverhältnis zwischen Graf und Be¬

wohner : ^ „ Tie Stadt Oldenburg erhielt zwar erst im Jahre 1345
vom Grafen Conrad einen Freiheitsbrief , mit dem ihre besondere

Geschichte beginnt . Eben in diesem Privileg verzichten die Grafen

ausdrücklich auf alle innerhalb der Mauern besessenen Lehne außer

Pacht und Zins , ?) während es am Schluß nnscreS Abschnittes in

dem viel früher entstandenen Lehnsregistcr noch heißt : „ sin in cgendom

des grcven , men se hebben se to lcnrcchte " . "

Demgegenüber hat in »euerer Zeit D . Kohl  in seinen For¬

schungen zur Verfassungsgeschichte der Stadt Oldenburgs ) auf Grund
einer eingehenden rechtsgeschichtliehen Untersuchung , den Nachweis

zu führen versuch : , daß , entgegen der Behauptung der älteren Forscher,

zwischen Graf und Bewohnern wohl ein Verhältnio freier,  keines¬

wegs aber hofrechtlichcr GrundstückslcihcZ bestanden habe , und daß

weiter die Stadtgemeinde aus einer Landgemeinde hervorgegangen

sei. Demnach würde also die Entstehung Oldenburgs als Muster

bild der von G . v . Below ausgestellten Landgcmcindetheorie au

znsehcn sein , deren Charakteristikum ist , daß es neben der Stadt-

gemeiude eine Hofgcmcindc , neben sreien Handwerkern hörige gibt:
indem zwar die Stadtherre » die Befreiung der Hörigen fremder

Herren , welche in die Stadtgemeinde eingewandert waren , nicht aber
die ihrer eigenen begünstigten.

' » Die älteste» VchnSregister der Grasen von Htdenbnrg und lsldenbnrg
Brnchhansen , Oldenburg 1803 , Z . 36.

' ) Hier bei Hucken Fußnote : Halein I, Ni!». „Bvrtnier vvriie wi aller
lemvare» binnen der muren to HIdenburg ."

' > lll . Artikel : 3 »r Entstehungsgeschichte der Ltadt HIdenburg und ibrer
Bcrsassung . bei G - Ltaliing , L Idenburg , 1803.

') Entscheidend ist bin' die Bedeutung de-:- Wörtchens ,,lemvare " (vergl.
Note 2), das von den vorgenannten Forschern gleichbedeutend mit ,,t !ehen" ans
gefaßt wurde , dein aber jiohl auf Grund seiner Untersuchung die Bedeutung
,,winkop, vorhure , laudcminni " beitegt.

' ) 3 >»r Enlstebnng der deutschen Ltadtversassilng , Historische Teilschritt
Bd . 58/8.
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Dic zurrst dargelegte Ansicht spricht für die Hörigkeit der
Bewohner und damit auch der Handwerker Oldenburgs vor 1345,
die zweite dagegen für den vollkommen freien Ursprung der Hand
werter im Stadtgebiet und die Hörigkeit der Handwerker im gräf¬
lichen Bezirk . (Auf das Nebeneinander -Bestehen eines städtischen
und eines gräflichen Gebiets in Oldenburg wurde bereits früher
hingewiescn .) Wie stellt sich hierzu nun unser Urknndenmatcrial?
Versuchen wir , lediglich auf dieses gestützt, zu einer Beantwortung
der oben gestellten Fragen zu gelangen.

Zunächst die Urkunden der städtischen Handwerker . Sie bieten
uns auch nicht die geringste Andeutung , von der wir auf eine
ehemalige Hörigkeit des Handwerkerstandes schließen könnten . Der
Graf resp . Rat hat nicht das Recht , einen Meister frei , d . h . befreit
non jeglichen Eintrittsgaben , ins Werk zu setzen. Von keinen Diensten
und Abgaben — gewiß dem allgemeinsten Merkmal ehemaliger

Hörigkeit — melden uns die Urkunden . Wir brauchen keine
Zweifel zu hegen : Die Handwerker der Stadt waren frei von
Anfang an . -)

Wie aber war es im gräflichen Bezirk ? — Von den aller¬

frühesten Zeiten haben wir bereits berichtet . Es werden sich im
gräflichen Hcrrenhof im 11 . und 12 . Jahrhundert zweifellos hörige
Handwerker befunden haben . Später , im Laufe des 15 . Jahr
Hunderts , machte eine stark vergrößerte Hofhaltung und damit Hand
j„ Hand gehend eine Vermehrung der gräflichen Lehnsleute und
Ministerialen ritterlichen Standes , eine Ausbannng des gräflichen
Gebiets in östlicher Richtung , des Inneren , Mittleren und Äußeren
Dammes notwendig . Sehen wir lins die Bewohner dieser Dämme
und der sich voni Inneren Damm abzweigcnden Mühlcnstraße an:
es sind Hörige der Grafen.

0 Zu nnlerscheiden von diesen, regelmäßig IN beslinnnlen Perioden wieder
enlrichtcnden Abgaben (cs sind in diese Fonn nmgcwandeüe Dienstleistungen)

g „d die Abgaben eines Teiles der Ztras - und Bnßgefälle sowie der Eintritts¬
gelder , die ancl, dic freien Ziinsle an die Dbrigkeit zu entrichten hatten : bergt,
über diese Kap . II , S . 224 s.

' ) Daß es solche gegeben hat , sucht auch Gsrvrer , Polksrechtr Bd . II,
I8 «>s. u. 194 f., nachzmveisen.
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Wie fast überall , so wird auch hier die Entwicklung gewesen

sein . Ter Graf brauchte nicht mehr ihre ganze Arbeit und gestattete

ihnen oder einigen von ihnen , das Handwerk öffentlich gegen Lohn

zu treiben . Sie durften außerhalb der Burg an den Dämmen und

der Mühlcustraße , wo er ihnen Hufen als Amtslehcn zuteilte,

wohnen . Es schmeichelte seiner Eitelkeit , wenn seine Leute so fleißig

und geschickt waren , daß sie sich einen Verdienst verschaffen konnten,
der ihnen Gelegenheit gab , sich zu einem mehr oder weniger großen

Wohlstand aufznschwingen . Nachteil erwuchs hieraus dem Grafen

ja in keiner Weise , der Hörige blieb ihm nach wie vor dienstpflichtig.

Das Handwerk selbst H war frei , soweit es sich in den engen

Grenzen ihres Distrikts ?) eben bewegen konnte . Aber diese Freiheit
schien den ansässigen .Handwerkern unerträglich . Das nahe Beispiel

der Stadt mit ihren schon ziemlich zahlreichen , mit ausschließlichen

Arbeitsrechten ansgestalteten Innungen mochte zu verführerisch sein.

Die Handwerker ans den Dämmen erstrebten auch für sich eine
Innung und erlangten sie , nicht eine Innung für jedes Gewerk,

dazu waren die Gewerke zu schwach , sondern eine einzige Innung

für alle Handwerker.

Eine Urkunde von 1516 , vergl . Nr . 5 im Urkundenteil , zeigt

uns die Gründung dieses Amtes . Graf Johann IV . (ff 1526)

errichtete in seinem Gebiet eine Brüderschaft „der hilligcn vyfs Wunden " ,
deren Mitglieder , kraft der vom päpstlichen Legaten erteilten Voll-

macht , alle Jahre denselben großen Ablaß erwerben konnten , der in

den Kirchen zu Rom mit den Stacien zu verdienen war , solange

sie lebten . Die Brüderschaft erhielt etwa denselben Zuschnitt , wie

andere geistliche Brüderschaften jener Zeit . Ter Graf ernannte

Borsteher , die für Ordnung sorgten ; die Aufnahme geschah nicht

ohne Zustimmung der Grafen ; jeder Ausgenommen «?, es gab Brüder

und Schwestern , hatte 6 Bremer Groten zur Kasse zu zahlen und

erhielt ein Abzeichen ; zweimal im Jahre hatte jedes Mitglied dem

' ) Berat , hierzu : Strackerjans Aachtasr, Innungen aus den Dämmen.
Verfg . d. Gws ;h- Haus - u . Zentralarchivs.

Die Arbeilsrechte dieser Handwerker erstreckten sich nur jo weit, als
das grästiche Gebiet reichte, denn in der Ztndl hatte » die Ämter das Privileg:
vergl . Nap . II , 2 . 229.
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Leichenbegängnis eines in der Bruderschaft Verstorbenen bcizuwvhncn
und bei der Seelenmesse eilt Opfer zu geben usw . Es gehörten
der Brüderschaft auch alle Mitglieder des gräflichen Hauses an.

„Item is ock bewillet undc gegeven der broderschnp sodane

Privilegien van unsen gnädigen Herrn , dat nyn hantivcrckesmann , de
cn handlvcrck bruket , dar de borger in der statt van holden cn cunpt,

schall drucken up den Damme syn handwerck , he en geve ersten der

gemenen selschnp cne tonne bremcr beers nndc en punt wasscs,"
so lautet die Urkunde weiter . Wahrscheinlich ist noch im selben
Jahre 1516 dieses Privileg nachgefügt . Sei es nun , das ; hierdurch

„der Übergang zur Innung eingeleitet wurde, " wie Strackerjan
meint, ' ) oder daß es zur Bildung einer Handwerkerinnung inner¬

halb der Brüderschaft  kam , so also , daß jedes Mitglied der
.Handwerksinnung zugleich auch Mitglied der Brüderschaft , jedes

Mitglied der Brüderschaft aber — cs wird darunter auch Nicht

Handwerker gegeben haben — keineswegs zugleich auch Hand-
wcrkerinnungsmitglied war , wie uns scheinen will , der Grundstein

eines Handwerkeramtes jedenfalls war gelegt , und daß die Mitglieder
am weiteren Ausbau der Innung selbst eifrig tätig waren , beweist

der zweite Teil der genannten Urkunde sllrk . Nr . 6 ) , eine mit gräf¬

licher Genehmigung getroffene Beliebung wahrscheinlich aus der Zeit
Antons 1. M 1573 ). Zwei mit Einverständnis des Grafen selbst

gekorene Werkmeister und zwei Schaffer wurden dem Amte vor¬
gesetzt ; sie sollten darauf sehen , daß allen Meistern „ gleich und
recht " geschehe , und mußten nötigenfalls Versammlungen des Amtes
einbernfen . Vorschriften über gesellige Zusammenkünfte , über Arbeit,

über Erwerb und Verlust des Amtes folgen , und am Schluß heißt

es , daß „des ampts durstender alsc werckmesters , schaffers des

amptes (scholen ) mechtig syn , enen in dat ampt tho nemen , so ferne

he from is unde gerecht doit, " ein deutliches Zeichen der mehr und
mehr erstarkenden Selbständigkeit dieses hofrechtlichen Amtes.

Zweimal noch , zuletzt im Jahre 1577 , wurden ähnliche Be¬

stimmungen dem Stiftungsbriefe nachgetragen , die deutlicher noch
als jene ersten Beliebungen in ihrer Form und ihrem Wortlaut von

>) Nachlaß , Jmniuqnl auf den Dämmen . Z. Bersg . d. Grofch. Hnns-
„ Zerttralarchivs.
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dem Erfolg der Selbstüiidigkeitübestrebuiigeii dieses Handwerksamtes
spreche » . Und nun nach all diesem , sind wir erstaunt zu Horen ? )

daß „ die bei den Dammeistcrn in der Lehre gewesenen Jungen und

Gesellen überall in de » Städten außerhalb des Landes voll passieret

und auch , wenn sie sich irgendwo häuslich niedcrlassen wollten , in

Reichs - , See und anderen Städte » , ans Vorzeigung ihrer erteilten
Lehrbriefe , in den Ämtern vhnweigerlich ans - und angenommen und

für ehrliche , redliche Meister jederzeit geachtet und gehalten wurden ? " —

Aber dennoch : „ Die Unfreiheit solcher Hörigen " , sagt Arnold ?)

treffend , „ war so unvollkommen wie ihre Freiheit " . Freilich läßt
das Nrknndenmaterial unserer Periode kaum , oder doch nur sehr

unzulänglich einen Schluß auf die Unfreiheit der Amtsmitglieder

zu . Aber im 17 . Jahrhundert fließen darüber die Quellen reich¬
licher . Wir müssen einmal aus den engen Rahmen unserer Periode

heranstrcte » und die Urkunden dieser späteren Zeit heranziehen . ?

„Jmmassen wir anS hoher landeSobrigkcitlichcr macht und

rechter Wissenschaft , auch rechts - und gewvhnheitswegen , mehrbesagte

ihre bis dato ersessene amptsprivilegia  in der besten und

beständigsten form. ..  eonsirmiren , authorisiren und bestätigen . . ." ,
„ersessen"  nennt Anton Günther 1659 Z die Privilegien , nachdem

er bereits vorher gesagt , daß diese vom Grafen Johann verliehen,

nach und nach verbessert und dergestalt in Observanz gekommen
seien , daß . wie wir schon wissen , nicht allein fremde Städte die

Lehre bei Dammhandwerkcrn anerkannten , sondern solche Gesellen

auch in ihre Zünfte aufnahmen und sie als ehrlich und redlich stets
anerkannten . Besonders aus diesen Worten des Grafen läßt sich

deutlich die bereits weit vorgeschrittene Selbständigkeit , nicht minder

aber auch ihr Abhäigigkeitsverhältnis erkennen . 1637 versuchten

Vergl . Urkunde vom 20 . Febr . 1659 , Bestätigung des Tamninmtes
durch Anton Günther . Großh . HauS u . Jcntralarchiv , Dokumente der Grns
schast Oldenburg , Stadt Oldenburg.

h Das Auskommen des Handwerkerstandes im Mittelalter , Basel 1861.
ch Abgedruckt im Urkunden -Teil sind sic jedoch nicht ; Bemerkungen aber

weisen darauf hin , wo sie zu finden resst, abgedruckt find.
st Urkunden vom 20 . Februar 1659 , Groh . Haus - und Zentralarchiv,

Tot . der Grassch . O ., - 1. O.
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die gräflichen Beamten eine Vereinigung der Schneider ihres Bezirts
mit dem städtischen Schneideramtc herbeiziiführeu . si Gegen 5 Reichs
taler Ansnahmcgebi 'chr, eine jährliche Rente van 1 Reichstaler an
die Armen und 2 Tonnen Bier von jedem Meister , erklärt sich das
Stadtamt bereit sie nnfzunehmen . Ganz zu schweigen nnn von
den erschwerten Aufnahmebedingungen — sonst war beim Eintritt
1/4 Gulden , ein Schmaus zu drei Gerichten , Butter , Käse und eine
Tonne Bremer Bier zu entrichten — geht schon ans der Tatsache,
daß ca . 30  Jahre später die Schneider nicht mehr im städtischen
Amt waren , zur Genüge hervor , das; die Ämter der Stadt Olden¬
burg in den gräflichen Handwerkern , trotz all ihrer ausgedehnten

Privilegien , noch die Unfreien sahen . Deutlich auch bestätigen die
Akten des Eancellarius vom 23 . Juli , 3 . August , b . September
und 3 . Oktober des Jahres 1681, 1̂ über die an die 4 gräflichen
;das eine große Damm - und Mnhlcnstraßenamt hatte sich kurz
vorher geteilt ) und besonders an die städtischen Ämter der Schneider,
Schuster , Bäcker und Schmiede gerichtete mündliche Aufforderung , sich

zu vereinigen , ff das; nur durch strengstes Vorgehen , unter Androhung
der völligen Auflösung die Stadtmeister zu bewegen gewesen sind,
die Mühleustraßcr und Damnileute als gleichberechtigt anzuerkennen
,„ ,d in ihre Ämter aufzunehmcn . Konkurrenzfurcht und der bedingte
freie  Eintritt , d. h. ohne Gebühreuentrichtnug , wird allein kaum
der Grund zu einer solchen Widersetzlichkeit gewesen sein , vielmehr
wird man auch hier die wahre Ursache in der ängstlichen Sorgfalt

zu suchen haben , mit der die Meister ihr Amt von allen unfreien

und unlauteren Elementen reiuzuhalten bestrebt waren.

h Vergl . Urkunde vom 17 . November 1637 , Großh . Hans - und Zentral-
nrchw , Dok . d . Grassch . O ., St . O.

'-) Bergt . 0 . 0 . 0 . S . 193.

0 Anton Günther , der letzte oldmburgische Graf , starb 1667 ; Oldenburg
fiel an Dänemark . Ter dänische König publizierte am 10 . März 1681 ein
Mandat , nach dem die Mühlenstrasten - und die Dammämter aufgehoben und ihre
Mitglieder den städtischen Ämtern cinverleibt werden sollten , da die Ämter der
Zladt durch die Verheerungen , die ein großer Brand 1676 ungerichtet hatte,
außerordentlich geschwächt waren . Eine einmalige Bekanntmachung dieses Mandats
vermochte die Vereinigung noch nicht herbeizuführen , cS bcdmste dazu noch einer
zweiten besonderen Aufforderung , von der' eben hier die Rede ist.
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Endlich finden wir auch das untrüglichste Zeichen der Hörig
keit, die Pflicht zur Leistung von Diensten für den Grafen , im
Jahre 1637 urkundlich erwähnt . Es Hecht in der bereits früher
genannten Urkunde über die Vereinigung des Stadtschneideramtcs
und der Damim und Mühlenstraßenschneider : „Als aber dem hoch
geborenen grafen und Hern, Hern Anthon Günther , grafe zu Olden
borch »nd Delmenhorst , Hern zu Jehvcr und Kniphausen ?c., nnserm
allerseits gnädigen grafen und Hern w , die in der Mühlenstraße
und Dambgesessen mit besonderen Herkommen diensten
gewcrtig fein mußten , da dan sich begeben wurde , das; einiger
von den ineistem feine Dienste in gcrsohn leisten wurde oder mußte,
derselbe soll es so weit von dem erscheinen zu den ambtsgescheftcn,
wie ohne verabrehdung auch zumahl billigh , für entschuldigt gehalten,
sonst außbleibcnß wegen nicht bestraffct werden "

Das Ergebnis also unserer Untersuchung : die Handwerker des
gräflichen Gebiets waren unfrei , trotz weitgehendster Privilegien.

Wie nun verhalten sich die von uns gefundenen Resultate zu
den zwei Ansichten der genannten Forscher ? Hier durch die
Untersuchung eines bestimmten aber wichtigen Teiles
der Bevölkerung gefunden : die Handwerker des städtischen Ge¬
biets frei von Anfang an , des gräflichen Bezirks dagegen hörig,
dort bei Kohl dasselbe Ergebnis , aber gegründet ans rechts
geschichtliche Erwägungen . Bedeutet nun das Endresultat unserer
Untersuchung eine Festigung der Kohl 'schen Ansicht , so verleiht um¬
gekehrt die nunmehr gerechtfertigte Heranziehung der letzteren zur
Lösung der eingangs gestellten Fragen unserer Antwort mehr
Sicherheit ; und bestimmter , als das lediglich aus unserem Urkunden¬
material festzustellen gewesen wäre , können wir jetzt sagen : Tie
Handwerker der Stadt waren frei von Anfang an , sei es,
daß sich altangesessene freie Bauern zum Handwerk  ver¬
standen , sei es , daß Fremde ei nw a nd er t en , sich im
städtischen Gebiet niederließen , evcntl . dadurch
die Freiheit erlangten und das Handwerk ausübten ; aus
den Dämmen und in der Mühlenstraße dagegen waren
die Handwerker hörig , noch über das Mittelalter hinaus
bis weit in die Neuzeit  hinein.
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3 . Die soziale Stellung der Zünfte.

Was nun die gesellschaftliche Stellung der Zünfte in Olden

bürg anlangt , so gehörten zu den vornehmsten die Wandschneider

gesellschaft , die Schiffergilde und das Krameramt ; an diese dann

schlossen sich die anderen Ämter der Bäcker , Schmiede , Schneider,
Schuhmacher und Schlachter an.

Überall , wo es wie in Oldenburg keine Kanfmamrsgilden

gab , da war die Zunft der Gewandschneider , die diesen Namen
führten , weil sie fast ausschließlich Handel mit selbst ausgeschnittenen
Tüchern betrieben , in der Regel die angesehenste . Schon im Namen

„Gesellschaft " drückt der Rat die höhere soziale Stellung dieser
Gilde ans ; deutlicher aber noch bekundet die Überlassung der Dis-

ziplinargesetzgebung an die Gesellschaft , die Bestimmung , daß kein
Wandschneider dieser Gilde einem anderen Amte angchören darf,
die Erlassung des Moralitütsnachweises für neu Eintretende und

endlich die Abfassung der ganzen Urkunde überhaupt , jene Vor¬

nehmheit . Nachdem die Gewandschneidergesellschaft ihre Bedeutung
verloren hatte,U nahmen in Oldenburg , wie auch in einigen anderen

Seestädten , die Schiffergilde und daneben die Kramergilde , zu der
bei uns alle Kaufleute gehörten , die mit Seidenzeugen und Laken,

mit kurzen Waren und Gewürz handelten , die erste Stelle ein.

Wir sehen das schon daran , daß von ihnen die meisten Mitglieder

zugleich auch Mitglieder des Rates der Stadt Oldenburg waren.
Es sagt uns der Eingang der gräflichen Konfirmation des Kramer¬

amtes vom 6 . März 1609 ( Urk . Nr . 8 ) : „ Wir Anthon Günther,

graf zu Oldenburg und Delmenhorst , Herr zu Jehver und Kniep-

hauscn etc ., uhrkunden und bezeugen hiemit vor jedermänniglichen:
Nachdem etliche respective rahts - verwandtc und bürger

unser stadt Oldenburg  uns unterthänig angelanget und ersuchet,
wir ihnen ein stets währendes ambt und gilde zu haben und zu

halten , in gnaden nachgeben und erlauben. wollen " ; und
die Satzungen der Schiffergilde vom 2 . Febr . 1574 (Urk . Nr . 9 ) :

' ) Die Gewandschneidergesellschaft muß nach nicht allzulanger Zeit wieder

eingegangen sein, da die Kramer nach Z 8 ihrer Statuten von 1609 Zlrk . Nr . 8>
auch mit Gewand handelten : in der Konfirmation vom 20 Scpl . 1712 ^0 . 0.
0 . VI , Nr . 8I l heißen sie „ Laken - und Seidcnkramer " . Vergl . weiter unlen.

Jahrb , f . Oldcnb Gcsch. XVIII . 14
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„Diese wilkor und belevinge ist also belevt in jegenwardicheit der
erbar » und vornehmen radesherrn , welche auch sind
reiders in unsen schepcn gewesen . "

Doch eins muß uns auffallen , wenn wir diese vornehmen
Gilden mit denen anderer Städte vergleichen : wir meinen ihr so
verspätetes Aufkommen . Überall fast gehörten die Handelsgilden
zu den ältesten Zünften , bei uns dagegen fallen ihre ersten Anfänge
(Gewandschneider 1451 ) in die Mitte des 15 . Jahrhunderts . Zu
einer wirklichen Entfaltung kam es sogar erst in der zweiten Hälfte
des 16 . Jahrhunderts (Schiffergilde 1574 , Krameramt 1599 ).

Der Grund dafür liegt wohl vor allem darin , daß Oldenburg
nie , besonders nicht während des Mittelalters , eine eigentliche
Handelsstadt war . Immerhin scheint ihre Beteiligung am Seehandel
wohl stets bei weitem größer gewesen zu sein als am Landhandel.
Hier beschränkte sie sich in der früheren Zeit mehr oder weniger
auf den Austausch der gewerblichen Produkte ihrer Bürger gegen
die ländlichen Erzeugnisse der umwohnenden Bauern . Der wirkliche
Landhandel war in den Händen zu großer Rivalen , Bremen , Osna¬
brück und Münster . Wurden auch Bersuche gemacht , Oldenburg
einen Einfluß zu sichern , wie um die Mitte des 13 . Jahrhunderts,
so waren doch dauernde Erfolge nicht zu erzielen . Dazu kam
weiter , daß den Handel , der überhaupt von Oldenburg betrieben
wurde , größtenteils , wenn nicht gar ganz , Juden an sich rissen,
die damit gleichfalls der Bildung eines christlichen Handelsstandes
entgegen arbeiteten . Wir erfahren dies aus einem Beschlüsse des
Rats mit den „ Weisesten unserer Stadt " aus dem Jahre 1334,
nach dem in Zukunft den Juden keine Schutzbriefe mehr gewährt
werden sollten , und aus dem Freibrief von 1345 , der den Juden
den Warenhandel verbietet und ihnen nur das Geldgeschäft weiterhin
überläßt . Daß aber auch in dieser Zeit der Handel nicht einmal,
wenigstens nur sehr unzulänglich , die eigenen Bedürfnisse der Stadt
zu befriedigen vermochte , geht deutlich aus der Versicherung der
Grafen 1345 hervor , „ sie wollten die Hunte und alle Wege der
Kaufleute , die nach der Stadt führten , sichern helfen . " Dann hören
wir ein volles Jahrhundert nichts von einem Handelsverkehr — selbst
Strackerjan , der fleißige Sammler , hat keine Notizen über jene
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Zeit hinterlassen — , bis wir gegen Mitte des 15 . Jahrhunderts
mit einem Male die Gewandschncider - Gesellschaft vor uns sehen.
Ans einer Bemerkung ihres Briefes geht hervor , daß dann und
wann Burger , anch wenn sie nicht in der genannten Gesellschaft
waren , Laken von auswärts mitdrachten . Mehr aber verraten uns
die Urkunden auch ans dieser Zeit nicht . Erst in der zweiten
Hälfte des 16 . Jahrhunderts scheint sich ein etwas regerer Handels¬
verkehr entfaltet zu haben , so das; es endlich zu der Gründung
eines Kraineramtes kam.

Tie Möglichkeit , sich am Seehandel ' ) zu beteiligen , wurde
Oldenburg erst in den ersten Jahrzehnten des 14 . Jahrhunderts,
als die Nüstringer die Hunteinündnng freigaben . Doch kaum wird
sich bereits sogleich ein Sechandel in nennenswertem Umfange ent¬
wickelt haben , wenn auch die Stadt Oldenburg schon jetzt von
Bremen das hansische „Schiprccht " übernahm . Denn was man
von überseeischen Waren brauchte , und wohl auch mehr , brachten
die von Graf Konrad gehegten Bitalienbrüder reichlich und billig
jus Haus , deren berüchtigter Führer Godeke Michels in der Stadt
Oldenburg seinen Unterschlupf hatte . Ebenso ivar es nachmals mit
den ntliggers , zerovers , oder wo men de nomen wil . Graf Gerds,
die aus der Stadt Oldenburg sich rekrutierten und denen ihres

Patrons Burg an der Jade ein bequemes Malepartus wurde.
Immerhin aber hören wir bereits im 15 . Jahrhundert von einem
vereinzelten Schiffsverkehr mit Salz , Korn u . a . zwischen Hamburg,
Schweden und Dithmarschen.

Ein Berkehr von einiger Bedeutung dagegen , auch mit den
Niederlanden , wie uns die Handelsverträge mit Groningen (1491)
u „ d Holland , Seeland , Westfricsland ( 1507 ) zeigen , und mit den
Ostsceländern , zu denen neue Beziehungen gefunden wurden , hat
sich erst im 16 . Jahrhundert entwickelt , der dann auch schließlich
den 28 Oldenburger Schiffern den Anlaß zur Gründung der Schiffer

gsidc am 2 . Februar 1574 gab.

0 Noch Sellv , Oldenburgs Seeschiffahrt . Leipzig 1906.

14*
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Zweites Kapitel.

Das Grundwesen der Zünfte und ihre Abhängigkeit
vo» der Obrigkeit.

Wir haben im vorstehenden , neben ihrem Alter und Ursprung,
die einzelnen Zünfte unserer Stadt besonders in ihrer Stellung

innerhalb des städtischen Gemeinwesens kennen gelernt . In diesem

Kapitel nnn wollen wir die Hauptgrundzüge ihres Wesens ent¬
rollen , und die aus ihnen sich ergebende Abhängigkeit von ihrer

Obrigkeit untersuchen . In den einleitenden abstrakten Darlegungen

des Wesens der freien Zünfte folgen wir O . Gierke . st
Ihrem Grund wesen  nach waren die Zünfte frei gewollte

Bereinigungen der durch die Geineinschaft des Berufs einander nahe¬
stehenden Gewerbetreibenden . st Sah die Zunft allerdings das in der

Regel gleichartige Gewerbe ihrer Mitglieder als den Hauptgegeu

stand ihrer Fürsorge an , so war ihr Interesse doch keineswegs

lediglich hierauf , sondern auf das ganze Leben und Familie ihres

Mitgliedes gerichtet . Wie heute nur Familie und Staat , so er

griffen die Zünfte den ganzen Menschen.
Doch noch ein zweites Moment wirkte bei der Bildung der

Zünfte mit . Jedes Gewerbe und jedes Handwerk nämlich war im

System der LehnS und Hofvcrfassung ein Dienst,  welcher einem
Herrn geleistet wurde , die Erfüllung dieses Dienstes nebst den da¬
mit verbundenen Vorteilen ein herrschaftliches Amt.  Diese

Idee wurde mit der Befreiung des Handwerkerstandes nicht auf¬

gegeben , sondern erhielt nur eine veränderte Anwendung . Der

Handwerker , welcher arbeitete , diente jetzt nicht mehr einem Herrn,

sondern seinen Mitbürgern , oder vielmehr ihrer organisierten Ge¬

samtheit , dem Gemeinwesen . Die Ausübung eines bestimmten

Handwerks war daher jetzt ein öffentliches  oder städtisches

st Das deutsche Genossenschaftsrechl . Bd . t . Berlin 1868 . Vgl . jedoch

weiter auch die dort ( Z . 358 ) angegebene Literatur , sowie die jüngeren Schriften
vor allem von Arnold , Bär , v . Below , Ebcrstadt , Golhcin , Hegel , v . Jnama

Sternegg , Keutgen , v . Schmoller , Slieda und Stahl.

st Hier sehen wir den Unterschied zwischen den freien Mafien der Sladt

und dem hvfrechtlichen Amle des Dammes ; bei letzteren war nicht der freie

Wille der Genossen , sondern der des Herrn zur Gründung massgebend gewesen.
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Amt anstatt eines herrschaftlichen geworden , aber sie blieb eben
ein Amt . Jedes Amt beruht auf Übertragung seitens des Amts

Herrn . Das Handwerk mußte also von der Stadt erteilt sein , um
ausgcübt zu werden . Ob nun die Sradtbehörde allein in dieser

Beziehung die Stadt zu vertreten , ob wie häufig der Stadthcrr die

Handwerksämtcr zu vergeben hatte : so viel hielt man unter allen
Umständen fest , daß Recht und Pflicht eines Handwerks ein ver¬

liehenes Amt seien . Die Zünfte , wollte » sic das Handwerk aus
üben , mußten sich mithin das Amt erteilen lassen , ff und man be

zeichnete sie daher oft selbst , wie auch bei uns , mit den Namen
„ampt oder ammct , hantwcrk und gewerk " . Ganz allgemein be
trachtete man daher das einzelne Handwerksamt mit den ans deni
Betriebe desselben folgenden Einkünften als Gesamtrecht der Ge¬

nossenschaft , welches ihr zu abgeleitetem und als eine Art Amts-

lchn vorgestelltem Rechte zustand . Daraus folgen eine ganze Reihe
von Konsequenzen , die aus dem Einungsprinzip allein nicht her¬

vorgegangen wären.
Was zunächst die Entstehung einer Zunft  angeht , so

hielt man daran fest , daß die frei gewollte Einigung der Genossen

zur Hervorbringung des Genossenvcrbandes ausreiche . Denn Freiheit
und Einungsrecht fielen nach germanischen Begriffen von jeher

zusammen . Damit aber die Einung nicht blos ein beliebiger Verein,
sondern eine Zunft mit den nach der städtischen Verfassung einer

solchen zukommenden gewerblichen und politischen Befugnissen sei,
mußte die Genehmigung der städtischen Gewerbeobrigkeit hinzu-
komnren.

Wer aber diese Zunftobrigkeit vorstelltc , war in den einzelnen

Städten verschieden , und je nach den obwaltenden Umständen ge¬

regelt . In den freien Reichsstädten war es naturgemäß der Rat,
in den königlichen und erzbischöflichen Städten der königliche Beamte

bezw - der Erzbischof , der die Zünfte einsetzte ; doch ebenso häufig

h Sehr zutreffend sagt auch Gierte an dieser Slcue : Man darf » illn

glauben , daß überall , wo die „ Jmimig , Zunft " ?e. verliehen wird , damit das
„Einungsrecht " gemeint , folglich der Grundsatz aufgestellt sei , daß eine Genossen

schaft z« ' drein Bestände staatlicher Konzession bedürfe . Vielmehr ist in der
Regel nur das Junnngsamt , das Recht des Gewerbebetriebes , gemeint.
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sah man auch in diesen beiden Städten, vor allem in den ersten
Jahrhunderten der deutschen Zunftbewegung, den Rat jene Funktion
ausüben. Weit seltener jedoch scheint die Selbstverwaltung der
kleineren gräflichen Landstädte derart ausgebildct zu sein, daß ihnen
selbst die Obrigkeit in Ziinstangelegenheiten zustand. Wir erinnern
hier nur an Wernigerode, wo nachK. Meisters lediglich der Graf
alle Zünfte privilegierte. Ein Beispiel stark ausgeprägter Autonomie
aber bildete, wie schon in der Einleitung hervorgehoben wurde,
Oldenburg. Die Amtsbriefe der Bäcker, Schmiede, Schneider,
Schuhmacher und Gcwandschneider beginnen sämtlich: „Wh radt
manne der stad van Oldenborch enkenuet unde bctuget apcnbar."
Die Ursache dieser Selbständigkeit wird aus den Einfluß bremischer
Verhältnisse zurückzuführen sein, die sich bei uns immer mehr
geltend machten, und endlich, als gar der Stadt vom Grafen im
Freiheitsbrief von 1345 das Stadtrecht von Bremen verliehen
wurde, hier die Ausbildung der städtischen Verwaltungsorgane ent
schieden richtunggebend beeinflussend dem Rate eine bedeutende
Amtsgewalt zuführte.

Als aber gegen Ausgang des Mittelalters im ganzen übrigen
Deutschland das Bestreben der Territorialsürsten nach Ausbreitung
ihrer Macht einsetzte, da versuchte auch der oldenburgische Graf
seiner Stadt ein Recht nach dem andern zu entziehen. Die eben
erst, vermutlich im Anfänge der 70er Jahre, vom Rat vorgenommene
Privilegierung eines Krameramtes bietet ihm günstige Gelegenheit,
die Zunftobrigkeit zu erwerben. Er bestreitet die Gültigkeit des
neuen Krameramtes und macht für sich das Recht der Mitwirkung
in allen Zunftangelegenheitcn geltend. Extrakteaus  den Proto
kollen der Stadt Oldenburgs) lassen den Verlauf der Bestrebungen
des Grafen verfolgen; sie mögen in Kürze hier angeführt sein.

0 Tie äüeslen gewerblichen Verbände der Stadt Wernigerode von ihrer
Entstehung bis zur Gegenwart . Conrads Sammlung nat . u . stat . Abhdlg.
Bd . 6 , Heft 2.

' ) Grohh . Haus - und Zenlralarchiv , Manuskripte Oldenburg , spez. Stadt
Oldmburg.

' ) Die ausführlicheren Protokolle selbst lind diese Angelegenheit betreffende
Korrespondenz finde» sich das. O. L. A. Tit . XXXIII 6 , Nr . I u. 6.
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„H.nno 1575 . 17 . janunr -ii. OonsNiarus : - - understebc
sich die ämbter zu bestellen, als; ernmcr. goltschmiede, brauweren-
ordnnng zu machen.

4 . msrtii . Dem rhat vorgehalten , daß S . G . nicht weinig
vesrembdet. daß derselbe seither die Huldigung alle ncwening ange
fangen, um mit dem newen geböte und andern so ihnen nf vorbit
verziehen, und nnn noch ferner thäten.

1. - 2. — — 3. In bestellung der ambter solle S . G.
nicht vorbei gangen sein . Dan es zu derv schimpf gereiche , gelte
nicht , daß solches für 200 fahren geschehen , den cs damals mit
Vergünstigung geschehen sein möge.

8onatu8 . 1 . Der rhat habe alle gebot und verbot gehabt:
nian S . G . waß Mündigen oder dem rhat an melden laßen , deine

sein sie alle zeit Nachkommen . 2 . — — - 3 . Die ämbter sein
nicht zu S . G . Verkleinerung, sondern zu nutze der stadt angcordnet.

6ano6llariu8 : 1. - 2. Wegen der ambter seie nicht
die quacstio, was sie nutzen, sondern ob ihnen geburc solche S . G.
„nersucht anzu ordnen.

8onatu8 : und die ambter seien nach alter gewonheit gesetzet.
6. aprilis . S . G . seie bedencklich mit ihnen in mißverstände

zu leben. Wollen von allen pnncten mit ihnen reden laßen , auß
dem grund zu kommen. 1. — — — 2 . Daß cramer ambt , weil
A . G . darin nicht gehelet, solle abgeschafset sein.

8onatu8 : Sagen , seien wichtige puncte gegen ihre privilegia,
u-olten lieber nicht geboren sein, als daß sie bei ihnen sollen fallen.

7. mal . 1. — — — 2. S . G . gestehe ihnen die besetzung
der ambter nicht.

1576 , 4. santtiil 'ii. Oanoell : Sollten das cramer ambt
abschaffen.

8onatn8 : Wollten mittel darzu treffen , dan die cramer ver
Hefen sich doch.

12 . janrmrü . l8onrrtu8 .) 1. — — 2. Bitten bestettigung
des cramer ambts.

Nach etlichen Tagen haben S . Ä . — — — und befehlen
dem rhat , becker rollen , item den cramern rollen machen, dieselbe
zu besichtigen übergeben und darauf seine g. crclernng erwarten.



216 Hans Hemme » .

8snstus : Nein soches mit dank an nnd erbot sich zu fleißiger
Pflicht . "

Damit hatte sich der Graf das Recht zur Mitwirkung bei

Einsetzung neuer Ämter erwirkt . Die endgültige Festlegung dieses

neuen Rechts und die Publikation erfolgte dann i» den Ordinant
punckte » clo ^ .nno 1592 : Z

„Zum siebenzehuten sollen die neuen ambter , so ohne des
landeshcrrn vorwiß , decret , bestatiguug undt vermeintlich privilegirt,

iviederumb abgcschafft , undt hinfurtcr keine neue ambter , sie habe»
»amen wie sie wollen , ohne S . Gnaden erlaubung in keinem Wege

eingefüret , vergünstiget oder zugelaßen werden . "

Und der Text des Entwurfs des Kramerprivilegiums vom
1. Januar 1599 zeigt uns deutlich die Mitwirkung des Grafen:

„Wir Johann , grave zu Oldenburgh und Delmenhorst , Herr
zu Jhever und Kniphausen , wir inngleichen burgermeister und rhat
der stadt Oldenburgh thuen kundt und bekennen . "

Waren die Grafen nun einmal soweit gekommen , Anteil am

Privilegiumsrecht zu haben , so war es ihnen ein leichtes , in den
ausschließlichen Besitz dieses Rechtes zu gelangen ; und die späteren
Urkunden des Kramer - 1609 , Glaser - 1618 , Faßbinder - 1647 , Bar¬

bier - 1661 , 1669 , Leinweber - 1665 , 1666 , 1699 , Drechsler - 1667

und Bäckeramtes 1669 beweisen uns nur zu deutlich , wie sehr die

Stadt ihre einstige Autonomie in Znnftsachen zu Gunsten des

Grasen hatte ausgeben müssen.

So vollzog sich bei uns der Wechsel in der Zunftobrigkeit,
und so erfolgte zu den verschiedenen Zeiten die Einsetzung der Ämter.
Aber noch zwei Abweichungen von diesem regelrechten Verlauf finden
wir in der Barbier - und in der Schifferzunft.

Zuerst das Barbieramt . Es wurde am 22 . Februar 1584

von Graf und Rat gemeinschaftlich privilegiert . (Nr . 3 der Urk .)

Aber die Beteiligung des elfteren ist hier nicht etwa eine Folge
des Erstarkens seiner Macht , wie beim Kramerprivileg von 1599,

sondern ergibt sich aus der Natur des Barbieramtes selbst . Die

Barbiere , die ja auch die praktische Medizin ausübten , waren ans

' ) Zweites Stadtbuch der St . Oldenburg . S . 68 . Stadtarchiv Oldbg.
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eine bestimmte Anzahl ( 5 ) beschränkt , und für das Gesamtgebiet

der Stadt und der gräflichen Hausvogtei , d , i , das Burggebiet,

Dämme , Mühlenstraße und die in nächster Umgebung liegenden

Bauernschaften , gesetzt . Und darin , das ; sie sowohl im städtischen
als auch im Lräflichen Bezirk ihr Gewerbe ansübten , liegt der Grund

der beiderseitigen Anerkennung.

Die Schiffergesellschaft dann wurde von der Obrigkeit über¬

haupt nicht bestätigt . Der Hergang ihrer Gründung ist uns klar
erkennbar : U die sämtlichen 28 Schiffer Oldenburgs versammeln sich

am 28 . Februar 1574 » ud gründen eine Gesellschaft . Sic selbst

also gründen , nicht der Rat gibt , wie das sonst geschah , die Genossen¬

schaft . Zwar erwähnen die Satzungen zum Schluß , daß die ehr
baren und vornehmen Ratsherren , die auch „ reiders " in ihren
Schiffen seien , bei der Gründung zugegen gewesen seien ; und man

hat daraus wohl entnehmen wollen, *) daß „ hier der Rat , dem das
Gewerbewesen unterstand , durch Abgeordnete vertreten " gewesen sei;

ans aber will es eher scheinen , nach all dem , was im folgenden

näher dargelegt ist , als ob der Rat keinen Grund gehabt hätte , sich

hier vertreten zu lassen , daß die Ratsherren vielmehr lediglich als

Privatleute zugegen gewesen waren , hatten sie doch als Schiffs¬
eigner persönliches Interesse an der Gründung und Ausgestaltung

der Gilde . Bei dem stark ausgeprägten patriarchalischen Zuge

jener Zeit aber durfte es nicht unterlassen werden , die Gegenwart
vornehmer und angesehener Leute , noch dazu wenn sie im Rate

saßen , besonders hervorzuhcben.
Zunächst nämlich gehörte die Oldenburger Schifferei keines¬

wegs zu den eigentlich städtischen Gewerben , gleich den Schustern,

Schneidern und Schmieden , die der Aufsicht des Rates unterstanden,
wie das in den größeren Flußstädten , etwa des Rheins , und in

den Hansestädten der Nord - und Ostsee der Fall war . Von diesen

Schiffern unterschieden sich die Oldenburger vor allen dadurch , daß

' ) Vergl . Satzungen vom 2 . Februar 1574 (Urk. Nr . 9).
2) Vergl . K ., . Tie Oldenburgische Schiffergcsellschaft " im Gemeiudeblatt

der Stadt Oldenburg Nr . 14 vom 26 . März 1904.
' ) Über Mainz s. Eckert , Ehr ., das Mainzer Schissergewerbe . Leipzig 1898.

Das . auch Lit .-Ang il a . Rheinstädte.
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sie nicht wie jene ein Verband von Berufsschiffern waren , die . meist

Eigentümer der von ihnen befehligten Fahrzeuge , diese i » den Dienst

von Reedern oder Kanfleuten stellten/ ) sondern das ; sie einen auf

gegenseitigen Schutz und Unterstützung gerichteten Verein bildeten,

deren Mitglieder oft Kapitäne , Reeder und Kanfleute in . einer Person

waren . Ihre Gesellschaft ähnelte vielmehr jenen Kompanien von

Kanfleuten , die , je nach den Häfen mit denen sic hauptsächlich

Handel trieben , Schonen -, Bergen -, Riga - nsw . Fahrer genannt
wurden , lind die in den Rüstenstädten so überaus zahlreich waren.

Freilich beschränkte sich ihr Verkehr nicht , wie der der letzteren , auf

einen einzigen Auslandsplatz , aber das scheint mir hier bei der

Beurteilung des Wesens der Gesellschaft von geringerer Bedeutung,

und das um so eher noch , als es wirklich auch für die Oldenburger

Schiffer nur einige swcnige Plätze sind , mit denen sich ein regerer
Handel entfaltete.

Stellte also die Oldenburger Schiffergescllschaft nicht , wie die

ersterwähnten Gilden , eine Genossenschaft von Schiffern dar , die

in ihrer Gesamtheit die Schiffahrt als Amt ansübten und dazu

die Genehmigung des Regalsherrn (in Köln und Mainz ' des Erz¬

bischofs ) benötigten , nnd , wie die Schiffcrgesellschaft in Rostock/)
wenn sie in ihren Bcliebungen eine gesetzlich gültige Regelung der

dem Schiffsvolke zu zahlenden Heuer herbeiführen , oder gar , wenn

sie Personen , die außerhalb ihrer Gesellschaft standen , wie Kauf

leute , vor ihre Zunftgerichte ziehen wollten , dazu die Bestätigung

ihrer Ordnungen von der Obrigkeit nicht entbehren konnten , so war

doch auch sonst die Oldenburger Schiffcrgesellschaft nicht das , was

man im allgemeinen unter „Zunft " versteht , die wir uns ohne

Zunftzwang eigentlich kaum denken können . Solche Bestimmungen

aber , die es jedem in Oldenburg ansässigen Schiffer zur Pflicht

machen beizutreten , oder andererseits jedem , der nicht in Oldenburg
ansässig ist , den Betrieb der Schiffahrt verbieten , wie wir sie in

Rostock etwa finden , und die naturgemäß wiederum die Genehmigung

' ) Bergt , hierzu auch Stieda , Wilh ., Tie Schissergesellschaft in Nostock;
i» „Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins stir mecklenburgische Geschichte

und Altertumskunde/ ' 59 . Jahrgang . Schwerin 1894.
't Stieda a . a . L . S . 95 fs.
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der Obrigkeit erheischt hätten , gibt es nicht . Anch die Überwachung
der Ansbildung der jungen Generation — Knechte und Lehrjungen
— eine vornehme Pflicht jeder mittelalterlichen Zunft , kümmert sie
nicht . Endlich die Regelung des ganzen Geschäftsbetriebes ihrer
einzelnen Mitglieder , bezüglich Einkauf und Verkauf , Menge und
Qualität der Waren , wie sic sich jede Zunft zur Aufgabe machte,
kennt sie nicht.

Ihr Bestreben ging dahin , den einzelnen Mitgliedern , unter
Belastung ihrer vollen wirtschaftlichen Freiheit , Schutz und Unter¬
stützung zu verleihen auf der See vor allem , und im Auslände.
In den schwierigen Küstengewässcrn drohten dem einzelnen Schiff
mancherlei Gefahren ; Sturm und Nebel , Untiefen und besonders
den grausamen Piraten begegnete man am wirksamsten vereint in
größeren Flotten . War der ausländische Bestimmungshafen erreicht,
so suchte die Gesellschaft , durch Einschränkung oder gar völlige
Ausschaltung des Wettbewerbs unter ihren Mitgliedern , deren
Interessen gegenüber den Fremden zu wahre ». Weiter gehörte die
Schlichtung von Streitigkeiten unter den Gildebrüdcrn zu ihren
Aufgaben . Den größten Anteil aber nahm sic wohl an der kirch¬
lichen und religiösen Wohlfahrt ihrer Mitglieder . Der gefahrvolle
Aufenthalt auf dem wilden Meere mit kleinen ungelenken Schiffen
und nur wenigen brauchbaren Hilfsmitteln der Navigation , dazu
die Schwierigkeiten und Gefahren im Auslande , die oft weit größer
waren als erstere , hervorgerufen durch Neid und Eifersucht der
Eingeborenen , und durch die in dem betreffenden Lande herrschende
Rechtsunsicherheit und nicht selten sogar völlige Rechtlosigkeit ; das
alles war danach angetan , eine viel engere Verknüpfung mit der
Kirche herbeizuführen , als sie für den gemeinen Handwerkerstand
in dieser Periode ohnehin schon charakteristisch war . Das Abhalten

gemeinsamer Gottesdienste vor der Ausfahrt , um den göttlichen
Beistand für die Reise zu erbitten , war allgemein üblich ; Dankes-
opfer für die Armen nach glücklicher Heimkehr waren sogar in
ihrer Höhe vorgeschrieben (llrk . Nr . 9). Daneben zeigen die un
endlich vielen Spenden an Arme bei Aufnahme neuer Mitglieder,
beim Wechsel der Älterleute und bei den Jahresabschlüssen , wie
eifrig man bemüht war , sich Gott wohlgefällig zu erweisen.
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Religiösem Denken entsprang auch das wiederholt ausgesprochene
Bestreben nach Einschräukmig der Üppigkeit in der Herstellung und
Menge der Speisen ans den Gelagen , auf das ; wir de » Schöpfer,
der uns alles , das wir bedürfen , gibt , dadurch nicht verzorncii . ' )
Endlich war auch de » Mitgliedern die Verpflichtung zur Teilnahme
an Beerdigungen und zum Tragen der Leiche , wie wir das bei
den mittelalterlichen Genossen in der Regel finden , vorgeschrieben,
jedoch hier mit der Verschärfung , daß nicht nur bei Pollgenossen,
Frauen und Kindern , sondern auch bei Bootsleuten und den übrigen
Schisfsangehörigen alle Mitglieder folgen mußten lllrk . Nr . 9 ).

Eine solche Gesellschaft aber , die weder politische noch irgend
welche öffentlich -rechtliche Befugnisse beanspruchte , sondern lediglich
den Charakter einer Schutzgildc trug , wozu bedurfte sie obrigkeitliche
Bestätigung ? — Diese wird eben deshalb  auch in Oldenburg
nie erfolgt sein , wie doch gleichfalls nicht in Rostock für die Schonen¬
fahrer , die bei Gelegenheit einer Streitsache wegen eines angeblich
zu hohen Eintrittsgeldes erklärten . ?) „daß sie seit unvordenklichen
Zeiten Statuten oder Ordnungen gehabt und gemacht hätten , ohne
daß sie konfirmiert wären oder deren Konfirmation auch nur er¬
heischet wurde ." 2)

' ) Bergt , ältestes Gildcbuch der Schiffergesellschaft im Stadtarchiv ; Be¬
schlüsse vom 2 . Januar I67t.

Stieda a . a . O . S . 90.

Um keine Unklarheiten darüber bestehen zu lassen , warum in , Text
niemals der Jslandreedereigesellschast ivergl . Ol. Sello , Oldenburgs Seeschiffahrt
und D . Kohl , Ter oldenburgisch - isländische Handel im 16 . Jabrh ., Jahrbuch
Bd . 13 , 1905 , sowie Materialien zur Geschichte der oldenburgischen Seeschiffahrt,
Jahrbuch Bd . 16 , 1908 ) , die auch in unsere Zeit sollt , gedacht ist , mag darüber
hier einiges gesagt sein.

Der Unterschied zwischen den beiden Gesellschaften , der Schissergesellschasl
und der Jslandreedereigesellschast , wird uns sofort deutlich erkennbar , wenn wir
einmal ihre Zwecke und ihre Mitgliedcrschaft genauer ins Auge fassen . Erstere
war ein Verein von Kapitänen , Reedern und Kausleuten , also wirtschaftlich selbst¬
ständiger , jeder für sich selbst verdienender Perioncn ; der Zweck der Verbindung
war lediglich die Gewährung gegenseitigen Schutzes . Die letztere aber war eine
Handelsgesellschaft zum Zwecke der Ausbeutung eines Privilegs für den Handel
mit Island . Sie , die Gesellschaft , rüstete Schiffe aus , kaufte und verlauste
Waren und verteilte den nach Abzug der Unkosten verbleibenden Gewinn aui
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Sahen wir im vorstehenden , wer privilegierte , sv dürfte es

nunmehr interessant sein , einmal materiell das für die Ämter gültige

Recht hinsichtlich seines Ursprungs zu untersuchen . Alle Stiflnngs-

briefe , mit Ausnahme desjenigen der Barbiere , wegen deren bereits

bezeichnetcr Sonderstellung , geben uns darüber die gleiche An¬

deutung : „ Wv raedmanne der stadt van Oldenborch doth kundich

und witllick allen dengcncn , de dessen bref zcet oste höret lesen,

dat wi den schineden in unser stadt ein ewich aminct hebbet gc-

geven , des sc brukcn sch ölen in allen stucken , alse de

schmedc in der stadt tho Bremen doth , und mit alsulken

underschedc: we  in de » ampte wesen will etc . " Tie Kramer

sogar bitten 1599 , unter Vorlegung einer beglaubigten Abschrift

der Bremer Kramcrrollen , ausdrücklich um Verleihung eines Amtes

nach bremischem Rechte.
Als Grundlage wurde bei der Gründung der Ämter in Olden¬

burg also das bremische Zunstrecht übernommen . Daß auch sonst

solche Rechtsübertragungen sehr oft vorkamen , sagt Waitz in seiner
Lersassungsgeschichte . U Für Oldenburg aber war Bremen auf dem

ganzen Gebiete des Rechtslebens maßgebend . Neben dem Bremer
Stadtrecht und dem hansischen Schifssrecht , das Oldenburg , wie

jeden Anteil  ihrer Mitglieder . Tie Mitglieder selbst aber waren stir die Ge¬
sellschaft nur Träger des Kapitals , die Persönlichkeiten an sich waren ihr gleich¬

mütig . Mit dem Kapital  engagierte sic Angestellte , welche die Führung der
Kücher und der Schisse übernahmen , sowie die Käufe und Verkäufe aussührtm.

Daß einige Angestellte zugleich auch Antcilhaber waren , ändert daran nichts . —

Die Schiffergesellschafl war eine Personal -, die Jslandrecdereigesellschast aber

eine Kapitalgesellschaft . Dar !» liegt der Grund , weshalb die letztere nicht in

den Rahmen unserer Betrachtung hinein gehört.
'1 Bd . V S . W2 . Es dienten dazu im Norden besonders Goslar und

Magdeburg , im Süden Konstanz und Basel.
'<5 Tas sagt auch Johannes Grt,phiander ch- IU22 > in seinem historischen

Bericht von dem Niedergerichl zu Bremen und SIdenburg , s. d. Großh . .stiaus

Zcntralarchiv:
„Gleich wie nun zu der Zeit in Sachsen gebreuchlich gewesen , das; eine

s,utt von ihrer benachbarten recht geholet , und ihr stadtrechl und regiemcntsforin

gutwillig angenommen , als;o hat auch die stadt Oldenburg der benachbarten
stadt Bremen slattrechl und gewonheit angenommen , und darnach ihre regierung
und gerächte nngestellet , nnd solches mit wehten und erlaubnns ; der Herren grasen
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wir bereits wissen , am Anfänge des 14 . Jahrhunderts übernahm,
zeugen hierfür noch eine große Anzahl Rechtsweisungen der Stadt
Bremen an die Stadt Oldenburg aus späteren Jahren . Nun
war die Sache nicht etwa so, daß für die neu gegründeten olden
burgische » Ämter das Bremer Zunftrecht völlig und allein galt,
sondern man legte in den Stiftungsurkunden gleich diejenigen
Punkte fest, die in Oldenburg von vornherein anders gehalten
werden sollten . Im Laufe der Zeit erfuhr dann , bei immer größerem
Anwachsen und größerer Ausgestaltung der Zünfte selbst, auch das
im Grunde bremische Zunftrecht , in Anlehnung an die vorliegenden
lokalen Verhältnisse , eine vollkommen eigene Weiterbildung und
entwickelte sich so zu einem selbständigen oldcnburgischen Zunstrechte.

Dieser Gang der Rechtsbildung stellt sich aber keineswegs
als etwas besonderes dar , sondern wir finden ähnliche Entwickelungen
allgemein . Wie überhaupt fast alle Institutionen des Mittel¬
alters sich aus einheitliche » Grundanschanungen heraus entwickelten,
aber je nach den vorliegenden örtlichen Verhältnissen ans das
mannigfaltigste sich ausgestalteten , so gilt dies besonders für die
deutschen Zünfte : der Grundgedanke ist überall derselbe , die große
Verschiedenheit ihrer äußeren Erscheinungsformen aber die Folge
lokaler Beeinflussung.

Diese Betrachtungen leiten uns dahin , auch formell einmal
das gesamte für die Ämter gültige Recht hinsichtlich seiner Ent¬
stehung zu prüfen.

Einmal , das wissen wir bereits , gelten für sie jene ihnen in
ihren Stiftungsbriefen gemachten Vorschriften , die, wenn das Be¬
dürfnis dazu vorlag , durch obrigkeitliche Verordnungen vervollständigt
wurden . Dann aber waren doch auch die genossenschaftlichen Be¬
liebungen , unter der Voraussetzung der Mitwirkung der Obrigkeit,

zu Oldenburg , inmaßen darüber graf Conrads dessen söhnen und gcbrüder
Privilegium de anno 1345 vorhanden , und für dem Oldenburger stattbuche zu-
besinden ist , etc . etc. Jnmahen dan auch der embler privilegia und srehbriefe
zu Oldenburg nach der stadt Bremen gerichtet sein , als; welche eben das recht
haben sollen , was die embter zu Bremen haben ."

' ) Großh . Hans - u . Zentralarchiv , vergl Tot . d . Krafsch . O ., St . O.
aus den Jahren 1507 , 1534 , 1545 , 1569 , 1586 , 1590 x.



Die Zünfte der Stadt Sldenbnra im Mittelalter. 223

als Rechts quelle anerkannt . So sagt der Bäckerbrief n a . : „ Were

och dat uns radmannen der stad nndc den Werkmeistern unde deine
radmanne de tho deine wcrcke zeth wert , dat nndcr jaren dnchte

nutte ivcscn , dat men dat iverck hoghede , dar scholde men dat gantze

ampt byboden , ivcs dcnne de mcyste dell des ampts up een drogc
mit den werckmesteren unde mit demc radmanne des werckcs unde

mit » ns , datb scholde men holden b» alsulkeme brvke , alse darnp

gesät wurde , de helfte des brokcs uns nndc de helftc den iverck-
mester , und dat werck jo nicht tho vermhnuerende " . Solche Be
liebungcn wurden sehr häufig getroffen , und sie sind es , die uns

den größten Teil der Nachrichten geben , die zur Erkennung und

Benrtcilung des Zunftwesens so notwendig sind.

Die zweite große Folge , die sich aus dem Wesen der Hand-
merksämtcr ganz unmittelbar ergibt , ist das Recht der Obrigkeit,
den Zünften Vorsteher zu setzen . In den Zeiten unvollkommener

Freiheit wurden den Zünften von anßenher Vorsteher gegeben.
Allmählich wurde es dann zwar überall feststehendes Recht , daß

die Vorstände aus der Mitte der Genossen genommen wurden.
Allein die Ernennung blieb nichtsdestoweniger häufig beim Rat

oder Ratsherrn ? ) So war es auch bei uns , denn nur da , wo

die Zunftfreiheit zu voller Entfaltung gelangte , war es unbestrittenes

Recht der Zunft , sich selbst ans eigener Mitte Vorstände zu geben.

„Ock willen wi radmanne in aller jarlikes des negestcn dages to
lateren twelftcn werckmestere fetten , de uns dnnken de der stad und

deine wercke eben kamen, " so heißt es in allen Urkunden.

Eine Ausnahme hiervon machen die Barbiere und Kramer,

(xs sagt der Stiftungsbrief der elfteren (Urk . Nr . 3 ) : „ Es soll auch

unter den fünf geschworenen meistern allezeit einer olderman sein,
„ „ dl jhürlich vom ölsten znm jüngsten nmme gehen, " und der

Kramerentwurf (Urk . Nr . 7 ) : „ Dcmnegst wollen wir , daß sich
„iemandt deß werckmeisterampts , der ordentlicher weiße dazu gekoren

mirt , verweigern soll , sondern dasselbe guetwillig uff sich nehmen,

by peen und strafe einer marck silbers . " Bei den Barbieren ging

also das Wermeisteramt jährlich tim . Aus der zweiten Notiz dürfte wohl
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zu entnehmen sein , daß die Genossen selbst ihren Vorstand wählten.
Tenn wäre es der Graf und der Rat , von dem in „ ordentlicher

weiße dazu gekoren Wirt, " so bliebe doch unverständlich , warum der

Fall der Nichtannahme des Werkmeisteramtes in Erwähnung gezogen

und dafür eine besondere Strafe festgesetzt , warum weiter diese

Möglichkeit der Weigerung nur in einem einzigen Falle — eben
allein bei den Kramern — berücksichtigt wird . Überall sonst heißt

es einfach : „ Ock willen wi werckmestcre fetten . " Von einer Nicht¬

annahme ist nirgends die Rede , den » danach , was der Rat angibt,

haben sich die Ämter zu richten ; tun sie cs nicht , so werden sie
wegen Ungehorsams bestraft ; eine besondere Strafe gerade für diesen

speziellen Fall braucht da nicht erst festgesetzt zn werden . Die

Sache wird wohl so gelegen haben , daß den Kramern und vielleicht

auch den Gcwandschncidern , bei denen sich überhaupt keine Be

stimmung über Werkmeister findet , die Selbstwahl ihrer Vorstände

überlassen war , und daß durch obige Bestimmungen ein für allemal

Unregelmäßigkeiten , die sich aus der Annahmeverweigerung dieses

Amtes i ) ergeben mochten , entgcgengcwirkt werden sollte . Ihre

höhere soziale Stellung und die Tatsache , daß einzelne .Mitglieder

beider Zünfte zugleich auch Ratsmitglieder waren , wird ihnen diese
Vergünstigung verschafft haben . Daneben aber auch werden sic selbst

stets bemüht gewesen sein , wie in andern Zunftangelegcnheiten so

auch hier , sich größere Freiheiten zu sichern , da sie einmal selbst
an der Quelle saßen.

Mehr oder minder frei , je nach den vorliegenden Verhältnissen,
konnten die Zünfte selbst über die Aufnahme neuer Mitglieder

bestimmen und diese deshalb auch , wie das in Oldenburg häufig geschehen

isl , durch Einzelvorschriften nicht unbeträchtlich erschweren . Immerhin
aber verblieb auch der Obrigkeit eine Mitwirkung Vorbehalten , durch

die Aufstellung bestimmter , allgemein zu beobachtender Grundsätze

>> Allzugroße Bescheidenheit wird kaum der Grund zu solchen Annahme-

Verweigerungen des Wcrkincisteramtes gewesen sein , vielmehr dürste wohl die

Überlegung , daß die aus Ltrafgesällen und Eintrittsgeldern dem Werkmeister

zusließenden Einkünfte nur recht unzulänglich eine Entschädigung für die im

Interesse der Zunft aufgewendete und somit seinem eigenen Geschäfte entzogene

Arbeitskraft zu bieten vermochten , hierfür bestimmend gewesen sein ; vergl . Kap . III
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i„ den Amtsbriefcn und Verordnungen sonwhl . als auch durch ihre
Vertretung in den Mvrgcusprachen , der Aufnahmebehvrde , durch
Natsmitgliedcr lfvg . Morgensprachsherren ).

Im Zusammenhang mit der Mitwirkung bei der Aufnahme
j„ die Genossenschaft stand das Recht der Obrigkeit auf einen
Teil der Eintritts gebühren.  Ebenso kam ihr von den Bußen
und Strafgefällen , welche der Genosse durch Übertretung des Zunft¬
rechts oder Bruch des Znnftfriedcns verwirkte , ein Teil zu . „ Unde
alle gelt dat kumpt van werke tho wynnende unde van broke,

welkerleye wis dat tokumpt , des schoten wl > radmanne yo de hclfte

upboreu unde de wcrckmeisteren de helfte upborcn " , so in allen Amts¬
briefen Sah man in ersteren nur eine Anerkennung der Amts-

Herrlichkeit und nicht wie ursprünglich und auch später wieder einen
Kauf der frei gewordenen St <lle , so ergaben sich letztere daraus,
paß mit dem Zunftrecht zugleich das Stadtrecht verletzt , mit dem

Fuuftfriedcn der Stadtfricdc gebrochen war . ' )
Aber auch in gewerblichen Dingen  mußten sich die Zünfte

manche Einschränkung ihrer Selbständigkeit gefallen lassen . Es war
die Versorguugspolitik der mittelalterlichen Stadt , die auch bei uns
den einseitigen Zunftbeliebungen allgemeine Gewerbeordnungen ent¬

gegensetzte , und die sich vor allem in der Aufstellung von Preis¬
taxen , in der Überwachung des Marktvcrkehrs und der Produktion
,, » d endlich in der Sicherung vor Fälschung und Betrug , durch
Kontrolle der Maße und Gewichte äußerte.

Eine solche Verordnung über Warentaxen  erfolgte im

Jahre ISlO . ch Es heißt darin .- „ Die Landesherren wollen mit
Bürgermeister und Rat dafür sorgen , daß die Taxe für Kanf und
Verkauf , je „ ach der Jahreszeit , billigmäßig im Interesse der Ge
meine und der Armut gesetzt und auch recht gehalten werde , wie
es nach Laut der darüber gemachten Notulen vor Zeiten damit

gehalten worden . Insbesondere soll , wer Dl , Butter , Heringe oder

'i mjerke a . a . r) .
Perqleich zwischen (Aas und Lladt r7lde»b>mi rwm I >r Angusl

qcdruckl bei v. .Haiem, Meschichie de-, Herzm,I»>»-- riidenbnvli . 179-1 ss..
Baad > Z , IW d̂aö don amzmebene Icchr >501 bernhi ans Dnicksehlei).
^lichnal im (Aosch. Hane-- und gentralarchiv »nlcr Amdcoiachen.

lö
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andere Ware in Fässern aufschlägt , bei seinem ersten Preise bleiben

und denselben nicht erhöhen , auch die Fässer nicht eher wieder

Zuschlägen , als bis alles verkauft ist . Fremdes und einheimisches

Bier , ff Brot , Korn soll je nach den Jahren zu Preise gesetzt werden,"
Übrigens enthält dieser Bergleich keineswegs die älteste Verordnung

über Warentaxen . Er selbst beruft sich ja bereits , wie aus dem

Eitat ersichtlich , auf frühere Festsetzungen , Eine solche hat sich

tatsächlich aus dem Jahre 1478 November 9 ?) erhalten . In dem

späteren Vergleich vom 5 . August 1590 und dem Machtspruch vom

11 . Januar 1592 ff findet man ähnliche Bestimmungen ; in diesem
letzteren wird weiter festgesetzt , daß die Anordnungen an gelegenen

öffentlichen Orten zur Kenntnisnahme der Bürger auf Tafeln auf

gehängt werden sollen . Von der Überwachung des Markt
Verkehrs  berichtet uns gleichfalls der oben erwähnte Vergleich

von 1510 : ff „ Ist des richters ambt , dahin zu trachten , daß die

' ) Verordnung über den Verkauf van fremdem Bier und anderen fremde»
Getränken gibt es fchon aus den Jahre » 1355 und 1444 , D - Kohl berichtet
über dieselben im 3 . Artikel seiner Forschungen zur Versassungsgeschichte der
Stadt Oldenburg <S - 4f .) eingehend , Diese Gruppe von Verordnungen kommt
Pier jedoch nicht in Betracht , da es sich an dieser Stelle darum handelt Maß¬
nahme » zu zeigen , welche — um die Einwohner der Stadl Oldenburg vor Au -:-
beutung seitens der durch den bestehenden Zunftzwang <s, S , 227 ff.) doch immerhin
eine gewisse Monopolstellung innehabenden Handwerker zu schützen — die allzu
sehr egoistischen Bestrebungen der Produzenten (resp . ihrer organisierten Gesamt
heilen ) in Schranken zu Hallen bestimmt waren . Die oben erwähnten Verordnungen
aber wurden zum Zwecke des Schutzes und der Förderung eines wichtigen
heimischen Erwerbszweiges , der Bierbrauerei , erlasien , welche eine wesentliche
Grundlage der wirtschaftlichen Existenz der Bürger Oldenburgs bildete . Noch
1575 ernährte sich, wie eine Urkunde aus diesem Jahre vom 12 , Januar im
Grosch . Haus - und Zentralarchiv , O , H A , Tit . XXXIII L Nr , 2 berichtet,
die Bürgerschaft vorwiegend vom „ Müllen " , also der Bereitung des Malzes für
die Bierproduklwn , Eine Brauerzunst gab es nicht . Die Brauereigercchtigkcit
war ein Teil des Bürgerrechts in Oldenburg . (Kohl s. o, S . 196 und 197 ).

-) Abschrift im „ Sladtbuchc eines Ehrbaren Rates " , Stadtarchiv , eine
andere in den Urkunden der Stadt Oldenburg , Grosch , Haus - und Zentralarchiv,

Originale beider Urkunden i». Größt, , Haus - und Zentralarchiv unter
Landessachen.

ß S , Note 2 , Vergl , auch : Das oldenburgische Gericht . Ein Gutachten
über die Jrage , ob daß königl , Niedergcricht zu Oldenburg an Bürgermeister und
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monopolia und schüdtl . verkaufe am Stouw iind andern orthern
verhütet , die wöchentliche marcktage im guten laufe erhalten , der
fleischkauf an den rechten dazu am offenen marckte bestimmten plaze
allemahl vorgenommen , und der herrschaftl . ordtnung nachgelebet
werde " ; und über die Beaufsichtigung der Waren  durch de»
Rat spricht I . Grhphiander in seinem schon erwähnten historischen
Bericht : „ Jnmaßen sie sich auch vernehmen laßen , gestatt ihnen die
brüche , so von unrichtigen maßen und gewichten , bey besichtigung
des brodts , bires und anderen wahren kommen , zugchvren sollen . "
Die obrigkeitliche Kontrolle der Maße und Gewichte  endlich
ist , neben der obigen flüchtigen Erwähnung bei Gryphiander , gleich¬
falls im Vergleich von 1510 zuerst ausgesprochen : „Es soll der
Richter , kraft seiner Instruktion , den alten Verträgen und Her¬
kommen gemäß , zur Erhaltung eines guten Polizeiwesens , in der

Herrschaft Namen unter Hinzuziehung von Bürgermeister und Rat
darauf sehen , daß in dieser Stadt bei de» Kaufleuten und Krämern
Wirten , Brauern , Bäckern und anderen Handtierungsleuten , es seien
Bürger oder Soldaten , Fremde oder Einheimische , sofern sie sich
des bürgerlichen Erwerbs bedienten , vor allem richtige Ellen , Maße
und Gewichte gehalten würden . " Diese Bestimmung wurde gegen
Ende des Jahrhunderts 1590 , 1592 . 1593, ' ) in ähnlicher Weise
wiederholt.

Tie letzte und bedeutungsvollste Konsequenz endlich , die sich

aus dem Wesen der mittelalterlichen Zunft ergibt , ist der Zunft

zwang - Er besteht darin , daß jeder , der das Handwerk in der
Stadt ausüben will , genötigt ist , der Zunft beizutreten . Normaler¬

weise ist es die Obrigkeit , die diesen Zwang anordnet . Es gipfelt

auch bei uns in Oldenburg die Verleihung sämtlicher Ämter in

diesem Zwange . „ Welck becker synes sulves man werden will , de

Rat abzutreleu sei. L . d. Großb . Haus - und Zentralarchiv , L . L. A . „Justiz"
Tit - IX Ar . t-

>) Vergleich v. 5. August 1590 , Machijpruch v. 11. Januar 1592 und

Exekutorialmandai v. 5. Jebruar 1693 : sämtliche Originale Grahh . Haus - und
Zentralarchiv unter Landessachen.

' ) Lcrgl . den ausgezeichneten Abschnitt „Zunftzwang " in v. Loesch, Die
Kölner Zuntturkundcit bis zun, Jahre 1500 . Bd . 1. Bonn 1907.
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schal dat ampt whnnen " 1362 . Bon den Schneidern 1386 liecht
es : „ >ve er wcirck hier hebben wil , de schall dat ampt Winnen " ,

und bei den Gewandschneidern 1451 „dat ncmant ta Oldcnborg
wantsuhden scal , wenn see allene " . Ähnlich alle anderen Amtsbriefe

Die eigentliche Handhabung dieses Zunftzwanges mochte in

der Regel nicht den Zünften selbst , sondern dem Rate zugestanden

haben wie denn auch umgekehrt bei ihm die Ämter von Un,zünftigen

verklagt wurden . Immerhin aber ist es bisweilen den Zünften

erlaubt , selbst kleinere Exekutionen vorznnehmen ; so den Bäckern

1534 (Urk Nr . 2,3 ) : „ Oft ein man wehre , de unsen ambte vor

den korven vischen wolde , von butten edder binnen brot zu backen

und tho vvrkoven von gesevedes meel , weten edder roggen , dat
schal men nehmen und den armen tho delen . " Die Ge-

wandjchneidcr 1451 durften gleichfalls selbständig denjenigen , der

in der Stabt Gewand schnitt ohne ihrer Gesellschaft anzugchöre » ,

mit einer Bremer Mark , und solchen fremden Geivandjchneidcr , der

außer der freigegebencn Zeit ' ) sein Gewerbe in Oldenburg aus¬

übte , mit 5 Bremer Mark strafen und eventl . Pfändung vornehmen.

Ursprünglich war nun der Zunftzwang keineswegs dazu be¬
stimmt , jegliche Konkurrenz ans,zuschließen , um so den Zunftmeistern

in Behaglichkeit den ganzen Nutzen seines Handwerks zufließen zu
lassen . Zivar trug er in Zukunft wesentlich dazu bei , jene Auf¬

fassung hcranzubilden , daß jedem zünftigen Gewerbe ein 3!echt auf

sein bestimmtes Arbeits und Absatzgebiet znstehe ; jetzt aber war

es noch seine Bestimmung , dem Amte alle am Orte ansässigen Ge¬
werbegenossen zuzuführen , um so eine einheitliche Kontrolle , eine

gleichartige Gewerbe und Sittenpolizei ausüben zu können.

Bom Zunftzwang «: nicht berührt waren , wie überall , die

Ticnstleute , welche für den Haus und Familienbcdarf ihrer Herr«

schaft , bei uns des Grafen , Zunftwaren verfertigten . Auch als

später dieses herrschaftliche Handwerk freiere Formen annahm , und
die Handwerker selbst sich auf den Dämmen und in der Mühlen¬

straße ansiedelten , behielten diese ihre Freiheit vom Zunftzwangs

' > Die fremde » oiewnudfchneider durfte » ihr ftfewerbe in Oldenburg nur

auf de » freie » Märkten , deren jeder N Tage dauerte , dazu je einen Tag vorder

und nacdder betreibe » , vergl . Urk . Nr . t.
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der Stadtümter weiterhin bei. Die unmittelbare Folge davon aber
war , daß sie von den letzteren als Fremde behandelt wurden . Als
solche durften sie naturgemäß ihr Gewerbe in der Stadt nicht
ausüben , und so blieben sic denn stets auf den gräflichen Distrikt
angewiesen . Es bildete sich also eine scharfe räumliche Abgrenzung

zweier Arbeitsgebiete aus , eiuem älteren städtischen , wo nur die Zünfte
Arbeitsbefuguisse besaßen , und einem jüngeren gräflichen , in dem
allein der Wille des Grafen de» Betrieb des Handwerks ermöglichte.

Weiter waren herkömmlich öom Zunftzwang nicht betroffen
die sogenannten Inneubäcker , d. f. .Hausbäcker . In ihnen nnd in
den Bürgern , die ebenfalls für ihren eigenen Bedarf backen durften,
fanden die Zunftbäcker eine Konkurrenz . Doch achtete due Zunft
(Urk . Nr . 2,3 ) streng darauf , daß sie kein Feinbrot , deren Her¬
stellung ihr allein Vorbehalte » war , bucke» nnd verkauften - „ Thom
3 ., vfft ein man wehre , de unseu ambte vor den korven vischen
wolde , von buten edder binnen brot zu  backen nnd thv vor
koven von gescvedes meel , weteu edder roggen,  dat schal
men nehmen und den armen tho delen . " Auch die Gewand

sch,leider <Urk. Nr . 4 ) hatten eine ähnliche Konkurrenz zu erleiden:
linde were , dat unser borger wellick were , de laken hadde ghchalt

over see unde over fand , de mach dre lakene snhden bynuen

hes loten er dvre,  snnder he ne seal de eine benedden ses grote
nicht geven . " Immerhin aber war hier sowohl der Ort des
Verkaufs , als auch die Menge und der Preis der Ware einer

solchen Beschränkung unterlegen , daß der eigentliche Wandhaudel
stets den Znnftgenossen gewahrt blieb.

Von einer Durchbrechung des Zunftzwanges hat der Rat in
Oldenburg nie Gebrauch gemacht . Später unter der Obrigkeit der
Grafen erfolgte eine solche häufiger , vor allem durch Einsetzung
von Freimeistern . ' ) Eine Durchbrechung aber auch bedeutet das
Mandat vom 10 . März 1681 (vergl . Kap . I S . 207 ), das die Zünfte

zwingt - alle Handwerker der Dämme und der Mühlenstraße ohne
jegliche Gebührenentrichtung  in ihr Amt aufzunehmen.

' ) Vlrvfch. Haus u. Zentralarchiv , vergl . Dok. d. vlrassch. H., st.
v, Mai 1659 u. 15. April 166U.
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Drittes Kapitel.

Tie Organisation der Zünfte.

1 . Die Aufnahme in das Amt.

Wir endeten im vorigen Kapitel mit dem Zunftzwang : mit

seinen , unentbehrlichsten Korrelat , der Annahmepflicht , möchte ich

den ersten Abschnitt dieses neuen Kapitels beginnen.

Dem freien Verein kann überlassen werden , wen er ausnchmen

will ; die Zwangszunft war verpflichtet , neue Mitglieder zu den

festgesetzten Bedingungen aufzunehmen . Ausdrückliche Bestimmungen

in dieser Hinsicht sind selten , weil diese Pflicht selbstverständlich

erschien . Z

„We er warck hier hebbcn wil , de schall dat ampt winnen

vor einer halven Bremer marck , viff schwäre vor den groten , als;

do Bremen genge undt geve sint " (Schneider , Urk . Nr . 14 ). Wer

sein Handwerk in Hldcnbnrg ausüben lvill , so heißt es daher bloß,

der soll das Amt für eine halbe Bremer Mark , den Groten mit

5 Schwären berechnet , wie in Bremen üblich , erwerben . Weitere

Erfordernisse werden auch von den anderen Zünften nicht gestellt.

Daß der Neueintreteudc sein Handwerk versteht , wird überall vor¬

ausgesetzt , und nur die Schuhmacher (Urk . Nr . 16 ) fügen eine hier¬

auf bezügliche Bemerkung hinzu : , We egen werck bynnen Olden-

borch hebben will unde scho maken kann,  de schal dat ampt
winnen . "

Wir stehen eben noch in den ersten Anfängen der Handwerker¬

bewegung . Das Handwerk selbst war primitiv und unvollkommen.

Man kannte in ihn , noch keine Kompliziertheiten , die gelernt sein

wollten , über deren Kennen nnd Können man sich ausweisen mußte.

Und die Träger dieses Handwerks , in ihrer Gesamtheit die unterste

Stufe der Bevölkerung innerhalb der mittelalterlichen Stadt aus¬

machend , sie kannten in dieser Zeit ebensowenig in sich gesellschaft¬

liche Unterschiede , die es dem einen oder andern unmöglich machten,

ihren Vereinen anzugehören . Tie eigenen , in ihnen selbst schlummern¬

den Fähigkeiten und die Macht des neuen genossenschaftlichen

') v. ttocschn. (i. tl ., cki»l. L- 6!,.
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Einungsgedankens erkennend , suchen sic vereint sich diesen zu Nutze

zu machen und geben jedem , der in ihren Stand cintritt , Gelegenheit,

sich ihrer Organisation anzuschlicßcn.
Im Laufe der Zeit änderten sich die Dinge . Aus dem ge¬

meinen , armen HandwcrkSarbciter ward der fleißige , wohlsituierte
Bürgersmann , aus der ehemals untersten Gescllschaftsschicht jener
neue arbeitsfreudige und wohlhabende Mittelstand des 15 . Jahr¬

hunderts , dank der straffen , erzieherischen Zunftorganisation.
So schnell aber die Arbeit in diesen Schichten zu Ansehen

gelangte , so langsam nur vermochte sie ihre Anerkennung in dem
oberen Teile der Bevölkerung durchzusetzen . Das Kriegshandwerk

galt hier immer noch für das rühmlichste und ehrenhafteste . Der
Gedanke , die Arbeit gebühre nur dem Sklaven und Hörigen , lebte
noch in allen Gemütern , und es ist nicht zu verwundern , wenn die

Junker jener Tage auch in den freien Handwerkern nur die An¬

gehörigen der arbeitenden , also der unehrlichen und unfreien,
Bevölkerungsklasse erblickten . Ilm so mehr aber war der nach

Anerkennung strebende Handwerkerstand darauf bedacht , seinen Stand

unbescholten und rein zu halten . Wir finden denn auch in dieser

Zeit die meisten hierauf sich beziehenden Vorschriften , zuerst in der
Schmiedeordnnng vom Jahre 1473 , Art . 12 <Urk . Nr . 13 ) : „ Die

jcnige , so sich in diß ambt begeben wollen , sollen von ehrbahrlichen
ambts - undt gildenwürdiger zunft undt Herkunft , echt undt ge¬

boren sein , auch davon glaubwürdigen schein undt beweisthnmb

fuhren undt darstellcn . " Die Schneider belieben im Jahre 1539
(Nrk . 'Nr . 15,21 ) : „ dat se na dnssen dage niemand in er ampt

annehmen willen , he st, sich, echt und recht gebahren , dartho schall

he nine sike hebben , de ein mögen schadelicken syn , beede binnen
edder buhten siner limpe und ehre . Oueme dar baven brefe , so

schall he dat ampt guit wesen . Ock schall he sine frye brefe bringen,
da den amptc inne nögen . " Tie Schuhmacher 1573 (Urk . Nr . 21 ) :

„Also das keihne uneheliche linder , man ohder srauens 'persohuen,
undt auch niemandes , die zwischen ehelichen leuhten gebohren , das

schncmacher ampt binnen Oldcnburgh Winnen , gebrauchen , besitzen
ohder darzu gelaßen soll Wehrden , undt soll auch kein frembder solch
ampt besitzen ohder gebrauchen , er habe dan vor erste den raht
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manne nnde amptswerckineisteru seinen echten nndt ehelichen gebührt

sieget nndt bricfc dargewiesct nndt vorgebrachl ." Endlich verlangen

auch die Kramer lk >99 (Urb Nr . 7 ) : „ wen ein anßle »discher , so kein
burgcr kindt iverc , das ; ampt begerte und darumb anhaltcn wurde,

der soll vorhin von seiner obrigkeit , darunter er geboren , seiner freien

imd ehelichen gebürt genugsamb schein und beweis ; Vorbringen . "

Allgemein wurde also gefordert , daß der junge Zunftgeuosse

echt und recht d . h . nicht unehelich oder als Kind unehrlicher ' )

Eltern geboren war , daß er , wie auch seine Vorfahren , sich freier
Herkunft erfreuen durften und ein unbescholtenes , makelloses Leben
geführt hatten . Interessant zu beachten ist auch die Art , wie der

Nachweis über den Besitz der gestellten Erfordernisse zu erbringen
war . Er läßt uns so recht deutlich den Eifer und die Gewissen

Hastigkeit erkennen , mit der auf die strenge Jnuehaltuug der Be

dingnngen gehalten wurde : die einfache Versicherung oder eidliche

Aussage des fremden Meisters über seine Abstammung genügte

nicht mehr , regelmäßig wird die Vorlegung schriftlicher Beweis-

urkunden verlangt ! Doch erinnern wir uns , sagt Böhmert , ?) des

langen Ringens der Handwerker , sich aus Verachtung zu Ansehen

emporzuarbeiten , und die ängstliche Besorgtheit um Erhaltung der
StandeSchre wird uns begreiflich.

Hand in Hand mit der sozialen Steigerung des Handwerker¬
standes ging ein Wachsen der allgemeinen Lebens - und vor allem

der verfeinerten Luzusansprüche . Das machte dann eine Teilung
der großen Berufe , also Spezialisierung auf der einen , ein Verfeinern

der Arbeit , also Kompliziertheit der einzelnen Handwerke , aus der

andern Seite , notwendig . Vor allem diese Kompliziertheit aber

bedingte eine größere Kenntnis und Fertigkeit , die nur erworben

werden konnte durch eine längere , fest normierte Lehrzeit . Sic und

9 Als unehrlich gallcn nach L. Lchaueubnrg , Ter Geist der Arbeit im
Gebiete der Grasschaüe » Tldenbnrg und Delmenhorst im 16 . und 17 . Jahr-
hundert (Jahrbuch Xlll von 1907>) : fahrende Leute , also Lpicllente und solche,
die um Geld siir Lchmache beim Jweikanwt eintraten , Henker und deren Knechte,
Zchiuder und Äddeeker.

Beitrage ;» r Geschichte des Jnnstivesens (Bremer Lchnstcrznnsls.
Leipzig shichch
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auch die Nachweisführung der erworbenen Tüchtigkeit werden jetzt

gleichfalls geregelt . Eine Borschrift über die Dauer der Lehrzeit , die
man nachweifen muhte , um als Meister ausgenommen zu werden,

finden wir bei den Kramern ( llrk . Nr . 7 ), cs heißt dort : niemand

soll zum Amte zngelassen werden , „ er habe denn feine lehre fünf

jhar ausgehalten , und bringe deßen genngsamb schein und beweiß
vor " . Tie Barbiere verlangen 1584 (llrk . Nr . 3 ) den Nachweis

der Kenntnisse durch ein Meisterstück aus dem Gebiete ihres eigent

lichen Berufs und aus dem der medizinischen Praxis . Ebenso fordern
die Schmiede 1473 (llrk . Nr . 13 , Art . 12 ), daß derjenige , der ins

Amt eintreten will , „mit schmieden an probation und meister stücken,

unsträflich soll machen können , wie solch et . " Und es werden in
den nächsten Artikeln die Aufgaben gestellt , die ein jeder in seinem

spezialisierten Beruf innerhalb des Schmiedeamtes zu lösen hat.
Wir sehen hier übrigens in typischer Weise die Teilung , wie sic

sich in dem großen Berufe der Schmiede vollzogen hatte ; es werden
erwähnt Grob - und Kleiuschmicde , Büchsenmacher , Messcrmacher,

Rotgießer und Kupferschmiede ; außerdem gehörten zu », Amte noch
die Uhrmacher.

Neben diesen beiden Erfordernissen , makellose Abstammung

und Kenntnis des Handwerks , war ferner der Besitz des Bürger¬

rechts eine unerläßliche Notwendigkeit . Wir finden das zwar in
unser » Urkunden nicht ausdrücklich erwähnt , doch war dies ein

allgemein gültiger mittelalterlicher Grundsatz , der bei uns wie überall
anders durchgeführt war . ' ) Aus der Bürgcreigenschast folgte eine

Reihe von Verpflichtungen der Stadt gegenüber , denen somit auch

>) Wir verweise » auf den Wortlaut des wcilcr unten angeführte » Eitates

aus der Schmiedeurkuude von 1473 , der erkenne » läßt , daß das Rammen
Bürgerpflicht war.

Im Jahre 1N27 winden die Werkmeister des 2chmiedeaiuies bestraft,

weil sic einen zum Ämtsbruder angenommen halte » , ehe er noch das Bürgerrecht

besag : vcrgl . Ztiackerjans Nachlaß , Akte : lvewerbe im allgemeine » . I . Bfg . d.
Grosch. Haus - und Ientralarchiv . Endlich i» Bremen wurde der Besip des
Bürgerrechts verlangt (Böhmen a . a . H -r >ür die oldeuburgifchen Mute aber
mar das Bremer Recht maßgebend , soweit nicht Änderungen in einzelne » Punkten

getroffen waren : da dies hier nicht der Iall war , so ergäbe sich also auch aus
dieser Ableitung die Notwendigkeit des Bejihes für den vldenburgiichen Innsiler.
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die Ämter nachznkommen hatten . Es gehört hierher die Pflicht
zur Wache und Stadtverteidignng . daher im Schnhmacheramtsbrief
von 1386 (Urk . Nr . 16 ) : „ Ock schal de genen , de dat ampte wint,
dem ampte tho der stadt behost ein gnt arm borst holde » , de wile
cmc des lüstet ; man em des nicht lenger lüstet , so schal dat jo tho
der stadt behost bi dem ampte bliweii " , und ferner die Verpflichtung
zum Rammen und Teichen . ' ) Tie Schmiede sagen 1473 (Urk.
Nr . 13 , Art . 23 ) : „ Wenn daß ambt an borgerwcrcke  zum rammen
vertagt ist , jo soll entweder ein jeder ambtsman , der zu Hans; ist,
persönlich selbst dabch erscheinen , oder , da er gleich zu Hausse und
nicht wolauf ist , so sol er einen starken man in seine stete schicken,

beh der ambtes brnchc " . Die Schneider ( Urk . Nr . 1b,iv ) sind
1480 dahin übereingekommen , daß , wenn sie deichen oder rammen
müssen , eine Amtsfrau davon befreit sein sollte.

Wollte nun ein Handwerker in das Amt eintreten , und ge
nügte er all jenen Anforderungen , so mußte er das Amt „ esschen"
(sonst auch „ mnthen " genannt ), d. h . er mußte ans einer Morgen
spräche um seine Aufnahme nachsuchen und dazu den versammelten
Amtsgenossen eine Tonne Bier , die sogenannte „ esscheltonne " geben:
„und wen he dat ampt esschet , so schal he dem ampte gheven cnc
lunne bers . " st Wenn es sich zutrüge , sagt das Kramerprivileg
von 1599 (Urk . Nr . 7 ), daß ein Fremder und ein Amtskind zugleich
das Amt esschen wollen und eine Morgcnsprache begehrten , so soll
das Amtskind dem Fremden vorgezogen werden.

Ter endgiltige Eintritt in das Amt aber war noch von einer
Abgabe abhängig gemacht . So verlangte » die Bäcker , st Schneider *)
und Schuhmachers Bremer Mark , die Schmiedes und Ge¬
wandschneiderst 1 Bremer Mark , wovon dem Rat der Stadt und
den Werkmeistern der betreffenden Ämter je die Hälfte zuficl . Tie
Kramer hatten keinen bestimmt festgesetzten Betrag ; sie sagen : wer
das Krameramt gebrauchen wolle , der soll dem Amte „zur be¬

st Gemeint ist hier wohl den) Rammen ans den szcstungswälleii und da-?
(Lindeichen der Hunte.

st Urk. Nr . 10. st Urt . Rr . I.
st ttrk . Nr . 14 . st Urk. Rr . 16.
st Urk. Rr . >2. st Urk. Nr . I.
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kendneß . wie ungleichen nach vermuegen und gelegcnhcit der Personen,

der gcbuer erkennen und abfindcn . " ' ) Außer dieser Geldabgabc

mußte der neue Amtsgenosse ein Kost geben , die oft bis ins

einzelne vorgeschriebe » war . So verlangten die Schmiede -) neben

„cnen guden schincken und eyne gute braden tho winkope und einen

schworen schyllinck tho bcre " noch „ ene koste , und gheven en vhcr

qnde richte und ene bremer tnnnen vul gudes Oldenburger bercs . "
Tie Schneider ») forderten „ ene kost , alse setclich und wantlich is . "

Erhöhen aber 1480 ch ihre Ansprüche auf „ vnllcnkamcndc kost , dree

richte , de unsträflich sind , bottern und käse, so sick dat gehört , und

eine tunne bremer bcers . " Die Schuhmacher ») waren zufrieden

mit „ schinken nnde braden . brodt » nde bcr " . Dagegen mußte der

junge Schlachter ») für seine Amtsgenossen „de furryng allene staen
nnde de lucht und dat broth nnde bottcr , kesse, koken, appel , notte

nth docn . nnde dat solt " . Die Gewandschneider st wollen nur einen
Schinken , einen „ potharsl " ») und eine Tonne Bremer Bier . Die

Kramer . ») Bäcker ' ») und Barbiere " ) endlich stellen keine besonderen

Ansprüche , sie verlangen nur „ eine Kost " .
Die Höhe des Eintrittsgeldes war den damaligen Ver¬

hältnissen angepaßt , auch in Bremen finden wir ähnliche Sätze.

Später nahm man , wie überall . Erhöhungen der baren Abgaben
vor . So verlange » die Schneider 1480 " ) „ einen ordc (d . i . ein

Viertel ) van einem gülden " und die Schmiede 1473 ' ») von Fremden

neben allen sonstigen Abgaben 24 Reichstaler : war der Fremde

jedoch verheiratet , und hatte er Weib und Kind , so mußte er sogar
30 Reichstalcr geben.

Über den Eintritt des Lehrlings in die Zunft kann nur sehr

wenig gesagt werden . Eine Bestimmung bei den Schneidern aus

-) Urk. Nr . 7. Urk. Nr . 12.
->) Urk. Nr . 14 . <) Urk. Nr . 15,n.
°) Urk. Nr . 16 . ' ) Urk. Nr . 10.
' > Urk. Nr 4.
") Ein noch heule im Miinsterlcmde bekanntes Fleischgcnchl, es ähnelt

unserin Ragout.
») Urk. Nr . 7. Urk. Nr . 2,5.

" ) Urk. Nr . 3. --) Urk. Nr . 15, 14.
" ) Urk. Nr . 13 , Arl . ich 38 u, 3V.
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dem Jahre 1539 ( llrk . Nr . 15,23 ) sagt , daß der Amtsmeister,

wollte er einen Lehrjnngen annehme » , diesen zuerst den Werk¬

meistern bringen sollte , nin zn erfahren , ob er diesen auch „ bevollig

und beguemlich " sei. Die Werkmeister wollten bei dieser Vor¬

stellung wohl besonders sehen , ob der Junge auch kräftig und

gesund war und sich für ihr Handwerk eignete . Weiter mußte

dieser natürlich wie jeder andere frei , echt und recht geboren und

unbescholten sein . Eine Abgabe an die Zunftkasse brauchte er nicht
zu geben , » nd auch sonst war die Aufnahme formlos.

2 . Die Mitgliederschaft.

Nachdem wir io die Aufnahme in das Amt kennen gelernt
baden , wollen nur uns nunmehr der Mitgliederschaft selbst znwenden.

Es wurde schon zum Beginn des zweiten Kapitels daraus

hingewiesen , daß cs im Wesen der Zunft liegt , daß sie nicht allein

den Zunftgenossen selbst , und auch ihn vielleicht nur soweit , als er

eben Handwerksmeister war , ergriff , sondern daß sie den ganzen

Menschen mit allen, , was ihn umgab , seiner Familie und seinem

ganzen Hausstände , umfaßte . Daraus ergibt sich schon nmnittclbar
eine Scheidung der gesamten Mitgliedcrschaft in jene zwei große»

Gruppen der Voll und der Schutzgcnosse » .
Von den erüeren braucht an dieser Stelle weniger gesagt zn

werde » . Ihre Rechte und Pflichten sind in fast allen übrigen

Kapiteln dieser Arbeit Gegenstand der Erörterung . Nur wenige

Tinge , die das Wesen ihrer Mitgliedschaft näher kennzeichnen,

mögen hier folgen . Was zunächst die Zahl der Vollgenossen bei

den einzelnen Ämtern anlangt , so war diese unbeschränkt ; nur das

Barbieramt hatte eine feste Meisterzahl von höchstens fünf vor¬

geschrieben . Eine Vermehrung war nicht statthaft , wenigstens nicht

ohne besonderes Privileg vom Grafen und Rat . Tie Beschränkung

der Mcisterzahl folgte aus der Sonderstellung , die das Barbieramt

in Oldenburg einnahin , und ist grundverschieden von jener ans

Konkurrenzfurcht und Selbstinteresse hervorgehenden Beschränkung

der Mitgliederzahl in späteren Jahrhunderten . Noch eine Eigen¬
tümlichkeit finden wir bei den Barbieren . Die Meister mußten

nämlich sämtlich sich durch einen Eid verpflichten , jährlich alle
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Blutricßungen , die verkamen , dem gräflichen lkiichter anznzeigen,

damit dieser die Strafen fcstsetzen konnte . Sie waren also zugleich

eine Art Sittenpolizei . - - Auch der Verlust der Mitgliedschaft

bedarf der Erwähnung . Kam cs vor , daß ein Amtmann sein

Handwerk ein ganzes Jahr lang nicht ansübte , weil er vielleicht

verreist war , so mußte er , wollte er seinen Beruf wieder aufnchmen,

dem Amte dieselben Abgaben an Geld und Schmaus noch einmal

entrichten , gleichwie wenn er das Amt neu gewönne.

Innerhalb der Gruppe der Vollgenossen nun finden wir die

Gliederung nach Werkmeistern , Schaffern » nd Boten in jeder Urkunde

genannt . Ein Unteischied in den Rechten dieser drei besteht nicht i

sic haben alle gleichwiegende Stimmen . Von den Werkmeistern

wird später noch die Rede sein ; Schaffer sind die gewöhnlichen Amt-

,i,eister , von denen der Jüngste in der Regel die Verpflichtung

zum Botendienst hntle . „ Auch der unser ampt winnet , der soll ein

fahr bohdc sein , all kehme dahr 3 oder 4 in einem fahr , so soll
ein jeder ja ein fahr bvhte sein , biß auf den letzten , der soll so

lange bleiben , biß das dahr einer kompt , der ihne fnhrlvsing kriegt,

das wehre so lange , alß es wehret " , so verlangen die Schuhmacher

1516 (Urk . Nr . 19). Bei den Schneidern 1480 (Urk. Nr . 15,16)
dauerte die Botenzeit nur Jahr ; bei den Kramern ( Urk . Nr . 7)

dagegen mußten die Fremden , die ins Amt eintratcn , solange Bote

sein , bis ein anderer Fremder nach ihnen das Amt gewann . Dem

Boten lag es ob , den Amtsgenossen Befehle der Werkmeister , Auf

fordcrungen zur Mitfolge bei Beerdigungen und dergleichen zu

überbringen , er hatte Bruchgelder einznsammeln und eventl.

Pfändungen vorznnehmen , auf den geselligen Zusammenkünften das

Bier zu verschenken usw . Eine Bezahlung seiner Dienste war nicht

üblich , doch war andererseits die Gewährung von geringen Gefällen

als Entschädigung für die Versäumung seines Bernfes nicht selten

(vcrgl . Knochcnhaner -Urkiindc von ca. 1500 , Urk Nr . 10 ).

Eine weit andere Stellung als die der Vollgenvsfen nimmt

die zweite Gruppe der Mitglieder , die Schutzgenossen , innerhalb

der Zunft ein . Da sind zunächst die Kinderder A intsangehörigen.

Auf Söhne und Töchter erben die Gerechtsame des Amtes fort,

doch auch sie müssen , wollen sie dieselben ausübe » , dem Amte eine
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Vergütung gebe». Was aber die Höhe dieser Abgaben angehl, so
betrugen sie kaum inehr als die Halste derjenigen Fremder, ivie
uns eine kurze Zusammenstellung zeigen wird. Es gaben die Söhne
der Bäcker(1534) einen „hemkeman" Bier und eine Kost, die der
Schneider(1480) eine Tonne Bremer Bier und °/z Bremer Marl,
Auch die Amtskinder der Knochenhauer(um 1500) brauchten nicht
ein so reichliches Mahl zu geben wie Fremde, dagegen stand ihnen
die Vcrpslichtung zu, beim„esschen" alleine das Amtsbier zu brauen.
Für Gewandschneidersöhne(1451), wenn sie in die Gesellschaft
eintraten, genügte die Spende von einer Tonne Bremer Biers,
Wollte sich ein Amtssohn oder -tochter der Schmiede l1473) im
Amte verheiraten und selbständig werden, so muhte der Sohn zunächst
sein Meisterstück ausweisen und dann neben den Esscheltonnen, für
Amtskost und Bier 12 Reichstaler in die Lade geben; denselben
Betrag hatte auch die Tochter zu entrichten. — Es wurde also
ein geborenes Anrecht aus das Mcisteramt des Vaters statuiert. Z
Es nimmt uns daher nicht wunder, daß auch solchen Kindern,
denen der Vater früh starb, gegen eine geringere Vergütung die
Gerechtsame ihres Amtes erhalten blieben(vcrgl. Urk. Nr. 15,8).

Es gehören weiter zu den Schutzgenosscn die Witwen.
„Frauwens Personen, so zum witwen stände geraten, sollen so wol
ein frey ambt haben, alles; die manßpersonen, ohn einige inrede",
heißt es in der Schmiedeurkunde von 1473 (llrt. Nr. 13, Art. 22).
Die Witiven konnten also-das Handwerk weiter ausüben. Es
wurden ihnen sogar Erleichterungen zugestanden. So befreien die
Bäcker sie vom Botenamt,-) die Schneider von der Verpflichtung
zum Rammen und Deichen an Bürgerwerken,ch so erlauben ihnen
diese sogar, sich einen tüchtigen Gesellen zu Hilfe zu nehmen, bis
ihre Kinder erwachsen und selbst den Beruf ausüben können.H
Auch die Wiederverheiratung stand der Witwe zu. Die Frau des
verstorbenen Schneiders mußte sich in ihrer Wahl jedoch aus einen
Schneider oder Wandscherer beschränken. Der Erwählte erlpelt
gegen Zahlung der gewöhnlichen Abgaben das Amt, mußte aber,
wie alle, Bote sein(Urk. Nr. 15.ii ). Heiratete die Witwe eines

0 Eckart a, a. L . 2 . 21.
-i Urk, Nr, 2,!,. ' ) Urk, Nr. 15,rö, Urk, Nr, 15,24-
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Schmiedeamtniannes einen Gesellen , mit dem das Amt zufrieden
war , so mußte derselbe vor Schließung der Ehe sein Meisterstück machen,
erlangte damit aber Befreiung von der vorgeschriebeiien 3 jährigen
Gesellenzeit (Urk . Nr . 13 , Art . 30 ). Die Schlachterswitwe mußte bei
Wiederverheiratung dieselbe Gebühr entrichten , wie ein AmtSkind,
das das Amt auSüben will (Urk. Nr . 10 p . 1). Auch die Barbiers¬
witwe konnte zum Besten ihrer Kinder das Amt halten ; verheiratete

sie sich jedoch wieder , so sollte der Mann erst sein Meisterstück
machen und darauf dem Amt eine Kost geben (Urk. Nr . 3 ). Wollte
die Barbierswitwe das Amt verkaufen , so mußte sie von den Meistern
die Erlaubnis haben ; derjenige , der es kaufte , mußte dir Meister
stücke machen und dem Amte einen Schmaus geben (das .).

Als dritte und letzte Gruppe sind endlich zu den Schutzgenvssen
noch zu zählen die Hilfspersonal des Meisters , die Gesellen und
Lehrlinge . Zu genauerer Beurteilung ihrer Stellung innerhalb
der Zunft , vor allem auch in der älteren Zeit , fehlt es an genügenden
Nachrichten . Noch bis zur Mitte des 15 . Jahrhunderts war eine
Trennung in Gesellen und Lehrlinge augenscheinlich nicht durch-

geführt , da bis dahin alle Urkunden nur von „Knechten " sprechen.
Im weiteren Verlaufe schied sich zwar das Lehrlingstum immer
schärfer vom Gescllentum ab , zur völligen Ausbildung eines eigent¬
lichen Lehrlings - und Gesellenwesens mit all seinen Institutionen —

feste Lehrzeit und geid , Wanderpflicht und Meisterstück — jedoch,
kam es bis zum Ausgang des 16 . Jahrhunderts noch nicht . Ver

einzelt nur tritt auch gegen Ende dieser Periode bereits Fixierung
der Lehrzeit und des Meisterstücks in den Rollen auf , hervorgerufen
m,s den , Bestreben , diesen für die Heranbildung tüchtiger Hand¬
werker mit guten technischen und sittlichen Grundlagen so außer¬
ordentlich wichtigen Einrichtungen feste Formen zu geben . Zweifels¬

ohne bestanden nämlich bis dahin einzelne ähnliche Bräuche -
Lehr - und Gesellenzeit , Ausweis über die Befähigung zum Handwerk
oor Aufnahme als Meister — gewohnheitsrechllich ; mangelnde
Beobachtung , vielleicht gar gröbliche Verletzung dieses Rechts , ver
Hunden mit einer mehr und mehr steigenden Erkenntnis seiner
Wichtigkeit werden sicherlich zu dem Schritte der vereinzelten
Fixierungen geführt haben , ebenso wie auch die weitere Ausgestaltung
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des Lehr - und Vorbercitungswesens in der folgende » Periode,
zunächst jenen Überlegungen entsprang , bis daun endlich auch diese
wahrlich eine der wirksamsten Handhaben der Zunftgcnossen wurde,
ihren egoistischen Interessen zu dienen , die dann so schnell die
Erstarrung , den Verfall nnd endlich Untergang der ganzen Zunft
Organisation herbeiführtcn , —

Versuchen wir nunmehr , soweit das bei dem spärlichen Material
möglich , uns ein Bild zu machen von dem Verhältnis der Lehr
jungen und Gesellen zu ihrem Meister . Von der Aufnahme des
Lehrlings in das Amt wurde bereits an anderer Stelle gesprochen : ' )
wir sahen , daß er freier , ehelicher und guter Herkunft sein mußte.
Dasselbe gilt natürlich nicht minder von den Gesellen . Was die
Lehrzeit anbelangt , so ist uns von ihrer Dauer bei den einzelnen
Zünften wenig überliefert . Tic Schneider verlangten zwei Jahre ; ?)
es dürfte dieser Zeitraum auch für andere Ämter in Betracht kommen,
da er dem der Zünfte anderer Städte mit ähnlichen Verhältnissen
entsprach . Eine längere Lehrzeit haben , wie überall anders , die
Kramer , sic schreiben fünf Jahre vor . ^) Ebenso unklar bleibt uns
die Frage , wie lange der Geselle arbeiten muß , um sich zum Meister¬
amte melden zu können . Nur bei den Schmieden läßt sich eine
Wartezeit von drei Jahren Nachweisen , jdie edoch wegficl , »venu der
Geselle eine Witwe oder Tochter eines Meisters heimsührte . ff Um
als Kramer Meisterrechte zu erwerben , genügten die bereits erwähnten
fünf Lehrjahre allein ohne weitere Gesellenzeit . Mit der Annahme
treten Lehrjungen und Gesellen in das Haus des Meisters ein.
Sie essen , trinken und wohnen bei ihm , hatten sich also der Haus¬
ordnung zu unterwerfen . Sie waren ferner dem Meister zu Ge¬
horsam , Fleißes und Treue verpflichtet . Aus der andern Seite aber
halte auch der Meister die Pflicht , ihnen gute Kost und Logis zu
gewähren , den Lehrling eine gewissenhafte Ausbildung , den Gesellen
angemessene Arbeit ff und Lohn zu geben . Damit auch der Meister
ein Interesse daran hatte , seinen Schützlingen den Aufenthalt in
seinem Hause erträglich zu machen , war die Bestimmung getroffen,

0 Oven S . 2Nk> u. 2NU. -> tlrk. Ar . I5 .Ü,'.
ff tlrk. Nr . 7. ff tlrk. Nr . IN, Arl . NO u. N2.
", tlrk. Nr . t5>,^ Nr . IN. ff Nrk. Nr . IN, Art . 27 : Nr . IN.
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daß derjenige Meister , dem ein Junge »nährend der Lehrzeit fortlief,

vor Ablauf der zwei Jahre keinen Ersatz dafür annehmcn durfte - ' )

Hatte ein Lehrling seine Lehre mit Zufriedenheit des Meisters be¬
endet , so trat er — so weit zu sehen , ohne besondere Formalitäten —
in den Gcsellenstand über . Wollte ein Geselle aber , nachdem er

die etwa vorgejchriebenc Wartezeit überstanden , sich umS Meistcramt

bewerben , so mußte er zunächst sich über den Besitz aller dazu

nötigen Erfordernissech answeisen und darauf sein Meisterstückch

machen . Zur Anfertigung desselben war bisweilen dem Kandidaten

eine Frist — meist 14 Tage — gesetzt ; ch nie durfte ein Stück

verfertigt werden , das bereits von einein Amtsmann begonnen war . ch

Die Kontrolle während der Arbeit wurde von allen Amtsgcnossen,
den Werkmeistern sowohl als auch den Schaffern und Boten , aus¬

geübt . ch Wurde dann das Meisterstück unsträflich befunden , so stand
dem Prüfling das Amt offen , und im Kreise seiner neuen Amts¬

brüder und deren Frauen feierte er nun bei einem prächtigen Mahle

feine Ausnahme als Meister.

3 . Der Zunftvorstand.

Die Verwaltung des Amtes lag den Werkmeistern ob , von

denen stets zivci — diese Zahl kehrt überall regelmäßig wieder —

jeder Zunft vorstanden . Ihre Einsetzung erfolgte , wie »vir bereits
j,n II . Kapitel ausführlich darlegten , bei den gemeinen Handwerks¬

ämtern aus der Mitte der AmtSgenvsfen durch den Rat auf ein

Jahr , »rührend sie bei den Kramern und vermutlich auch den
Gewandschneidern durch Selbstwahl erfolgte , und dieses Amt bei

de »» Barbieren in bestimmter Reihenfolge unter den Meistern um

ging - Die jungen Werkmeister mußten auf die Privilegien ihres
Amtes schworen und sich der Stadt gegenüber zur Treue und

Schweigsamkeit über alle Stadtgeheimuisse . die sic in ihrer Eigen

schuft als Vorstand etwa erfahren würden , verpflichten . ff Die Form,

ff tlrt . Nr . 18,22. 'ff Bcrgl . vbcn 2 . 280 ff.
ff Ticsc fzvrdcnnig cincS Mcisicrstücks jindcl fick in nuscrcr Pcrwdc nur

hei dc» Barbicrcn <»>, !. Nr . 8) und 2ch>»>cdcii (llrk. Nr . IN, Art . 12 di» 20
N" dis 82 ).

<1 Urk . Nr . 18 , Ar ». 15 u . 19 . ff Urk . Nr . - 18 , Art . 20.
ff Urt. Nr . 18 , Ari . 81 . ff Nrk. Nr . I ^ Nr. 11 ; Nr . 1,1.

HMb . s. Lidend . Gesch. XVIII . IN



Hans Hrimiirn.242

in der der (Lid geleistet wurde , ist uns nicht erhalten geblieben,

doch fanden wir in dem ältesten Stadtbuch von Oldenburg ' ) eine
Formel , die vermutlich im Jahre 1719 in dasselbe eingetragen

wurde , und die ihrer Form nach von der ursprünglich in Gebrauch

gewesenen nicht weit abwcichen dürfte , wenn auch das Schweige¬

gebot fehlt . Sie ist überschnellen mit:

„Stadtgcschworenen auch ambtswerckmeister ahdt"

und lautet:

„Ich N . N . gelobe und schwere hiermit zu Gott und seinen
hehligen wohrt , daß nachdem ich anheute von e. e. rath zum werck

meister des hiesigen N . N , ambts erwehlet , ich nicht allein der

stadt und bürgerschaft ein getreuer , aufrichtiger und fleißiger ge

schworner sein , alles was zu solcher bediennng erfordert wirdt , ge¬

bührlich mit beobachten , sondern auch dem N . N . ambte , als einem

fleißigen und aufrichtigen werckmeister eignet und gebühret , vorstehen

und deßen bestes suchen wolle . So wahr mir Gott helfe und sein

hehliges wohrt " .

Bei den Kramern -) und Schmiedens war dem neu gewählten

Werkmeister der sogenannte „ Werkmeisterschmans " auferlegt ; doch
ließ man ihm im Schmiedeamt damit bis Johanni (24 . Juni ) Zeit,

wenn er gleich bei der Wahl nicht dazu kommen konnte.

Die Tätigkeit des Werkmeisters im Amte war sehr vielseitig.

(Lr mußte die Versammlungen der Znnftgcnoffen einberufcn und

den Vorsitz übernehmen ; er mußte über Einnahmen und Ausgaben

Buch führen st und am Ende des Jahres Rechnung ablegen . st so¬

wie die Aufnahme neuer Mitglieder und sonstige wichtige Vor¬

kommnisse ins Zunftbnch eintragen , st Er mußte weiter die Zunft¬
kasse. die Briefe und Ordnungen in Verwahrung halten st und dafür

sorgen , daß die Bestimmungen der letzteren unter den Genossen

genügend bekannt waren , sie daher ans den Versammlungen eventuell
vorlesen , st Endlich hatte er die Produktion der Amtsgenossen zu

st Stadtarchiv . st Urk. Nr . 7.
st Urk. Nr , 13 Art . 33 . st Urk. Nr . 13 Art . 35.
st Urk. Nr . 13 Art . 34 . st Urk. Nr . 13 Art . 35.
st Urk. Nr . 13. Art . 35 , Nr . «i. st Urk, Nr . 13 Art . 30.



Die ^ üuste der Lllidl Oldenburg im MiNetaNer,

kontrolliere » und schlechte Arbeit zu brüchenZ ) >vie auch den Ge¬

sellen bei der Anfertigung seines Meisterstücks zu beaufsichtigen . -)

Für den Kraincraintsmeister kam dazu noch die Pflicht zur jährlich

zweimaligen Prüfung der Gewichte und zur Überwachung der
fremden Gramer während der Freimärkte hinsichtlich der Beobachtung
der ihnen vorgeschriebenen gelverblichen Bestimmungen, ")

Die Entschädigung , welche die Werkmeister für diese gewiß

mühevolle und zeitraubende Tätigkeit bezogen , war gering , Nor
malerwcise floß ihnen die Hälfte von allen Eintritts - und Straf

geldern ihres Amtes zu , Ü daß aber diese Beträge nicht hoch

gewesen sein dürften und eine befriedigende Vergütung für die
vielseitige und mühevolle Tätigkeit kaum zu sein vermochten , beweist
das Verbot gegen die Nichtannahmc des Werkmcisteramtes, ^ welches
erkennen läßt , daß eine Ablehnung dieses Amtes — zweifelsohne

cms dem angezogenen Grunde ") — nichts gar zu Seltenes war.

Neben den Werkmeistern traten bei den Schmieden gegen

Ende des 15 . Jahrhunderts die sogenannten „ Oldcrleutc " in

den Urkunden auf , h Wie in sehr vielen Städten unseres Vater¬

landes neben die Werkmeister die Gesamtheit der gewesenen Meister

als besondere Behörde tratZ ) so scheint auch auf Oldenburg ein

Reflex dieser Bewegung gefallen zu sein , wenngleich diese Änderung
der Grnndverfassung hier nie durchzudringen vermochte . Eine

Prüfung all der Bestimmungen nämlich , in denen die Olderlentc
erwähnt werden , zeigt deutlich , daß ihre Mitwirkung mehr be¬

ratender Natur war , daß sie einer wirklichen aktiven Beteiligung

an der Zunftregierung dagegen fern standen . Im ganzen wird

dw Sache so gelegen haben : man schätzte die Erfahrungen der ehe¬

maligen Werkmeister , die ja mit den Znnftangelegenheitcn vertraut

waren , und holte auch gelegentlich ihren Rat , besonders wenn es

' ) Urk. Nr , 10, ^ Nrk. 'Nr , IN Art . NI,
Nrk. Nr , 7, <) Nrk, Nr , I . 12, >4 u , IN.

->» Nrk. Nr , 7,
") Bergt , ,tiap , II , T , 224 , szugiwle , >

Nrk. Nr , IN Art , N vis 5 , NI.
", Bergt , v, Loejch, Die .Nütner Zunftu , künden tu-, zum Jal,re 1000,

Md. I , Bau » 1007,
10
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sich um Streitfälle handelte, ein: das; man sie INI» bei Niederschrift
bestimmter Willküren, zu deren Festsetzung ihre Mitwirkung in
Anspruch geuvmmen war, und bei Aufzählung der Teilnehmer an
Versammlungen besonders erwähnte, darf uns bei der patri¬
archalischen Gesinnung jener Zeit nicht wunder nehmen.

Ten Werkmeistern eines Amtes zugcvrdnet waren die Ratlente
oder „MorgensprachShcrrcn ": „und willet den warckmesteren
einen readtman nth unscn radc tho schippen, de midt den wäret
mesteren tveth und mechtich wesen schal, tho dondc und lotende in
den warcte" (Schmiede 1383). Wie sonst, machten auch hier die
Gewandschneidcr, Kramer und Barbiere eine Ausnahme; sie besaßen
keine Mvrgensprachsherren. Der geringe Einfluß der fünf Barbier
meistcr wird ihre Beaufsichtigung entbehrlich gemacht haben; in den
beiden anderen Ämtern aber fehlten sie wohl deshalb, weil, ivic
bereits früher erwähnt, Mitglieder ans beiden Zünften im Rate
saßen, die dann aus den Versammlungen ihres Amtes den Rat
vertraten. Ursprünglich hatte jedes Amt nur einen Ratmann, früher
oder später aber, je nach dem Tempo der Entwicklung des betreffenden
Amtes, wurde ihre Zahl aus zwei und drei erhöht, bis wir endlich
am Ausgang des Mittelalters diese letzte Zahl „drei" bei allen
Ämtern, sofern sie eben überhaupt Morgensprachsherren hatten,
finden. Ihre Ernennung erfolgte auf Lebensdauer, doch war
naturgemäß die Zugehörigkeit zum Amte mit der Ratmannseigenschaft
aufs engste verknüpft. Es war die Aufgabe der zugeordneten
Ratsleute, sich um alle Zunftangelegenheiten zu kümmern, vor allem
darauf zu achten, daß die Ämter ihre politischen Bestrebungen nicht
zu weit ausdehnten. Daher war ihre Anwesenheit bei Morgen¬
sprachen und, wo immer sonst Beschlüsse gefaßt wurden, notwendig?)
Außerdem aber stand ihnen zu, die Interessen ihrer Ämter im
Stadtrat zu vertreten, sowie bei der Prüfung der Herkunftsausweise
fremder Meisterkandidaten ch und beim Zunftgericht mitzuwirken.

' ) Denn trotz des spärlichen Materials — wir sind, da keine Listen
vorhanden, auf die in den wenigen Begebungen angeführten Namen angewiesen—
lassen sich Amtsperioden von ungleich langer Dauer sbis ,;u 5>Jahren) seststelle».

's Urk. Nr. 1, 12, 14 und 16.
' ) Urk. Nr. 21.
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Wir wollen nicht verfehlen an dieser Stelle darauf aufmerksam

zu machen , das ; wir in Oldenburg die Morgcnsprachsherrcn früher
finden als in Bremen , obgleich doch die Zünfte unserer Stadt nach
dem Borbilde der Bremer sich ausbildeten . Bezüglich der Aich
klärnng dieser gewis ; interessanten Beobachtung aber verweisen wir
uns unsere Darlegungen im Kapitel I Seite 200.

4 . Die Morgensprachen,

Das höchste Organ der Zünfte war , wie das dem Wesen der

(Genossenschaften entspricht , die Versammlung aller Bvllgcnossen.
Diese Versammlungen - weil sic am Morgen staltfanden „ Morgen

sprachen " genannt — dursten nur mit Erlaubnis des dem betreffen¬
den Amte zugevrdneten Ratmannes abgehalten werden : „ ock en

schulen de werckmesteren nhnerleye morgensproke vffte willekore don,
id en sh mit des radmannes vulbord die wi daro tho fetten . "
Wann das aber geschah , lassen uns die Urkunden zunächst nicht
erkennen . Im 14 , und 15 . Jahrhundert scheinen sie im allgemeinen
,u >r nach Bedarf einberufen worden zu sein . Erst das Jahr 1569
bringt uns eine Notiz bei den Bäckern (Urk , Nr . 2,8 ), das ; die
M ' orgensprache gehalten werden soll „ up den dingstag offte ivitt-
wecke » , alß mit nnsen rathluden dar tho kamen tonen , und na verlob
des bcrs . " Es zeigt sich hier zum ersten und für unsere Periode

einzigen Mal eine Regelmäßigkeit : am Dienstag oder Mittwoch,

je wie cs den Ratsmitgliedern paßte , nach Jubilate , -) augenscheinlich
jeden Jahres , findet die Morgensprachc statt.

Die Tätigkeit dieser Versammlung ist sehr verschiedener Art.
Als Aufnahmebehörde nahm sie die Bewerbungen um Gewinnung
des Amts entgegen und vollzog , nach stattgehabter Prüfung aller
Vorbedingungen , die Aufnahme neuer Mitglieder . Auch die Ein¬

setzung ihrer Vorstände , sofern dabei den Ämtern überhaupt ein
Einfluß zustand , ch geschah in Gegenwart der Versammlung . Ebenso

' > Urk. Nr . I ; ähnlich Nr . 12 ; 14 n. 16.
'h Mi ! „verlob des ber -O ist zweifelsohne das regelmäßig ans Jubilate

p !. Sonntag nach Ostern ) bei allen Ämtern stallfindende „ Braue » des Amt » -
biers " gemeint.

h Bei den Gewandjchneidern , Kramer » und Barbieren.
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regelte sich das gange Kasse » und Rechnungswesen ans derselbe » ;

nicht nur , dass ei » großer Teil der Beiträge und Strafgelder ent¬

richtet wurde » , die Werkmeister legte » auch der Gesamtheit der

Pallgenosse » Rechenschaftsberichte ab , n» d diese entschied über die

Perwcndnng des ZnnftvermögenS . Daneben war eS allgemein

üblich , ans de » Mvrgensprachc » die Rallen zu verlesen , damit den

Mitgliedern die einzelne » Artikel wiederum inS Gedächtnis znrück-

gcrnfe » würden . ' ) Ungleich wichtiger nach war daS Recht der

Bcrsaminliing , unter Mitwirkung des Rates jederzeit die bestehende»

Rollen durch Beschlüsse ergänzen und ändern zu können . -) Endlich
dürfen nicht zu erwähnen vergessen werden die Befugnisse , die der

Gesamtheit der Pollgenossen zustande » , sobald cs sich darum handelte,

die eigenen Interessen zu vertreten . Es ist leicht verständlich , daß

in dieser Hinsicht die Selbständigkeit der Zünfte in Oldenburg , als

einer trotz ihrer Privilegien stark unter gräflichem Einfluß stehenden

Stadt , die eS zudem nie zu besonderer wirtschaftlicher Blüte und

politischer Bedeutung brachte , eine weit beschränktere sein mußte , als

in den großen Reichsstädten . Es blieb auch stets die den Zünften

überwiesene polizeiliche Strafgewalt und Gerichtsbarkeit, ' durch die

Mitwirkung der Morgensprachsherren, ") unter der Kontrolle des

Rats . Immerhin aber waren sie bedeutend genug , um auf den
Versammlungen eine wichtige Rolle zu spielen.

Da bis jetzt nicht Gelegenheit war , im Zusammenhang von

der den Zünften in dieser Hinsicht überlassenen Autonomie zu sprechen,

so mag hier eine kurze Skizziernng angebracht sein.

Polizeilich und gerichtlich — diese Unterscheidung sprachen

wir schon oben aus — schritten die Zünfte gegen solche Bestrebungen

ein , die ihren Interesse » entgegen liefen ; polizeilich , indem sie auf

die Befolgung der bestehenden Ordnungen sahen und nötigenfalls
Strafen verhängten , gerichtlich , indem sie die richterliche Funktion

des Urteilfällens übernahmen . War ersteres auf die Pereins¬

strafgewalt znrückzuführen , so ist letzteres als ein Schiedsgerichts
verfahren anfzufassen .* *)

' ) Berg «, oben Z . 243.
") Pergl . oben 2 . 24ö.

ttik . Är . I : 12 ; II n. IN.
*) v. poesch o. n. i7.
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Fragen wir uns mm , welche Vergehe » und Streitigkeiten der
Kompetenz der Zünfte unterstanden . Da war zunächst die grosse
(Gruppe derjenigen Falle , welche die Vergehen der Vollgcnosscn
betrafen . Sei es , dass sie Bezug aufs Gewerbe hatten , sei es , daß
sic Verstöße gegen die gesellschaftlichen und genossenschaftlichen
Pflichten waren , immer hatten die Amtsgenossen ihre Klagen bei
ihrer Fünft anhängig zu machen ; „ in gemeinen Amtssachen " die
öffentliche Gerichtsbarkeit in Anspruch zu nehmen , war dem Amts¬
mann bei Verlust des Amtes verboten <Nrk . Nr . 13,5 ). Daneben

dann gehörten auch vor das Zunftgericht diejenigen Streitigkeiten,
die zwischen Voll und Schntzgenvssen , der Hauptsache nach Meister
auf der einen , Gesellen und Lehrlinge auf der anderen Seite , oder
unter den Schntzgenvssen selbst ausbrachen . Endlich waren bis¬
weilen selbst luiziinftige oder einem andern Amte angehörende Per¬

sonen verpflichtet , vor dem Forum der Zünfte zu erscheinen , gegen
deren Rechte sie verstießen So haben wir bereits gesehen , daß

einzelne Korporationen Verstöße gegen den Zunftzwang selbst
ahndeten . Z

Stand nun den Ämtern in all diesen Fällen allein die Ent¬

scheidung zu , oder gab es noch einen Beschwerdeweg ? — Klare
Auskunft geben uns hierüber die Urkunden nicht . Ans den ganzen
Verhältnissen Oldenburgs in dieser Hinsicht — vor allem der be¬

schränkten Selbständigkeit und der Unsicherheit der Zunftgerichts¬
barkeit — dürfen wir jedoch entnehmen , daß , wie wir bereits oben
betonten , das Znnftgericksisverfahren lediglich ein Schiedsgerichts¬
verfahren war , daß also , wenn eine Einigung der streitenden Parteien

nicht zu erzielen war , oder auch nur eine derselben sich mit dem

gefällten Urteil nicht zufrieden gab , eine endgültige Entscheidung
stets der öfsemlichen Gerichtsbarkeit Vorbehalten war.

Sehen wir lins endlich die den Ämtern zu Gebote stehenden
Atrafmittel an . Sie waren meistens Vermögcnsstrafen — bestimmte
Quanten Bier , Wachs , auch wohl Geld , ebenso die Einziehung der

straffälligen Produkte — die sich in ihrer Höhe nach der Schwere
des Vergehens richteten . Als höchsten Bruch mußten die Knochen-

' ) Vrrgt . Knp. II , S . s. 228.
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Hauer geben ( Urb Nr . I I ) : 3 Tonnen Bier dein Ratmann , 2 Tonnen

dem Werkmeister und jedem Amtmann eine Tonne Bier . Härter

noch und schwerer zu ertragen war zeitweises Entziehen der Hand

Werksgerechtigkeit oder gar dauernder Ausschluß ans dem Amte . —

Bon der Frage , wer die aus Brüchen einkommcnden Gelder genoß,

war bereits an verschiedenen Orten zu sprechen Gelegenheit . ' ) Regel¬

mäßig flössen sie je zur Hälfte dem Rate lind den Werkmeistern

des betreffenden Amtes zu . -) Im Knochenhaueramte wurden da

gegen die kleinen Gefälle , bis zu einem „ krumstert " <d . i . 2 Bremer

Schwären ), dem Boten überlassen , während die größeren dem ganzen
Amte znkamcn . Die Verwendung der übrigen Strafeinkünfte ist

uns gleichfalls bekannt . Wurde das Bier von den AmtSgenossen

gemeinsam vertrunken , so diente das Wachs religiösen Zwecken auf

den Altären und bei Prozessionen.

Viertes Kapitel.

Tie soziale und wirtschaftliche Bedeutung der Ziinffe.

Vergegenwärtigen wir uns zunächst einmal den Inhalt der

vorhergehenden Kapitel . Wir lernten den ganzen Zuiiftorganismus
Oldenburgs kennen in seiner Stellung im städtischen Gemeinwesen;

wir sahen ihn weiter in seinen Verhältnissen zur Obrigkeit und
untersuchten endlich seinen inneren Aufban . Ganz unwillkürlich

drängt sich uns jetzt die Frage aus : was bedeutet denn diese

Organisation , worin und nach welchen Seiten hin äußert sie ihre

Tätigkeit ? — Wir wollen versuchen , davon in diesem Kapitel ein

Bild zu zeichnen.

1 . Die sozialen Ziele der Ämter.

Wir hatten bereits häufiger Gelegenheit darauf hinznweisen,

daß die Zünfte allen  gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder
dienten . Kein Wunder aber , daß sie , da bei Gewerbetreibenden —

' ) Pergl . >iap . ll und III.
Urk. Nr . I ; Nr . 12 : Nr . 14 ; Nr . 16 : in der (sewandschneidcrgcselljchaN

illrk . Nr . 4) kam drr Bruch halb dein Nate und halb dein Amte zu.
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und die Zünfte waren Vereinigungen der durch die Gemeinschaft
des Berufs einander nahestehenden Gewerbetreibenden — die gleich¬

artigen gewerblichen Interessen alle andern überwogen , ihre Tätigkeit

mehr und mehr auf das wirtschaftliche Gebiet konzentrierte . Immerhin
waren cs hauptsächlich religiöse und gesellige Ziele , die bei den

Zünften am frühesten hervortraten , und die auch das ganze Mittel-
alter hindurch ihre Bedeutung nicht einbüßten . Wollen wir daher

die Funktionen der Zünfte alle kennen lernen , so sind wir genötigt,

auch diese letzteren einer kurzen Betrachtung zu unterziehen.
Tic enge Verbindung der Zunft mit der Kirche äußerten

sich vor allem in der Heiligung cer Sonn und Festtage , ?) dann
weiter in der Sorge für das ScelgerätF ) i» der Unterhaltung von

Kerzen auf den Altären Z und der Abbrennung derselben an hohen

Feiertagen , in der Stiftung von Seelenmessen , der Veranstaltung
von Vigilien und Gottesdiensten , °) in der Teilnahme an Prozessionen

,, „ d anderem mehr . Vicht weniger wohl entsprangen die wohl

tätigen Veranstaltungen . Unterstützung hilfsbedürftiger und kranker

Zunftangehörigcn sowie sonstiger Stadtarmen ch n ., religiösen
Motiven.

Einen religiösen Eharakter endlich trugen auch die Gebräuche

bei Beerdigungen von Amtsgenossen . - , Starb einer aus der Zunft,

so war cs im allgemeinen feste Regel , daß die sämtlichen Amtsbrüdcr
und Frauen dem Toten das letzte Geleit gaben . Die vier jüngsten

Meister trugen die Leiche , und nichts , auch nicht ansteckende Krank

heit oder Seuche des Verstorbenen , vermochte ihn davon zu befreien.
Das Fernbleiben bei Beerdigungen wurde den Amtsangehörigen nur

bei ernster Verhinderung entschuldigt , man rügte es sonst mit

besondere » Strafe » .

' ) Bergt . Kap . II.
Urk.' Nr . 8 , Nr . 15,n Nr . 18.

->) Urk. 'Nr . 20.
' ) Urk. 'Nr . 16 ; ebenso werden auch die in Entrichtung bestimmter Quanten

Wachs bestehenden Strafen der Bäcker (Urk. Nr . 2,, ) und Schneider (Urk. Nr . t 5 , i)
diesen Zwecken gedient habe».

ch Urk. Nr . 17.
«) Urk. Nr . 2 . n>; Nr , 9, -. ; Nr . 13 Art . 37.

Urk. Nr . 2 , r ; Nr . 9,2 ! Nr . 1>: Nr . 15 , u ; Nr . 18.



2 kft> Haus Henimeu.

Einen nicht weniger wichtigen erzieherischen Einfluss , als ihn

die enge Verknüpfung der Zunft mit der Kirche z» geben vermochte,

übte auch der freundschaftliche Verkehr der Amtsgenvsscn unter
cinnnder auf den einzelnen auS , während ihrerseits die geselligen

Zusammenkünfte das Gefühl der Zusammengehörigkeit unter den

Amtsbrüdern anregtcn und stärkten . Es ist daher nickt zu verwundern,
das ; die Zünfte sich auch diese Seite des Lebens besonders angelegen

sein ließen . Geselliges Beisammensein schloß sich den Zunftbcratnngen

von selbst an . Daneben aber veranstalteten die Zünfte festliche

Versammlungen , von denen am bekanntesten die Meister - und Werk

mcisterschmänsc , sowie das sich regelmäßig alle Jahre wiederholende

„Brauen des Amtsbieres " waren . Das Brauen fand sich bei fast

allen Zünften und geschah in der Regel auf Jubilate ( 3 . Sonntag

nach Ostern ). Tie Reihe zum Brauen ging unter den Meistern

um , neue Mitglieder sprangen in die Reihe ein . ft

Glückliche Besitzer von Gildchäusern , in denen die Zusammen¬

künfte sonst abgehalten wurden , scheinen die Zünfte Oldenburgs

nicht gewesen zu sein . Das braucht uns dagegen nicht so sehr in

Verwunderung zu setzen , da selbst in Münster , mit , dem doch

Oldenburg in gewerblicher Hinsicht nicht im entferntesten einen

Vergleich ausznhalten im stände wäre , nur 3 Zünfte ein eigenes
Haus hatten , während noch ein weiteres im gemeinschaftlichen

Besitz dreier anderer Zünfte war . ft Man half sich bei uns des¬

halb wohl gelegentlich damit , daß beim Brauen derjenige Meister,

dem das Brauen oblag , sein Haus zur Verfügung stellte , ft cs
mochten aber auch Trinkstuben , die man , wie das sonst öfters

vorkommt , in Herbergen mietete , diesen Zwecken gedient haben ft

ft Bei anderen Ämtern brauchte nicht einer allein die Unkosten zu tragen,
sondern es steuerten alle Meister zu deren Teelung bei, vergl. Uik. Nr . 6,2;
Nr . t3,2ö.

ft Vergl . .sirunibbolt !, R ., Die Wewerbc der 2 tadl Münster bis tütit.
Leipzig tbM . Einleitung 2 - I6üf.

Vergl . Amtsbuch der Bäeter im tvrossh. Haus >1. Jentralarchiv,
Manuskripte . Dag man jedoch auch jür geschäftliche ,',usai»me»tii»ste die ge
eigneten Häuser von Amtsgeiiossen bemwle, zeigt die Bäeker llrknnde von töllä
l tlrk. Nr . 2 - in ihrem Eingang.

ft Zo wurde auch der „ Lchutling " in der LchüNingsirnhe von de»
oldenbnrgisetien .ftausleuteii und Hniidwerkcrii als Persauiinliingslvkal bennpt.
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Auf de » geselligen Zusammenkünften lvar natürlich der

Hauptzweck die gegenseitige Belustigung . Ohne reichlichen Genus;

geistiger Getränke aber scheint selbst damals eine solche nicht möglich

gewesen zu sein . Bezeichnend für die unverwüstliche Zcchlust der

Zeit ist , das ; die Sühne für Verfehlungen gegen Sitte und Ordnung
»kt in Bezahlung von so und soviel Tonnen Bier bestand , das

,,m » dann gemeinschaftlich austrank . ' ) Allzu oft freilich mochten

unliebsame Störungen die Geselligkeit in den Versammlungen unter¬

brochen haben . Tenn auch der biedere Handwerksmeister war zu

sehr Kind seiner Zeit , als daß er sich nicht , wenn reichlicher Genuß
von Bier sein Gemüt erhitzt hatte , zum Fluchen , Schimpfen und

Höhnen hinreißen ließT ) Solchen Ausschreitungen aber wirkten
eine große Anzahl Vorschriften entgegen , die ans anständiges Be

nehmen und geziemenden Anstand der Genossen hielten . So war
nnwäßiges Essen und Trinken »nd das gegenseitige Nötigen dazu,

das Vergießen von Bier , so daß man es nicht mehr mit einem

Fuße bedecken konntet ) das Wettench und Spielen verboten . Auch
das Mahnen um Schulden , weil daraus meist Zank und Unlust

entstand , °) war untersagt . Besonders ehrerbietiges Verhalten wurden
den Amtsgenossen ihren Morgeusprachsherren und Werkmeistern

gegenüber cingcschärft . ") So durfte z . B . niemand , selbst die
Werkmeister nicht , von der Versammlung gehen , solange ein Rats

Herr noch anwesend war ; ging dieser aber , so mußte er nach Hause
begleitet werden . Die Schaffer durften sich nicht vor Fortgang
der Werkmeister entfernen . Ter Bote wiederum , der ja , wie wir

wissen . bei der Herrichtnng des Mahls und beim Verschenken des
Bieres behilflich sein mußte , und endlich diejenigen Amtsgenossen,
die vor dem allgemeinen Aufbruch die Versammlung verlassen

wollten , bedurften hierzu die Erlaubnis des Meisters , der das

Mahl oder das Gelage gab , bezw . anrichtetc.
Bevor wir nun zur Besprechung der wirtschaftlichen Be¬

deutung der Zünfte übergehen , sei an dieser Stelle noch ein Blick

geworfen auf die Beteiligung der Ämter am Staatsleben.

'> Eckert a. a. O. L . 20.
»rk. Nr 0,J . Nr . 7 : Nr . N . Nr . 18 -, Nr . läaa.

", tlrk. Nr . 18 . » rk. Nr . 2, - .
h » rk. Nr . 18. » rk. Nr . » >.
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ES liegt auf der Hand , das ; in einer Stadt wie Oldenburg ' )

von den Ämtern die Forderung der politischen Interessen ihrer
Mitglieder mir recht wenig gepflegt werden konnte . Deshalb ist

auch ihr Einfluß ans die Stadtverwaltung über ein immerhin

bescheidenes Maß nicht hinausgckvminen . Abgesehen von den vor¬
nehmeren Gesellschaften der Gewandschneidcr , Kramer und Schiffer,

deren Mitglieder , wie wir bereits wissen , im Rate vertreten waren,

erscheint cs zweifelhaft , ob auch die gemeinen Handwerkerzünfte Rats¬

fähigkeit besaßen . Eine Beschwerde des Stadtrates gegen den

Grafen Konrad , 'ft wahrscheinlich aus dem Jahre 1383 , nennt zwar
als ihren Mitratmann „ Ghcrken den Seroder " , cs dürfte aber

immerhin fraglich sein , ob dieser Ratmami von Beruf wirklich

Schneider war . Erst eine Publikation ans dem Jahre 1694 ^)

sagt , daß neben Kaufleuten und Handelsleuten auch andere tüchtige

Leute ehrbarer Profession , gelehrte und ungelehrte , zu Ratmännern

genommen werden sollten . Andererseits mochte de » Zünften nicht

allzuviel daran gelegen sein , Sil ; und Stimme im Rat zu erlangen,

da sie von ihm , wegen seiner beschränkten Autonomie und große»

Selbstsucht, ' ) nicht viel , vor allein nicht im späteren Mittelalter,

erwarten konnten . Ein Zusammengehen mit den ; Grafen schielt
viel vorteilhafter , zumal dieser stets bereit war , sic unter seine

Fittiche zu nehmen , wenn es galt , sie vor Übergriffen des Rates

zu schützen . Tenn wenn auch der Graf mit seiner Macht den Rat

stets in Schach zu halten vermochte und daher sein Wille am

letzten Ende immer der ausschlaggebende war bei der Durchführung

seiner Bestrebungen , der Stadt die ihr ehemals verliehenen Rechte

mehr und mehr zu entziehen , und den daraus folgenden häufigen

Streitigkeiten , vermochte er sehr wohl den Vorteil zu schätzen , die

Ämter — und damit den bedeutendsten Teil der Stadtbevölkerung

g Bergt . Kap . Ilt.
Original im Ltadtnrchiv , Magistrat , llrtmide » .
Oorp . OornK. Olcl. VI S . 82.

'i Tenn viel eher war der Rat geneigt, seinen Einfluß den Ämtern
gegenüber geltend, sie also von sich abhängig ,; n machen, als ihnen größere f̂ rei
heile» zu geben.

°) Bergt . Kap . II.
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— auf seiner Seite zu habe » . So wurde ec- den Zünften leicht,

stets Schutz und Erfüllung chrer Wünsche zu erlangen . Und gerade
dieser Umstand war cs , der Oldenburg vor Znnftuuruhen und Auf

ständen , dem Schicksal fast jeder deutschen Stadt , bewahrte . Sicherlich
trug auch die strenge Überwachung der Ämter durch die Morgen-

sprachsherreu das ihre dazu bei , aber diese allein hätte nie ver¬
mocht , wenn einmal die Notwendigkeit nud besonders die Be

dingungeu eines Aufstandes Vorgelegen hätten , Nnhe zu halten,
das zeigt uns deutlich die Geschichte mancher anderen Stadt . Tic

Bedingungen aber lagen , ebenso wie auch die Notwendigkeit (s. oben ),

bei uns nicht vor . In demselben Maße nämlich , als cs den

Ämtern gelang , ans friedlichem Wege zur Verwirklichung ihrer
Bestrebungen zu kommen , unterblieb auch ihre militärische Or¬

ganisierung . Vielleicht auch förderte die Erkenntnis diese Vernach¬
lässigung . daß sic mit ihrer kleinen Schar nichts hätten ausrichten
können gegen die übermächtigen Lehnsleute und Ministerialen der

Grafen , die selbst einstmals die Kraft der Bremer Zünfte ge

brochen hatten . ' )
Hatte man den gemeinen Handwerkern die Teilnahme an der

Leitung der Stadtgeschicke wohl versagt , so war doch in manchen

Angelegenheiten ihre Mitwirkung , wie überhaupt die der ganzen
Bürgerschaft , nicht zu entbehren . Tie Vertretung der Ämter über

nehmen regelmäßig die Werkmeister , die sogenannten „ Geschworenen ^. -)
Der Werkmeistereid schloß , wie wir uns erinnern wollend ) die

Verpflichtung zur aufrichtigen und gebührlichen Ausfüllung auch

dieses Nebenamtes mit ein.

Endlich , um nicht unvollkommen zu sein , ist noch zu erwähnen
die Tätigkeit der Ämter beim Gericht . — Gleichwie der Vogt in
Bremen , so führt I . Gryphiandcr in seinem uns schon bekannten

Historischen Bericht von dem Niedergericht zu Bremen und Oldenburg
aus , von den umstehenden Bürgern gewisse Urteilsnenner erwählt.

' ) Bergt . Kap . I .
Grofch. Haus und Ieutralarchiv , Grasschnsl Oldenburg , KoUegiatstist

S >. Lamberti , 1500 , März >- In der Resolution vom 21 . Januar 1587,
Original und Landessachen, werden 10 „Geschworene der Ämter " genannt.

") Kap . III.
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so läßt auch der vldenburgische Richter zu dm Gerichtstagen gewisse

Ämter befehlen und wühlt aus ihnen etliche llrteilsncnner aus,

die sich dann zusammen besprachen und ein Urteil aufstellte » .

Später wurde diese Einrichtung aus verschiedenen (Gründen ab

geschafft , nachdem mich die Ämter sich selbst darüber beschwert hatten,

daß sie durch die starke Inanspruchnahme an de » Gerichtstagen

ihre Arbeit zu Hause versäumen müßten . Verschiedene Urkunden

über Sitzungen des gräflichen Richters >) zeigen uns , daß die Werk
meister t der Schmiede - , Knochcnhaner , Schneider und Schuhmacher-

ämter als „ umbstendere " fungierten.

2 . Tie wirtschaftlichen Ziele der Ämter.

Wenden wir uns nnnmehr endlich den das Zunftwesen vor

nchmlich charakterisierenden wirtschaftlichen Bestrebungen zu . —

In den Rollen der Ämter finde » wir eine große Anzahl Vorschriften,

deren Aufgabe es offenbar ist , einen harmonischen Interessenausgleich

der Produzenten und Konsumenten herbeizuführeu . Was für eine

Bewandtnis hatte cs mit ihnen?

Tas Ideal mittelalterlicher WiAschaftsverfassnug war , ein jedes

der Mitglieder einer Zunft hinsichtlich der Ausübung seines Gewerbes

und des daraus folgenden Gewinnes dem andern glcichzustelle » . Wollten
die Zünfte dieses Ideal auch nur annähernd verwirklichen , so bedurfte

cs einer Menge Vorschriften , die dem Egoismus des einzelnen im

Interesse aller Mitglieder nicht unerhebliche Beschränkungen auf

erlegten Dieser Sorge für die Produzenten stand gegenüber die

Sorge für die Konsumenten , die auf Güte und Billigkeit der

Produkte hielt.

Wir betrachten zunächst die Gruppe derjenigen Maßregeln,

denen die Sorge für die Produzenten  das Gepräge gab.

Es war , wie wir sahen , Ausgabe der Zünfte , jedem ihrer

Mitglieder ein gleiches , standesgemäßes Auskommen zu sichern.

' ) Grasch. Haus und Zentralarchiv , Landessache» , lerig . und löl >2,
März 2.'>: 156 ' !, März 3l und April

*) Auch der Bericht Gruphianders dürste wähl sv zu verstechen sein, das,
nicht alle Mitglieder , sondern nur die Werkmeister der Ämter zu den Werichts-
sipnnge» befahlen wurden.
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Ul » da -5 zu erreiche » , mnßtcn sie eine Mcichhcit der Produktiv»

bei ollen ihre » Meister » , d , h . Ausscholtiliig jeder freie » Krnft-

enlfaltung , zn erstrebe » suche » .

Die (Hcundlnge bildete » die Produltiviiskosteu : u » r ivenn olle

Meister eines Amtes unter gleiche » Bedingungen arbeite » , d . h . zu

gleiche » Preise » Rohmaterial und Arbeitskräfte beziehen konnte » ,
dann war es möglich , durch Regulierung des Produktioitsquautums

»ud des Absatzes der Erzeugnisse jedes eiuzelne » , den Erwerb unter

einander wenigstens annähernd ' ) gleichzustellcn . — Hinsichtlich des

Bezugs des zu verarbeitenden Materiale ' bediente sich die Zunft

daher nicht selten des gemeinschaftlichen Einkaufs zur Wcitervcr
äußerung an die Mitglieder . So die Schmiede ( Urk . Nr . 13 , Art . 11)

„Was dem gelde anlauget so in die Lade kumbt , davon soll zu

gelegener Zeit , wa i cisseu undt kohlen vehle kumpr , die nvttnrst

gekauft und zn gelegener zeit unter die amptslente vertheilet nndt
»mb die gcbuer anßgethaeu werden . " Doch wo der genossenschaftliche

Bezug fehlte , da gab cs andere Bestimmungen , die de , gleichen

Zweck verfolgten . Das Knocheuhaueramt ( Urk . Nr . 11 ) machte cs

seinen Mitgliedern zur Pflicht , den Werkmeister zu benachrichtigen,
wen » größere Mengen Schafe zum Verkauf in die Stadt getrieben

wurden , damit dieser dann das Amt znsammenrufen und sämtlichen

Meistern von dem Angebot Mitteilung machen konnte . Nur wenn

nicht mehr als 4 Schafe angebote » wurde », durfte sie jeder ohne
Anmeldung kaufen . Eine ähnliche Bestimmung finden wir bei den

' ) Denn wohl nie gelang es , dies vollkomme » zu erreichen , wie uns auch
die Fürsorge der Zünfte für arme Amtsgeuvssen jvergl . alle » 2 . 249 ) bekundet.
Krankheit und sonstige Unfälle waren unberechenbare Faktoren , die stets grosse
Verschiedenheiten unter den Meistern eines Amtes hervorriefcn . Aber auch alle
Bestrebungen nach Gleichstellung in der Produktion und im Absatz vermochten
nichts Vollständiges zn schaffen : denn ries die Verschiedenheit des Fleißes der

einzelnen Meister Verschiedenheiten der Produktionsguantcn hervor , die sich nicht
ausgleichen ließen , so war andererseits im Handwerk die Eigenart der Arbeit
deS Meisters mit ungleich größerer Wichtigkeit als das bei der heutigen maschinellen

Produktion der Fall ist, für den Absatz bestimmend : und bei aller Regelung
dieses letzteren , bei aller Berechtigung ans ihr bestimmtes Absatzgebiet durften
und konnten die Zünfte nicht so weit gehen , jedem einzelnen .Nonsnmcnten vvr-

znschreiben , bei welchem Meister er seine Einlaufe zu besorgen hatte.



256 Hans .Hemme » .

Schmieden ( Urk . Nr . 13 Art . 21 ) ; es sollen nämlich , wenn es im
Amte an Eisen gebrach , sämtliche Meister die Bestände der Kauf-

leute anskaufen und untereinander teilen . Hatte aber ein Amtsmann
ohne seines Amtes Wissen einen Kauf an Eisen , Stahl , Kohlen

und dergleichen gemacht , so musste er denselben gleichfalls mit seinen

Amtsbrüdern zum Selbstkostenpreis teilen (das . Art . 6 ). Waren

diese Vorschriften danach angetan , allen Genossen den Einkauf zu

gleichen Preisen zu ermöglichen , so wirkten andere einer unrecht¬

mäßigen Verteuerung der Rohstoffe durch gegenseitiges Überbicten

beim Einkauf entgegen . „ Ock wer dat sakc, dat dar quemeu tvc

amtesmenne up enen kop , dar schollen se alle lyve na to shn , sheghc
dar enen hpiider an , dat schal he beteren myt ener tunnm bers,

we dat brekc (llrk . Nr . 11 ; ähnlich Nr . 9 ) . Andererseits aber war

auch vorgesehen , daß ein Amtsmann sich nicht auf unredliche Weise

zu außerordentlich vorteilhaften Bedingen sein Material verschaffte.

Daher durften die Knochenhauer (Urk . Nr . 11 ) nicht schon auf den

Straßen vor der Stadt von dem Vieh , das zum Verkauf nach

Oldenburg getrieben wurde , auswählen und sich aneignen ; deshalb
war es auch den Schmieden (llrk . Nr . 13 Art . 29 ) untersagt , Eisen

oder Stahl zu kaufen , von dem sie wußten , daß es unrecht erworben

war . — Aber nicht nur die Preise für Rohstoffe , sondern auch für

Arbeitskräfte beeinflussen die Produktionskosten . Über die Höhe

der Löhne , die den Gesellen gezahlt wurden , erfahren wir nichts
Bestimmtes . ' ) Es war aber ein von den Zünften allgemein durch¬

geführter mittelalterlicher Grundsatz , daß alle Amtsgenossen gleiche

Löhne zahlten . ^ llnd daß dieser Grundsatz auch in Oldenburg galt,
lassen selbst unsere kargen Vorschriften deutlich erkennen.

War mit der Gleichheit der Produktionskosten die Grundlage

allgemein gleicher Produktion gegeben , so ließ sich nunmehr die

Regelung des ^ Produktionsguantums leicht durchführen . Ta gab

es zunächst Vorschriften , die Gleichheit i» der (fahl der Hilfskräfte

der einzelnen Meister herbeizuführen bestrebt waren . Tie Schuh¬

macher (llrk . Nr . 18 ) . durfte » in ihrer Werkstätte nicht mehr als

1 Knecht und 1 Jungen , und für „ innen und außen zu arbeiten"

' ) Bergt , jedoch die in Urk. Nr . >5/ , und Nr . 18 vorgeschriedenen Lohn
nbzüge, die M machen sind, wenn der Änecht seine Arbeit versäunile.
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nicht mehr als 2 Knechte halten . Dem Knochenhauer (Urk . Nr . 11)
war ein „ kumpau " , wenn der ein Amtsmann war . erlaubt, ' ) und

wenn dieser erkrankte durfte er sich einen Knecht halten . Sollten

solche Vorschriften Wirkung haben , so durfte kein Meister seinem
Amtsbruder Knechte und Lehrjungen abwendig machen . Oft

genug mochte dem biederen Handwerker diese Beschränkung der

Zahl seiner Gesellen und Lehrlinge lästig geworden sein , und das;
er um Auswege nicht verlegen war diesem Übel abzuhelfen , beweisen

Bestimmungen dieser Art . Ten Schneidern <Urk . Nr . 15 , l8 u. 19)

war verboten , Frauen und Mägden ihr Handwerk zu lehren und

bei sich arbeiten zu lassen , eS seien denn ihre Ehefrauen oder

Töchter . Das Knochenhaueramt ( Urk . Nr . 11 ) jedoch verbietet selbst

den Ehefrauen das Schlachten von Vieh . — Neben der Zahl der

ja einem Betriebe beschäftigten Arbeitskräfte war gewiß auch der
Grad ihrer Ausnützung von großem Einfluß auf die Produktions¬

wenge . Daher finden wir bei den einzelnen Ämtern eine feste

Regelung der Feier - und Arbeitstage . Au Sonntagen und den
vier hohen Kirchenfesten war die Arbeit ganz verboten , )̂ an anderen

Festtagen wieder nur während des Gottesdienstes ; si und wir dürfen
annehmen , daß auch an den Werktagen die Arbeitszeit fest normiert

war . — Die durchgreifendste Maßregel endlich zur Erreichung

gleichen Produktionsquantums war die Beschränkung des Rohstoff
Zukaufs auf eine bestimmte Menge . Das Bestreben , ihren Mit¬

gliedern gleichen Anteil an den in der Stadt vorhandenen Roh
Materialien zu gewähren , war allen Zünften eigen . Eine Fixierung

's Zweifelsohne pflegten also schon damals , wie sich das in kleineren

Stadien unseres Landes bis ans den heutigen Tag erhalten hat , stets zwei

Amtsmeistcr zusammen zu schlachten : neben der gegenseitigen Unterstützung bei

der Arbeit mochte vor allem das Bestreben nach schnellerem Absatz die Ber

anlassung dazu gegeben haben , um sich damit die Möglichkeit zu schaffen , stets

jm Besitz srischen Fleisches zu sein.
's Urk . Nr . 13 Art . 28 : Nr . 15, -. , Nr . 18.

- ) Urk . Nr . 15 . : : Nr . 8 . ' s Urk . Nr . 18.

'9  Tenn die Aufgabe der oben aus Seite 258 f. angeführten Bestimmungen
war es nicht allein , allen Mitgliedern den Einkaus der Rohstoffe zu gleichen

Preisen zu ermöglichen , sondern auch ilmen möglichst gleiche Quantitäten des¬

selben znzusühren.
Jahrb . f . Oldcnb . Gcsch . XVIII. 17
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des zu verarbeitenden Rohstoffe ) uantums aber haben nur einige
wenige Ämter . Die Schuhmacher lttrk . Nr . 18 ) schreiben vor , daß

kein Meister pro Jahr mehr als 4 Fuder Lohe beziehen darf , und

die Schlächter <Urk . Nr . II ) gestatten einem jeden Amtsmaiin nur
3 Hauskoven und nie einen größeren Ankauf von Pich , als diese

8 Koven zu bergen vermögen.

Aber nicht allein Gleichheit der Produktionskosten und des

Quantums genügte , sollte das von den Ämtern angestrcbte Fiel
erreicht werden , es mußte vielmehr noch Gleichstellung der Meister

im Absatz ihrer Erzeugnisse hinzukommen . Ort und Zeit des

Perkaufs bildeten hierbei zwei Hauptfaktoren . Nachrichten darüber,
welche Räume als Berkaufslokale dienten , sind uns nur sehr spärlich

überkommen . Von den Bäckern wissen wir , daß sie „ auf ihren

Fenstern " , d . h . ans den Läden in ihre » Häusern verkauften . „ Wo
tho Oldenburg becker heten wil , de schal stedes broet uppe shneme

vynstere hebben . Nyn becker schal mhere brodes baten , dan he

tlppe synen vinstere vorkopen Wille " Zlrk . Nr . 1). Den Knochen¬

hauern war der Verkauf , wie es scheint , auch außerhalb ihres

Hauses gestattet , nur finniges Fleisch durfte er lediglich iin Haufe

abgeben , er mußte es aber , damit jeder sah , daß es nicht gut war,
auf ein Weißes Laken legen <llrk . Nr . 11 ). Die Gewandschneider

überliefern uns eine Bestimmung , nach der andere Bürger , die vom

Ausland Gewand mitbrachten , dieses nur innerhalb ihres Hauses

verkaufen durften . Ob jedoch daraus geschlossen werden kann , daß

die Gewandschneider selbst außerhalb verkauften , abgesehen von den

Märkten , dürfte zweifelhaft erscheinen . Aus der gemachten Ein¬

schränkung geht hervor , daß zur Zeit der freien Jahrmärkte be¬

züglich des Verkaufsortes größere Freiheiten bestanden . Die

Kramer und Gewandschneider schlugen dann ihre Buden auf und
verkauften daraus . ff Es war zudem mit der Freiheit des Marktes

stets die Freiheit zum Hausieren verbunden , ff Daneben brachte

der Markt auch anderen Gewerben größere Verkaufsgelegenheit ; so

durften z. B . die Bäcker 4 Tage des Markts gebrauchen (Urk . Nr . 1).

') Urk. Nr . 7 und 4.
ff Vergl . Ltrackcrjans Nnchlas;, Märkte. Zur Versg. d. wroßh. Haus-

u. Zeniralarchivs.
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— Auch die Zeit des Verkaufs war geregelt . Wir hatten bereite
«Gelegenheit von der Sonn - und Feiertagsruhe der Schuster , Kramer
usw - zu sprechen . Aber auch der Verkauf besonderer Waren war

bisweilen nur zu bestimmten Jahreszeiten gestattet ; es durften die

Bäcker keine „Semmel " eher als Sonnabend vor Palm backen
<Urk . Rr . 2,n ).

Zu all diesen Vorschriften gesellten sich noch eine Anzahl
anderer , die , ähnlich wie wir das schon beim Einkauf der Roh¬

materialien sahen , dazu bestimmt waren , beim Verkauf ihrer Erzeug

„issc die Konkurrenz unter den einzelnen Amtsgcnossen auszuschließen.

Daher war es verboten , seinem Amtsbrudcr die Kunden zu entziehen

oder in die verdingte Arbeit zu fallendeshalb  war es auch unter

sagt , die eigene Arbeit in übermäßiger Weise zu empfehlen und zu
loben oder von der des andern gering zu sprechend)

Der Sorge für die Produzenten stellten wir gegenüber die

Sorge für die Konsumenten,  indem wir darunter alle auf

«Hüte und Billigkeit der Produkte gerichteten Bestimmungen zusammen

faßten . Was war cs nun zunächst aber , das den Zünften als eine
Organisation von Produzenten , jene Sorge für die Konsumenten

cingab?
Dem vielfach angeführten ethischen Momente , daß die Hand¬

werker damit ihre Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen , welches

ihnen das Recht auf Arbeit gewährte , erkannten und genügten,

wollen wir nicht zu große Bedeutung beimessen , angesichts vieler

Zeugnisse rücksichtslosen Eigennutzes sowohl der einzelnen Hand
werker als auch der Zünfte . Dagegen stimmen wir Keutgen voll

pxi , wenn er am angeführten Orte annimmt , daß erst nach einer

langen Erziehung durch den Rat und unter stetem Druck die Hand
werter in ihrer Arbeit ein Amt zu öffentlichem Besten sahen , und

fjch so dazu verstanden , einander selbst Vorschriften zu geben , die,
im Interesse der Konsumenten , die gute und billige Arbeit aller

Amtsgenossen garantierten . Es läßt sich in unseren Urkunden klar

erkennen , wie es zuerst der Rat ist — in den Stiftungsurkunden —

') Urk. Nr . 3 : Nr . 11 ; Nr . 12 , Art. 7 ; Nr . t 6,2- 4.
-) Urk. Nr . I t u. 13 , Art . 8.
' ) Persp. Üenlaeii, fv., Ämter »nd Künste. Jena t !X>3. § . 242 ff.

17'



260 Hans Hemmm.

der die Interessen der Konsnmenten vertritt, wie er auch später
immer wieder— durch seine Vertreter auf de» Versammlungen—
den einseitigen Zunftbeliebungen die Stange hält.

Betrachten wir nun, welcher Art diese Vorschriften bei uns
waren. Auf zweierlei, das wissen wir, waren sie gerichtet, erstens
auf Qualität, weiter auf Preiswürdigkeit.

Für die Herstellung guter Erzeugnisse war guter Rohstoff ein
unbedingtes Erfordernis. Nur ein einziges Mal jedoch finden wir
dieses Verlangen direkt ausgesprochen; die Knochenhauer nämlich
bestimmen, es soll kein Amtsmann„uufladych gut" schlachten<Urk.
dir. 11). Bei fast allen übrigen Ämtern aber ersetzt eine Reihe
anderer Vorschriften diese Forderung. Ter uns bereits bekannte
genossenschaftliche Einkauf und die zünftlerische Kontrolle beim Bezug
der einzelnen Mitglieder verbürgte, das; nur gutes Material ver¬
wandt wurde. Das Vorkaufsrecht, das den Schmieden an allem
Eisen, Stahl und Kohlen, daS in Oldenburg feilgeboteu wurde,
zustandZ) sicherte ihnen die besten Qualitäten. Daneben wurde
alles, was dazu beitragen konnte, die Zufuhr von Rohstoffen nach
Oldenburg oder deren Güte zu vermindern, mit peinlicher Sorgfalt
zu vermeiden gesucht; so ahndeten es die Schneiders und vor allem
die Schmiedes sehr streng, wenn jemand aus ihren Ämtern den
Lieferanten der Materialien nicht bezahlte. — Nicht weniger wichtig
als die Qualität der Rohstoffe war die Bearbeitung, die sie erfuhren.
Deshalb war durch gewissenhafte Ausbildung der jungen Generation,
durch Gesellenjahre und Meisterprüfung dafür gesorgt, daß nur
tüchtige, zum Handwerk befähigte Leute ins Amt kamen. — In der
Sicherung der Konsumenten vor Betrug endlich gipfelten die
Garantiemaßregeln der Zünfte. Damit die BäckerH das Brot nicht
zu leicht buken und die Schuhmacher°) nicht minderwertige Waren
lieferten, gingen die Werkmeister um und kontrollierten die Produkte,
wobei sie schlechte Arbeit brächten. Die Kramerwerkmeister prüften
zweimal die Gewichte, die alle gleich aus Eisen gemacht und mit
dem obrigkeitlichen Zeichen versehen sein mußten.«)

' ) Urk. Nr. >8, Art. 1. h Urk. Nr. IS.io.
-) Urk. Nr. 16, Art. 2 u. .">. h Urk. Nr. 1.

Urk. Nr. 16. Urk. Nr. 7.
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Was dann die Preissetzung für ihre Produkte angeht , so
kann man sich der Tatsache nicht verschließen , daß durch das
Prinzip des Zunftzwanges den Produzenten die Möglichkeit einer
Ausbeutung des Publikums in weitgehendstem Maße gegeben wurde.
Gerade hier war cs deshalb , wo die Obrigkeit zum Schutze der
Konsumenten scharf eingrifs : sie proklamierte eine zwangsweise Re¬

gulierung der Preise . st Die Zünfte allein vermochten wenig zu
schaffen , meist erfolgte die Fixierung der Taxen und Tarife , vor
allem für die Nahrungsmittelgewerbe , gemeinsam . Das zeigt uns
die Rolle — das ist eben ein ans dem Willen der Ämter hervor-

gegangenes und vom Rate bestätigtes Statut — des Bäckeramtes
über die Brotpreise und -Gewichte , st Allgemein gehaltene Be¬
stimmungen finden sich noch bei den Kramern und Barbieren.
Erster « dürfen ihre Waren in Oldenburg nicht teurer verkaufen,
als sie in den benachbarten Städten sind oder als sie im Werte
wirklich steigen ; st den letzteren wird anbefohlen , von jedermann

rechte und gebührliche Entschädigung ihrer Bemühungen zu nehmen,
besonders aber die Armen nicht über deren Können zu beschweren , st
Es scheint somit den Meistern dieser beiden Zünfte die Preissetzung,
innerhalb gewisser Grenzen wenigstens , überlassen worden zu sein.

Überblicken wir nun zum Schluß den Gang der Entwicklung
unserer Organisation . Den primitiven Verhältnissen des Handwerks

sowohl , als auch seiner Korporationen am Ausgang des 14 . brachte
das 15 . Jahrhundert eine ruhige , segensreiche Ausgestaltung , die
sich auch das 16 . Jahrhundert hindurch fortsetzte ; bis sich endlich
gegen Ende dieser Periode bereits die ersten Anzeichen einer nahen
den Blütezeit deutlich zeigten . Stets hatte es bisher der Rat
vermocht , ein Gleichgewicht zu halten zwischen den Interessen seiner

Produzenten und seiner Konsumenten , immer den nach Einseitigkeit

' ) Schünberg , G . v, , Zur wirlschaftlichen Bedeuiung des deutschen Zunft -,
ivcsens im Mittelalter . Berlin 1868 . S . 64 ff.

- > Urk, Nr . 2.
st » rt . Nr . 7.
st Urk. Nr . ,!.
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neigenden Zunftbeschlüssen das Wohl dcs allgemeinen Besten ein

zuimpscn . Als dann aber die Zünfte durch den Wechsel der
Obrigkeit mehr Bewegungsfreiheit erlangten , als die Autonomie

des Rates mehr und mehr abnahm , da war cs sehr wohl ver

stündlich , das ; die durch eine jahrhundertelange solide Entwicklung
auf eine so sichere Grundlage gestellten Zünfte bei nunmehr freier

Entfaltungsmöglichkeit ihrer eigensten Bestrebungen gar bald die

höchste Blüte in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht erreichen
mußten . Aber ebenso verständlich bleibt es , daß bei einer solchen

Selbstbestimmung nur zu bald auch die erlangte Freiheit mißbraucht,

daß nur zu bald egoistische Interessen die Überhand gewinnen
mußten , da ihnen das Gegengewicht fehlte . Einmal auf die falsche

Bahn geraten , vermochten aber selbst die unzähligen Verordnungen
und die verschärfte Aussicht der Obrigkeit nicht die alten Zustände

wieder herzustellen . — Gerade diese steigende Menge der bis ins

kleinste gehenden Satzungen ist es also , die uns von der Er¬

starrung und dem hereinbrechenden Verfall der ganzen Organisation,

nicht aber etwa von ihrer Blüte , Kunde geben . Wäre cs nun

möglich , dank der reichlich fließenden Quellen , von der folgenden

Zeit ein genaueres Bild , eine eingehendere Darstellung zu liefern,

o sind die Unklarheiten und Lücken , welche die vorliegende Unter
snchung in vieler Hinsicht aufweist , auf den Mangel an ergiebigem

Material zurückzuführen , welche unsere Periode beherrscht , wo

man eben nur das aufzeichnete , was dem zeitweiligen Bedürfnis
entsprach.

Urkunden.

Bäcker.

1. Amtsbrief der Bäcker (1362 Februar 2 ).

Gleichzeitige Abschrift aus Papier im Größt, . Haus - und Zentral-
archiv , Tot . d. Grassch . Lldenburg , Stadl Oldenburg . Verglichen mit
anderer Abschrift im Stadtarchiv . Zünfte , Urkunden . Aussteller siegelt mit
„iinses stades ing " . Truck , Gemeindcblalt 1856.

Wp radmanne der stad van Oldenburg bekenet unde betuget
apenbare in desseme breve , dat wl > den beckcren in unser stad eyn
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ewich ampt hebben ghegeven, des se buckeit schulen i» allen stucken,
alse de keckeren in der stad to Bremen don , mit nlsalken underschedc,
welck becker syncs snlves man werden wil , de schal dat ampt vor
eyne halve marck tvynne», meven kecker klnideren, wif nnde man,
cn dürfen dat iverck nicht wylinen . Lck willen wi radmanne in
aller jarlckeS des negcsten dagcs to lateren twelffte » tverckmestere
fette», de uns dünken de der stad lind deine wercke cvcn konien,
nnde ivillet den werckniestercii cynen radiiian thv schippe» ntheme
radc , de myt de» werckincsteren werich »»de weldich ivese» schal tho
donde »nde tho latende in deine wercke. !l)ck cn scholen de wcrek
mestercn nyncrleye morgensprvke offte willekore don , id cn sy mit
des radmannes vnlbord , die wie dare tho selten. Nyn becker schal
rnhere brodcs backen, dan he uppe syncn vinstcre vorkopen Wille.
Meven ehneme bedarven maniie , di dat an shncme hnse etcn ivil,
deine moet men wol backen, unde dat schal men twye snhden. Ock
wat he des ilthforen mach tho vorkopende cn buten , dat moet he
nwl backen. Nnde nyn becker schal des marckts lcnger bruken dan
„er dage, nnde ive tho Oldenborg becker hcten wil , de schal stedes
broet uppe syneme vhnstere hebben. Welck becker bhnnen ver wekennc
nyn broet uppe syneme vhnstere hadde nnde des vortnget wurde;
nnde ivelckes beckers brot ock ghewroget ivnrde , id ivcre wethe»
cdder schone, de schulde vor jewelcken broke ghewen die bremcr
schillinge, nnde ivat de werckmesteren und de radman und de eren
cumpan is vorbedct in deine wercke, dat schal men holden by alsulken
broke alse se darnp fettet linde Welkerleye broke unse Kode uthpandct,
de schal twe^olt wesen, nnde alle gelt dat kumpt van wercke tho
mynnende unde van broke, welkerleyc wis dat tokumpt , des schale»
ivy radmanne ho de helfte npboren nnde de werckmeisteren de helfte
npboren . Were ock, dat uns radmannen der stad unde den Merck
meistern linde deine radiiianne , de tho deine wercke zeht wert , dat
under jaren buchte nutte wesen, dat men dat werck hoghede, dar
schulde men dat gantze ampt byboden, wes denne de meyste dell
des ampts up een droge mit den werckmesteren »nde mit deine
radmanne des werckes unde mit uns , dat schulde men holden by
alsulkeme broke, alse darnp gesät wurde , de helfte des brokcs uns
„nde de helfte den werckmesteren, und dat werck jo nicht tho vor-
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mynnerende . Undc de werckmcsteren scholcn loden und swercn , dessen

bresf tho holdende unde nicht to meldende , offt wy en wat hemelikes

segheden , unde nudes nnde nodcs by uns tho blivcnde ane argclist.

Dyth betuge wy mit unses stades ingesegele , ghehangen tho

dusseme breve , de screven is na Gades bordt drütteyuhnndcrt jare

in dcme tweundesestigesten jare , in deme Hilgen dage tho lichtmissen.

2 . Artikel und Rolle des Bäckeramtcs . 1534 Januar 31

mit Nachträgen von 1553 , 1569 , 1607.
Abschrift des 17 . Jahrhunderts auf Papier . Eingelegt eine Rolle

des Bäckeramtes . Stadtarchiv zu Oldenburg , Zünfte , Urkunden . Auf
gefunden beim Ordnen des Stadtarchivs von Prof . vr . Kohl 1904 . Die
Doppelkonfonamtten ff und lt , foiern sic überflüssig waren , sind gestrichen.

Anno domini düsend vifhnndert und veer und dertig , am dage

Agnetae Birginis sink aver eingekamcn in Karsten Hennings huse

de gemeine becker mit eren ratniann Frederick Butt und gantzen

amptc , disze nahbeschrcven artikele siede und vaste nnvorbraken tho

holdende.
Thom ersten , so ein in unsen ainte kombt und eschet unse

ambte . vhrer sey ein osfte twe , de dat ambte thom ersten eschet,

schal ock tho vorne as bruiven , in deine idt nicht van sick gedrunken iß.

Thom anderen , welckerc ambtsman cdder frauw dat ampte

wil nrseggen , de schal idt dre jar thovorn urseggen , ehe ohme dat
bruwcnt thokombt.

Thom 3 ., osst ein man wehre , de » nsen ambte vor den
kvrven vischen wolde , von buten edder binnen brot zu backen und

tho vorkoven von gcscvedes meel , weeten edder roggen , dat schal

men nehmen und den armen tho delen . Und welckere nnsen ambte

entiegen deit , sonder vorloft der warckmeister einen in nnsen ambte

zu Helgen , der schal hirna mals nemandt in unsen ambte Helgen,
by broke einer tnmc berß und ein pundt waßes von unsen ambts

luden , den he helpet beiden.

Thom 4 . sind wi mit dem gantzen ambte und mit willen
unses ratmanß , alß Gcrtt Müllers und Johann Godeken , aver
eingekamcn , so dar ein starved uth unsen ambte , he sy junk oder
oldt , dar schal ein ider ambtsman medc tho grave gähn mit sinen
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besten kledcrn beide , fruw und man . nnd de jüngsten in , ambt

schoten ehme tho karckhave dregen , idt sy wat vor kranckheit dat
idt si , bi broke einer tume ber . Anno Vifhundert drc und vofstig.

Thom 5 . sint wi mit unsen ambte aver ein gekamen und
mit willen unses rathmannes , als ; dat unse ambtö linder schoten

freh sin , uthbenahmcn de sohns schoten geven einen hemkcman beiß
und eine kost, nnd de dochtere eine tume bers und de kost behalven,

wen ohme dat amptc tho gedrunken wart und se den bruiven , so

schoten se den warkmeistern undc den schafferen und den baden don
de gcrechtigkeit , als ; de olden vorhin gedahn hebben , und dan dem
latern twolfstcn dohn , alß wi olden vorhin gedahn hebben.

Thom 6 . sint wi mit dem gantzeu ampte und mit willen

„nses rathmannes aver eingekamcn , dat de olde ambts lüde , de kost

hebben osfgebracht , de sulsten , de dat eins gedahn hefst , de schal hir

nah nicht mehr dohn.
Thom 7 . sint wi mit unsen rathlnden nnd gantzen ampte

aver cingekamen , so dar eine wedde gesehnt bi unsen amptes bere,

de wedde schal bi dem ampte bliven und vorfallen sin.

Thom 8 . sind wi mit dem gantzen ampte und mit willen

unser radtlnde , alß Dirck Jpwede und Jürgen tho Manßholte,

Christoffer Wimke » , aver eingekamcn , da wi mögen de morgen

sprake holden up den dingstag afste wittweäen , als ; wi mit nnsen
rathludcn dar tho kamen konen und na verlob des bers . Anno 1569.

Thom 9 . sint wi mit dem gantzen amptc nnd willen unser

rathlude als ; Hclmerich Welowen und Gerdt Godeken aver ein

qekamen und vorwilkort , dat , wan in unsen ampte ein amptsman
vorstcrvet , schalen de wedcfrowcns des verstorven ambtmans der
badeschop frep sin , wurde se sick an verst befrepen , so schal desulve

man , wen he dat ampte eschet , dem ampte eine tume beers geven,

darna dem ampte eine kost don und noch eine tume beers geven

darmit se sredech sint , und darna schal he dat halve ampt winnen,

alß de vor ehme gedahn hebben.
Thom 10 . sint wi itzige warckmeisters , als Bartelds Sminen

und Peter Müller , mit consent und bewillignng unser ambts

rathluden , alß Gcrtt Westerloy , Johan Mule und Gertt Funken,

mit unfern gantzen ampte eins wurden , dat ein jeder junger an-
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gehender ambtsman, welcker thom ersten dat ambts der brnwet an¬
statt der nmme drages kost, welcke des sondags avent im ansange
der jaringe geschach und davon den vvffte articnt nieldet, rind ist
vor die kost tive rickes daler gevcn dem ampte, welches alle junge
ambtslnde na tho solgen, und sint solche geldcr zu einer spende
angewendct den armen zum besten geschen. Anno 1607.

Thom 11. sint wi warckmeister, alß Clawes Kivel und Wilckc
Müller, mit eonsent der amptlndc aver eingekomen, dat nu hinforth
neu ambtsman svl semcl backen ehr des sonnavendcs vor Palmas
by brooke einer halve tnme beer, ivic dar drndde artiknl darvon
mcldinge deith.

Des; bccker amptes rulle und ordeninge , das weten und
schone brodt tho backen nah lndt der olden rulien.

Thom ersten, wen de schepel weten geldt twolf grote, schal
ein stucke van twen schwären weggen wegen tcin lot ghar, ein
schwären weggen sovcn lot.

Item tven de schepel weten geldt achtein grote, schal ein
stucke van twen schwären weggen wegen8 lot ghar, ciy schwären
weggen soß lot.

Item wen de schepel weten geldt vecr und twintig grote,
schal de twen schwären weggen wegen gar soven lot, de schwären
weggen vif lot.

Item wen de schepel weten geldt dartich grote, schal ein twen
schwären weggen wegen ghar soß lodt, de schwären weggen veer lot.

Item wen de schepel weten geldt soß und dartich grote, schal
ei» twen schwären weggen ghar wegen vif lot, ein schwären weggen
ver de half lot.

Item wen de schepel weten geldt twe unfcrtich grote, schal
ein twen schwären weggen ghar veer lot, ein schwären weggen dre
lot wegen.

Item schone brot.
Wen de schepel roggcn geldt twölf grote, schal ein brot van

einen groten wegen ein pnndt ghar.

' ) Das Won .gondach" ist in der llrtundc gestrichen.
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Item wen de schepel roggen geldt vofstein grote, schal ein
brodt van einen groten wegen acht nntwintich lot ghar.

Item wen de schepel roggen geldt twintich grote, schal ein
brodt van einen groten wegen veer nntwintich lot ghar.

Item wen de schepel roggen geldt vif nnd twintich grote,
schal ein brodt van einen groten wegen twcuntwintich lot ghar.

Item wen de schepel roggen geldt dartich grote, schal ein
brodt van einen groten wegen twintig lot ghar.

Item wen de schepel roggen geldt soß nnd dartich grote,
schal ein brot van einen groten wegen sostein lot ghar.

Alte
rogkcn rolle.

Reuive rolle. Alte
weftmi rolle.

Aemvc rolle.

12 . 32. 12 . 32. 12 . 10 . 12 . 6 . 9. 15.

15. 28. 15. 29. 18. 8 . 15. O 2̂- 8 V- - 14.

20 . 24. 18. 26. 24. 7. 18. 5. 8 . 13.

25. 22 . 21 . 24. 30. 6 . 21 . Li^ ,'2' 7V - - 12 .
30. 20 . 24. 22 . 36. 5. 24. 4. 7. 11.
36. 16. 27. 20 . 42. 4. 27. 3 '/ - - 6 -/ - . 10 ' - -

30. 18. 30. 3 '/i- 6 . 10 .
33. 17. 33. 3. ^Vr- 9.

36. 16. 36. 23/^ / 4- 4 -V4. 7V - .
39. 2V-- 4 > 4^
42. 2Vr- 4. 6 '/ - -

grote De rn ll e des becker ampteß: Lot Lot Lot
watt daß brodt wegen schal, wen der 1 IV- 2 Vr

tvete geldt alse folget
12 6 9 15

15 5V2 8 V2 14

18 5 8 13

21 4V- 71 /^ ,̂ 2 12
24 4 7 11
27 3V- 6 ^2 10 '/,
30 3 '/i 6 10
33 3 5 '/e 9
36 2 b/, 4 » .
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grote
39
42

Lot

2V-2V.
Lot

4

Lot?V.
6V-

12 j

15 ^
18 !
21  !
24
27
30
33
36

I . schone brot von einen grote » ,
wen de rogge gelt Lot

32
29
26
24
22
20
18
17
16

Barbiere.

3 . Graf Anton Günther von Oldenburg rc. bestätigt dem
Barbier - Amte der Stadt Oldenburg auf dessen bitte den
ihm vom Grafen Johann von Oldenburg rc. im Jahre 1584
Februar 22 erteilten Jnnungsbrief ( 1661 Februar 27 ).

Äouzept ,nis Papier im 6iroßh . Haus - und Zentralarchiv , Dok. d.
Masschatt Lldeiibg, , 2t . L . Truck : Oorpus Oonatitutioonm OlcionburZi-
osrum VI L . 164 . Die in dieser Urkunde in außerordentlich großer Zcchl
austrelcndcn Doppelkonsonanten ss, ll, tl , n» sind gestrichen.

Wir Anthon Günther , graf zu Oldenburg undt Delmenhorst,
Herr zu Jhever undt Kniphansen re., für uns;, linsere Nachkommen
an der regierung undt sonsten jedermenniglichen uhrkunden undt be¬
kennen hiemit , daß uns die sämtliche meistere des balbierer -ambts
unserer stadt Oldcnburgh , benantlich Mr . Dietrich undt Johan Bode
der eltere , gebrüder Joachims Bleicher , Heinrich von Linen , undt
Johan Bode der jüngere , mittelst überreichter untecthänigen supplic,
mit mehrem gehorsamblich zu erkennen gegeben , was Massen unscrS
in Gott ruhenden Herrn Vaters Ldl . weylandt graf Johan , hoch-
sehligen andenckens , in anno 1584 cla 22 . kokruarü den damahligen
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fünf meistern nicht allein eine ambts -gerechtigkeit gnädig geschencket
undt sie mit gewissen Privilegien versehen , besvndern auch ihnen

darüber nottürfftigen schein undt einen innungs -brief versiegelt in

gnaden ertheilet . Jnmassen sie dann denselben in vriginali produciret
und aufgelegt , undt lautet derselbe von wort zu Worten wie folget:

Wir Johann , graf zu Oldenburg undt Delmenhorst , Herr zu

Jhever , undt wir burgermcister undt rahtmanne der statt Oldenburg

thun kundt undt bekennen vor uns und unsere Nachkommen undt

sonsten jedermänniglichcn in undt mit trafst dieses unsers versiegelten
briefes , daß wir den barbieren dieser stadt Oldenburg ein ambt

gegeben haben , also daß sie daßelbigc sollen undt mögen gebrauchen
in nachfolgenden puneten:

Erstlich sollen nicht mehr sein , denn fünf meister des barbiere»

ambtes in dieser stadt , welche vor uns einen leiblichen aydt thun

sollen , wie dann auch gegenwcrtig Casper Schulten , Dietrich Barnholt,
Otto von Linen , Härmen Lange undt Otto von Linen der jüngere

gethan haben , daß jährlich alle blutriesung , so in dieser stadt
Oldenburg und haußvogtey fallen , es sey bürger oder haußmann,

sie die barbierer und ihren Nachkommen unverseumet dem verordnten
richtcrn anzeigen undt vermelden sollen , damit die blutriesung
unverschwiegen bleiben , Darbeneben sollen sie sich undt alle ihre

Nachkommen zu richten haben , daß sie keinmandt , er sey reich oder

arm , so in dieser stadt undt hausvogtey verwundet oder sonsten

kranck , so viel menschlich und möglich mit ihrer kunst undt handt

werck für die gebührliche belohnung ' ) nehmung dienen undt helfen,

nndt den armen über sein vermögen nicht benehmen oder beschweren sollen.

Wann auch der fünf geschworenen meister einer verstirbt,

' sol die fraw macht haben , zu ihrer kinder beste das ambt zu holden,
würde sie sich aber wieder befreycn , sol derselbe M . des ambts,

per sich an sie befreyt , vor erst sein Meisterstück laut ihrer voll

wacht Vorbringen undt auch erweisen , nemblich ein Stich P : ein

Gratzcdey , ein grauer P : ein Wundbalsam , ein grüne wundtsalbc
nnt ein brunrei (b)ung im degel kochen , undt ein wundtdranck , und

soll darzu dem ampt ein kost thun damit sie befriedigt sein.

Das Wort „belohnniig" ist in der Urkunde gestrichen.
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Wolte auch die fraw das ainbt verlaßen oder verkaufen , soll
sic das mit des ambts meistern wissen undt willen, ' ) die Meister¬

stück machen undt erweisen und dabeneben den meistern eine kost

thun , damit sie friedlich . Es soll auch keiner unter diesen fünf
geschworenen meistern einer dem andern Patienten oder krackncn

verbinden oder seinen vcrbandt auslvsen , es sey denn des andern,

so ihn verbunden , wiß undt willen . Es soll auch unter den fünf

geschworenen meistern allezeit einer olderman sein , undt jhärlich
vom ölsten zum jüngsten umme gehen , welcher des ambts lade,

darein die briefc undt ihre gerechtigkeit beschlossen , in Verwahrung
hat , undt sol derselbe macht haben , so oft es nötig und sie mit
einander zu schassen haben , das ambt verbieten zu lassen , undt
welcher nicht auf bestimbte zeit erscheint , soll dem ambte mit einer
strafe verfallen sein.

Was auch den ersten verbandt belanget , soll dem ersten srey

stehen zu lthun ), -) der zum ersten kombt . Es soll auch nach diesen

tagen kein heimliche arzten , winckellöpers oder wincklopschen in dieser

stadt undt haußvogtey macht haben , mit keinem dinge dem balbiersr

ambt zu wieder verbinden oder in ihr ambt znvergreifeim Zu dem

soll auch kein cramer oder sonsten ander weder Pflaster oder sonsten

etwa zu kauf haben , dardurch nicht allein die Patienten viel vcr
seümet , sondern auch dann die blutriesung verschwiegen bleiben möchten,

wer solches aber thuet , soll solcher bey den balbieren vernehmen
undt kaufen.

Mögen also die halbier vorgeschrieben undt alle ihre Nach¬
kommen das ambt , so wir ihm gegeben , quiet undt srey gebrauchen,

welches wir ihme hiermit auch ihm geben undt wahr Wesen , undt

haben wir Johann , graf zu Oldenburg und Delmenhorst , Herr zu

Jhever , diesen brief mit unserm grüsl . ring Petschaft befestiget , auch

wir burgermeister undt rathmänner der stadt Oldenburg unserer

stadt rechte insiegel wißcutlich unter diesen brief hangen.

' ) Hier dürsten wohl zu ergänzen sein die Worte : „ thun , wer aber dos

ambt erwirbt , der soll " .

h In der Urkunde ist an dieser Stelle ein der Große des ergänzten

Wortes entsprechender freier Raum gelassen.



Tie Zünfte der Stadt Oldenburg im Mittelalter . 27 ;

So gegeben undt geschrieben im jahr ei» tausend fünf hundert
vier nndl achtzig , den 22 . februarii.

Mit nnterthänigcr bitte , weile sie bis dato auch bcy svlchein

privilegio gnädig nlannteniert nndt geschützet worden , obberuhrten
bnef aber wegen schwäche des Papiers oder pergamens etwas zer
ritzen nndt  mit der Zeit noch mehr  h ) schaden nehmen möchte,

wir geruheten ihnen denselben zu ihrer Verwahrung nndt ihren Nach¬
kommen zu guete , ans angcbvhrner hochgräfl . gnade und milte

gnädig zu rcnoviren , zu confirmiren nndt znbestettigen.
Wann wir nun solche ihre nnterthünigc ziembliche bitte in

gnaden angesehen , als rciwvircii , confirmiren undt bestetigen lvir
obbcschrieben ihre Privileg !« in allen nndt jeden pnncten , clausuln
undt artienln mit vorgchabten reifen rath und wohlbedachtem mnthc,
kraft dieses , aufs bestendigste also undt dergestalt , das ; sie undt ihre

Nachkommen von niemand daran tnrbirct oder beeinträchtiget , be¬

sonder » jeder dabey geburend manntenirt , geschützet undt gehandt

habet werden sollen , jedoch »vollen wir uns ; hir durch einen barbier

für nutz im noth falle anznnehmen nicht begeben , sondern dasselbe

zu thun uns hiermit Vorbehalten haben . Uhrkundtlich haben wir
diesen brief init eigener handt unterschrieben nndt unser insicgel

dafür wissentlich hangen tatzen . So geschehen Oldenbnrgh , den
27 . februarii 1661.

Dietz eoncept haben ihr hochgr . gde . gnedig gelesen und plu-

citiret , jedoch daneben befohlen , das ; dass in marginc addirte reservat

solle eingerücket iverden , ist geschehen , d . 7 . märz 1661.

Gewandschneidcr.
Bürgermeister und Natmannen der Stadt Oldenburg
verleihen den Gewandschneidern eine Gesellschaft.

1 -151 Februar 21.

Original -Pergauieut . Stadlarchiv , Zünfte , Urkunden , wroßes Siegel
der Stadt Oldenburg anhangend.

Wh borgermesterc unde raedmanne to Oldenborch enkennct
unde bringet openbar an dessen» brcve vor alleßwemc, dat »vH mit

' » Die vorstehende » 5 gesperrt gedruckten Worte sind in der Urkunde
unterstriche » .
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endracht unde beradenen mode hebben ghegeven unde geven jegen
würdigen yn besser scrift den wantsnyderen to Oldenborg enc
selscnp, na wise gesäte nnde rechte der stad Bremen, in aller mate
atze »ascreven steit, dat »emant to Oldenborg wantsnyden seal,
tven see allcne, ane yn den vrygen markeden, so mach en jewelk
snyden dre doge yn den tidcn, atze de market is , unde enen dach vore
unde enen dach na. Unde were, dat unser borger wellick werc, de
lakcn hadde ghehalt oder see unde oder sand, de mach dre lakene
snyden bynnen beslotener dore, sunder he ne scal de elne bencdden
ses grote nicht geven. Were dat andcrswe want snede, so vor-
geroert is , unde nicht yn der wandsnider zclscup cn were, unde
worde des vortuget edcr dat me enc dar ume scnldigede mit encr
slichten klage unde ne Wolde dar nicht vore sweren, so vakenc alzc
dat schege so vakene seolde he breken ene bremcr marck, de seal half
deme rade unde hals dene ivandsnideren tokomen. Wc ok en wand
sinder an unser stad wesen ivil, de en scal anders neu ampt hebben
eder nenes amptes brüten. Hedde en der wandsnider zclscup unde
brukedc cnes anderen amptes, des ine enc vortugen mochte eder
scnldigede me ene dar »me mit ener slichten clage, unde en wolde
he dar nicht vorsweren, so vakene alzc dat schege seolde he breken
ene bremer mark, half yn den raed unde half den wandsnideren.
Ok en scal hir neu gast want finden ane in dem vrygen marckede,
so vorscrevcn steit. Were dattet dar cn boven schege, des inen tvr
warheit queme, de gast seolde breken vyf bremer marck, de seolde»
half werden dem rade unde half den wandsnideren. Were vk unser
borger welk, de cn bedcrve man were unde ivolde cyn wandsnider
werden, de mach unde seal zelscop wynen mit encr bremer mark,
de scolde ok half dem rade nnde half den wandsnideren werden.
Dar to scal he der selscup enen schincken geven unde enen potharst
unde ene tuniien bremers beres. Were vk eyn wandsnider to
Oldenborg, de enen sone hadde, de to sinen joren gekomen ivcre
unde wolde desse selscup hebben, de scal se esschen, dem scal me
de selscup geven unde nicht vor seggcn, men he scal der zelscop ene
tunncn bremers beres geven. Unde wi> borgermester unde raed-
manne ergenant willen unde scolen den ergescrevenen wandsnidercii
to Oldenborgh desse selscup in cren rechten zakcn truwelikcn vorde
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gcdingen , unde des jo by en bliven unde alle brvke sunder gnade
„th richten helpen . In orkunde der warheit nnde to ener mereren
bckantnisse , dat desse vorscr . selseup unde articnle gegeven unde schen
sint myt tvillcn witzscup unde vulbord des gantzen menen rades to
Oldenborgh vorbei !., hebben wl > unses stades ingesegel witliken

hangen laten to dessem breve . Datum anno ckomini Ll °6600I.
priwo , in proloicko kotri aci Oatliötlram.

Handwerker der Dämme und der Mühlenstraßc.
5 . Stiftungsbries über die ans dem Damme vor Olden¬
burg gestiftete Brüderschaft von „ den heiligen fünf

Wunden " . 1516 8. 6 .

Beide nachstehende Urkunden (3 u . 6 ) vereinigt in einer sehr schlechten
Abschrift des 17 . Jahrhunderts aus Papier i»i Großh . Haus - u . Zentral
archiv , Ser . IX Me . Text verglichen mit dem Inhalt ei» es „ alten perga-
mcncii Küchleins " , auf das sich die spätere preisliche Konfirmation (1659)
der Amtsprivilegien der Mnhlenstrcchen - und Dammhandwerker gründet.
Original dieses Privilegienbnches in der Tischlerlade zu Oldenburg.

In der ehr unses Herrn Jesu Christi linde shner hilligen vyf

wunden is gestichtet eyne capelle dorch den edelen unde wolgebaren

Herrn Johanne greven tho Oldenborch nnde Delmenhorst uppe dem
Dcnnme vor Oldenborch , dartho verworven is gcnade unde aflate
Win dem hilligen stol tho Rom . wo dat de aflates breve mede-
bringcn . Unde tho vermering des Gades dcnstes in der sulven

capellen hefft de npgenante greve sich befliteget noch mehr
aflates dartho crwarvenen und so dat groteste aflat , alß jahrlichs
hinnen Rome in alle karcken tho crwarvenen is mit den Stacicn,
erlanget.

Tcßhalven ene löflicke broderschup upgenamen , de ' ) schal Heien
hc broderschup der hilligen vyf wunden , dcsulve broderschup is an¬

genommen nnde thogelaten von vuller macht des legalen des stols
tho Rom.

To iß sodane broderschap bevestiget , dat ein ider brodcr un

süster darinnen möghe delhafftig werden des groten aflates , alß in

' ) In der llrknnde ist „ de" aus Berschen doppelt geschrieben.
J -ihrb . s. Olderb. Gcsch. XVIII . 18
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den karckcii tho Rom mit den Staeien verduent werd , dcwyle de

deren leven . Alß greve Johan , srouw Anna grävinne , grave

Jvhan de junger , greve Georg , sroichen Anne , greve Christofser

unde Tönnies leven , und dcwyle ein ider brodcr und suster in der

brodcrschup ingeschrevcn , in leveude syu.

Up dat de brodcrschup cnen besiandt beholdcn mögen , so

scholen de Herren dartho selten vorstender , de dar nutte tho syu.

lln de vorstender schölen neuen broder unde suster in schrievcu

sonder der Herrn willen.

lln de jenen in de broderschap wert ingeschrevcn , de schall

darvor geven 6 bremer grote , de schölen tho der brodcrschup beste.

Tartho schölen de broder unde süstcrn dregen in en vyftige

einen sulvern penningk von werden eines schrickenberger , dar schölen

npgegraven syn de hilligen vyf wunden , alß den en darvan vcr-

starvet , so schall den penninck wedder tho bchoef der broderschlip.

Js ock bewillet , dat alle , de in der brodcrschup syn , schoelen

des jahrs twcemahl , alß en dat verwittiget werd , in der begengk-
nüsse wesen unde jo in der seelmesse darin offcrn , ock by brock.

Unde wan den Herren gclevet eine ealatic mit der brvderschup

tho holden , de dar inkumpt , schölen alle gelike gelden.

Item is ock bewillet unde gegeven der brodcrschup sodanc

Privilegien van unsen gnädigen Herrn , dat nyn hantwcrckcs nmnn,

de en handwerck bruket , dar de borger in der statt van holden en

ampt , schall brücken np den Damme syn handwerck , he en geve
ersten der gemenen selschup ene tonne bremer beers unde en pnnt

wasses , willen ehne de suster unde broder warinne begnaden , dat

steil in eren willköhr , anders hebben sc des macht am so vele Pandc

to nehmen , dat se vcrnoget werden.

Item ock schall nyn handwercks mester lerkncchte tho selten,

sonder de brodcrschup schall hebben en pnnt wasses , dar schall de

mester vor staen . Xnno äomini ) IDXVI . U

y Jni Privilegienbuche ist hiernach eine Seite frei gelaffen ; ans der
nächsten stehen die Namen und die nbemachste ist dann mit dem folgenden („Na
dem alß " nsw.) beschrieben.
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XOmina vivorum.

Grevc Johaii . Grcve Jurghen.
Brouwe Anna , grüvinnc . Grevc Anthonius.
Grcve Io Han de jungher . Froichcn Anna.
Grcve Christoffer.

0 . Amtsbrief über die den der vorerwähnten Brüder¬
schaft ungehörigen Handwerkern der Mühlenstraßc
und der drei Dämme verliehenen Privilegien . 8 . ll .,

wohl ans der Zeit Graf Antons I . (ch 1573 ).

Na dem als; mh Herr thv Oldenborch unde Delmenhorst hefft
den ambtsluden up den Damme dnsse vorgeschrcvene Privilegien
gegeven, hebben se en ampts recht un bewillinge under en ander
upgenomen , hierunder geschrcvcn lndendc aldns mit verbettering
des ambts.

Thom ersten male hebben se mit willen unde heten mines
gnädigen H . gekohrcn twe warckmesters unde twee schaffers , de dat
ampt schölen handhaven , vorstan , dat den amptlüden gelick und
recht schehc und ock den tvarckmesters, schaffern kein unrecht . Ock
waiulcr de vorwesers jedwes mit den amptc to don hebben, dar an

gelegen is , schölen se vcrwittigen laten by des ampts boden, und
up wat stunde de bodeschup bestemmct wcrd , schall ider amptnian
dar erschienen, bh des amts brücke als 4 grote.

Tho den andern hebben se ene belevinge npgenamen und ge-
inaeket, dat se des jahrs enmahl willen en amptsbecr bruwen up
de tidt , alß de ampter plcgen tho bruwen , tho welkerer bruwinge
schall ein hder amptman mit syncr fruwcn uthdon en schepel molts
aud en schepel Hoppen, dat schölen de warckmesters, schaffers, helpen
den bruwern thv samende vergadern und »p de bruwinge Warden,
also dat deine ampt gelyck recht schehe un den bruwern ken unrecht.

Tho drudden , wanner dat dat beer gedrunckcn werd up de
tydt , alß de ampte plcgen tho drincken, schal ein idermann , dat ein
amptman iS und ken ander , mit shne echte frouwe erschienen und
synes beers wachten, unde verwahr syne kiudcr, dat densulvigcn
neu gebrecken schehc un de amptlüden sunder mohe blieven.

18»



276 Hans Hemmen.

Ock schall nunmedes , de wyle dat beer verhandelt is , en den

andern manen um schulden edder olde vienschup , olden halt oste

nie « uprohr anrichten , ken beer vergeten , ock den namen Gades

nich mißbrucken mit flöcken , scheiden , schweren , dewile dat beer
verbanden is.

Oft cn mothwillig sulckes anhoese , schulen de översten mit
der gemene angripen un strafen by der högesten bröche , alß ene

tonne bremer beers snnder gnade.

Thom veerden schall nnmmedes , dat en amptman is , syn
ampt brücken in andere Husen , sondern dar he sulfest wanct , schall
he dat ampt brücken und anrichten unde nimedes vor den körve
fischten , ock nicht in syner nehringe schaden , bh Verlust des ampts.

Thom vufften , oft euer were , de dat ampt mede begrepen

hadde edder anneme und wulde trecken buten landes , binnen landes

mit sluier waninge unde jährlicks dit vorgeschreven ampt nicht mede

handhaven , mit brulven , molten )̂ oste wat dem ampte möchte an¬

fallen , so fere he binnes landes is , und den Wolde aver twee

fahren wedder kamen unde synes ampts Warden alß vorhen , de

schall dat ampt gentzlich verlahren hebben unde van ich an Winnen
snnder gnade.

Thom festen hebben se under en ander bewillet , also dat

kein amptman , he sy wat ampts he is , schal wchne upholden in

synen hueß , de den ampte schedlich is . Wor men sülck enen er¬

findet , schal men strafen unde ock in des ampts Ungnaden ge¬
fallen shn.

Ock schall men ene vor den mann holden , dat de ander ge¬
braten hefft . Iß et , dat men densnlven ock «verkamen kan , de dat

ampt brücket up schwer , dat schall men ehme datsulvige nehmen

unde verdrincken up cn tonne beers sonder gnade.
Unde dar is ock belevet , daer en handwerckes man is , den

syn hueßfrouw doetling afgingk , unde wedder wulde fryen . Fryet
he buten dat ambt , schal he geven vor de frouwe en halve tonne

beers , fryet he averst enes amptmans dochter edder wedewen , so

schall he geven 4 grote.

' ) In der Urkunde ist an dieser Stelle eine ^ ücke gelassen: im Privilegicn-
buch p. 13 steht hier „drinken" .
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Tesgelicken ock, daer en amptmans sohn is . de dat ampt ivill

angripen , desulvige schall dat ampt esken, by Verlust des ampts,
uude vor de eschiuge unde inschrievinge schall he dat ampt bekennen
unde geven 4 grote.

Thom latesten scholcn de ampts vorstender , alse werckmcsters,

schassers des amptes mechtig sy» , cnen in dat ampt tho iremen , so

ferne he from is nnde gerecht doit . Ock schölen se des ampts up
kunste , bocke, breve , geldt vorwahren , ehre schuld inanen , np dat
ivanner ein ander gekohren werd , dat men desnlvigen kan godc

reckenschup averantworten , dat allerdinck mit recht geendiget werden,
in Godes namen amen.

Item de ampllnden sint ock ingcgaen un bewilliget , dat nen

ainptmans sohn schall molten in dat ampt , sundern he schall ersten
dat ampt eschen un bekennen mit 4 grote , und den dat ainpt denen

nnde bruwen gelick en ander , nnde dar schall de vader vorstan edder

gewisse borgen stellen.
Und noch wieder wehr saeke, dat cner wehre , de uth den ampt

wnldc np andere platsen und stede trecken , unde wanner he dat

ampt gedenet unde gcbruwet hadde , so schall he dem ampte geven
vor de bruwinge en halven gülden , wor snlckes mit en schict , schölen

chine de amptlndcn so velc ponde nehmen , dat sc vcrnoget werden.

Anno domini fllffteinhnndert im sevcn und seventigstcn , den

dingstag den 15 . jannarii hebbcn de gantzen amptbroder np den

fernsten Tam bewillet und ingcgan dusse 3 articul wo folget:
Int erste is bewilliget , dat de ampts warckmeister unde bruwers,

wen se dat ainpt bruwen , 18 grote van wegen des gantzen amptes

hcbben , dat ander schölen sc dem ampte thom besten verwahren.
Thom andern , wen en amptsbroeder vom ampte aftrit , de schall

dem ampte geven thor bruwing enen halven dicken daler.
Thom drndden , woll nnse ampt eschen wehrdt , idt sy amptes

vrnnd oder sremmet , de schall vor inschrievent 8 grote geven.

' ) Im Privilcgienbuche steht „voriislcn" .
In der Urkunde sind hiernach einige Zeilen frei gelassen.
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Un de amptlude schölcn
schreven:

Hinrich Tollener.
Hinrich Schlueter.
Johan Bohne.
Weßell Scheut . ' )
Albert Grote.

Hinrich Roelffes . )̂
Johan von der Hepdc.
Wielm Brutschat.
Ladewig van der Heyde.
Hinrich Lubbecken.
Cort Schmit.
Meinert van der Hcyde.
Johan Kleveman.
Härmen Hutdeman.
Johan Wessels.
Johan Hutdeman.
Hinrich Jäger.
Hinrich van Esens.
Reimer Vischkcr.
Johan Vischker.
Herma » Dehne.
Hille JosteS.

up de rige brnwen als; hierna ge-

Ehler Hagen.
Everd Schoinacker.
Lnbbert von Littet.

Lütke Duhne.
Hinrich von der Hepde.
Albert Kleveman . )̂
Berend Kleveman.

Dirck Hutdeman.
Reimer Schmit.
Hans ; Schnieder.
Dirck Wantscher.
Herman Brunß.
Helmerich Ladebohm . )̂
Hinrich Kleveman.
Jorob Wittbeckcr . )̂
Jürgen Berendts.
Jochim Hutdeman.
Robe Hoenben.
Hinrich Wever.
Cort Kahlenstert.
Ahrent Steffelmacker.
Jürgen Borchers.

') Im P .-B . „Szmyt ".
)̂ Im P . B . zivischen Roelfses und Heyde noch „Johan Bartels ".

') Im P . B . hiernach noch „Johan Buntescrodcr".
Im P .-B . hiernach noch „Johan Tyrikes".
Im P .-B . hiemach noch „Jacob van Wmche".

") Im P .-B . steht statt „.Herman Bnins ;" „Hemian Bremmer".
') Im P .- B - hiernach noch „Johan Brummer".
') Von hier an sind im P .-B . die Namen unleserlich (bis auf „Hinrich

Wever") und an Zahl weniger.
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Äramer.

7 . Amtsbrief der Kramer (Entwurf ). 1599 Januar 1.
Konzept auf Papier im drosch. Haus - u . ZeMralarchiv , Dok. d.

(Prassch. Oldbg ., St . O . Die für diese Zeit charakteristische» Doppel-
kviisoiiliiiten sind gestrichen wie in Urkunde Nr . '!.

Wir Johan , grave zu Oldenburgh und Delmenhorst , Herr zu
Jhever und Kniphausen , rvir imgleicheu burgermeister und rhat der

stadt Oldenburgh thuen kundt uud bekennen vor uns ; , ungern nach
kommen und jedermenniglicher in und mit kraft dicßes unßers ge

gebenen brieves , daß vor unß kommen und erschincn sein unsere
burger und eimvonende kramern zu Oldenburgh , und zuerkennen

gegeben , welchermaßen ihnen durch die frembden kramer , so tegliches
ankommen , an ihrer narunge in mannichcrlei tveiße abbruich ge¬
schehe , und sonsten auch unter ihnen allerlei Unordnung , sonderlich
uff den jarmarckten , sich zutrugen , und daß denselben , wan sie mit
einem ampte als ; zu Bremen und in andern benachbarten siebten
versehen , leichtlich vorgebawet werden könte , derhalben wolten sie
unß underthenig angelangt und gebeten haben , wir dießc gelegenheit

Hi, gemuithe nehmen und ihnen so günstig sein und ein ampt auf
gewiße maße und condition nach der Bremer kramer rollen , deren
sie unß glaubwürdige abschrift zugestellet , geben wolten . Mit in-
betrachtung . daß sie der stadt bürden tragen helfen , und ganz be¬

schwerlich were , das ; außlendische und frembde ihnen an ihrer narung
eindrecht und abbruch thuen solten , dweil wir dan ihre bitte nicht
alleine der billicheit , sondern auch genteiner stadt heil , nuz und
besten gemäß befunden , haben wir ihnen auch solches mit fugen
uicht verweigern können , sondern dar ein gnedig und guetwillig

gewilliget , und solch ampt zu ewigen zeitcn hinfurtcr zu halten uff
nachfolgende maße nachgegcben . Erstlich soll das ; kramer ampt in
allen stucken sich halten wie andere ampter in dieser stadt Olden¬
burg , derwegeu soll niemandt hiufurter einich kraemguet außerhalb
der freymarckte mehr zu kaufe heben , es sch klein oder groß oder
usie es nhemen haben muchte , er sei dann dießes ampts verwandter.
Und wann ein frembder , so keines amptsbrudcrs kindt , das ; kramer
ampt , es seh man » oder frawes Person , gebrauchen wolte , der soll
dem ambt eine kost thuen , und zur bekendneß , wie ungleichen nach
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vermuegen und gclegcnhcit der Personen , der gebuir erkennen und

abfinden , und wen ein außlendischer , so kein burger kindt were,

daß ampt begerte und darumb anhalten wurde , der soll vorhin

von seiner obrigkeit . darunter er geboren , seiner freien und ehelichen
gebürt genugsamb schein und beweis ; Vorbringen und des; amptes

bote sein , so lange das ; ein ander frembder nach ihm kompt . Und

wan sich zutruegc , daß ein frembder und ein amptskindt zugleich

daß ampt eschen wolten und ein Morgensprache begerten , so soll
deß amptskindt den frembden vorgczogen werden . Eß soll aber

niemandt werden zugelassen , er habe den » seine lehre fünf jhar
außgehalten , und bringe dessen genugsamb schein und beweiß vor.
Und do einer in Verrichtung der ampts kosten , meisterkosten und

weinkaufen seumig befunden wurde , den soll man daß ampt

verbieten bißo lange , daß er deß ampts willen erlangt und abtracht,

nach gnade oder nach rechte , gethan hat . Do sich auch befinde , daß

einer des ampts verwanten , eß were mann oder frawe , freiwillig ohne

dringende not daß ampt anfgcbc und dasselbe ein ganz jhar nicht

gebrauchede , und nach außgang des jars dasselbe wiederumb an¬

nehmen nnd gebrauchen wolle , soll er seine ampts kost noch einmal
thuen und eben soviel geben , als ; wan er deß ampt von ersten

gewinnen wolle . Demncgst wollen wir , daß sich niemandt deß

werckmeister ampts , der ordentlicher weiße dazu gekoren Wirt , vcr

weigern soll , sondern dasselbe guetwillig nf sich nehmen , by pecn

und strafe einer marck silbers , uns ; und dem ampte wie Vvrgemelt

verfallende , und soll der werckmeister , so bald er gekoren Wirt , eine

ampt kost thuen , und sich mit einen leiblichen aidte versuchten , alle
jhar die gewichte zweimal zu besehen , und wer also strafbar be¬

funden , denselben also mit einer marck silbers , miß und dem ampte

zuentrichten , strafen . Eß sollen aber die gewichte alle gleich von

eren gut und mit unfern zcichen gemachct sei» , und wo daß ampt

des werck - oder ambt -mcisters in der stadt zugebrauchen , soll er

sich guetwillig finden laßen , oder mit duppelter peen gestrafet

werden . Wir wollen auch , daß kein kramer oder kramersche uff

den markede kramgut außlegen soll , denn allein in den vier freien

märckten alß zu Ostern , St . Beit , Margarethen und Michael , solcher¬
gestalt , daß so wol inländische alß außlendischc kramer in solchen
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frehinarckten sich » ach unserer alß deß landeßhcrn freyfahnen richten,

wan dieselbe außgesteckt ihre boden auf thuen und ihre wahren zu-

verkanfen macht haben , und wan dieselbe eingezogen solches ein

znstellen und die boden abznbrechcn , auferlegt sein soll , sonst sollen
keine frembdc kramer außer den frehmarckte wie oben angezogen

sich undermaßcn , ihre wahren und kramguet öffentlich oder hcimblich

zuvcrkaufen , doch das ; gleichwol einen jeden frembden kramer drei
freyc tage in einen gantzen jhar vcrgunnet sein soll , doch sollen

sich vorerst bh den ambtmeistcr angeben , seinen » Hamen anschreiben
laßen , ahn dem soll ein amptsbrueder an welken die ordnnng ist

einen auß ihrer initte , wo ferne es ihme gesellig ist , bh denselben

auf buwet , und so mannicherley alß er oben gemeltc dreh frehen

tage stehet , mit so mannicher daler soll er »nß und dem ampte

verfallen sein . Fnrder und zum besten haben wir auch dem ampte
vergünstiget , bewilliget und nachgcgeben , daß der ambtmeister macht

und gewalt haben soll , alle die jenigen , so wieder dieße obgeschricbcuc

punctcn und articnlen eine oder mehr brechen und handeln wurden,
dieselben mit gebnirlichcr Pfändung in gnaden oder nach rechte zn-

strafen , sonderlich aber die jenigen , so in ampts kosten Unwillen
oder zanck anrichteu , zur büße anhaltcn und nach gelegenheit ihres

Verbrechens mit einer amptskost oder sonst zustrasen , und do die

wcrckmcister denselben zu schwach , (hier Randbemerkung von anderer

Hand ; siehe am Schluß der Urkunde ) sollen ihme unsere boter , so

ofst es vonnöten znhiilfe kommen , jedoch haben sich gedacht unßer
kramer anipt gegen uns ; verpflichtet , auch by ordentlicher und ge¬

wisser strafe , damit ein jeder ans befundenen fall von uns ; oder

unßern Nachkommen soll bclecht werden , angenommen , die wahren
und außerhalb der freymarcktcn , wie cs in den benachbarten

siebten geschieht , umb billicheu werbt zuverkanfcn und niemandt über
die billichkeit zubeschweren oder zuvervorthcilen . Und wir haben

ulso diese obgeschricbenc Punete und articnl vielbcmclten kramer

u,npt auf ihre underthenigc und dienstliche bitte , auch umb gemeines

besten willen , gnedig vergnnnct und zugelaßen , und wollen sie
dabcy zu ewigen zeiten ii ; gnaden und guten wehren , trewen lind

glauben (jedoch vorbeheltlich obangezogener condition ) schützen und
handhaben , ohne argclist und gefehrde . Deß zu wahrer urkhundl
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haben wir . *) unßer stad iugesegel dißen anibtsbref
mit unßern rath pyschaft bevestiget. Actum nach Christe unßers
ewigen erlößers und selichmachers gepurt der weiniger zal neuuzigh
9, an lieben Heyligen neuen jars tage.

(Randbemerkung an markierter Stelle von anderer Hand.
Jedoch haben wir uns Vorbehalten, wo ferne mit recht auß-

kundig gemacht, daß unßer kramere die weren teurer als in den
benachbarten stedten verkaufen und alße die waren steige», die
Übertreter nach ihren verbrauch in geziemende strafe znnemen.

8. Gras Anthon Günther von Oldenburg privilegiert
das Krameramt.  1609 März 6.

Abschrift im Graph. Hans- u. Zentralarchiv, Dok. d. Grassch. Oldbg.,
Tt. O. Druck: Lorp. Oonst. Old. VI. S . I1!I.

Schiffer.
9. Die ersten Satzungen der Oldeuburgischen Schiffer

gesellschaft 1574 Februar  2.
Ans dem „Ältesten Gildebuche der Schiffergesellschaft" (Original)

im Stadtarchiv. Dieses bei der Ordnung der städtischen Archivalien(durch
Prof. Oe. Kohl) ohne Einband wieder anfgesundene Buch»mfafft 94 Papier¬
blätter in Quartformat. Dasselbe berichtet für die Jahre 1574 bis 1791
über Gegenstände aller Art, die im Interesse der Gilde der Aufzeichnung
wert erschienen. Druck der folgenden Satzungen, zusammen mit weiteren
Auszügen aus dem Gildebuche, im Gemeindeblatt der Stadt Oldenburg
Nr. 14 v. 26. Mürz 1904.

Im namen der heiligen drefoldicheit Gottes, amen.
Im fahr nach der heilsamen gebort unseres erlosers und

hcilandeß Jesu Christi ein dusent vifhundert Vehr und svventich.
am anderen monatsdage februarii ist wegen der sembtlichen schipper
achte to Oldenborch belevet und vorwilkoret, wo die puncte hernach
von wort to worden folget.

Erstlich ist dorch die hernach benenten olderlüde und sempt-
lichen schipper also vorordenet, Wan wir mit unsen schepen in

0 An dieser Stelle in der Urkunde eine Beschädigung des Papiers.
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Dettmarschen oder fünften anderen kornlanden, umb körn to kopen
und tv laden, ankommen und ein von unfrcn fchipperen mit einem
hußmanne, umb etzlich körn to kopen, in handelung ist und ein
ander, so it wußte, ebne nt dem kope steke, dieselbe schall snnder
jcnnige gnade den schipperen mit dre tunnen behr to broke vor¬
fallen sin, so oft it gelofhaftlich averwiset wert, dat he it hefft
tovoren gcweten.

Tom andren ist unser aller bewilligung, so einer von unsem
schepesfolkc, sohns, frauwen oder linder, boßlüden oder alle, so to
schepc gehören, vorstervet und die olderlüde darumme gefurdert
werden, schallen(alle) chne tom kerkhove folgen, auch to grave
dragen, bie broke soß grotcll, und diese broke schall bie die older
lüde gelecht werden.

Tom drüdden ist llnser aller belvilligung, so unse vorordente
olderlüde die schippers vordageden, dat se scholden bei einander sin,
und se wolden nicht komen, so se keine entschuldigung hcbben, die
schollen breken soß grote.

Tom Verden ist unser aller bewilligung, so jemand von den
schippers, so schepes bedarasf wehre, in jcnnige rade efste bistand
im rechte to donde hefft, diesulvc schall die olderlüde ansprekcn, de
schall se alle vordagen, und schollen snnder jennigc vortoch bie ein
ander sin, die to huß sein, bi broke ein halvcn daler.

Tom vofftcn ist unser aller, so ein schipper allhie ist, be¬
willigung, so ein schipper mit beholdem schip und gut to hus
knmpt, die schall geven in die Hände der armen eine tunne fracht
offt mat die gelegenheit vormach. Tat schölle die olderlüde den
armen tom besten upfordren.

Tom sosten ist unser aller bewilligung, so unser olderlüde
die schippers tosamende vordageden, und se eine collatie offte behr
tosamende drnnken und itliche wehren, die sick schlogen oder fünften
unlust makede, die schall breken eine tunne behr, und die olderlüde
schollen den broke fordren sonder gnade. Und offt jemand wehre,
die sick jegen brokebehr efftc ander brokegeld wedderspennich makede,
schollen die vlderlüde alle schippers to hulpe nehmen und ehme
willkors recht dohn sonder jemandes insperinge.
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Diese wilkor und belevinge ist also belcvt in jegenwardicheit
ver erbarm und vornehmen radeshercu , welche auch sind reiders in
unsen schepcn gewesen.

Heinrich Wulff , Iohan Alers , Christoffer Winekeu, Jorgen
Oldtken , Heinrich Maeß , Gerd Kock, Gerd Wadenbeke, Iohan van
Lindren , Klanwes Glasemaker , Sltman Spcckeman , Gerd von Hayen,
Gerd Roebcu , Tirich Grououwe , Hermen Gerdeß , Iohan Horpstede,
Klauwes Kock. Dirich Bokeman , Hinrich Zire , Heinrich Stroschnider,
Lltmann Wulff , Brun Maeß , Mangnus Bodeker , Johann Kanncn-
geter , Hinrich Stroschnider , Hermen von Jever , Eylert Meyer,
Iohan Schröder , Johann Sldtkenn.

10 . Willküren des Knochenhaueramtes.
8. ci. (um 1500 ).

Moderne Abschrift der Seiten I u . 2 des in der Amistadc befind¬
lichen Aufnahmebuches des Knochenhaueramtes zu Oldenburg . Großh . Haus-
u . Zentralarchiv , Dok . d . Grfsch . Oldbrg -, St . O . Streichung der Doppel-
konsonanten wie in Urkunde Ar . 3.

p . 1. Item ock de dat ampt nyes wynth , de schal de surryng
allene staen unde de lucht unde dat broth unde botter , kesse, koken,
appel , notte nth doen unde dat solt, dewyle des ampts ber locht.
Unde wen he dat ampt esschet, so schal he dem ampt ghcvcn ene
tunite bers , unde des negestcn jars dar na schal he dat ampt
allene ' ) bruwcn unde schal ock bade syn so lange em eyn vorloszet.
Unde amptskunder de en droivcn nyne koken, notte noch appel ghcven,
sunder dat ander mothcn se ock doen myt broth unde kese, botercn,
lucht, fnrrynghc , ock scholen se erstmals allene brnwen wenn sc dat
ampt esken. Ock wen einer frowen er man assterft na godes wyllen,
unde se spck voranderen wyl , de schal ock geven ene tunne bers
unde ock doen ghelpck cnes ampteskhnt , unde oft ock eyn man syne
frowen affstnrwe , de schal doen ghelyck de anderen vor hebben
ghedaen.

p. 2. Item ock so wat de werckmesters laten beden, dat schal
ma holden unde se den schafferen heten, ock so wat de schaffer beden

0 Ursprünglich stand hier „ suis ander " .
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van des amptes weghen, schal me ock holden, vck wen de bade
umme geht niide pandet , dat schal men ene folgen laten unde dat
schal geven enen krnmstert so dycke, also cyn brecht, unde de anderen
pandc , de Hoger synt, de kamcn den ganssen ampt tho, sunder dat
pant van enen krnmstert, dat schulen de schaffer unde de bade vor-
dryncken, sunder wyllcn se dar enen amptes man oste frowen dar
tho bhdden, des hebben se kor, unde de bade schall sulven tho baden.
Unde wer dat ampt ber kocft, dat schal de bade schenken, under
dar sh ehn ander underschet ynnc , unde de (bade) *) tverckmcstcr
scholen nhcht weck gaen de whle de radtman shtten wpl , unde se
schalen ene tho hus bryngen laten , linde de schaffers scholen nycht
van den wcrckmester gaen de wple des amptes ber loept , unde de
bade schal ock nycht van den schaffers gaen sunder vorlocf , forder
man unde frowen scholen vorlocf hebben van den schafferen er sc
tho huß gaen er eyn ander.

11. Willküren des Knocheuhaueramtes.
1527 s . ck.

Moderne Abschrift nach dein Original in der Lade des Knochcn-
haueraintes . Grotzh . Haus - u . Zcntralarchiv , Dok . d . Grfsch . Lldbrg , St . O.
Streichung der Doppclkonsvnanten wie in Urkunde Nr . 3.

In den namen Gades amen . Do men schref ill VOXXVl I,
do niakeden de knakenhouwer enen vylkor myt vyllen ercr ratmennen
alle dre, nomtlych Johan Vardenborck , Brun Clwcrs , Ghever
Ncteshorne , na sodaner vpse alß hiirna beschrevcn steyt, so dat cn
jder amtesman schal hebben dre huskaven liilde neue wer , by brocke
ener tunne bers , unde de kaveu schal hc nomafftych maken. Avers
ver dat sake, dat cn amtesman funde enes anderen amtesmans merck,
dat schal he mhdcn , bh broke ener tunne bers . Ock schal neu
amtesman flachten unsladych gud, by broke ener tunnen bers . Ock
schal neu amtesman flachten fynnych gnd unde vor kopcn buten
syncr doren , jo bynnen syner doren unde legghen dat up cn vyt
lakcn. Ock mach cn iderman vol hebben enen kninpan, unde dat
scholen samtlyck amtesmanne syn, off der en krank wurde , mach he

y So , das Wort „ bade " in Klammer » , in der Abschrift.
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vol enen knccht holden unde stochten sunder noet. Ock off dar
schap quemen to kopc, so schal de amtesman gan to den werck
mester unde vyttlykcn, en dat he dat amte to Hope baden late , ver¬
dat sake, dat he dat vorsveghe, schal he dem amte gheven ene tunnc
bers unde des kopes umstede syn. Ock quemen dar schap, is er
nycht mer den ver, mach he se cdder en ider man vol kosten »nde
slachten sunder noet , Ock schal de ene amtesman dem anderen syn
goed nycht vorseltcn eddcr lacken, by broke euer tunnc bers . Ock
wer dat sake, dat dar quemen tve amtesmenne up enen kop, dar
scholen se alle lyve na to syn, scheghe dar en hyndcr an , dat schal
bcteren myt euer tunnen bers , we dat breke. Ock schal dar neu
amtenman mer beslan den de dre huskaven , vat dar mer is , mach
en ider amtesman vol kosten sunder noet . Ock schal de ene amtes¬
man den anderen nene vykopc ntlaven als vorhe» beroret ist, by
broke euer tunne bers . Ock schal nen amptesman kosten »nde
slachten myt enen buten dem amte , sunder dat schal jo en amtes¬
man syn, ver dat sake, dat dat scheghe, dat schal he bcteren myt
cner tunnc bers sunder gnade.

(Etwas spatere Hand .)

Ock dar de werckmester beden by dem hogesten broke, den
scholen sc holden by broke der raetmann 3 tunne bers . den warck
mester 2 tunne unde ittlyken amptesman ene tunne bers , dyt ist
nnse hogeste broke.

Ock schal nen amptes fruwe slasten nenerleyghe gued, syllcn
dat schap edder offen cdder svyn, by brvk ener tunne bers.

Ock schal de ene den anderen nycht nt Halen eddcr wor
lygghen np der her straten , de dat dedc myt uthalen edder esken
cdder vorlynghen , de schal den amstte gheven ene tunne bers.

Ock schal de ene den anderen nycht myshogen myt worden
cdder myt werken unde de syck to tc hone toghe, dat schal he bcteren
myt euer tunne bers.

tWiederum spätere Hand .)

Ock dar eyn amtesman starft oste amtmans frowe oste kynder,
so scholen de amteslude dar mede to der kcrkcn gan myt eren besten
kleder by broke eyner tunne bers , dat scholen em de waerckmester
to seggen laten . _
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Schmiede.
12 . Amtsbrief der Schmiede (1383 Februar 10 ).

Abschrift auf Papier im Stadtarchiv , Zünfte , Urkunden . Aussteller
siegelt mit „unses stades ingesegel " . Aufgefunden beim Ordnen des Stadt¬
archivs von Prof . I ) r . Kohl 1904 . Die häufig auftretende Verdoppelung
des „e" ist gestrichen.

Wy raedmanue der stadt van Oldenborch dvth kundich und
wittlick allen dengenen de dessen breft zeet oste höret lesen, dat wi
den schmeden in linser stadl ein ewich ammet hebbet gcgeven, des
se brlikcn scholen in allen stucken alse de schmede in der stadt tha
Bremen doth , und mit alsnlkcn undcrschede: lve in den ampte wesen
will , he sh smidt eftc de sliperwark buet, de schall dat ammet vor
eine brenier marck Winnen, menen lindere der smede oste sliper de
in den ampte shen, de en dorven dat warck nicht winnen . Ock
welck gast schmitwarck in den vryen marckcden tho Oldenborch wil
veile hebben, de schal dat »pp den marckede tho Oldenborch veile
hebbcn und anders ncrgen , breke dat jemiannt , de scholde dat betercn
mit einer bremer marck, ock uthgesecht scheren slipere und sodannen
ivandrdene lüde, de dat oven mögen snnder broke. Ock alle gelt
dat van den ampte tho wynnende lumpt und van broke lumpt , dat
käme tho welckerleye miß dat tho käme, des scholen wi de helfte
»pboven nnde de warckmestere de helfte, were dat unse bode dat
uth van dede, so scholde de broke twevolt wesen, de helfte jo an
ans , und de helfte an de warckmestere. Ock Wille wi en aller
jarlickes des negestcn dages tho lateren twelsten warckmesters fetten,
de uns duncket. de der stadt nnde den warcke cven kämet, und
nullet den warckmestercn einen raedtman uth unscn rade tho schippen,
de midt den warckmesteren weth und mechtich Wesen schal, tho dvndc
and lotende in den warcke, nnde de warckmestere en scholen nenerlet)
morgensprake edder Willekore in den warcke doen, idt en sh midt
widtschup und vnlborde des racdtmannes , den wy daro tho fettet,
wat de radtman und de warckmestere in derr warcke bedet und vor-
bedet, dat schal men holden bi alsnlcken broke, alse se dar up fettet,
und darby vort tho varende , alse vorgeschrcven steit. Were ock,
dat uns raetmanne der stadt und den warckmesteren und den raet-
manne , de tho den warcke fettet wart , dat under jaren nutte buchte



288 Hans Hcinmen.

wesen , dat men dat wäret hogede , daro scholde men dat gantze
ampte bibodcn , wes de meiste hop des amptS np cn droge midt
den warckmesteren nnd mit den raedtmanne , des werckes »nd mit

uns , dat scholde men holden bi alsulckcn broke alse dar up gesedt
wurde , de helfte des brokes uns unde de helfte den warckmesteren,

und dat wäret jo nicht to mhnncrende . Und we dat warck windt,

de schal boven de bremer marck , dar he dat ampte mede winnet,

gheven : wanner he entfangen ist , den schmeden und slyperen in den

tvarcke tho winkvpe enen guden schinken und ehne gude braden und

einen schworen schyllinck tho bere , daro en baven schal he en dhon
ene koste unde gheven en vher gude richte und cne bremer tunncn

vul gudes Oldenborger beres . Tho bekenntenisse alle besser vor

geschienen stucke zo hebbe wo unses stades ingesegel tho tuge wit-

ticken gehangen laten tho dessen brcve , de gegeven is na Gades

bordt dusent jar drehundert jacr an den dre nnd achtigesten jare,
in den hiligen dage sunte schoiastiken.

13 , Bürgermeister und Rat der Stadt Oldenburg bestätigen
das neue Amts buch der Schmiede - Innung , wie im Jahre 1473

der ihr damals zugevrdnete Ratmann mit Zustimmung

des Bürgermeisters und Rats dem Amte ein neues Amts-

bnch nnd Ordnung gegeben hatten , nach dem man sich bis

dahin gehalten . ( 1611 s. ck.)

Beglaubigte Abschrift des 17. Jahrhunderts aus Papier iin Grosih.
Haus - und Zentralarchiv , Tok . d. blrassch. Lldeubg ., St , Ü. Streichung
der Toppelkonsouanten wie in Urkunde Nr . li.

Im nahmen der heiligen undt unteilbaren drcifaltigkeit Gottes
dep vaters , sohns undt heiligen geistes , anicn.

Zuwissen kunth undt offenbar sep aller menniglichen , hohes

undt niedrigen standes Personen , denen diß buch zusehen . zuleßcn
oder leßen hoeren Vorkommen magh , daß im jahr , alse man zählet

nach der heilsamen undt sehligmachenden geburth unsers einigen

mittelers und erlößers Jhesu Christi sechszenhundcrt und eilf , vore

unß hirunden benannten rathmenne , die ehrsame undt vorsichtige

olderleute und werckmeistere , auch scmbtlichc ambtsverwanten undt
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maß dazugehörig , erschiene » sein undt nnS vorgczeiget ein alt
ambtes -buch , darein nnter anderem vermeldet Wirt , nnd angezeigt,

das vor anderthalb hundert nndt mehr jahren sie , mit gnedigem

consent der landes hohen obrigkeit , von unseren lieben vorvahren

burgermeister nndt rath der stadt Oldenburg ein frey ambt erlanget,
undt aber damals , felcicht durch unachtsamigkeit der gewesenen

tverckmeistere oder durch andere Ungelegenheit , ir erstmals verordnetes

alts amtsbuch vorbcy kommen und verlohren.
Daß gleichwoll anno eiiltausent vierhundert dreh undt siebew

zigh ihr domahliger zugeordnctcr rathman Herman von Lübbeke,
mit consent burgermeister undt raths , ihr ambt mit neuwen werck
meisteren , als neinlich Reiner Roock undt Clauwes Gronauwen
besetzt undt ihnen ein neiw ambtsbuch und ordnung gegeben , welche
auch biß auf kegenwertigcs jahr , also sehe undt allewege gehalten
worden . So oftmals eß auch folgendes die Zeit erfordert , haben
burgermeister undt rath dießer stadt Oldenbnrgh solch ihr ambt

stedts mit werckmeistern besetzt, undt sie bei ihrer ambtsrechtigkeit
allzeit geschützt undt gehandthabt.

Undt feint in vor zeiten , vermüge solchs vvrgezeigten alten
ainbtsbuchs , von jahrn zu jahrn des ambts verordnete rathleüte

gewesen wie folget:

Anno Christi ein tausent vierhundert siebentzich drey Herman
von Lubbeke.

2.

Anno ein tausent fünfhundert fünf undt dreißigh Heinrich
Krogh , Luetkc Schlueter undt Johan Neihauß.

3.
Anno tausent fünfhundert drey undt viertzigh Luetke Schltieter,

Johan Neuhauß und Johan Kopman.
4 .

Zlnno tauseilt fünfhundert siebcntzigh sieben Johan von Hagen,

Hellmerich Stör undt Brun von Vahrll.
5.

Anno tausent fünfhundert achtzigh Johann von Hagen , Brun
von Bahrell nnd Moriß Stiudt.

Jahrb . f . Oldeub . Gesch. XVIII. 19
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Anno ein tausend sechshundert vier Lüetke Schröeder, Johann
Kannengießer undt Jacob Reiuers.

Anno tausent sechshundert zehen Lüetke Schröeder, Jacob
Reiners undt Heinrich Hodderßen.

Alß aber, wie vorgcmcldt, solch der schmiede ambtes buch
nunmehr auch fast veraltet, haben sie mit unserem, alß burgcrmeister
undt raths consent, ein newes wicdernmb znverfertigen, undt daßel^
bigen durch uns undt unsere ihres ambts zugeordncten rathmanne
zu confirmirn undt die alten ihres ambts articul undt privilegia
bestetigen zulaßen, gebeten.

Undt lauten nun ihre von altcrshero in ihrem ambte obscr-
virte, rindt bei> sonderlicher strafe von ihnen gehaltene articul von
wort zu Worten wie folget:

Articul l.
Erstlich, wanner eißen, stahl undt kölen alhie vchele gebracht

werden, so gebueret nach alter amblsgerechtigkeit dießen schmiede
ambts lenten vor jemandt anders der voerkanf daran. Was; sie
aber davon nicht kaufen oder bezahlen können noch wollen, daß
stehet alhie der gemeinen bnrgerschaft zu kaufen frei; vor einigen
anderen.

Art. 2.
Welcher ambtsvcrwanter von solchen wahrn waß zue borge

nimbt undt nicht bezalet, an deine haben die werckmeisterc nach
ambtes gerechtigkeit, geivaldt undt macht erstlich bei brnch drei
schilling, zum anderen das hainer bodt zulegen undt zum dritten
bei verlenß des ambts zugcbieten. unvcrznghlich bezalnng znleisteir,
bey brnch einer tonnen bier.

Artic. 3.
Wehr aber solchen dreien geboten nicht gehorsamen will oder

kan, an deine haben ire dreh rathleuthe sambt den olderlcuten,
werckmeisteren undt gantzes ambt vollkoiiiinen gcwalt lind macht,
das ambvldt vom stapel nieder zuiversen undt ihm das arbcit
genßlich znverbietcn, biß solange er die schuldt bezahlt undt dem
ambte abtragh gemacht habe.
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Art . 4.

Welcher ambtsman auch der rathleute nndt olderlcnte gcbodt

nicht achten oder gehorsamen will , der soll vor keinen ambtsman

gehalten werden.
Art . 5.

Eß soll auch keiner im ambte in gemeinen ambts sachen an
kein wandt anderß klagen führen , dan allein an nnsc dreh rathlente,
olderlente undt werckmcistere dießes ambts , bey vcrleuß des ambts.

Art . 6.

Ta auch ein ambtSman von eigen , stal , köelen undt der

gleichen ohne des ambts vorwißen undt willen heimlich an sich
kaufte , der soll ohne mittel in des ambtes willkürliche strafe ver¬

fallen sein , undt eß dennoch mit den andern ambtslcuten , nmb den
kauf da er eß nmb gekauft hat , theilen.

Artie . 7.

Eß soll auch niemandt in des andern arbeit fallen , ehe undt

bevor dan der erster daran eontentiret undt befriediget sey , bey

brach einer tonne bierß.
Art . 8.

Welcher ambtsman mich in dicßcr burgcrschaft oder sonsten

anders woh seine arbeit anpraesentiret , anßbent oder anßbcnten lest,

undt dcßen init den ambtslcuten oder sonsten überzeuget wirk , der

soll dem ambte mit einer tonnen bierß verfallen sein , nndt solchs
ewigh gehalten werden.

Art . 9.

Wehr dießes ambt gewinnen nndt ein ambtcsgenoßc werden

will , so soll ein frembder neben der esscheltonnen zu amptesgcldc

geben vier undt zwantzigh rcichß tahler iindt da neben die gcwon-
liche ambts kost, an guter speiß undc tranck so viel dar zu von nötcn.

Art . 10.

Item ein ambts -sohn oder tochter oder eine witwe , so sich

ins ambt befreien , soll der sohn , sobalt er sein mcister stucke gemacht

Iindt aufgctvießen hat , nndt auch die gemclte franwens Personen

vor ambtes kost undt bicr an geldc geben zwölf reichs tahler neben
per esscheltonnen . welches gcldt zn deß amptes besten in die lade
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soll beigelegt werden. Wehr auch eine minsche ins ampt bringet,
de ehr vor dem ehestande beschlapen hefft, der soll in des ambtes
strafe verfallen sein.

Art. 11.
Waß dem gelde anlanget, so in die lade knmbt, davon soll

zu gelegner zeit, wan eißen nndt kohlen vehle kumpt, die notturft
gekauft, und zu gelegener Zeit unter die amptslente vertheilet nndt
umb die gcbuer außgethaen werden.

Art. 12.
Die jenige, so sich in diß ambt begeben wollen, sollen von

ehrbahrlichen ambts nndt gildenwürdiger zunft und Herkunft, echt
und recht gebocn sein, auch davon glaubwürdigen schein undt be-
weisthumb führen undt darstellen, nndt mit schmieden, an probation
undt meister stücken unsträflich machen können wie folget.

Art. 13.
Grob schmiede.

Eine bind exe, eine körte exe undt eine mistfvrcke, solchs im
feur zuhalten undt nicht ab oder zu znnehmen.

Art. 14.
Klein schmidc.

Ein doppelt schloß mit sechs reifen, das; es unsträflich seh
ohne löden, neben einem Par sporen undt einem paer stichboegel.

Art. 15.
Büchßenmacher.

Soll schmieden nndt inwendig!) vierzehn tagen bereden einen
rohrlauf von neun quartier, sambt einem feurschloß undt einem hauw-
schloß, das es unsträflich sey.

Art. 16.
Ein messermachcr.

Soll machen einen drei eggeten dollich mit einem schwartzen hechte,
und einen poock mit einem schlichten rugken, neben einem schlachtmcßer.

Art. 17.
Ein uhr- oder sejermacher.

Soll machen einen ungestraften seper.
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Art. 18.
Ein rothgießer.

Soll machen einen mörßer , sambt einem degel undt einem Pott.

Art . 19.

Ein kupfer schmidt.

Soll machen einen schinken kcßel , einen lichtformb nnd einen

rimnc kessel auß freien feur , in vierzehn tagen bereden.

Art . 20.

Es soll keinmandt ein stucke Werkes vollenfertigen , waß ein

ander ambtsman im fenr gehabt hat , bei des ambts bruche.

Art . 21.

Daß auch eißen im ampt gebreck were , undt die kaufleute alhie
deßen vehele hetten , daß sollen die scmbtlichen ambtsleutc an sich
taufen undt zusammen theilcn : wurden eß aber einer oder zwei in

geheimb an sich kaufen , die feint ohne mittel dem ampte , so viel
ihrer sein ein jeder mit einer tonne bieres , in strafe verfallen.

Artieul 22.

Frauwcns perjvnen , so zum Witwen stände geraten , sollen so
wol ein frcy ambt haben alleß die manßpersonen vhn einige inredc.

Artic . 23.

Wann daß ambt an borgerwercke zum rammen vertaget ist,

soll entweder ein jeder ambtsman der zu Haus; ist persönlich selbst
dabep erscheinen , oder , da er gleich zu hauße undt nicht wolauf

ist , so soll er einen starcken man in seine stete schicken , beh der

anibtes bruche.
Artic . 24.

Wanner daß ambt auf einen benanten glogkenjchlag zusammen

vertaget wirt , so soll ein jeder ambtsman auf solchen glogkenjchlag

an dem orte dahin er bescheiden ist erscheinen , bei des amptes brüche.

Art . 25.

Wanner ein ambt zusammen ist undt etwas vertruncken Wirt,

fo soll der jeniger so auß ist so woll einen groten bezalen , alße
per jcnigen so kegenwärtige da sein.
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Art . 26.

Eß soll kein ambtsman frembdt geschmiedet cißenwerck vchele

haben , daß alhie in diesem ampte nicht gemacht ist , bei des ambts

brnchc.
Art . 27.

Auch niemandt im ambte an arbcith einen Knecht zu setzen,

die der meister selbst nicht machen kan , oder deß ambtes strase

gewertig sein , auch soll niemandt außer dem ampte in der ftadt

arbeiten , bei vertun aller arbeit und werckzcug , oder das ambt

gewinnen.
Art . 28.

Es soll auch kein amptsman dem andern einen knecht oder-

jungen entwinnen , ehe da » des knechtes oder jungen versprochene

dienstpflicht auf vierzentage nahe verstoßen ist , bei des ambts

brüche alß neinblich ein tunen bier.

Art . 29.

Keinmandt soll eißen oder stahl an sich kaufen , das mit seiner

wießcnschaft unrecht gewonnen sei, oder soll in des ambtes Strafe

verfallen sein.
Artir . 30.

Es soll sich kein frembdt gesell alhie in unßer ampt an eines

Meisters tochter befreien , ehr habe dan alhie drei jarlangh bei einem

meister gearbeitet , auch keine ampts kost thuen oder zuer ehe schreiten,

er habe dann seine Meisterstücke unsträflich gemacht . Jedoch wen

ein geselle sein handtwerk wolgelernet hat und ehrlicher Herkunft

ist undt sich inß ambt befreien würde , daß alß dan nach gebühr

undt billigkeit in die gelcgenheit gesehen werden soll.

Art . 31.

Wann aber daß meisterstucke im feuer ist , so sollen die werck

meistere neben den schafsers undt boten fleißige aufsicht thuen,

daß es recht geschmiedet Wirt , und dan die werckmeistere auf die

gefertigten unstrafbarn meisterstucke dem jungen meister beschicken,

daß er guth eßen undt trincken verschaffe , undt darzu lade undt

einfordere die olderleute , werckmeisters , schafsers undt baden sambt

undt sonders mith ihren hansfranwens.
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Art . 32.

Da auch eine ampts witwc sich mit einem knechte , da daß

oinpt friedlich mit ist , bechliget , derselbiger soll vor vollenziehung
der ehe seine Meisterstücke machen nndt damit der drei fahr dienstc

frei sei» .
Artie . 33.

Welcher ambtsman von burgcrmcistern nndt rath zum werck
meister erkohrcn wirth , der soll eine werckmeisterkost thnn , kan er

aber als ; palt nicht darzurathen , so soll er damit zeit nndt feist

haben biß auf Johanni , undt als dau nur an speiße nndt was;
sonsten dazugehörig !; duhu , was ; andere zuvor sehe undt allezeit von
alte » zu alten getan haben.

Art . 34.

Es sollen die werckmcistere alle fahr in beisein der olderleuten

undt schaffers von des anibtes gelde rechuungh leisten.

Articul 35.

Item was ; des ambts gelde rechmmg undt anderer nvth
wendigheit , so schriftlich annotirt undt verlvaret sein muß , anlangt,
davon soll ein sonderlich buch gehalten werden , undt dießes beßer

ju acht gehalten werden wie bei den alten geschehen ist.

Art . 36.

Gleichermaßen soll auch dießes buch undt alles ivaß hirin

verzeichnet stehet , dem gantzen ambte alle fahr in den lateren

zwölfen zu destvbeßer nachrichtung von Worten z» Worten vorgelcßcn
werden.

Art . 37.

Aus ; christlichem betracht und mitleiden ist armen elter laßen

lindern , ohne ainbtes oder jahrgeldt daß ambt frei ) gegeben , denen

aber , so sromb , getreiw undt gehorsam sein undt sich alhie des

schmiedehandtwerckes gebrauchen.

Art . 38.

Welcher srembder allhie dis; ambt ivinuen will , der soll zu

verbeßerung des; ambts geldt geben vier nndt zwanzigh reichS

tahler.
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Art . 39.

Ein srembder , der Weib » ndt kinder hat , soll aber geben

dreißigh reichsthaler , undt dabeilcisten wes des ambts gercchtigkeit

mitbringet , und soll solch geldt in des ambts lade gelegt werden
wen er sein meister stucke aufweisct , undt soll kein ambtsgeuoße sein,

ehe dan er sein geldt in die laden bringet.

Art . 40.

Es ; soll keinmandt sich auch des anderen verdingtes arbcit

anmaßen , bei brüch einer tonne bierß ohne gnade etc.
Daß die obige articnli mit dem original gleichlautend sindt

und übereinstimmen , attcstor Henricus Rismeier , sind . : inpria.

Lchiikidkr.

14 . Amtsbrief der Schröder . 1386 Januar  25.
Abschrift des 17. Jahrhunderts auf Papier iin Großh . Haus - u.

-jeulrolnrchiv , Dok. d. Grfsch. Dldbg ., St . D. Aussteller siegelt mit „uusc
stadt insegel."

Wie ratmander der statt van Oldenborch bekennen und be¬

lügen apenbare in dissen brcve , dat wy den schrödern in unser
stadt ein ewich ampt hebet gegeven , dat se bruken schälen in allen

stücken als de schrvders in der stadt Bremen dou , mit al sulcken
nndcrschedt . We er warck hier hebben wil , de schall dat ampt

winnen vor einer halven bremer inarck , viff schlvare vor den grotcn

alß do Bremen genge undt geve sint , vck schall he dem amptc dohn
ene kost alse setelich und wantlich is , nevendt schröders kinder,

wiff undt wen de in dem ambte gebahren sint en dröffe dat warck

nicht winnen , ock dröve de mann de dochter dem schröder nemeit

dat ampt nicht winnen , anue se scholcn geven achte grote , viff

schwäre vor den groteu als sulckes geschreven steit . Ock Wille mh

ratinan ene alle jarliches des negsten dages nach latern twelffe
warckmesters fetten , de unß denlick de der statt und den warke evcn

kamen , undt willen den warckmestcrn enen rathman tho schicken nth

dem rahde , de mit den werkmester werich und wildich wesen schall

tho donte und tho laten in dem ampte . Ock en schöllen de warck¬

mesters nenerlep mvrgensprake edder wilkör in dem wercke don , idt
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cn sy de» mit volbordt und lvitenschop des ratmanncs , de wy
darthv fetten, wat de ratman und warckmester in de tvercke beducht
und vorbedeith , dat schall men holden by alle sulcke brocke, als se
darup fetten. Were ock sake, dat unfe bade den bröke nth pande,
fo schall de drücke twyfolt tvefcn, und alle geldt dat kumpt van
marcke tho winnen und van brücke, welckerley dat idt kumpt, des
schälen wy ratman de helffte np behren und den warckmester de
helfftc. Were ock, dat unsc ratman der stadt und den lvarckmester
und dem ratman , de tho dem warcke fettet werth , dat undcr fahren
dächte nüttc wesen, dat men dat wcrck högede, dar schall man dal
gantzc ampl by baden, wat den de meiste hnpe des ampts up en
drögc mit dem warckmester und mit dem ratman des werckes und
mit uns , dat schall men holden by all solcke bröke alse dar up
gefettet worde , de helffc des brökcs lins und de helffe den warck¬
mester, und dat warck nicht tho minnern . Und de warckmesters schälen
laven und schweren dissen bress tho holden und nicht tho melde»,
affte wy chme wat hcmlickes seden, und mindes und modes by
,mß tho blyven ahne argelist . Dat betuge wy mit unse stadt in¬
segel, hangendt tho dissen breve. vatnnr anno ckonnni 1386 ipso
<Iis oonvsrsionis l 'auli sporstoli.

(I> 06U8 siAilü .)

15 . Willküren des Schneideramtes . 1480 Januar 25 und
Nachträge v. 1539 u. 1580.

Siche Oarp . Ooirst . Old. VI S . 168.

Die Willküren sind aufgeführt und bestätigt in einer Urkunde
von 1685 , März 27 ; diese selbst ist z Zt . verschollen, während ihr
Text uns in obigem Sammelwerke älterer oldenburgischcr Ver¬
ordnungen erhalten blieb.

Schuhmacher.
16 . Amtsbrief der Schuhmacher . 1386 Februar 4.

Abschrisl de-:- 16. Jahrhunderts aus Papier im Grosch. Haus - u.
Zentralarchiv , Dok. d. Wrasschast Oldbg ., Si . O . Aussteller siegelt mit
„unscs stades ingescgcl" . Draek : Oorp . Oonst . Olci. VI S . 181 . Verglichen
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mit beglaubigter Abschrift des Stiftungsbriefes im Stadtarchiv , lZünfte,
Urkunde » .

Wv radtmcmne der stadt tho Oldenbvch enkennet undc betuget
apcnbar in dnssem breve vor als; weine, dat ivh den schomakeren
in nnser stadt en ewycht ampt hebben gcgeven, des; se bruken schalen
iil allen stucken als de schomaker in der stadt tho Bremen donen,
mith alsuicken nnderschede. We egen werck bpnnen Oldenborch hebben
will unde scho maken kann, de schal dat ampt Winnen vor enen
halven bremer inarck, 5 bremcr sivar vor enen groten tho rekende
als; tho Bremen gange unde geve sint , vck schal he geven dem ampt
schincken unde braden , brodt unde der, so sedelict uude wontlich is,
dor he dem ampte mede vnl don mach, men evcn schomaker kinder,
wiss unde mann dorven dat werck nicht winnen . Ock schal de
genen, de dat ampte wint , dem amptc tho der stadt behost ein gut
arm borst holden de wile eine des lüstet, wan ein des nicht lenger
lüstet, so schal dat jo tho der stadt behosf bi dem ampte bliwen.
We ock untidich warck dcit de schal dat beteren mith achte bremer
groten geldes alß vor schreven is , des schal de helfste tho des
amptcs lucht in sunte Lammers kercken tho Oldenborch unde de
ander helsftc den ratmanne unde werckmesteren komen. We ock
brochasslich werck maket, des den werckmestern danket dat brochafftich
si, de schal dat betteren init enem halven bremer serdinge geldes,
so vorbenompt is . Ock willen ivi radtmannc dem ampte aller
jarlickcs des ncgesten vages tho lattcrcm twclfften werckmeister
selten, de uns duiicken der stadt unde dein wercke even komen, undc
willen de» iverckmesteren enen radtmanne uth dem rade tho schippen
de mith den iverckmesteren wcrich unde weldich ivesen schal tho
donende unde tho latende in dem wercke. Ock en scholen de werck
mester nenerlei morgen sprake edder wilkor in dem ampte unde
wercke donen , it en sv mith vulbort unde witschup des radtmanes,
den wi dar tho jetten unde wat de radtmannc unde de wcrck-
mcsteren in dem wercke vorbedct unde bcdet, dat schal men holden
bh al sulcken broke, als se dar uppe fettet. Werc , dat unse bade
den broke uth pandede, so schal de broke twevolt ivesen, unde alle
gelt dat kumpt van wercke tho winnen unde van broken, welcherlei
wiß dat tho kumpt, des schole wy radtmannc jo de helfste unde
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dc werckmesteren de helfftc up deren. Wcre ock, dat unß radtiitanne
der stndt deit werckmesteren unde dem radtmanne , de tho dem wercke
fettet wert , dat undcr jaren mitte buchte weseit, dat me dat werrk
hogedc, dar schulde inen dat gantz ampte byboden, wes denn de
meyste hupe des amptes np ein drogc mith den ivcrckmestercil, mit
dem radtmanne des werckes nnde mit uns;, dat schulde men hvlden,
bi, alsulken broke als; dar np gefettet wurde , dc helfftc des brokes
uns nnde helfftc den wcrckmeisteren, nnde dat werck jo nicht thv
minnercnde . Unde de werckmesteren schulen laden unde sweren,
dnssen breff tu holdende unde nicht tu meldende, effte wi eine wat
heinellickes jeden, unt nndes nnde nodcs by unß thv bildende ane
argeliste . Dat betnge wi radtmanne durbenompt mith unscS stades
ingesegel. gehangen tho dussein brede. Datum anno ckomini milssimo
trioontssimo ootuaAosim » soxto , ckominioa ckis post kostum Du-
rikioationis ckixnissims oroaturss bsats Zlariau Virginis.

Oospia.

17 . Bürgermeister und Rat urkunden über eine ztvischen
dem Kapitel der St . Lamberti - Kirche und dem Schnh-
macheramt zu Oldenburg getroffenen Übereinkunft,
laut welcher das Kapitel für eine Remuneration von
einer Bremer Mark jährlich zur Ehre Gottes und der
beiden Heiligen Erispinns und Erispianns , als Pa
tronc des gedachten Amts , eine Bigilie und Gottes¬
dienst abhalten und eine Seelenmesse für die ver¬
storbenen Zunftgenossen lesen soll . 1466 Januar  1.

Original Pergament . Großh . Han -; - u . (Lenlralarchiv , Dok . d. Grfsch.
Oldbg ., St . O . Großes Siegel der Stndt Oldenburg aichangcnd.

Wh Luder van der Olne , Tidcrick .Hechelere nnde Diderick
van Holwede , borgermestere tu Oldenborch , nnde unzcr aller medc
radmaitne cnkennct an dessemc breve vor alleswemc , dat vor uns
ffnt gewczcn de beseedenen lnde Engelkc van der Heide unde Hinrich
Crubbeman de junger , borgere unde nu tor tid lverckinestere des
schoampts tu Oldenborg , myt creme gantzeme ampte geven uns
vore unde bekunden, dat ze fick frnntliken vordrcghen bedden nipt
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den ersamen Heren 0 Nicolas , no tor tid deken capitele unde ge-
menen vicarys der kerken Unser Bronwen unde Zunte Lambertes
to Oldenborg , yn nascrevener wise , dat de crgenantcn Heren sampt
liken tor ere Godes unde der Hilgen martelere zunte Crispiui und
Crispiniani , des erben . amtö Patronen , alle jare np den Hilgen
avend der vorben . martelere ene vigilie ame chore und des morgens
en selemissc vor deine chore vor des saeramcnten altare unde dar

liegest ene commendacien vor alle de gene , de ntc deine sulven
seoanipte van ambegyne Heere van dodes ivegenc vorvallen syn,
unde des zulven dages de homisscn van den npgenanten twen
niarteleren vor siinte Crispini unde Crispiniani unde zunte Mauricy
altare yn der vorserevenen kcrckcn int zu den belegen des her
Memard van Tortesholte , no tor tid eyn vicarilis unde vorstender
is , zo pn der sulven kercken zcdelick unde gewontlik is . erliken
singhen unde holden scvlen unde des nergcne mede vorsumen noch
afstellen . Unde hyr vor seolen unde willen cn de vorben . Merck-
mestcre unde dat gantzc ampt , de no zynt unde in tokamenden tiden
na en komende werden , alle jare up den zulven dach , so vro atze
de vorbenompten homisse ntgezungen , de vigilie , selemissc linde
commendatio dar bevoren so gezüngen unde geholden syn , ene bremer
marck , twe unde dertich grote vor de marck to rekende geldes so
dennc bynnen Oldenborg ghinge unde geve is , rede overgeven
unde betalen den ergenanten Heren osst creme procnratori tho delende
unde vort togevende den Heren de an sodanen vorg . godes denste,
vigilia , commendaticn unde beiden missen jegcnwardich vame ambegyne
wcnt tome testen al tyd mede geivesen zyn unde dat so vullenbracht
unde geholden hebben . Desse vorben . articnle unde stucke loveden
beide parte vorbei !, erer eyn deine anderen so in gnden truwen to
ewigen tiden stede unde vast sunder argelist nndc » ygc vnnde trn
weliken unde wol to holdendc . Des to tage unde mercren beiwi-
singhc hebben wy borgermestere unde radmannc erg . nmme bede
ivillen beider tzyd uns ; stades ingesegel endrachtigen unde witliken
hangen laten to desscme breve . ^ nno ckomirii millosimo gnackrinAen-
kosimo ssxilgssimo soxto oironmoisioni » ckoinini.

') „bereu" isi in der Urtunde aus Peri 'che» doppcll geschrieben.
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18 . Elf Artikel des Schusteramtes . 1480 Dezember 24

und Nachtrag von 1483.

Abschrift dcd 17. Jahrhunderts aus Pergament hzusammen mit
späteren Jnnungsbeschlnsfen ) im Grvsch. Haus - und Ccntralarchiv , Dok. d.
Grisch. Oldbg .. St . L . Streichung der Doppelkonsonauten >vie in Ur
künde Nr . 3.

Am sontagc vor Weinachten alß man schreib nach unsers

Herren gebührt tausendt vier hundert in dem achtzigsten fahre , so

sindt wier , Engclcke von der Heide undt Johan Speckman , werck-

meisters des schuster ampts zu Oldenburch , ubereingekommen mit

dem gantzen ample , mit Vollmacht unsers rahtmannes Johan

Mencken , so daß ein jeder amptman soll handlen was recht undt
redlich ist fuhr Goth nndt dem ampte erlichen anstehet.

Item dar soll kein amptman in einem fahre kaufen mehr
loes alß vier suhdcr , bey brüchc eine tonne biers , will er mehr
kaufen , das soll er ihnen mit willen des werckmeisters , beh der¬

selben brüchc.
So welcher knahbe seinem meister verseuhmet zu seinem un¬

wissende etzliche wcrckel tage an seihner arbeiht , so viel tage so

mannige grohte soll man ihne abzihen in sein lohn , undt thuet

sein meister das nicht , so soll er es bessern mit 4 grohte.
Item so welcher man den andern seinem knecht entwinuet

ther zeit ist , der soll es bessern mit eine tonne biers undt soll des

knechtcs verlies hafftig sein . Niemand soll mehr halten auf seiner

werckstehde alß einem knecht undt einem jungen , oder zwene knechte

drinnen undt dar aussen zu arbeihtcn bey bruche einer tonne biers.

Hath einer einem knecht den er nicht helt ein viertheil jahrs

und wolle ihne mit ans zu arbeihten nehmen , daß soll er thuen

init wissen undt willen des werckmeisters , beh derselben brüche.

Tahr soll niemandt ledder gehren hier binnen noch gross

ohder klein , bey brüche einer tonne biers.
Wehr dan bier giesct mehr alß was er mit einem fuese be¬

decken kan , der soll es bessern mit einer tonne biers.

Item dar soll niemandt jemanden setzen in unsers ampts bier,

er thue es niit willen der werckmeisters , unde mit nullen der schaffcnern,
Hey bruche einer tonne biers.
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So welcher man dem andern misshandelt mit wohrten , das;

er sich zu hone zeucht , der soll es bessern mit bruche einer tonne bicrs.

Auch soll niemandt den andern mahnen im ampte benckcn,
bey brache einer tonne biers.

Dahr soll kein amptsman marchde oder kaufenschast halten

oder gebrauchen an Unsers Liebe » Fralven tage , dahr man Gottes

wohrt in prediget , bey bruche einer tonne biers . Auch soll niemandt

schne verkaufen ans dem Ammerlande , behalben er icy darsclbstcn

oder sein dienste bey zu bruche einer tonne biers.
Item vor armcnden oder vor kranken frowen oder mans an

unsen ampte , nnde das ampte nicht halteil kan wo sic sich erlichen

halten , den wan sic nach dem willen Gottes verscheiden , sollen ihme

unse ampte mit zur kirchen folgen , und bey ihme fohrt Vahren

iindt thuen alse bey andern unsern aniptsleuhten alse ehrlich ist.

Diese oben geschriebene 11 artieulc haben wier gemeihne

amptslenhtc beliebet » ndt je volbordet in beyseinde unsers rath
mannes Johann Wardcnburch , anno dis 83 uff latem zwölfftcn.

Auch belieben undt willkuhrden (wier ) undt die Werkmeisters Engelcke

von der Heide undt der rahtmann Johann Wardenburch , Luhder
Knohe , was die amptsleuhte vorzchren dahr das ; gemeine ampt

zu sahnien zehret , was dan ein jeder man schuldig bleibet , soll ehr
bezahlen binnen vierzehn tage , bey briiche 8 grohtcs ohne gnahdc.

19 . Willküren des Schusteramts ( 1516 ).

Abschrift des 17. Jahrhunderts aus Pcrqaiuciit (zusammen mit anderen
Jnnungsbeschlnsse » in, tvrosch. Haus - u . Zentratarchiv , Dok. d. (ltrssch. Olbg .,
St . L . unter 1480 Dezbr . 24 . Streichum ; der Doppelkonsonanten ivie in
Urkunde Nr . 3.

Nach Gottes gebührt tausend fünfhundert undt sechzehcn , am

am latem zwölften , so alß wier werckmeisters , bey nahmen Röhbke
Schuehincke undt Ernst Schumacher , undt die gemeihne amptman

des schne anlpts zu Oldenbiirgh in mit beweisinge der vorsichtige

Hindrich Schröder , unser bürgermeister Johan von Lindern , unser
rathmannes , undt Johan Ollyen , auch rathinan zu Oldenburch , undt

haben ein trechtiglich einem willkühr angesetzet iii einer gehegeden

Morgensprache , also das ; dar jenigc amptman wehre , der außen jenige
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schult ohder fohrklage an unserm amptc einen an weck ohne unsern
ainpte verborgen oder glanpisch schlüge mit seinem Wasen, oder auch
welcher eine dem andern fnr lege beh tage oder bey nachte, das
man beweisen könnte, so soll der jenige Verlust sein seines ampts
suiidcr gnahdc, des haben wicr ehrgenante männers so eindrachtigen
beliebet zu halten vor uns nndt unsc nachköhinlinge. auch der unser
ampt ivinnet der soll ein fahr bvhde sein, all kehme dahr 3 oder 4
in einem jahre, so soll ein jeder ja ein jahr bohte sein biß ans
den letzten, der soll so lange bleiben bis; das dahr einer kompt der
ihnc fnhrlösing kriegt, das wehre so lange als; es wehret.

20 . Die Borstcher der St . Lainbcrti - Kirchc beurknnden,
daß ihnen von den Werkmeistern und Schaffern des
Schuhmachcramtes in Oldenburg ein znm Altäre des
heiligen Kreuzes in der Kirche zu Oldenburg ge¬
hörender Kelch zurückgegeben ist mit der Bestimmung,
denselben wieder dem bezüglichen Priester zn vcrab^
folgen , falls dieser die Messe vor dem gedachten
Altäre regelmäßig wicder lcscn will , andcrnfa lls aber
ihn für Zwecke des Kirchen bau es zn verwerten . 1531

November  12.
Origincit -Papicr . Grohh . Haus u . Ccutralarchiv , Dok. d. Grssch.

Dldbg ., St . L.

Wh Diricns van den Nntzhoren, Lndeke van der Helle nnde
Johan van Hagen, nü tor thd vorstender der kercken Unser Leven
Arouwcn nnde Snnte Lamberdcs bhnnen Oldenborg, bekennen apen-
bar vor alsweme, dat de crsamcn werckmesters tindc schaffers des
schoamptcs, als Cord Elers nnde Johan Bischüp, nnde amptes
lüde wer uthe deine schoampte hcbben uns aver gclcvert cnen kelich,
den se in bewaryngen haddcn nnde Horde to deine altare des Hilgen
erüees in der kercken to Oldenborgh, deine ncette orweden beköstiget
hadde, nnde Wh vorstender der kercken vorbenant hebbcn den snlven
kelich so van den ainpte eiitsangen, wenner de prester der kercken
whllen de missen holden stedelick vor deine altare des Hilgen eruces
als vorges., so scholcn >vh cm den kelick wedder levcrern, so vakcn
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als de Prester des behofs hebben linde schüet dal averst nicht, so
schal men den kelick nemen to hulpe der kercken bnivete als to deine
Wulste, dat men noch schal bnwen laten . Des tor orknnde unde
warheit hebben Wh vorstender vorg . Sunte Laiitberdcs buwtes in-
gesegele gedruckt npt spatiliin desses brevcs , gcscrevcn des sondageö
na sunte Martens dage anno millosimo guingsntsmmo trioosimo
priino.

21 . Willkür des S chu h m a ch era m t es betr . die Ans
sch Nestling unehelich Geborener.  1573.

Abjchrist des 17 . Jahrhunderts auf Pergament (zusammen mit
anderen Jnnnngsbeschlüssen ) im Grosch . Haus - n . ^ cntralarchiv , Dok . d.
Grafsch . Lldbg -, St . S . unter 1480 Dezbr . 24 . Streichung der Doppel-
konsonanten wie in Urkunde Nr . ll.

Nach Gottes gebührt als man schreib fünf zehn hnnderdt
dreh »ndt siebentzig, in den latem zum zwölfften , sindt die wcrck-
meisters des schucmachers amts , mit nahmen Rauwert Schwanst
und Hindrich Grcifcnkerell , mit dem rahtmanne ihres ampts alse
Johan Alers , Gerdt Ücltzen unde Göstkc Busingk , rahtmanne zu
Lldenburgh , in ihrer gehegden morgen spräche, gleich alste die sich
zu rechter dinct jedes tages gebühret z» haltende , mit dem gantzen
ampte uberein gekommen undt endlichen beschlostcncn. Also das
keihne unehliche kinder, man ohdcr frauens persohncn, undt auch
niemandes , die zwischen ehelichen leichten gebohren, das schnemacher
ampt binnen Oldenburgh Winnen, gebrauchen , besitzen ohder darzu
gelaßen soll Wehrden, undt soll auch kein frembder solch ampt
besitzen ohdcr gebrauchen , er habe dan vor erste den rahtmanne
unde amtswerckmeistern seinen echten undt ehelichen gebührt sieget
undt bricfe dargewieset undt vorgebracht.

'ItzX . . . . 1) ckiS ljUi 8UP6IA

George Bock, notari

' » Eine Abkürzung ist unleserlich.
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